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Öffentliche Bekanntmachung 

 
Bezirksregierung Köln 
Az.: 52.03.09-0023/18/1.1-PF-He 
 
Die AWA Entsorgung GmbH hat für die Änderung der 
Oberflächenabdichtung und Rekultivierung der 
Zentraldeponie Alsdorf-Warden in 52249 Eschweiler, 
Mariadorfer Straße 2 die Durchführung eines Plan-
feststellungsverfahrens beantragt. 
 
Für dieses Vorhaben ist gemäß § 35 Abs. 2 des Kreis-
laufwirtschaftsgesetzes (KrWG) ein Planfeststellungs-
verfahren nach den Vorschriften der §§ 72 ff. des 
Verwaltungsverfahrensgesetzes (VwVfG) durchzufüh-
ren.  
In dem Planfeststellungsverfahren ist eine Umweltver-
träglichkeitsprüfung nach den Vorschriften des Geset-
zes über die Umweltverträglichkeitsprüfung durchzu-
führen. Für die Durchführung dieses Verfahrens ist die 
Bezirksregierung Köln nach § 2 Abs. 1 i. V. m. An-
hang I der Zuständigkeitsverordnung Umweltschutz 
(ZustVU) als obere Umweltschutzbehörde zuständig. 
 
Der mit Datum vom 22.03.2018 eingereichte und im 
September 2018 ergänzte Plan umfasst folgende 
Maßnahmen: 
 
- Technische Anpassung der Entwässerungslinie 

- Setzungsbedingte und geometrische Anpassung 

der Rekultivierungsschicht 

 
Das Vorhaben soll auf dem Grundstück Gemarkung 
Kinzweiler, Flur 47, Flurstück 49 durchgeführt werden. 
 
Der zusätzliche Ausgleich der Rekultivierungsschicht 
hat ein Mehrvolumen von ca. 690.000 m³ und besteht 
aus dem gleichen Material wie die bisherige Rekulti-
vierungsschicht. 
 
Für das Vorhaben besteht nach § 6 und Anlage 1 Nr. 
12.2.1 des Gesetzes über die Umweltverträglichkeits-
prüfung (UVPG) vom 24. Februar 2010 in der derzeit 
geltenden Fassung die Pflicht zur Durchführung einer 
Umweltverträglichkeitsprüfung.  
Die Vorhabensträgerin hat daher einen Bericht zu den 
voraussichtlichen Umweltsauwirkungen des Vorha-
bens und den dazugehörigen Folgemaßnahmen 
(UVP-Bericht nach § 16 UVPG) vorgelegt. In diesem 
UVP-Bericht hat sie die Anpassung der Ausgleichs-
schicht bei der Zentraldeponie Alsdorf-Warden be-
schrieben und den zugrunde gelegten Untersu-
chungsraum des Vorhabens (Deponiescheiben 2 bis 4 
bis zum vorhandenen Randwall bzw. dem Rand der 
neuen Profilierung; umliegende Wohnbebauung) 
definiert. Nordöstlich der Deponie liegt die Stadt 
Warden und südwestlich die Stadt Eschweiler. Es 
werden die durch die Anpassung und Erhöhung der 
im Betrieb befindlichen Deponie möglichen Auswir-
kungen auf die Schutzgüter Landschaft und Men-
schen betrachtet und dabei Vermeidungs- und Mini-
mierungsmaßnahmen bezüglich der möglichen Staub-
Immissionen, Schall-Immissionen und Erosionen 
durch Wind und Niederschlag berücksichtigt. 

Der UVP-Bericht beinhaltet auch eine allgemein verständ-
liche, nicht technische Zusammenfassung zu den voraus-
sichtlichen Umweltauswirkungen des Vorhabens. 
 
Der Plan (Zeichnungen und Erläuterungen), aus dem sich 
Art und Umfang des Vorhabens ergeben, liegt gemäß § 
38 Abs. 1 KrWG i. V. m. § 73 Abs. 3 Satz 1, Abs. 4 und 5 
VwVfG und § 19 Abs. 2 UVPG einen Monat lang in der 
Zeit vom  
 

28.01.2019 bis einschließlich 27.02.2019 

 
an folgenden Stellen zur Einsichtnahme aus: 
 
 

a) Stadt Eschweiler 

Planungsamt 
Zimmer 447 a (4. Etage) 
Johannes-Rau-Platz 1 
52249 Eschweiler 
 
Zeiten:   
montags bis mittwochs  
und freitags:  08:30 Uhr bis 12:00 Uhr 
donnerstags: 14:00 Uhr bis 17:45 Uhr 
 

b) Stadt Alsdorf 

Amt für Planung und Umwelt 
Zimmer 603, 6. Etage 
Hubertusstraße 17 
52477 Alsdorf 
 
Zeiten:   
montags bis freitags:  08:30 Uhr bis 12:00 Uhr 
mittwochs zusätzlich: 14:00 Uhr bis 18:00 Uhr 
  

 
Der Antrag auf Planfeststellung zur Änderung der Ober-
flächenabdichtung und Rekultivierung der Zentraldeponie 
Alsdorf-Warden beinhaltet im Wesentlichen folgende 
umweltbezogenen Unterlagen: 
 

 Stellungnahme zur Anpassung der Ausgleichsschicht 

und Auswirkungen auf die Staubsituation, ANECO 

Institut für Umweltschutz GmbH & Co., 10.11.2017 

 Prognose über die zu erwartenden Geräuschemissi-

onen und –immissionen, TAC Technische Akustik, 

07.12.2017 

 Auswertung von Setzungsmessungen, Setzungs-

prognosen für den Hochpunkt der Deponie, Geotech-

nisches Büro Prof. Dr.-Ing. H. Düllmann GmbH, 

17.01.2017 

 
Gleichzeitig wird die Bekanntmachung gemäß § 27 a 
VwVfG auf den folgenden Internetseiten veröffentlicht: 
 
- Stadt Eschweiler unter  

 
http://www.eschweiler.de  
(Rathaus/Bürgerdienste/Amtsblatt)  

 
- Stadt Alsdorf unter  

 
http://www.alsdorf.de  
(Amtliche Mitteilungsblätter/ Amtliche Bekanntma-
chungen)  

http://www.alsdorf.de/
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Die Planunterlagen werden parallel, d.h. mit Beginn 
der Offenlage bis zum Ende der Einwendungsfrist auf 
der Internetseite der Bezirksregierung Köln unter  
 
https://www.bezreg-
koeln.nrw.de/brk_internet/verfahren/52_deponien_pla
nfeststellungsverfahren/index.html 
 
zugänglich gemacht. Maßgeblich ist der Inhalt der zur 
Einsichtnahme bei den o.g. Stellen in Papierform 
ausliegenden Unterlagen. 
 
Weiterhin können die vorgenannten Unterlagen ge-
mäß § 20 UVPG auch über das zentrale Internetportal 
https://uvp-verbund.de/nw abgerufen werden. 
 
Gemäß § 73 Abs. 4 Satz 1 VwVfG und § 21 Abs. 2 
UVPG kann jeder, dessen Belange durch das Vorha-
ben berührt werden, bis einen Monat nach Ablauf der 
Auslegungsfrist, also spätestens bis zum  
 

27.03.2019 

 
Einwendungen gegen den Plan erheben. Vereinigun-
gen nach § 73 Abs. 4 Satz 5 VwVfG, die auf Grund 
einer Anerkennung nach anderen Rechtsvorschriften 
befugt sind, Rechtsbehelfe nach der Verwaltungsge-
richtsordnung gegen die Entscheidung nach § 74 
VwVfG einzulegen, können innerhalb der Einwen-
dungsfrist Stellungnahmen zu dem Plan abgeben. Die 
Einwendungen oder Stellungnahmen sind schriftlich 
oder zur Niederschrift an die Bezirksregierung Köln, 
Dezernat 52, Zeughausstr. 2-10, 50667 Köln, die 
Stadtverwaltung Eschweiler oder die Stadtverwaltung 
Alsdorf unter den o. g. Anschriften zu richten. Mit 
Ablauf der genannten Einwendungsfrist sind bis zur 
Planfeststellung der Deponie alle Einwendungen und 
Stellungnahmen ausgeschlossen, die nicht auf be-
sonderen privatrechtlichen Titeln beruhen.  
 
Gemäß § 3 a VwVfG NRW sind Einwendungen, die 
per E-Mail erhobenwerden, nur zulässig, wenn die 
Empfängerbehörde hierfür einen Zugang eröffnet hat 
und die E-Mails mit einer qualifizierten elektronischen 
Signatur nach dem Signaturgesetz versehen sind. 
Eine Signierung mit einem Pseudonym ist nicht zuläs-
sig. 
 
Die Bezirksregierung Köln hat diesen Zugang eröffnet 
und es gilt folgendes:  
 
Die Einwendung kann auch durch Übermittlung eines 
elektronischen Dokuments mit qualifizierter elektroni-
scher Signatur an die elektronische Poststelle der 
Bezirksregierung Köln erhoben werden. Die E-Mail-
Adresse lautet: poststelle@brk.sec.nrw.de. 
 
Die Einwendung kann auch durch De-Mail in der Sen-
devariante mit bestätigter sicherer Anmeldung nach 
dem De-Mail-Gesetz bei der Bezirksregierung Köln 
erhoben werden. Die De-Mail-Adresse lautet: poststel-
le@brk-nrw.de-mail.de. 
 
Im Rahmen des Anhörungsverfahrens werden perso-
nenbezogene Daten erhoben. Informationen zu dieser 
Datenerhebung können Sie unter  
 

https://www.bezreg-
koeln.nrw.de/brk_internet/verfahren/52_deponien_planfes
tstellungsverfahren/index.html 
 
einsehen. Zudem wird das Informationsblatt mit den Plan-
unterlagen ausgelegt. 

Die Erhebung einer fristgerechten Einwendung bzw. Stel-
lungnahme setzt voraus, dass aus der Einwendung oder 
der Stellungnahme zumindest der geltend gemachte Be-
lang und die Art der Beeinträchtigung hervorgehen, die 
Einwendung oder Stellungnahme unterschrieben und mit 
einem lesbaren Namen und Anschrift versehen ist. Ein-
wendungen und Stellungnahmen ohne diesen Mindestge-
halt sind unbeachtlich. Bei Einwendungen, die von mehr 
als 50 Personen auf Unterschriftslisten unterzeichnet oder 
in Form vervielfältigter gleichlautender Texte eingereicht 
werden (gleichförmige Eingaben), ist auf jeder mit einer 
Unterschrift versehenen Seite ein Unterzeichner mit Na-
men und Anschrift als Vertreter der übrigen Unterzeichner 
zu bezeichnen. Anderenfalls können diese Einwendungen 
unberücksichtigt bleiben. 

Die Einwendungen und Stellungnahmen werden an den 
Träger des Vorhabens sowie die beteiligten Behörden zur 
Stellungnahme weitergegeben. Auf Verlangen der jeweili-
gen Einwender/innen wird deren Namen und Anschrift 
unkenntlich gemacht, soweit diese Angaben nicht zur 
Beurteilung des Inhalts der Einwendung oder Stellung-
nahme erforderlich sind. 

Nach Ablauf der Einwendungsfrist werden die rechtzeitig 
gegen den Plan erhobenen Einwendungen, die rechtzeitig 
abgegebenen Stellungnahmen von Vereinigungen nach § 
73 Abs. 4 Satz 5 VwVfG sowie die Stellungnahmen der 
Behörden zu dem Plan mit dem Träger des Vorhabens, 
den Behörden, den Betroffenen sowie denjenigen, die 
Einwendungen erhoben oder Stellungnahmen abgegeben 
haben, erörtert.  

Die Erörterung der rechtzeitig erhobenen Einwendungen 
und der Stellungnahmen der Behörden gemäß § 73 Ab-
satz 6 Satz 1 und § 73 Absatz 7 VwVfG NRW findet am 
findet am 

Mittwoch, den 10.04.2019, ab 10:00 Uhr 
 

(Einlass ab 09:30 Uhr) 
 

im Ratssaal der Stadt Alsdorf, Hubertusstr. 17,  
52477 Alsdorf statt. 

 

Gegebenenfalls wird die Erörterung am 11.04.2019 an 
gleicher Stelle ab 10:00 Uhr fortgesetzt. 

Der Träger des Vorhabens, die Behörden und diejenigen, 
die Einwendungen erhoben bzw. Stellungnahmen abge-
geben haben, werden von dem Erörterungstermin geson-
dert benachrichtigt. Sind außer der Benachrichtigung des 
Trägers des Vorhabens und der Behörden mehr als 50 
Benachrichtigungen vorzunehmen, so können diese Be-
nachrichtigungen durch öffentliche Bekanntmachung 
ersetzt werden. Ebenso kann die Zustellung der Ent-
scheidung über die Einwendungen durch öffentliche Be-
kanntmachung ersetzt werden, wenn mehr als 50 Zustel-
lungen vorzunehmen sind. Bei Ausbleiben eines Beteilig-

https://www.bezreg-koeln.nrw.de/brk_internet/verfahren/52_deponien_planfeststellungsverfahren/index.html
https://www.bezreg-koeln.nrw.de/brk_internet/verfahren/52_deponien_planfeststellungsverfahren/index.html
https://www.bezreg-koeln.nrw.de/brk_internet/verfahren/52_deponien_planfeststellungsverfahren/index.html
https://www.bezreg-koeln.nrw.de/brk_internet/verfahren/52_deponien_planfeststellungsverfahren/index.html
https://uvp-verbund.de/nw
mailto:poststelle@brk.sec.nrw.de
mailto:poststelle@brk-nrw.de-mail.de
mailto:poststelle@brk-nrw.de-mail.de
https://www.bezreg-koeln.nrw.de/brk_internet/verfahren/52_deponien_planfeststellungsverfahren/index.html
https://www.bezreg-koeln.nrw.de/brk_internet/verfahren/52_deponien_planfeststellungsverfahren/index.html
https://www.bezreg-koeln.nrw.de/brk_internet/verfahren/52_deponien_planfeststellungsverfahren/index.html
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ten in dem Erörterungstermin kann auch ohne ihn 
verhandelt werden. 

Der Erörterungstermin ist nach § 73 Absatz 6 Satz 6 
VwVfG i. V. m. § 68 Absatz 1 VwVfG NRW nicht öf-
fentlich. Die Teilnahmeberechtigten werden gebeten, 
rechtzeitig zum Erörterungstermin zu erscheinen und 
sich am Eingang mit Personalausweis oder Reisepass 
auszuweisen. Teilnahmeberechtigte, die sich vertre-
ten lassen, werden außerdem gebeten, eine schriftli-
che Vollmacht auszustellen, die von den bevollmäch-
tigten Personen vorzulegen ist. 

Weitere Informationen sowie Äußerungen und Fragen 
zum Verfahren können bis zum Ablauf der Ausle-
gungsfrist bei der für das Verfahren zuständigen Be-
hörde, der Bezirksregierung Köln, angefordert bzw. 
eingereicht werden. Es wird darauf hingewiesen, dass 
die Einwendungsfrist von dem Zeitpunkt der Übermitt-
lung angeforderter Informationen bzw. Beantwortung 
gestellter Fragen unberührt bleibt. 

Kosten, die durch die Einsichtnahme in die Planunter-
lagen und die Teilnahme an dem Erörterungstermin 
entstehen, können nicht erstattet werden. 

Über die Einwendungen und Stellungnahmen wird 
nach Abschluss des Anhörungsverfahrens durch die 
Planfeststellungsbehörde entschieden. Die Zustellung 
der Entscheidung (Planfeststellungsbeschluss) an die 
Einwender/innen und diejenigen, die eine Stellung-
nahme abgegeben haben, kann durch öffentliche 
Bekanntmachung ersetzt werden, wenn mehr als 50 
Zustellungen vorzunehmen sind. 

Köln, den 15.01.2019 
 
Im Auftrag 
gez. Mühlenbein 
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Bekanntmachung der Haushaltssatzung der Stadt 

Eschweiler für das Haushaltsjahr 2019 
 

Auf Grund des § 80 Abs. 5 der Gemeindeordnung für 
das Land Nordrhein-Westfalen vom 14.07.1994 (GV. 
NRW S. 666) zuletzt geändert durch Gesetz vom 
18.12.2018 (GV. NRW. S. 738) wird die Haushaltssat-
zung der Stadt Eschweiler für das Haushaltsjahr 2019  
mit ihren Anlagen öffentlich bekannt gemacht.  
 
Die Haushaltssatzung mit ihren Anlagen wurde ge-
mäß § 80 Abs. 5 GO NRW dem Städteregionsrat der 
StädteRegion Aachen als Untere staatliche Verwal-
tungsbehörde mit Bericht vom 07.01.2019 angezeigt. 
Gemäß Verfügung des Städteregionsrates vom 
30.01.2019 kann die Haushaltssatzung nunmehr 
gemäß § 80 Abs. 5 GO NW bekanntgemacht werden.  
 
Der Haushaltsplan 2019 liegt ab sofort bis zum Ende 
der Auslegung des Jahresabschlusses 2019 gemäß § 
80 Abs. 6 GO NRW i.V.m. § 96 Abs. 2 GO NRW  
während der Sprechzeiten 
 

montags bis mittwochs, freitags 
 

von 8.30 bis 12.00 Uhr 
 

und donnerstags 

 
von 14.00 bis 17.45 Uhr 

 
im Rathaus, Johannes-Rau-Platz 1, 52249 Eschweiler, 
Zimmer 540 c (5. Etage), zur Einsicht öffentlich aus. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass die Verletzung von 
Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung 
für das Land Nordrhein-Westfalen nach Ablauf eines 
Jahres seit Verkündung dieser Satzung nicht mehr gel-
tend gemacht werden kann, es sei denn, 
 

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein 
vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht 
durchgeführt, 

b) die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich be-
kannt gemacht worden, 

c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher 
beanstandet oder 

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber 
der Stadt Eschweiler vorher gerügt und dabei die 
verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache be-
zeichnet worden, die den Mangel ergibt. 

 
Eschweiler, den 31. Januar 2019 
 
 
Bertram 
Bürgermeister 
 

 
 
Haushaltssatzung der Stadt Eschweiler für das Haushaltsjahr 2019 

 
Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 14.Juli 1994 (GV. NRW. S. 666 ff), zuletzt geändert durch Gesetz vom 23.01.2018 (GV. NRW, S. 90), hat der 
Rat der Stadt Eschweiler mit Beschluss vom 18.12.2018 folgende Haushaltssatzung erlassen: 
 
 
§ 1 

 
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Stadt Eschweiler voraus-
sichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden 
Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird 
 

im Ergebnisplan mit  

  
dem Gesamtbetrag der Erträge auf 185.255.250 EUR 
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 184.117.500 EUR 

 
 

im Finanzplan mit  

  
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der lfd. Verwaltungstätigkeit auf 177.421.350 EUR 
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der lfd. Verwaltungstätigkeit auf 168.081.750 EUR 

  

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf 11.468.150 EUR 
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf 21.378.600 EUR 

  

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf 9.460.450 EUR 
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf 3.561.550 EUR 

 
festgesetzt. 
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§ 2 

 
Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf 9.460.450 EUR festgesetzt. 
 
 
§ 3 

 
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitions-auszahlungen in künftigen 
Jahren erforderlich ist, wird auf 7.134.500 EUR festgesetzt. 
 
 
§ 4 

 
Eine Inanspruchnahme des Eigenkapitals soll nicht erfolgen. 
 
 
§ 5 

 
Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 
90.000.000 EUR festgesetzt. 
 
 
§ 6 

 
Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2019 wie folgt festgesetzt: 
 

1. Grundsteuer  

   
1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 310 v.H. 
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 520 v.H. 
1.3 Gewerbesteuer auf 490 v.H. 

 
 
§ 7 

 
Entfällt 
 
 
§ 8 

 
1. Personal 

 
Im Stellenplan sind verschiedene Stellen als „künftig wegfallend“ (kw) oder als „künftig umzuwandeln“ (ku) ausgewie-
sen. 
 
Hieraus ergeben sich nachstehende Rechtsfolgen: 
 
Kw-Vermerk: Die Stelle kommt bei dem Ausscheiden des Stelleninhabers in Fortfall. 
Ku-Vermerk:  Die Stelle ist nach dem Ausscheiden des Stelleninhabers in eine Planstelle einer niedrigeren Be-
soldungs- bzw. Entgeltgruppe umzuwandeln. 
 
Beamte können mit Rückwirkung von höchstens drei Monaten in die höhere Planstelle eingewiesen werden, soweit 
sie während dieser Zeit die Obliegenheiten des verliehenen oder eines gleichartigen Amtes tatsächlich wahrgenom-
men haben und die Planstellen, in die sie eingewiesen werden, besetzbar waren. 
 
Beschäftigte können auf Beamtenplanstellen ebenso wie Beamte auf Beschäftigtenplanstellen geführt werden. 
 
Im Rahmen der Umsetzung der Entgeltordnung kann der Stellenplan entsprechend der Tarifautomatik angepasst 
werden, ohne dass es hierfür eines Nachtrags des Stellenplans bedarf. 
 
 
2. Budgetbildung 

 
Zur flexiblen Haushaltsbewirtschaftung werden Erträge/ Einzahlungen und Aufwendungen/ Auszahlungen zu Bud-
gets verbunden (Anlage 1 zur Haushaltssatzung). 
 



Amtsblatt der Stadt Eschweiler, 35. Jahrgang, Ausgabe Nr. 2, vom 05.02.2019 Seite 4 

 
 

 

Innerhalb der Budgets werden Erträge und Aufwendungen der laufenden Verwaltungstätigkeit zusammengefasst. 
 
Die Personal- und Versorgungsaufwendungen/-auszahlungen, die Produkte der kostenrechnenden Einrichtungen 
sowie die bilanziellen Abschreibungen werden jeweils zu separaten Budgets zusammengefasst. 
 
In den Budgets sind die Summe der Erträge/ Einzahlungen und die Summe der Aufwendungen/ Auszahlungen für 
die Haushaltsausführung verbindlich. Erzielte Mehrerträge während der Haushaltsausführungsphase sind grundsätz-
lich zur Haushaltskonsolidierung und somit zur Verbesserung der Jahresabschlussergebnisse einzusetzen. Hiervon 
ausgenommen sind zweckgebundene Erträge (Anlage 2 zur Haushaltssatzung). 
 
Bei vorliegender Zweckbindung erhöhen Mehrerträge/ -einzahlungen die Ermächtigung für die entsprechenden Auf-
wendungen/ Auszahlungen. 
 
Bei Mindererträgen/ -einzahlungen vermindern sich die entsprechenden Ermächtigungen für Aufwendungen/ Auszah-
lungen. 
 
Haushaltsansätze und Verpflichtungsermächtigungen für Maßnahmen, für die Zuschüsse des Bundes, des Landes, 
der StädteRegion oder sonstiger Dritter zur Finanzierung haushaltsrechtlich vorgesehen sind, dürfen erst nach Vor-
liegen der jeweiligen Bewilligungsbescheide, Abschluss von Vereinbarungen oder nach Bewilligung eines förderun-
schädlichen vorzeitigen Maßnahmenbeginns in Anspruch genommen werden. 
 
Unter die Budgets gemäß Anlage 1 werden ebenfalls Budgets für Investitionstätigkeit gebildet. Hierunter fallen die 
jeweiligen Investitionsnummern. Innerhalb der Investitionsbudgets werden die Einzahlungen und Auszahlungen zu-
sammengefasst. 
 
Die vorgenannten Regelungen gelten für Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen unterhalb der vom Rat 
festgelegten Wertgrenze. 
 
Von den Regelungen sind ausgenommen: 
 

- Aufwendungen/ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten 
- Sonstige kalkulatorische Aufwendungen und Erträge 

 
 
3. Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen 

 
Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen im Sinne des § 83 Abs. 2 GO NRW gelten als erheb-
lich, wenn sie im Einzelfall den jeweiligen Ansatz um mehr als 50.000 EUR überschreiten. Sie bedürfen der vorheri-
gen Zustimmung des Rates. 
 
Die Entscheidung über die Leistung nicht erheblicher über- und außerplanmäßiger Aufwendungen und Auszahlungen 
wird bis zu einem Betrag von 25.000 EUR dem Verantwortlichen für die Finanzbuchhaltung übertragen; darüber 
hinaus entscheidet der Kämmerer bis zu einem Betrag von 50.000 EUR. Nicht erhebliche über- und außerplanmäßi-
ge Aufwendungen und Auszahlungen sind dem Rat vierteljährlich zur Kenntnis zu bringen. 
 
Die vorstehenden Regelungen gelten für über- und außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen im Sinne des § 
85 Abs. 1 GO NRW entsprechend. 
Mehraufwendungen und -auszahlungen, die den Haushalt nicht belasten (durchlaufende Gelder, Verrechnungsbu-
chungen o.ä.) sowie Jahresabschlussbuchungen einschließlich der Zuführungen zu Gebührenausgleichsrücklagen 
fallen nicht unter diese Regelungen. 
 
4. Nachtragssatzung 

 
Eine Nachtragssatzung ist unverzüglich zu erlassen, wenn 
 

a) ein erheblicher Jahresfehlbetrag bzw. ein erheblich höherer Jahresfehlbetrag entstehen wird. Als erheblich 
im Sinne des § 81 Abs. 2 Nr. 1 a und b GO NRW gilt ein Jahres-fehlbetrag, der 5 % der Gesamtaufwendun-
gen des Ergebnisplanes des laufenden Haushaltsjahres übersteigt. 

 
b) bisher nicht veranschlagte oder zusätzliche Aufwendungen bei einzelnen Haushalts-positionen im Einzelfall 

2 % der Gesamtaufwendungen des Ergebnisplanes des laufenden Haushaltsjahres übersteigen. Das glei-
che gilt für Mehrauszahlungen in Bezug auf die Gesamtauszahlungen des Finanzplanes. 

 
c) Auszahlungen für bisher nicht veranschlagte Investitionen den Gesamtbetrag von 1.000.000 EUR überstei-

gen. 
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Eschweiler, den 18.12.2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anlage 1 zur Haushaltssatzung der Stadt Eschweiler 

Übersicht zur Budgetbildung 

 
 
Budget 01 – Politische Gremien/ Verwaltungsführung 

 
Budgetverantwortung: Herr H. Rehahn 

 
Produkt:  01 111 01 01 Politische Gremien 

 01 111 01 02 Verwaltungsführung 
 

Budget 01.1: Dieses Budget umfasst die Sachkonten zu sämtlichen Ergebnisplanpositionen des be-

treffenden Bereiches. 
 
 
Budget 02 – Gleichstellung 

 
Budgetverantwortung: Frau Harzheim 

 
Produkt: 01 111 01 03 Gleichstellung von Frau und Mann 

 
Budget 02.1: Dieses Budget umfasst die Sachkonten zu sämtlichen Ergebnisplanpositionen des be-

treffenden Bereiches. 
 
 
Budget 03 – Personalrat 

 
Budgetverantwortung: Frau Hunscheidt-Fink 

 
Produkt: 01 111 01 04 Beschäftigtenvertretung 

 
Budget 03.1: Dieses Budget umfasst die Sachkonten zu sämtlichen Ergebnisplanpositionen des be-

treffenden Bereiches. 
 
 
Budget 04 – Rechnungsprüfung 

 
Budgetverantwortung: Herr Breuer 

 
Produkt: 01 111 05 01 Rechnungsprüfung 

 
Budget 04.1: Dieses Budget umfasst die Sachkonten zu sämtlichen Ergebnisplanpositionen des be-

treffenden Bereiches. 
 
 
Budget 05 – Organisation und Wahlen 

 
Budgetverantwortung: Herr H. Rehahn 

 
Produkt: 01 111 06 01 Zentrale Servicedienste für den allgemeinen Dienstbetrieb der 

Gesamtverwaltung 
01 111 07 01 Öffentlichkeitsarbeit 
01 111 10 01 Organisationsangelegenheiten 
01 111 10 02 EDV-Dienste und Datentechnik 
02 121 14 01 Wahlen 
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02 121 14 02 Statistik 
 
 
 
Budget 05.1: Dieses Budget umfasst die Sachkonten zu sämtlichen Ergebnisplanpositionen des be-

treffenden Bereiches. 
 

Folgendes Produktsachkonto wird ebenfalls innerhalb des Budgets 05.1 bewirtschaftet: 
 
155730102-46510000 Gewinnanteile verb. Unternehmen und Beteiligungen 
021261501-52112100 Unterhaltung Netztechnik 
042710101-52112100 Unterhaltung Netztechnik 
105210401-52550000 Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens 
 
Folgendes Produktsachkonto ist von der Deckungsfähigkeit innerhalb des Budgets 05.1 
ausgeschlossen: 
 
011110601-52350000 Erstattungen von Aufwendungen von verbundenen Unter-

nehmen, Beteiligungen und Sondervermögen 
 
 
Budget 06 - Personal 

 
Budgetverantwortung: Herr H. Rehahn 

 
Produkt: 01 111 08 01 Personaldienste 

01 111 08 02 Betriebliche Gesundheitsberatung 
 
Budget 06.1: Dieses Budget umfasst die Sachkonten zu sämtlichen Ergebnisplanpositionen des be-

treffenden Bereiches mit Ausnahme der Positionen des Budgets 23 sowie des nachfol-
gend aufgelisteten Produktsachkontos: 

  
011110801-54120800 Aufwendungen für Fortbildung NKF 
 
Folgendes Produktsachkonto wird ebenfalls innerhalb des Budgets 06.1 bewirtschaftet: 
 
095110201-52910110 Aufwendungen für Vermessungsdienstleistungen 

 
 
Budget 07 – Finanzmanagement und Rechnungswesen 

 
Budgetverantwortung: Frau Merx 

 
Produkt: 01 111 09 01 Finanzmanagement 

01 111 09 03 Zahlungsabwicklung 
01 111 09 05 Vollstreckung 
01 111 09 06 Steuern und sonstige Abgaben 

 
Budget 07.1: Dieses Budget umfasst die Sachkonten zu sämtlichen Ergebnisplanpositionen des be-

treffenden Bereiches mit Ausnahme der Positionen des Budgets 24 sowie des nachfol-
gend aufgelisteten Produktsachkontos: 
 
011110905-54160800 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung 

 
 
Budget 08 –Wirtschaftsförderung, Liegenschaften und Tourismus 

 
Budgetverantwortung: Herr Kamp 

 
Produkt: 01 111 12 02 Grundstücks- und Gebäudeverwaltung 

15 571 01 01 Wirtschaftsförderung 
15 575 01 01 Tourismus und Freizeit 

 
Budget 08.1: Dieses Budget umfasst die Sachkonten zu sämtlichen Ergebnisplanpositionen des be-

treffenden Bereiches mit Ausnahme der Positionen des Budgets 23. 
 

Folgende Produktsachkonten werden ebenfalls innerhalb des Budgets 08.1 bewirtschaf-
tet: 
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135550101-44110600 Jagdpachten 
115380201-55180000 Zinsaufwendungen KV Verkeskopf (Kanal) 
125410101-55180000 Zinsaufwendungen KV Verkeskopf (Straße) 
115380201-78520000 IV08KAN001 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen 
115380201-78590000 IV08AIB089 Auszahlungen Baumaßnahmen 
 
Folgendes Produktsachkonto ist von der Deckungsfähigkeit innerhalb des Budgets 08.1 
ausgeschlossen: 
 
011111202-52419580 Unterhaltung Grünfläche und Aufbauten Festhallen 

 
 
Budget 09 – Recht und Versicherungen 

 
Budgetverantwortung: Frau Breil 

 
Produkt: 01 111 11 01 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten 

 
Budget 09.1: Dieses Budget umfasst die Sachkonten zu sämtlichen Ergebnisplanpositionen des be-

treffenden Bereiches. 
 
 
Budget 10 – Ordnung 

 
Budgetverantwortung: Herr Effenberg 

 
Produkt: 02 122 01 01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung 

02 122 02 01 Gewerbeangelegenheiten 
02 122 07 01 Verkehrsangelegenheiten und Parkraumbewirtschaftung 
02 122 10 01 Einwohnerangelegenheiten 
02 122 10 02 Personenstandswesen 

 
Budget 10.1: Dieses Budget umfasst die Sachkonten zu sämtlichen Ergebnisplanpositionen der vor-

stehenden Produkte mit Ausnahme der Positionen des Budgets 24. 
 
 
Budget 11 - Brandschutz, Rettungsdienst und Bevölkerungsschutz 

 
Budgetverantwortung: Herr Johnen 

 
Produkt: 02 126 15 01 Brandschutz/ Brandbekämpfung 

02 126 15 02 Abwehr Großschadensereignisse/ Katastrophenschutz 
 
Budget 11.1: Dieses Budget umfasst die Sachkonten zu sämtlichen Ergebnisplanpositionen des vor-

genannten Bereiches mit Ausnahme der nachfolgend aufgelisteten Produktsachkonten: 
  

021261501-52112100 Unterhaltung Netztechnik 
021261501-52419600 Unterhaltung Grünflächen und Aufbauten 

 
Produkt: 02 127 17 01 Kranken- und Rettungstransportdienst 

 
Budget 11.2: Dieses Budget umfasst die Sachkonten zu sämtlichen Ergebnisplanpositionen des vor-

stehenden Produktes mit Ausnahme der Positionen des Budgets 24. 
 
 
Budget 12 – Schulen 

 
Budgetverantwortung: Frau Seeger 

 
Produkt: 03 211 01 01 Grundschulen 

03 212 01 01 Hauptschulen 
03 215 01 01 Realschule 
03 217 01 01 Gymnasium 
03 218 01 01 Gesamtschule 
03 221 01 01 Willi-Fährmann-Schule 
03 241 01 01 Schülerbeförderung 
03 242 01 01 Fördermaßnahmen für Schüler 
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03 243 01 01 Sonstige schulische Aufgaben 
 
Budget 12.1: Dieses Budget umfasst die Sachkonten zu sämtlichen Ergebnisplanpositionen des be-

treffenden Bereiches mit Ausnahme der Positionen des Budgets 24. 
 

Folgende Produktsachkonten sind von der Deckungsfähigkeit innerhalb des Budgets 
12.1 ausgeschlossen: 
 
032110101-52419600 Unterhaltung Grünflächen und Aufbauten 
032110101-52340100 Kostenerstattung für die Benutzung der Bäder 
032120101-52419600 Unterhaltung Grünflächen und Aufbauten 
032120101-52340100 Kostenerstattung für die Benutzung der Bäder 
032150101-52419600 Unterhaltung Grünflächen und Aufbauten 
032150101-52340100 Kostenerstattung für die Benutzung der Bäder 
032170101-52419600 Unterhaltung Grünflächen und Aufbauten 
032170101-52340100 Kostenerstattung für die Benutzung der Bäder 
032180101-52419600 Unterhaltung Grünflächen und Aufbauten 
032180101-52340100 Kostenerstattung für die Benutzung der Bäder 
032210101-52419600 Unterhaltung Grünflächen und Aufbauten 
032210101-52340100 Kostenerstattung für die Benutzung der Bäder 
032430101-52340100 Kostenerstattung für die Benutzung der Bäder 

 
 
Budget 13 –Kultur 

 
Budgetverantwortung: Frau Seeger 

 
Produkt: 04 263 01 01 Musikschule 

04 272 01 01 Bibliothek 
04 281 01 01 Kulturveranstaltungen und -förderungen 

 
Budget 13.1: Dieses Budget umfasst die Sachkonten zu sämtlichen Ergebnisplanpositionen des be-

treffenden Bereiches mit Ausnahme der Positionen des Budgets 24. 
 
 
Budget 14 –Sport 

 
Budgetverantwortung: Frau Seeger 

 
Produkt: 08 421 01 01 Förderung des Sports 

08 424 01 01 Sportstätten 
08 424 01 02 Öffentliche Bäder 

 
Budget 14.1: Dieses Budget umfasst die Sachkonten zu sämtlichen Ergebnisplanpositionen des be-

treffenden Bereiches mit Ausnahme der Positionen des Budgets 24 sowie des nachfol-
gend aufgelisteten Produktsachkonten: 
 
084240102-44872100 Erstattung für die Benutzung der Bäder 
084210101-52340100 Kostenerstattung für die Benutzung der Bäder 

 
 
Budget 15 – Volkshochschule 

 
Budgetverantwortung: Frau Hannemann 

 
Produkt: 04 271 01 01 Volkshochschule 

 
Budget 15.1: Dieses Budget umfasst die Sachkonten zu sämtlichen Ergebnisplanpositionen des be-

treffenden Bereiches mit Ausnahme der Positionen des Budgets 24. 
 
Folgendes Produktsachkonto ist von der Deckungsfähigkeit innerhalb des Budgets 15.1 
ausgeschlossen: 
 
042710101-52112100 Unterhaltung Netztechnik 

 
 
Budget 16– Soziales 
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Budgetverantwortung: Herr Rombach 

 
Produkt: 05 311 01 02 Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen 

05 313 01 01 Integration von Menschen mit Zuwanderungsgeschichte 
05 351 01 01 Sonstige soziale Angelegenheiten 
05 351 01 02 Unterstützende Seniorenarbeit 
10 522 01 01 Subjektbezogene Förderung für Wohnraum 
10 522 01 02 Wohnraumsicherung und -versorgung 
10 522 01 03 Hilfen bei Wohnproblemen 

 
Budget 16.1: Dieses Budget umfasst die Sachkonten zu sämtlichen Ergebnisplanpositionen des be-

treffenden Bereiches mit Ausnahme der Positionen des Budgets 24. 
 
Folgendes Produktsachkonto ist von der Deckungsfähigkeit innerhalb des Budgets 16.1 
ausgeschlossen: 
 
053510102-52419600 Unterhaltung Grünflächen und Aufbauten 

 
 
Budget 17– Jugend 

 
Budgetverantwortung: Herr Termath 

 
Produkt: 05 341 01 01 Unterhaltsvorschussleistungen 

06 361 01 01 Förderung von Kindern in Tageseinricht. und in Tagespflege 
06 362 01 01 Kinder- und Jugendförderung 
06 363 01 01 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien 

 
Budget 17.1: Dieses Budget umfasst die Sachkonten zu sämtlichen Ergebnisplanpositionen des be-

treffenden Bereichs mit Ausnahme der Positionen des Budgets 24. 
 
 
Budget 18 – Bauverwaltung, Umweltbelange und Friedhöfe 

 
Budgetverantwortung: Herr T. Rehahn 

 
Produkt: 01 111 06 02 Zentrale Beschaffungen und Vergaben für die Gesamtverwaltung 

11 537 01 01 Abfallwirtschaft 
13 553 01 01 Friedhöfe 
14 561 01 03 Schutz vor altlastenbedingten Gefahren 

 
Budget 18.1: Dieses Budget umfasst die Sachkonten zu sämtlichen Ergebnisplanpositionen des be-

treffenden Bereiches mit Ausnahme der Positionen des Budgets 24. 
 
 
Folgende Produktsachkonten werden ebenfalls innerhalb des Budgets 18.1 bewirtschaf-
tet: 
 
011110905-54160800 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung 
135550101-43211600 Entgelte für die Benutzung von Grillplätzen/ Grillhütten 
125410101-45620000 Säumniszuschläge 
125410101-38400002 div. Investitionsnummern KAG Beiträge 
125410101-38500002 div. Investitionsnummern Erschließungsbeiträge 

 
 
Budget 19 – Hochbau/ Gebäudewirtschaft 

 
Budgetverantwortung: Frau Höne 

 
Produkt: 01 111 12 01 Infrastrukturelles/ kaufmännisches Gebäudemanagement 

01 111 12 03 Technisches Gebäudemanagement 
 
 
Budget 19.1: Dieses Budget umfasst die Sachkonten zu sämtlichen Ergebnisplanpositionen des be-

treffenden Bereiches mit Ausnahme der Positionen des Budgets 24. 
 
Folgende Produktsachkonten werden ebenfalls innerhalb des Budgets 19.1 bewirtschaf-
tet: 



Amtsblatt der Stadt Eschweiler, 35. Jahrgang, Ausgabe Nr. 2, vom 05.02.2019 Seite 10 

 
 

 

 
155730101-52416600 Grundbesitzabgaben Blaustein-See 

 
 
Budget 20 – Planung und Vermessung 

 
Budgetverantwortung: Herr Schoop 

 
Produkt: 09 511 01 01 Räumliche Planung und Entwicklung 

09 511 02 01 Vermessung und Erfassung von Geobasisdaten 
10 521 01 01 Grundstücksbezogene Basisinformationen 
10 521 01 02 Grundstücksordnung und -wertermittlung 
10 523 01 01 Denkmalschutz und Denkmalpflege 
15 573 01 03 Indeland 

 
Budget 20.1: Dieses Budget umfasst die Sachkonten zu sämtlichen Ergebnisplanpositionen der vor-

stehenden Produkte mit Ausnahme der Positionen des Budgets 24. 
 
Folgendes Produktsachkonto ist von der Deckungsfähigkeit innerhalb des Budgets 20.1 
ausgeschlossen: 
 
095110201-52910110 Aufwendungen für Vermessungsdienstleistungen 

 
 
Budget 21 – Bauordnung 

 
Budgetverantwortung: Herr Prinier 

 
Produkt: 10 521 04 01 Maßnahmen der Bauaufsicht 

 
Budget 21.1: Dieses Budget umfasst die Sachkonten zu sämtlichen Ergebnisplanpositionen der vor-

stehenden Produkte mit Ausnahme der Positionen des Budgets 24. 
 
Folgendes Produktsachkonto wird ebenfalls innerhalb des Budgets 21.1 bewirtschaftet: 
 
125460101-38100002 IV00STR001 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten 
 
 
 
Folgendes Produktsachkonto ist von der Deckungsfähigkeit innerhalb des Budgets 21.1 
ausgeschlossen: 
 
105210401-52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens 

 
 
Budget 22 – Tiefbau und Grünflächen 

 
Budgetverantwortung: Herr Vogelheim 

 
Produkt: 01 111 06 03 Baubetriebshof 

11 538 02 01 Entwässerung und Abwasserbeseitigung 
12 541 01 01 Gemeindestraßen 
12 541 01 02 Verkehrliche Planung 
12 541 01 03 Verkehrsanlagen 
12 542 01 01 Kreisstraßen 
12 543 01 03 Landesstraßen 
12 544 01 04 Bundesstraßen 
12 545 01 01 Straßenreinigung und Winterdienst 
12 546 01 01 Parkplätze/ Parkhäuser 
13 551 01 01 Öffentliches Grün 
13 552 01 01 Wasser und Wasserbau 
13 554 01 01 Natur und Landschaft 
13 555 01 01 Wald, Forstwirtschaft 
14 561 01 01 Umweltschutz 
 

Budget 22.1: Dieses Budget umfasst die Sachkonten zu sämtlichen Ergebnisplanpositionen des be-

treffenden Bereiches mit Ausnahme der Positionen des Budgets 24 sowie der nachfol-
gend aufgelisteten Produktsachkonten: 
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125410101-45620000 Säumniszuschläge 
125410101-55180000 Zinsaufwendungen KV Verkeskopf (Straße) 
125410101-38400002 div. Investitionsnummern KAG-Beiträge 
125410101-38500002 div. Investitionsnummern Erschließungsbeiträge 
125460101-38100002 IV00STR001 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten 
135550101-43211600 Entgelte für die Benutzung von Grillplätzen/ Grillhütten 
135550101-44110600 Jagdpachten 
 
Folgende Produktsachkonten werden ebenfalls innerhalb des Budgets 22.1 bewirtschaf-
tet: 
 
011111202-52419580 Unterhaltung Grünfläche und Aufbauten Festhallen 
021261501-52419600 Unterhaltung Grünflächen und Aufbauten 
032110101-52419600 Unterhaltung Grünflächen und Aufbauten 
032120101-52419600 Unterhaltung Grünflächen und Aufbauten 
032150101-52419600 Unterhaltung Grünflächen und Aufbauten 
032170101-52419600 Unterhaltung Grünflächen und Aufbauten 
032180101-52419600 Unterhaltung Grünflächen und Aufbauten 
032210101-52419600 Unterhaltung Grünflächen und Aufbauten 
053510102-52419600 Unterhaltung Grünflächen und Aufbauten 

 
 
Budget 23 – Finanzwirtschaft 

 
Budgetverantwortung: Frau Merx 

 
Produkt: 11 530 01 01 Energie- und Wasserversorgung 

15 573 01 01 Blaustein-See 
15 573 01 02 Verwaltung der wirtschaftlichen Unternehmen 
16 611 01 01 Allgemeine Finanzwirtschaft 
17 700 01 01 Stiftungen 

 
 
Budget 23.1: Dieses Budget umfasst die Sachkonten zu sämtlichen Ergebnisplanpositionen des be-

treffenden Bereiches mit Ausnahme der Positionen des Budgets 24. 
 
Folgendes Produktsachkonto ist von der Deckungsfähigkeit innerhalb des Budgets 23.1 
ausgeschlossen: 
 
155730101-52416600 Grundbesitzabgaben Blaustein-See 
 
Folgende Produktsachkonten werden ebenfalls innerhalb des Budgets 23.1 bewirtschaf-
tet: 
 
011110801-54120800 Aufwendungen für Fortbildung NKF 
084240102-46140000 Zinserträge vom sonstigen öffentlichen Bereich 
011110601-52350000 Erstattungen von Aufwendungen von verbundenen Unter-

nehmen, Beteiligungen und Sondervermögen 
 
 
Budget 24 – Personal- und Versorgungsaufwendungen 

 
Budgetverantwortung: Herr H. Rehahn 

 
Budget 24.1: Dieses Budget umfasst die Produktsachkonten der Kontengruppen 50 und 51 sowie das 

Sachkonto 52911500 (Verwaltungskostenanteil RVK). 
 
Die Produktsachkonten der Kontenart 5019 sind von der Deckungsfähigkeit innerhalb 
des Budgets ausgeschlossen. 

 
 
Budget 25 – Bilanzielle Abschreibungen 

 
Budgetverantwortung: Frau Merx 

 
Budget 25.1: Dieses Budget umfasst sämtliche Produktsachkonten der Kontengruppe 57. 
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Anlage 2 zur Haushaltssatzung der Stadt Eschweiler 

Zweckbindung von Erträgen und Einzahlungen nach § 22 Abs. 3 GemHVO NRW 

 
 
01 111 11 01 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten 

 

4487 1100 6487 1100 Erstattung Ausgleich Abgeltung Bagatellschäden 

5441 3000 7441 3000 Aufwendungen Schadensfälle 

 
 
01 111 12 01 Infrastrukturelles/ kaufmännisches Gebäudemanagement 

 

4487 2400 6487 2400 Rückerstattungen EWV 

5241 0100 7241 0100 Beleuchtung und Strom 

5241 0110 7241 0110 Energiekosten Obdachlosen- und Asylunterkünfte 

5241 0200 7241 0200 Heizung 

5241 0300 7241 0300 Wasserversorgung 

5241 0700 7241 0700 Stromversorgung Straßenbeleuchtung 

5241 0900 7241 0900 Heizzentrale Rathaus 

5241 2100 7241 2100 Strom Bäder 

5241 2200 7241 2200 Heizung Bäder 

5241 2300 7241 2300 Wasserverbrauch Bäder 

5241 3200 7241 3200 Heizung Festhallen 

 
 
01 111 12 02 Grundstücks- und Gebäudeverwaltung 

 

4141 0000 6141 0000 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land für laufende Zwecke 

5291 0830 7291 0830 Planung zur baulichen Entwicklung städtischer Flächen 

 
 
01 111 12 03 Technisches Gebäudemanagement 

 

4488 0000 6488 0000 Erstattungen übrige Bereiche 

5241 9220 7241 9220 Unterhaltung allgemeines Grundvermögen 

5241 9240 7241 9240 Unterhaltung Rathaus 

5241 9250 7241 9250 Unterhaltung Feuer- und Rettungswache, Feuerwehrgerätehäuser 

5241 9270 7241 9270 Unterhaltung Grundschulen 

5241 9280 7241 9280 Unterhaltung Hauptschulen 

5241 9290 7241 9290 Unterhaltung Realschule 

5241 9300 7241 9300 Unterhaltung Gesamtschule 

5241 9310 7241 9310 Unterhaltung Gymnasium 

5241 9320 7241 9320 Unterhaltung Willi-Fährmann-Schule 

5241 9330 7241 9330 Unterhaltung Kultureinrichtungen 

5241 9340 7241 9340 Unterhaltung Volkshochschule 

5241 9350 7241 9350 Unterhaltung Asyl- und Aussiedlerheime 

5241 9360 7241 9360 Unterhaltung Altentagesstätten 

5241 9370 7241 9370 Unterhaltung Kinder- und Jugendeinrichtungen 

5241 9380 7241 9380 Unterhaltung Bäder 

5241 9390 7241 9390 Unterhaltung Festhallen 

5241 9410 7241 9410 Unterhaltung Hauptbahnhof 

5241 9430 7241 9430 Unterhaltung Märkte und Kirmessen 

5241 9440 7241 9440 Unterhaltung GeTeCe 

5241 9450 7241 9450 Unterhaltung forstwirtschaftliche Unternehmen 

5241 9460 7241 9460 Unterhaltung Sporthallen 

5241 9470 7241 9470 Unterhaltung Seezentrum 

5242 1600 7242 1600 Unterhaltung Sportstätten 



Amtsblatt der Stadt Eschweiler, 35. Jahrgang, Ausgabe Nr. 2, vom 05.02.2019 Seite 13 

 
 

 

5242 1620 7242 1620 Unterhaltung Leichenhallen 

 
 
02 122 01 01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung 

 

4488 1500 6488 1500 Ersatz ordnungsbehördliche Maßnahmen 

5291 0000 7291 0000 Aufwendungen sonstige Dienstleistungen 

 
 
02 122 07 01 Verkehrsangelegenheiten und Parkraumbewirtschaftung 

 

4321 0800 6321 0800 Parkgebühren 

5242 0000 7242 0000 Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen 

 
 
02 122 10 01 Einwohnerangelegenheiten 

 

4311 0100 6311 0100 Verwaltungsgebühren 

5431 0000 7431 0000 Geschäftsaufwendungen 

 
 
02 122 10 02 Personenstandswesen 

 

4291 1000 6291 1000 Sonstiger Transferertrag Trauungen im Zisterzienserinnenkloster St. Jöris 

5291 0000 7291 0000 Aufwendungen sonstige Dienstleistungen 

   
4488 1900 6488 1900 Erstattung Familienstammbücher 

5431 0000 7431 0000 Geschäftsaufwendungen 

 
 
02 126 15 01 Brandschutz/ Brandbekämpfung 

 

4141 0100 6141 0100 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land für Lehrgänge am Institut der Feuerwehr 

5421 0000 7421 0000 Aufwendungen ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten 

   
4321 0400 6321 0400 Teilnehmerentgelte 

5416 0810 7416 0810 Beschaffung von Dienst- und Schutzkleidung 

   
4487 0000 6487 0000 Erstattung private Unternehmen 

5251 0200 7251 0200 Reparatur und Wartung Kraftfahrzeuge 

 
 
02 127 17 01 Kranken- und Rettungstransportdienst 

 

4487 0000 6487 0000 Erstattung private Unternehmen 

5251 0200 7251 0200 Reparatur und Wartung Kraftfahrzeuge 

 
 
03 211 01 01 Grundschulen 

 

4141 0000 6141 0000 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land für laufende Zwecke 

5019 0200 7019 0200 Honorare Betreuung Schüler nach Unterricht 

   
4141 0200 6141 0200 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land für offene Ganztagsschulen 

5019 0000 7019 0000 Aufwendungen sonstige Beschäftigte 

   
4141 0000 6141 0000 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land für laufende Zwecke 

5291 0000 7291 0000 Aufwendungen sonstige Dienstleistungen 

   
4321 2500 6321 2500 Elternbeiträge Offene Ganztagsschule 
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5019 0000 7019 0000 Aufwendungen sonstige Beschäftigte 

 
 
03 212 01 01 Hauptschulen 

 

4141 0300 6141 0300 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land für Landesprogramm Geld oder Stelle 

5019 0200 7019 0200 Honorare Betreuung Schüler nach Unterricht 

   
4421 0400 6421 0400 Rückerstattung Kochunterrichtsmaterial (Tischgelder) 

5281 0900 7281 0900 Material hauswirtschaftlicher Unterricht 

 
 
03 215 01 01 Realschule 

 

4141 0000 6141 0000 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land für laufende Zwecke 

5019 0200 7019 0200 Honorare Betreuung Schüler nach Unterricht 

   
4421 0400 6421 0400 Rückerstattung Kochunterrichtsmaterial (Tischgelder) 

5281 0900 7281 0900 Material hauswirtschaftlicher Unterricht 

 
 
03 217 01 01 Gymnasium 

 

4141 0000 6141 0000 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land für laufende Zwecke 

5019 0200 7019 0200 Honorare Betreuung Schüler nach Unterricht 

 
 
03 218 01 01 Gymnasium 

 

4421 0400 6421 0400 Rückerstattung Kochunterrichtsmaterial (Tischgelder) 

5281 0900 7281 0900 Material hauswirtschaftlicher Unterricht 

 
 
03 221 01 01 Willi Fährmann Schule 

 

4141 0000 6141 0000 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land für laufende Zwecke 

5019 0200 7019 0200 Honorare Betreuung Schüler nach Unterricht 

   
4141 0200 6141 0200 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land für offene Ganztagsschulen 

5019 0000 7019 0000 Aufwendungen sonstige Beschäftigte 

   
4421 0400 6421 0400 Rückerstattung Kochunterrichtsmaterial (Tischgelder) 

5281 0900 7281 0900 Material hauswirtschaftlicher Unterricht 

 
 
03 243 01 01 Sonstige schulische Aufgaben 

 

4141 3500 6141 3500 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land für Landesprogramm Alle Kinder essen mit 

5339 0700 7339 0700 Leistungen Bildung und Teilhabegesetz 

   
4142 0300 6142 0300 Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden 

5291 0000 7291 0000 Aufwendungen sonstige Dienstleistungen 

5339 0700 7339 0700 Leistungen Bildung und Teilhabegesetz 

   
4148 0100 6148 0100 Spenden von übrigen Bereichen 

5339 0100 7339 0100 Verwendung Spenden für soziale Zwecke 

   
4421 0300 6421 0300 Abgabe von Verpflegung 

5291 1400 7291 1400 Verpflegung durch Dritte 
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5339 0700 7339 0700 Leistungen Bildung und Teilhabegesetz 

   
4481 0000 6481 0000 Erstattung vom Land 

5412 0100 7412 0100 Aufwendungen Aus- und Fortbildung 

 
 
04 263 01 01 Musikschule 

 

4141 0000 6141 0000 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land für laufende Zwecke 

5284 0300 7284 0300 Geräte, Ausstattung, Lizenzen unter 410 € netto 

   
4321 3200 6321 3200 Unterrichtsentgelt für musikalische Früherziehung 

5019 2100 7019 2100 Dozentenhonorare 

 
 
04 271 01 01 Volkshochschule 

 

4148 0000 6148 0000 Zuweisungen von übrigen Bereichen 

5019 2100 7019 2100 Dozentenhonorare 

5019 2300 7019 2300 Sonstige Honorarkräfte 

   
4321 0400 6321 0400 Teilnehmerentgelte 

5019 2100 7019 2100 Dozentenhonorare 

   
4321 0410 6321 0410 Teilnehmerentgelte und Erstattungen (integrativ) 

5019 2100 7019 2100 Dozentenhonorare 

5019 2300 7019 2300 Sonstige Honorarkräfte 

5291 9400 7291 9400 Weiterleitung Fahrtkosten BAMF 

   
4421 0100 6421 0100 Erträge aus Verkauf 

5283 0200 7283 0200 Aufwendungen Werbung und Öffentlichkeitsarbeit 

 
 
04 272 01 01 Bibliothek 

 

4141 0000 6141 0000 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land für laufende Zwecke 

5401 0000 7401 0000 Sonstige ordentliche Aufwendungen 

   
4321 2600 6321 2600 Benutzungsentgelte auswärtiger Leihverkehr 

5238 0000 7238 0000 Erstattungen übrige Bereiche 

   
4488 0000 6488 0000 Erstattungen übrige Bereiche 

5281 2200 7281 2200 Büchereiausstattung 

   
4488 2400 6488 2400 Wertersatz nicht zurückgebrachter Bücher 

5281 2200 7281 2200 Büchereiausstattung 

 
 
04 281 01 01 Kulturveranstaltungen und -förderungen 

 

4321 0100 6321 0100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 

5281 1100 7281 1100 Aufwendungen Veranstaltungen 

   
4487 0300 6487 0300 Erstattung Versicherungsbeiträge 

5441 2000 7441 2000 Versicherungen 

 
 
05 351 01 01 Sonstige soziale Angelegenheiten 
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4481 0900 6481 0900 Erstattung Land Schwangerschaftskonfliktberatung 

5429 0100 7429 0100 Aufwendungen Schwangerschaftskonfliktberatung 

 
 
05 313 01 01 Integration von Menschen mit Zuwanderungsgeschichte 

 

4140 0200 6140 0200 Erträge Dienstleistungen Förderprogramm Xenos-Zirqel 

5291 0130 7291 0130 Aufwendungen Dienstleistungen Förderprogramm Xenos-Zirqel 

   
4144 0000 6144 0000 Zuweisungen des sonstigen öffentlichen Bereiches 

5311 8350 7311 8350 Zuschüsse Förderprogramme und Projekte 

   
4481 0100 6481 0100 Erstattung vom Land Leistungspauschale FlüAG 

5338 0400 7338 0400 Sach- und Geldleistungen gemäß § 3 AsylblG 

 
 
06 361 01 01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege 

 

4141 0000 6141 0000 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land für laufende Zwecke 

5311 8000 7311 8000 Zuwendungen und Zuschüsse an übrige Bereiche für laufende Zwecke 

5311 9100 7311 9100 Zuweisungen und Zuschüsse U3-Förderung 

   
4141 0010 6141 0010 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land für Kindertagespflege 

5332 0100 7332 0100 Tagespflege gemäß § 23 SGB VIII 

   
4141 3000 6141 3000 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land für Betriebskosten Kindergarten 

5311 8180 7311 8180 Betriebskostenzuschüsse freie Träger Kindertagesstätten 

5311 8230 7311 8230 Weiterleitung Landeszuschüsse Familienzentren 

5311 8340 7311 8340 Betriebskostenzuschüsse an die AÖR-Kindergärten 

   
4141 3100 6141 3100 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land für Sprachförderkurse Kindergärten 

5311 8240 7311 8240 Weiterleitung Landeszuschüsse Sprachförderung 

   
4141 3400 6141 3400 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land für Familienzentren 

5311 8230 7311 8230 Weiterleitung Landeszuschüsse Familienzentren 

   
4142 0300 6142 0300 Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden 

5339 0700 7339 0700 Leistungen Bildung und Teilhabegesetz 

   
4211 0310 6211 0310 Elternbeiträge gemäß § 23 SGB VIII 

5332 0100 7332 0100 Tagespflege gemäß § 23 SGB VIII 

   
4321 2400 6321 2400 Elternbeiträge Kindergärten freie Träger 

5311 8180 7311 8180 Betriebskostenzuschüsse freie Träger Kindertagesstätten 

   
4321 2410 6321 2410 Elternbeiträge städtische Kindergärten 

5311 8340 7311 8340 Betriebskostenzuschüsse AöR-Kindergärten 

 
 
06 362 01 01 Kinder und Jugendförderung 

 

4141 0400 6141 0400 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land für Jugendtreff CheckIn 

5311 8290 7311 8290 Weiterleitung Landeszuschüsse Jugendfreizeitheime freier Träger 

   
4141 0500 6141 0500 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land für Jugendfreizeitheime freier Träger 

5311 8290 7311 8290 Weiterleitung Landeszuschüsse Jugendfreizeitheime freier Träger 
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06 363 01 01 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien 

 

4141 0000 6141 0000 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land für laufende Zwecke 

5311 9000 7311 9000 Zuwendungen und Zuschüsse an sonstige öffentliche Bereiche für lfd. Zwecke 

   
4148 0100 6148 0100 Spenden von übrigen Bereichen 

5281 1900 7281 1900 Sonstige Sachleistungen Projekte 

   
4221 1201 6221 1201 Kostenbeiträge unbegleitete minderjährige Flüchtling 

4482 1101 6482 1101 Erstattung Jugendhilfeträger unbegleitete minderjährige Flüchtling 

5332 0800 7332 0800 Aufwendungen unbegleitete minderjährige Flüchtling 

 
 
08 424 01 02 Öffentliche Bäder 

 

4487 2100 6487 2100 Erstattung Benutzung Bäder 

5234 0100 7234 0100 Kostenerstattung Benutzung Bäder (Produkt 03 211 01 01) 

5234 0100 7234 0100 Kostenerstattung Benutzung Bäder (Produkt 03 212 01 01) 

5234 0100 7234 0100 Kostenerstattung Benutzung Bäder (Produkt 03 215 01 01) 

5234 0100 7234 0100 Kostenerstattung Benutzung Bäder (Produkt 03 217 01 01) 

5234 0100 7234 0100 Kostenerstattung Benutzung Bäder (Produkt 03 218 01 01) 

5234 0100 7234 0100 Kostenerstattung Benutzung Bäder (Produkt 03 221 01 01) 

5234 0100 7234 0100 Kostenerstattung Benutzung Bäder (Produkt 03 243 01 01) 

5234 0100 7234 0100 Kostenerstattung Benutzung Bäder (Produkt 06 361 01 01) 

5234 0100 7234 0100 Kostenerstattung Benutzung Bäder (Produkt 06 362 01 01) 

5234 0100 7234 0100 Kostenerstattung Benutzung Bäder (Produkt 08 421 01 01) 

   
4651 1010 6651 1010 Gewinnanteile und Dividende WBE GmbH 

4651 1020 6651 1020 Gewinnanteile und Dividende EWV GmbH 

4651 1030 6651 1030 Gewinnanteile und Dividende städtisches Wasserwerk 

4651 1040 6651 1040 Gewinnanteile und Dividende RWE AG 

4651 2000 6651 2000 Dividende Wohnungsgenossenschaft Eschweiler eG 

4651 3000 6651 3000 Anteiliger Bilanzgewinn Sparkasse Aachen 

5441 1010 7441 1010 Kapitalertragsteuern 

 
 
09 511 01 01 Räumliche Planung und Entwicklung 

 

4141 0000 6141 0000 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land für lfd. Zwecke (i.H.d. Mittel KWK-Kommune) 

4148 0000 6148 0000 Zuweisungen von übrigen Bereichen (i.H.d. Mittel KWK-Kommune) 

5291 0000 7291 0000 Aufwendungen sonstige Dienstleistungen (i.H.d. Mittel KWK-Kommune) 

   
4141 2760 6141 2760 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land für nördliche Innenstadt 

5291 0840 7291 0840 Nördliche Innenstadt 

 
 
09 511 02 01 Vermessung und Erfassung von Geobasisdaten 

 

4461 0000 6461 0000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 

5291 0000 7291 0000 Aufwendungen sonstige Dienstleistungen 

 
 
10 522 01 01 Subjektbezogene Förderung für Wohnraum 

 

4487 0000 6487 0000 Erstattung private Unternehmen 

5311 8000 7311 8000 Zuwendungen und Zuschüsse an übrige Bereiche für laufende Zwecke 
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10 523 01 01 Denkmalschutz und Denkmalpflege 

 

4141 0000 6141 0000 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land für lfd. Zwecke (i.H.d. Mittel KWK-Kommune) 

5311 8000 7311 8000 Zuwendungen und Zuschüsse an übrige Bereiche für laufende Zwecke 

 
 
11 538 02 01 Entwässerung und Abwasserbeseitigung 

 

4321 1210 6321 1210 Gebühren Kanalhausanschlüsse 

5235 0100 7235 0100 Kostenerstattung Kanalhausanschlüsse 

 
 
12 541 01 01 Gemeindestraßen 

 

4148 0000 6148 0000 Zuweisungen von übrigen Bereichen 

5242 0100 7242 0100 Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze (Bushaltestellen) 

 
 
13 551 01 01 Öffentliches Grün 

 

4141 0000 6141 0000 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land für lfd. Zwecke (i.H.d. Mittel KWK-Kommune) 

5215 9670 7215 9670 Instandhaltung sonstige Grünflächen und Aufbauten 

 
 
13 554 01 01 Natur und Landschaft 

 

4142 0300 6142 0300 Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden 

5242 0170 7242 0170 Unterhaltung Reitwege 

   
4487 2900 6487 2900 Erstattungen Ausgleichsmaßnahmen allgemein 

5241 9650 7241 9650 Ausgleichsmaßnahmen 

 
 
15 573 01 02 Verwaltung der wirtschaftlichen Unternehmen 

 

4651 1010 6651 1010 Gewinnanteile und Dividende WBE GmbH 

4651 1020 6651 1020 Gewinnanteile und Dividende EWV GmbH 

4651 1030 6651 1030 Gewinnanteile und Dividende städtisches Wasserwerk 

4651 1040 6651 1040 Gewinnanteile und Dividende RWE AG 

4651 2000 6651 2000 Dividende Wohnungsgenossenschaft Eschweiler eG 

4651 3000 6651 3000 Anteiliger Bilanzgewinn Sparkasse Aachen 

4651 4000 6651 4000 Erstattung Kapitalertragsteuer 

4651 5000 6651 5000 Dividende Raiffeisenbank Eschweiler eG 

5441 1010 7441 1010 Kapitalertragsteuern 

 
 
16 611 01 01 Allgemeine Finanzwirtschaft 

 

4013 0000 6013 0000 Gewerbesteuer 

5341 0000 7341 0000 Gewerbesteuerumlage 

5342 0000 7342 0000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit 

5401 1000 7401 1000 Verzinsung Gewerbesteuer nach § 233 a AO 

   
4521 2000 6521 2000 Verzinsung Gewerbesteuer nach § 233 a AO 

5401 1000 7401 1000 Verzinsung Gewerbesteuer nach § 233 a AO 
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17 700 01 01 Stiftungen 

 

4617 0100 6617 0100 Zinserrträge Johanna-Neuman-Stiftung 

5401 0100 7401 0100 Ertragsverwendung Peter-Lersch-Stiftung 

   
4617 0200 6617 0200 Zinserträge Peter-Lersch-Stiftung 

5401 0100 7401 0100 Ertragsverwendung Peter-Lersch-Stiftung 

   
4617 0300 6617 0300 Zinserträge Pacht Liesenstiftung 

5401 0200 7401 0200 Ertragsverwendung Liesenstiftung 

 
 
03 

Bekanntmachung 

über die Sitzung des Integrationsrates 
am 14.02.2019 

 
Am Donnerstag, den 14.02.2019, findet um 17:30 Uhr 
im Rathaus der Stadt Eschweiler, Raum 7, Johannes-
Rau-Platz 1, 52249 Eschweiler, eine Sitzung des 
Integrationsrates mit folgender Tagesordnung statt: 
 

Öffentlicher Teil 

 1   Bestellung eines Schriftführers 
  
 2   Flüchtlinge in Eschweiler; hier: Bericht 

zur aktuellen Situation und Erläuterun-
gen 

  
 3   Veranstaltung "Internationale Wochen 

gegen Rassismus" in Eschweiler 
  
 4   Gesundheitliche Versorgung von 

Flüchtlingen in Eschweiler nach dem 
Asylbewerberleistungsgesetz 

  
 5   Gesundheitswegweiser Multilingual 

2019 
  
 6   Gemeinsam klappt‘s. Integrationschan-

cen für junge erwachsene Flüchtlinge in 
NRW (IfjeF) 

  
 7   Anfragen und Mitteilungen 
  
 7.1   Landesprogramm "KOMM-AN NRW" 

2019 -  mündlicher Sachstandsbericht 
  
 7.2   Beteiligung der Eschweiler Moschee-

gemeinden an Einschulungsfeierlichkei-
ten 

  
 7.3   Iftar Essen 2019 
  

Nichtöffentlicher Teil 

 8   Anfragen und Mitteilungen 
 
Eschweiler, 01.02.2019 
 
Hamidi 
Integrationsratsvorsitzende 

04 
 

Öffentliche Bekanntmachung 
----------------------------------------- 

 
Ablauf der Ruhefristen bei Reihengräbern auf den 
städt. Friedhöfen 

 
Aufgrund des § 11 i. V. m. § 14 der Friedhofssatzung der 
Stadt Eschweiler vom 01.07.2007 endeten die Ruhefristen 
für die nachstehenden in Reihengräbern bestatteten Ver-
storbenen am 31.12.2018.  

 
1. Erdreihengräber für Verstorbene bis zum vollendeten 5. 
Lebensjahr (Kindergräber) 
 
a) von Verstorbenen, die auf den städt. Friedhöfen bis 
zum 31.12.1998 bestattet wurden. 
 
Bei Kinderreihengräbern besteht die Möglichkeit das Nut-
zungsrecht auf Antrag zu verlängern. 
 

2. Erdreihengräber für Verstorbene ab dem vollendeten 5. 
Lebensjahr 
 
a) von Verstorbenen, die auf den städtischen Friedhöfen 
in Bergrath, Dürwiß, Kinzweiler, Neu-Lohn, Nothberg, St.  
Jöris, Stich und Weisweiler bis zum 31.12.1988 bestattet 
wurden. 
 
b) von Verstorbenen, die auf den städtischen Friedhöfen 
in Hastenrath und Hehlrath bis zum 31.12.1988 bestattet 
wurden. 
Da mit Friedhofssatzung vom 01.01.1994 die Ruhefrist 
auf diesen Friedhöfen für Verstorbene, die bis zum 
31.12.2001 bestattet wurden, auf 45 Jahre erhöht wurde, 
kann auf Antrag des Nutzungsberechtigten das Nutzungs-
recht an diesen Reihengrabstätten, deren Nutzungsrecht 
abgelaufen ist, bis auf 45 Jahre gebührenfrei verlängert 
werden. 
 
c) von Verstorbenen, die auf dem städtischen Friedhof in  
Röhe bis zum 31.12.1973 bestattet wurden. 
Auf Antrag des Nutzungsberechtigten können Grabstätten 
Verstorbener, die bis zum 31.12.1988 auf diesem Friedhof 
bestattet wurden, zurückgegeben werden. 
 
 
3. Urnenreihengräber 
 
von Verstorbenen, deren Aschenreste bis zum 
31.12.1998 auf einem städtischen Friedhof in Eschweiler 
beigesetzt wurden. 
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Antrag  auf Verlängerung der Nutzungsrechte 
(Ziffer 2.b.) 

Der Antrag auf Verlängerung der Nutzungsrechte ist 
schriftlich oder mündlich zur Niederschrift bei der 
Abteilung für Umweltbelange und Friedhofswesen, in 
52249 Eschweiler, Johannes-Rau-Platz 1, Zimmer 
471, zu stellen.  
 
 
Abräumung 
 

Wird kein Antrag auf Verlängerung der Nutzungsrech-
te gestellt, werden die genannten Grabstätten nach 
Ablauf nachfolgend genannter Frist abgeräumt. 
Die Abräumung erfolgt durch die Friedhofsverwaltung. 
Ein Anspruch auf Entschädigung besteht nicht. 
  
Vorhandene Grabzeichen, Grababdeckungen, Ein-
friedungen, Grabbepflanzungen oder sonstige Grab-
aufbauten der Gräber, deren Ruhefrist abgelaufen ist, 
können durch die Angehörigen bis zum 30.04.2019 

entfernt werden. 
 
Nach Abräumung entscheidet die Friedhofsverwaltung 
über die weitere Verwendung und Wiederbelegung 
der Grabstätten. 
 
Eschweiler, den 16.01.2019 
 
Bertram 
Bürgermeister 
 
 
 
05 

 
Öffentliche Bekanntmachung 

 
Ablauf der Nutzungsrechte an Wahlgrab-
stätten 
 

 

Aufgrund des § 15 (4) der Friedhofssatzung der Stadt 
Eschweiler vom 01.07.2007 wird hiermit bekannt ge-
macht, dass die Nutzungsrechte der nachstehend 
aufgeführten Wahlgrabstätten auf den städt. Friedhö-
fen im Jahre 2019 ablaufen. 

 
Die Nutzungsberechtigten werden, sofern die An-
schrift bekannt ist, schriftlich benachrichtigt. 
 
Angehörige und Nutzungsberechtigte der aufgeführ-
ten Grabstätten werden gebeten, sich mit der Fried-
hofsverwaltung, Rathaus, Johannes-Rau-Platz 1, 
Zimmer 471, Tel.: 71-650, in Verbindung zu setzen. 

 
Die Nutzungsrechte können auf Antrag verlängert 
werden. 
 
Sofern eine Verlängerung der Nutzungsrechte nicht 
erfolgt, beginnt die Abräumung und Einebnung der 
Grabstätten 3 Monate nach Ablauf der Nutzungsrech-
te. 
 
In diesem Fall haben die Angehörigen keinen An-
spruch auf Entschädigung. 

 
 
Friedhof Bergrath 
 
Feld Nr.  Grabstätte 
 

01 029-030  Jakobs 
01 108-109  Offergeld 
01 213-214  Brandt 
 
02 180-181  Hahn 
 
03 073-074  Schleibach 
03 089-090  Frings 
03 113-114  Claßen 
 
05 167-168  Schroiff 
 
 
 
 
Friedhof Bergrath 
 
Feld Nr.  Grabstätte 

 
06 034-035  Schmitz 
06 047-048  Hermanns 
06 049-050  Demuth 
06 145-146  Utzerath 
 
UW05 004  Hammes 
UW05 010  Unger 
 
 
Friedhof Dürwiß 
 
Feld   Nr.  Grabstätte 
 

01 065-066  Nepomuck 
01 084  Siegers/ 

Ohligschläger 
01 260  Contzen 
01 315-316  Stoye 
 
02 112-113  Muckel 
02 114-115  Kolbe 
02 124-125  Kranen 
 
04 021-023  Dederichs 
04 101  Buntenbruch/ 
   Linnartz 
04 178  Röhlings 
04 267-268  von Broich 
04 269-270  Linnartz/Lischke 
 
05 077  Johnen 
 
06 144-145  Urban 
06 159-160  Lieb 
06 161-162  Liepertz/Kück 
06 165-166  Zillessen 
 
08 035-036  Nießen 
08 045-046  Klein 
08 097  Förster 
08 164-165  Hoffmann 
08 166  Willms 
08 188-189  Ansorge 
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08 195  Eittorf 
08 204-205  Wirtz 
08 206-207  Mauermann 
 
09 017  Töller 
09 031-032  Dericum/Wiedhoff 
09 259-260  Prilop 
09 267  Riedl 
09 269-270  Schumacher 
 
 
Friedhof Dürwiß 
 
Feld  Nr. Grabstätte 
 

KWG18 015 Müller 
KWG18 017 Lustek 
KWG18 018 Hechemer 
KWG18 069 Gerhards 
 
UW26  003 Nießen 
UW26  004 Paulus 
 
 
Friedhof Hastenrath 
 
Feld Nr.  Grabstätte 
 

02 092-094  Esser 
02 240-241  Kurth 
02 262-263  Schmitz 
 
UW01 003  Purwins 
 
 
Friedhof Hehlrath 
 
Feld Nr.  Grabstätte 
 

01 036-037  Wildrath 
01 040-040a Conzen 
01 067-068  Deuster 
01 087-088  Herf/Klaas 
 
02 007-008  Imdahl 
 
 
Friedhof Kinzweiler 
 
Feld Nr.  Grabstätte 
 

01 052-054  Nacken/Heinen 
01 132-133  Engels 
01 151-154  Schröder 
01 185-186  Böhmer 
 
02 163-164  Hommelsheim 
02 207-208  Offergeld 
 
 
Friedhof Neu-Lohn 
 
Feld Nr.  Grabstätte 

 
01 043  Stiel 
01 118-119  Johnen 
 
02 018-019  Breuer 

02 033  Hennes 
02 079-080  Weidenfeld 
02 126-127  Leufen 
02 128  Müller 
02 167-169  Nelles 
 
UW02 001  Schmidt/Drechsler 
 
 
Friedhof Nothberg 
 
Feld Nr.  Grabstätte 

 
01 074-075  Hilgers 
01 138-139  Velden 
01 171-172  Herf 
 
02 161-162  Brandt 
02 229-230  Kaulen 
 
03 048-049  Kuck 
03 117-119  Dondorf 
03 187-188  Jansen 
 
UW02 017  Brandt 
 
 
Friedhof Röhe 
 
Feld Nr.  Grabstätte 

 
04 081-082  Schmitz 
04 119-120  Deindl 
 
05 032-033  Reinartz 
 
 
Friedhof St. Jöris 
 
Feld Nr.  Grabstätte 

 
 

01 005-006  Jagdfeld 
 
 
 
 
Friedhof Stich 
 
Feld  Nr.  Grabstätte 
 

01  006-007 Kalkbrenner 
01  135  Vendel/Albertz 
01  187-188 Dreßen 
01  189  Klinkenberg 
01  239-240 Wojschnewski 
01  303-304 Horriar 
 
03  056-057 Haitz 
03  140-141 Granrath 
 
04  114-115 Henke 
04  128-129 Beitz 
04  134-135 Müller/Kronen- 
   berg/Debald 
 
05  080-081 Pollmanns 
05  098-099 Schüppen 
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07  052-053 Nieveler 
 
08  043-044 Wierichs 
 
11  074-075 Kavitt 
 
17  039-040 Marks 
17  147-148 Sulski 
17  202  Brief 
 
18  160-161 Wagner 
18  164-165 Baumann 
 
20  024-025 Steen/Zschiedrich 
 
21  051-052 Marks 
21  084-085 Vogel 
 
KWG18  002  Kugel 
KWG18  013  Heinel 
KWG18  042  Schiefer 
 
UW03  021  Poguntke 
UW03  101  Ostländer 
 
UW14  002  Schonder 
UW14  003  Huppertz 
 
UW20  007  Beitz 
UW20  023  Qualmann 
UW20  024  Muß 
UW20  038  Rang 
 
 
Friedhof Weisweiler 
 
Feld Nr.  Grabstätte 
 

01 080-081  Thiedmann 
01 134-135  Schopp 
 
02 015-016  Nießen 
02 098-099  Schönen 
 
03 064-065  Schepp 
03 154-155  Schepp 
03 193-194  Wemheuer 
 
04 197-198  Bardenheuer 
 
06 028-029  Willms 
 
UW03 019  Esbruch 
UW03 029  Meuthen 
UW03 030  Thiedemann 
 
UW06 040  Schmitz 
 
UW07 001  Grouven 
 
Eschweiler, den 16.01.2019 
 
 
Bertram 
Bürgermeister 
 
 

06 

 
Bekanntmachung 
 

Öffentliche Zustellung gemäß § 10 Landeszustellungsge-
setz (LZG NRW) 
 

Die an Herrn Cesar Antonio Ordonez Sanchez, derzeitiger 
Aufenthalt unbekannt, gerichtete rechtswahrende Mittei-
lung gemäß § 7 des Gesetzes zur Sicherung des Unter-
halts von Kindern alleinstehender Mütter und Väter durch 
Unterhaltsvorschüsse oder -ausfallleistungen (Unterhalts-
vorschussgesetz) vom 17. Juli 2007 (BGBI. I S. 1446), in 
der derzeit gültigen Fassung, zu Aktenzeichen 
512.2/UVK/I/11819, kann durch den Unterhaltspflichtigen 

beim Bürgermeister der Stadt Eschweiler, Jugendamt -
Unterhaltsvorschusskasse-, Zimmer 235, Johannes-Rau-
Platz 1, 52249 Eschweiler 
 

montags bis mittwochs und freitags   
von 08.30 Uhr bis 12.00 Uhr  
und donnerstags von 14.00 Uhr bis 17.45 Uhr  
 

eingesehen werden. 
 

Gemäß § 10 LZG NRW gilt die Mitteilung an dem Tage 
als zugestellt, an dem seit dem Tage des Aushängens 
bzw. der Bekanntmachung zwei Wochen verstrichen sind.  
 

Eschweiler, 23.01.2019 
 
Bertram 
Bürgermeister 
 
 
07 

 
Bekanntmachung 

Öffentliche Zustellung gem. § 10 Verwaltungszustellungs-
gesetz für das Land Nordrhein-Westfalen  
(Landeszustellungsgesetz - LZG NRW) 

 
Der an Frau Gabriele Christel Steiner, derzeitiger Aufent-
halt unbekannt, gerichtete Bescheid über Grundbesitzab-
gaben vom 11.01.2019, Debitoren-Nr. 5034155-0100-2
    

kann von der Steuerpflichtigen beim Bürgermeister der 
Stadt Eschweiler, 

Finanzbuchhaltung -Steuern und Abgaben- 
Zimmer 544 a, Johannes-Rau-Platz 1,  

52249 Eschweiler 
 

montags bis mittwochs und freitags                                                   
von 08.30 Uhr bis 12.00 Uhr 
 

und donnerstags von 14.00 Uhr bis 17.45 Uhr 
 

eingesehen werden. 
 

Gem. § 10 Abs. 2 LZG gilt die Mitteilung an dem Tag als 
zugestellt, an dem seit dem Tage des Aushängens bzw. 
der Bekanntmachung zwei Wochen verstrichen sind. 
 
Eschweiler, den 28.01.2019 
 
Bertram 
Bürgermeister 
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Bekanntmachung  

über die Richtlinie der Stadt Eschweiler über die 
Vergabe von Zuwendungen  

zur Gestaltung von privaten Fassaden, Innenhöfen 
und Freiflächen  

im Sanierungsgebiet Eschweiler Mitte (Richtlinie 
Fassade & Hof) 
vom 14.02.2019 

 

Der Rat der Stadt Eschweiler hat in seiner Sitzung am 
31.10.2018 die nachfolgende Richtlinie über die 
Vergabe von Zuwendungen zur Gestaltung von Fas-
saden, Innenhöfen und Freiflächen für das in der 
Anlage A dargestellte Sanierungsgebiet Eschweiler 
Mitte beschlossen: 

 

Richtlinie der Stadt Eschweiler über die Vergabe 
von Zuwendungen  

zur Gestaltung von privaten Fassaden, Innenhöfen 
und Freiflächen  

im Sanierungsgebiet Eschweiler Mitte (Richtlinie 
Fassade & Hof) 

Das Erscheinungsbild der Stadt trägt wesentlich zu 
deren Identität bei. Es dient der Identifikation der in 
der Stadt lebenden Menschen und bestimmt das 
Wohlfühlen, den Aktionsradius und das Konsumver-
halten der Stadtbewohner und -besucher. Das Stadt-
bild ist ein Standortfaktor für potentielle Unterneh-
mensansiedelungen und ansässige Unternehmen. 
Folglich ist die Attraktivität des Erscheinungsbildes ein 
wichtiges Thema für die Stadtentwicklung und Wirt-
schaftsförderung und ein Motivator für touristisches 
Interesse. 

Mit der Unterstützung durch öffentliche Fördermittel 
des Bundes, des Landes NRW und der Stadt E-
schweiler sollen Private durch das Hof- und Fassa-
denprogramm motiviert werden, mit weiteren privaten 
Investitionen das Erscheinungsbild ihrer Gebäude 
aufzuwerten: Die Stadt Eschweiler gewährt Zuwen-
dungen für den Aufwand, der Privaten dadurch ent-
steht, dass sie Aufwertungs-, Verbesserungs- oder 
Rückbaumaßnahmen an ihren Gebäuden vornehmen 
oder für die Begrünung und Gestaltung von privaten 
aber öffentlich wirksamen Frei- und Gartenflächen.  

Mit diesem Angebot in Kombination mit einer fachli-
chen Beratung sollen seitens der öffentlichen Hand 
Anreize geschaffen werden, bauliche und/oder gestal-
terische Veränderungen im Bestand vorzunehmen, 
die zu einer deutlichen Aufwertung des Erschei-
nungsbilds der Eschweiler Innenstadt beitragen. Die 
Maßnahme soll insgesamt eine nachhaltige Nutzung 
der Innenstadtimmobilien stützen und Leerstand so-
wie Mindernutzung entgegenwirken. 

1 Zuwendungszweck, räumlicher Geltungsbe-
reich und Rechtsgrundlagen 

1.1 Die Stadt Eschweiler gewährt mit finanzieller 
Unterstützung des Landes Nordrhein-
Westfalen und der Bundesrepublik Deutsch-

land nach Maßgabe dieser Richtlinie Zuwendun-
gen für die Herrichtung und Gestaltung von Au-
ßenwänden und Dächern sowie für die Entsiege-
lung, Begrünung, Herrichtung und Gestaltung von 
öffentlich wirksamen Innenhöfen und Freiflächen 
auf privaten Grundstücken im Geltungsbereich des 
förmlich festgelegten Sanierungsgebietes Eschwei-
ler Mitte (Anlage A).  

1.2 Zuwendungen werden nach Maßgabe der Richtli-
nien über die Gewährung von Zuwendungen zur 
Förderung von Maßnahmen zur Stadtentwicklung 
und Stadterneuerung des Landes NRW vom 
22.10.2008 (Förderrichtlinien Stadterneuerung 
2008), der jeweiligen Zuwendungsbescheide der 
Bezirksregierung Köln, den Verwaltungsvorschrif-
ten zu § 44 der Landeshaushaltsordnung i. V. m. 
Nr. 12 VV LHO und diesen Richtlinien zur Anteils-
finanzierung gewährt. 

1.3 Ein Rechtsanspruch auf die Gewährung der Zu-
wendungen besteht nicht. Über die Zuschussan-
träge entscheidet die Stadt Eschweiler nach 
pflichtgemäßem Ermessen im Rahmen der verfüg-
baren Haushaltsmittel sowie der ihr vom Land be-
willigten Zuwendungen und insofern, dass die Ge-
samtfinanzierung durch die Antragstellerin nach-
gewiesen ist. 

1.4 Der Förderzeitraum erstreckt sich vom Tage der 
Bekanntmachung der Richtlinie bis hin zum Aus-
laufen des Förderzeitraums (31. Dezember 2023). 

2 Begünstigter Personekreis/Antragsberechtigte 

2.1 Begünstigt bzw. antragsberechtigt sind natürliche 
und juristische Personen als Eigentümer oder 
sonstige Verfügungsberechtigte. 

2.2 Mieter sind begünstigt bzw. antragsberechtigt, 
wenn sie die schriftliche Zustimmung des Eigen-
tümers oder des sonstigen Verfügungsberechtigten 
vorlegen, dass der hergestellte bauliche Zustand 
für einen Zeitraum von mindestens 10 Jahren ab 
Vorlage des Verwendungsnachweises bei der 
Stadt Eschweiler erhalten bleibt und der Antrag-
steller nicht verpflichtet wird, den ursprünglichen 
Zustand nach Auszug wieder herzustellen. 

3 Fördervoraussetzungen 

3.1 Maßnahmen können nur gefördert werden, wenn 
das Grundstück innerhalb des Geltungsbereichs 
(Sanierungsgebiet Eschweiler Mitte) liegt und die 
Maßnahme dem öffentlichen Raum zugewandt ist. 
In Ausnahmefällen können Maßnahmen gefördert 
werden, die nicht direkt dem öffentlichen Raum 
zugewandt, jedoch außenwirksam sind (Innenhöfe 
und Freiflächen). 

3.2 Die Maßnahmen müssen zu einer wesentlichen 
und nachhaltigen Verbesserung des Stadtbildes 
und des Gewerbe- und Geschäftsstandortes füh-
ren und den Wohn- und Freizeitwert deutlich und 
anhaltend verbessern. Sie müssen bezüglich der 
Lage und des Zustandes der Gebäude sinnvoll und 
wirtschaftlich vertretbar sein. Von der Förderung 



Amtsblatt der Stadt Eschweiler, 35. Jahrgang, Ausgabe Nr. 3, vom 21.02.2019 Seite 3 

 
 

sind Neubauten und Maßnahmen, die nur der 
Instandhaltung dienen, ausgeschlossen. 

3.3 Zuschüsse werden nur gewährt, wenn mit der 
beantragten Maßnahme noch nicht begonnen 
wurde. 

3.4 Die Maßnahmen müssen allen öffentlichen und 
privatrechtlichen Vorschriften und Regelungen 
entsprechen. 

3.5 Eine geförderte Gestaltung von privaten In-
nenhöfen und Freiflächen muss der Öffentlich-
keit dienen. Zumindest muss die Zugänglich-
keit für alle Personen des Gebäudes bzw. der 
Wohnanlage, zu der der Innenhof oder die 
Freiflächen gehören, sicher gestellt sein und 
die Maßnahme muss öffentlich wirksam sein. 
Mieter sind bei der Planung angemessen zu 
beteiligen.  

3.6 Die Maßnahmen dienen der dauerhaften Ver-
besserung der Wohn-, Arbeits- und/oder Frei-
zeitverhältnisse im Sanierungsgebiet Eschwei-
ler Mitte. 

3.7 Die Gesamtfinanzierung der Maßnahme muss 
nachweislich gewährleistet sein. 

3.8 Die als förderfähig anerkannten Gesamtkosten 
(einschließlich des Eigenanteils) werden weder 
direkt noch indirekt auf die Mieter umgelegt. 

4 Gegenstand der Förderung 

4.1 Gegenstand der Förderung sind die Herrich-
tung und Gestaltung von Außenwänden und 
Dächern sowie die Entsiegelung, Begrünung, 
Herrichtung und Gestaltung von Innenhöfen 
und Freiflächen auf grundsätzlich privaten 
Grundstücken im Sanierungsgebiet Eschweiler 
Mitte. 

Zuschussfähig sind folgende Maßnahmen: 

4.2 Renovierung und Restaurierung der Fassaden 
sowie die dazu erforderlichen Vorarbeiten, ins-
besondere das Reinigen, Verputzen und Strei-
chen, der Rückbau von Fassadenverkleidun-
gen und die die Wiederherstellung ursprüngli-
cher Putz- und Fenstergliederungen, Reparatur 
und Erneuerung von Stuck- und Fassadenor-
namenten; 

4.3 Künstlerische Gestaltung von Fassaden sowie 
die dazu erforderlichen Vorarbeiten; 

4.4 Schaffung von öffentlich wirksamen Frei- und 
Gartenflächen nach der Entsiegelung vormals 
befestigter Flächen, zuschussfähig sind hier 
insbesondere  

 Reaktivierung des Bodens zur gärtneri-
schen Nutzung,  

 Gärtnerische Anlage und Gestaltung der 
Freiflächen, 

 Aufwendungen für die Bereitstellung von 
Gartenland zur Nutzung als Mietergärten; 

4.5 Gestaltung von Freiflächen, Abstandsflächen, (Vor-
)Gärten und Zuwegungen, sofern die zugehörigen, 
den öffentlichen Raum prägenden Fassaden im 
Zusammenhang mit der Gestaltung aufgewertet 
werden; 

4.6 Begrünung von Dachflächen, Fassaden, Mauern 
und Garagen einschließlich der dazu notwendigen 
Herrichtung der Flächen; 

4.7 Vorbereitende Maßnahmen wie Entrümpelung, 
Abbruch von Mauern und störenden Gebäudetei-
len; 

4.8 Nebenkosten (brutto) für eine fachlich zwingend 
erforderliche Beratung und/oder Betreuung (z. B. 
Planung, Bauleitung) durch eine anerkannte Fach-
kraft, jedoch keine Verwaltungs- und Finanzie-
rungskosten. 

5 Förderbedingungen 

5.1 Die Gewährung von Zuschüssen setzt die Abstim-
mung der Maßnahmen sowie eine eingehende Be-
ratung mit der Stadt Eschweiler oder mit von ihr 
beauftragten Planern voraus. In dieser Abstim-
mung werden die Gestaltungsziele erarbeitet sowie 
die bautechnischen Erfordernisse geklärt. 

5.2 Ein Objekt wird nur einmal gefördert. 

5.3 Aufgrund rechtlicher Bestimmungen erforderliche 
Genehmigungen sind vor Zuschussbewilligung 
einzuholen. Der Bescheid über die Bewilligung von 
Zuschüssen ersetzt nicht die nach anderen Vor-
schriften erforderlichen behördlichen Genehmi-
gungen oder Zustimmungen für die Maßnahmen. 

5.4 Die Gestaltung der Fassaden muss eine wesentli-
che Verbesserung des äußeren Erscheinungsbil-
des der baulichen Anlagen gewährleisten und der 
ursprünglichen architektonischen Formensprache 
des gesamten Gebäudes entsprechen. Fassaden-
gestaltungen an Baudenkmälern und in deren 
Nahbereich bedürfen der schriftlichen Zustimmung 
der Unteren Denkmalbehörde.  

5.5 Im Bescheid über die Bewilligung von Zuschüssen 
vorgegebene Farbkonzepte sind einzuhalten. 

5.6 Die Gestaltung von Innenhöfen und Freiflächen 
soll auf die Bedürfnisse der Bewohner der zugehö-
rigen oder angrenzenden Gebäude ausgerichtet 
sein. Insofern sollen sie vor Maßnahmenbeginn 
beteiligt werden. 

6 Förderausschluss 

Von der Förderung ausgeschlossen sind: 

6.1 Maßnahmen, die ohne schriftliche Zustimmung der 
Stadt Eschweiler vor Bewilligung des Zuschusses 
begonnen wurden. Als Beginn ist bereits der Ab-
schluss eines Leistungs- oder Lieferungsvertrages 
zu werten. Planungsarbeiten sind hiervon ausge-
nommen; 

6.2 Maßnahmen, die der energetischen Ertüchtigung 
dienen (z. B. Dämmung der Fassaden, Austausch 
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von Fenstern), für die eine Förderung aus an-
deren Programmen in Anspruch genommen 
werden kann; 

6.3 Maßnahmen auf Grundstücken mit Gebäuden, 
die Missstände oder Mängel im Sinne des  
§ 177 Abs. 2 und 3 BauGB aufweisen, die nicht 
durch Instandsetzung und Modernisierung be-
hoben werden; 

6.4 Gestaltungen oder Nutzungen, die den Fest-
setzungen eines rechtsverbindlichen Bebau-
ungsplanes oder anderen Vorschriften (öffent-
lich-rechtlich, nachbarrechtlich) widersprechen 
oder durch eine Veränderungssperre erfasst 
werden und eine Ausnahme hiervon nicht zu-
gelassen wird; 

6.5 Maßnahmen, die den Belangen des Denkmal-
schutzes entgegen stehen; 

6.6 Maßnahmen, die auf Grund öffentlich-
rechtlicher Vorschriften oder baurechtlicher 
Auflagen ohnehin erforderlich sind oder zu de-
ren Durchführung sich der Antragsteller ge-
genüber der Stadt Eschweiler verpflichtet hat; 

6.7 Kosten für Änderungen an Ver- und Entsor-
gungsleitungen; 

6.8 Maßnahmen, deren zuwendungsfähige Kosten 
unterhalb der Bagatellgrenze von 2.000 € lie-
gen; 

6.9 Eigenleistungen. 

7 Art und Höhe der Förderung 

7.1 Die Zuwendungen werden in Form eines nicht 
zurückzuzahlenden Zuschusses im Rahmen 
der Anteilsfinanzierung der förderfähigen Ge-
samtkosten gewährt. 

7.2 Zuwendungsfähig sind maximal 50 % der als 
förderfähig anerkannten Kosten. Der Zuschuss 
wird zu 80 % aus Mitteln der Städtebauförde-
rung des Bundes und des Landes NRW zuzüg-
lich des städtischen Eigenanteils von 20 % 
gewährt. Der Antragsteller hat mindestens 50 
% der Kosten zu tragen. 

7.3 Eine Förderung erfolgt nur, wenn der Zuschuss 
mindestens 1.000 € beträgt (siehe Bagatell-
grenze Punkt 6.8).  

7.4 Der maximale Förderzuschuss pro Objekt und 
Maßnahme beträgt 25.000 €. 

8 Antragstellung und Verfahren 

8.1 Antragsberechtigt sind Eigentümer (natürliche 
oder juristische Personen) oder sonstige Ver-
fügungsberechtigte sowie Mieter und Nut-
zungsberechtigte mit schriftlichem Einver-
ständnis der Eigentümer oder Verfügungsbe-
rechtigten. 

8.2 Erforderliche Unterlagen zur Antragstellung 
sind: 

 Fotos des Zustandes vor Beginn der Maß-
nahme, 

 Lageplan, Darstellung des Vorhabens, 
 Eigentümernachweis (oder Einverständniser-

klärung, wenn ein Mieter tätig wird), 
 Schriftliche Bestätigung, dass mit der Maß-

nahme noch nicht begonnen wurde, 
 Kostenvoranschlag eines qualifizierten Fach-

betriebs, bei Maßnahmen über 10.000 € min-
destens zwei Kostenvoranschläge 

 Erklärung, dass die Gesamtfinanzierung der 
Maßnahme gesichert ist, 

 Berechnung der zu fördernden Fläche, 
 Ggf. erforderliche Genehmigungen und Er-

laubnisse, 
 Erklärung über die voraussichtliche Dauer der 

Arbeiten. 
8.3 Bei der Flächenberechnung an Außenwänden und 

Dächern werden die Seitenflächen von Bauteilen 
(z. B. von Gesimsen, Dachvorsprüngen, Blumen-
fenstern, Gauben, Kaminen, Hauseingangstreppen 
und deren Überdachungen, Vorbauten, Treppen- 
und Balkongeländern usw.) nur berücksichtigt, 
wenn sie mehr als 1,0 m vor die Außenwand bzw. 
vor das Dach hervortreten. Gleiches gilt für hinter 
die Außenwand bzw. hinter das Dach zurücktre-
tende Bauteile (z. B. Laibungen, Eingänge, Loggi-
en, Dacheinschnitte usw.). Bei der Flächenberech-
nung im Gelände bleiben Höhenunterschiede au-
ßer Betracht. 

8.4 Der Antrag ist in doppelter Ausfertigung auf dem 
dafür vorgesehenen Formular mit den darin ange-
gebenen Unterlagen bei der Stadt Eschweiler ein-
zureichen. 

8.5 Die Stadt ist berechtigt, den Bescheid über die 
Bewilligung von Zuschüssen zur Verwirklichung 
der beantragten Maßnahme auch mit Auflagen und 
Bedingungen zur Gestaltung des Gebäudes zu 
versehen. 

8.6 Nach Prüfung der eingereichten Unterlagen ent-
scheidet die Stadt Eschweiler über den Antrag. Die 
Verwaltung der Stadt Eschweiler erstellt anschlie-
ßend den förmlichen Bescheid mit den erforderli-
chen Auflagen, Bedingungen und Nebenbestim-
mungen an den Zuwendungsempfänger. In der 
Bewilligung sind Beginn und Ende der Maßnahme 
festzulegen. 

8.7 Der Antragsteller darf mit der Maßnahme erst nach 
Erhalt des schriftlichen Bescheids über die Bewilli-
gung von Zuschüssen beginnen. Nach Erteilung 
des Bescheids dürfen Änderungen der Maßnahme 
nur mit schriftlicher Zustimmung der Stadt E-
schweiler erfolgen. Eine nachträgliche Zuschuss-
erhöhung bei Überschreitung der veranschlagten 
Kosten erfolgt nicht. 

8.8 Auf Antrag kann die Stadt Eschweiler dem Beginn 
einer Maßnahme vor Erteilung eines Bescheids 
über die Bewilligung von Zuschüssen zustimmen. 
Ein Anspruch auf Bewilligung eines Zuschusses 
kann hieraus jedoch nicht abgeleitet werden. 

8.9 Der Zuschussempfänger hat der Stadt Eschweiler 
innerhalb von 3 Monaten nach Durchführung der 
Maßnahme die Fertigstellung anzuzeigen und sie 
in geeigneter Form (z. B. durch Fotos) zu doku-
mentieren.  
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8.10 Nach Durchführung der Maßnahme ist von 

dem Zuschussempfänger ein Verwendungs-
nachweis zu führen, der spätestens 12 Monate 
nach Ausstellung des Bescheids über die Be-
willigung von Zuschüssen in doppelter Ausfüh-
rung vorzulegen ist. Auf Antrag kann diese 
Frist verlängert werden. Diesem Verwen-
dungsnachweis sind alle Rechnungen, Aufma-
ße, Ausgabenbelege und Zahlungsnachweise 
beizufügen. Nach Überprüfung und Anerken-
nung der antragsgemäßen Durchführung und 
der Rechnungsbelege wird der daraus resultie-
rende Zuschuss ausgezahlt. 

8.11 Sofern in den jeweiligen Zuwendungsbeschei-
den der Landesbehörde Auszahlungstermine 
erst für künftige Haushaltsjahre vorgesehen 
sind, erfolgen vor Eingang der Zuwendung nur 
Abschläge in Höhe des städtischen Eigenan-
teils. Zwischenzahlungen nach Baufortschritt 
sollen nur geleistet werden, wenn die Maß-
nahme im besonderen städtebaulichen Inte-
resse liegt, wenn eine Durchführung anderen-
falls nicht möglich wäre, wenn die Vorausset-
zung des Satzes 1 nicht vorliegen und wenn 
nachgewiesen wird, dass die Gesamtfinanzie-
rung der Maßnahme gesichert ist. 

8.12 Sind die nachgewiesenen Kosten geringer als 
die in dem Bescheid über die Bewilligung von 
Zuschüssen zugrunde gelegten Kosten, ist der 
Zuschuss durch Änderungsbescheid entspre-
chend zu reduzieren. 

8.13 Die eingereichten Abrechnungsunterlagen sind 
dem Antragsteller zurückzugeben. Der Zu-
schussempfänger muss sämtliche Belege 10 
Jahre aufbewahren. 

8.14 Unwirksamkeit, Rücknahme und Widerruf von 
Bescheiden über die Bewilligung von Zuschüs-
sen sowie die Rückforderung von Zuschüssen 
einschließlich deren Verzinsung richten sich 
nach dem Verwaltungsverfahrensgesetz des 
Landes Nordrhein-Westfalen (VwVfG) und den 
allgemeinen gesetzlichen Regelungen. Be-
scheide sind mit den entsprechenden Aufla-
gen, Bedingungen und Nebenbestimmungen 
zu versehen. Hierbei sind neben diesen Richt-
linien insbesondere auch § 44 Landeshaus-
haltsordnung (LHO), die allgemeinen Verwal-
tungsvorschriften zu diesem Gesetz (VV LHO) 
und die Förderrichtlinien Stadterneuerung des 
Landes Nordrhein-Westfalen zu beachten. 

8.15 Im Übrigen führt die Verwaltung der Stadt 
Eschweiler das Verfahren nach den Regelun-

gen der Förderrichtlinien Stadterneuerung des 
Landes Nordrhein-Westfalen bzw. eventuellen 
Nachfolgeregelungen, den Bestimmungen und 
Nebenbestimmungen der jeweiligen Zuwendungs-
bescheide der zuständigen Landesbehörde sowie 
den allgemeinen verwaltungsrechtlichen Vorschrif-
ten und Grundsätzen durch. 

9 Zweckbindung, Zweckbindungsfrist 

9.1 Mit der Zuschussgewährung entsteht eine Zweck-
bindung, d. h., die baulichen Maßnahmen dürfen 
nicht anderen Zwecken als den o. g. Zielen dienen. 
Sie sind mindestens für die Dauer der Zweckbin-
dung im geförderten Zustand instand zu halten. 
Die geförderten Maßnahmen dürfen nicht ohne 
Genehmigung der Stadt Eschweiler abgerissen 
oder entfernt werden. 

9.2 Die Zweckbindungsfrist beträgt 10 Jahre (ab Vor-
lage des Verwendungsnachweises bei der Stadt 
Eschweiler). 

10 Widerruf und Rücknahme des Bewilligungsbe-
scheids 

10.1 Im Falle eines Verstoßes gegen diese Richtlinie 
oder falscher Angaben im Zuschussantrag kann 
der Bescheid über die Bewilligung von Zuschüssen 
– auch nach Auszahlung des Zuschusses – wider-
rufen bzw. zurückgenommen werden. Dies gilt ins-
besondere bei Verstößen gegen die Zweckbin-
dungsfrist (anteilige Rückforderung nach Jahren 
der Restzweckbindung). 

10.2 Zu Unrecht ausgezahlte Zuschüsse werden mit 
dem Widerruf oder der Rücknahme des Bescheids 
über die Bewilligung von Zuschüssen zur Rückzah-
lung fällig und sind vom Zeitpunkt der Auszahlung 
an mit 5 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz 
zu verzinsen (§ 49a VwVfG NRW). 

11 Inkrafttreten 

Diese Richtlinie tritt mit ihrer Bekanntmachung in Kraft. 

 

 

Anlage A: Geltungsbereich des förmlich festgelegten 
Sanierungsgebietes Eschweiler Mitte 
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Die vorstehende Richtlinie wird hiermit öffentlich be-
kannt gemacht.  
 
Eschweiler, 14.02.2019 
 
 
Bertram 
Bürgermeister 
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Bekanntmachung 
 
Öffentliche Zustellung gemäß § 10 Landeszustel-
lungsgesetz (LZG NRW) 
 
Die an Herrn Dragan Stanojevic, derzeitiger Aufent-
halt unbekannt, gerichtete rechtswahrende Mitteilung 
gemäß § 7 des Gesetzes zur Sicherung des Unter-
halts von Kindern alleinstehender Mütter und Väter 
durch Unterhaltsvorschüsse oder -ausfallleistungen 
(Unterhaltsvorschussgesetz) vom 17. Juli 2007 (BGBI. 
I S. 1446), in der derzeit gültigen Fassung, zu Akten-
zeichen 512.2/UVK/30299, kann durch den Unter-

haltspflichtigen beim Bürgermeister der Stadt E-
schweiler, Jugendamt -Unterhaltsvorschusskasse-, 
Zimmer 236, Johannes-Rau-Platz 1, 52249 Eschwei-
ler 
 
montags bis mittwochs und freitags   
von 08.30 Uhr bis 12.00 Uhr  
und donnerstags  von 14.00 Uhr bis 17.45 Uhr  
 
eingesehen werden. 
 
Gemäß § 10 LZG NRW gilt die Mitteilung an dem 
Tage als zugestellt, an dem seit dem Tage des Aus-
hängens bzw. der Bekanntmachung zwei Wochen 
verstrichen sind.  
 
Eschweiler, 25.02.2019 
 
 
Bertram 
Bürgermeister 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hinweisbekanntmachungen 

 
 
Einladung zur Versammlung der Jagdgenossenschaft 
Eschweiler III Hastenrath-Nothberg 
 

Am Donnerstag, den 21.03.2019 um 19:30 Uhr, findet in 
der Gaststätte „Zur Quelle“, Quellstraße 81, 52249 E-
schweiler, die diesjährige Versammlung der Jagdgenos-
senschaft Eschweiler III statt, zu der hiermit alle Jagdge-
nossen eingeladen werden. 
 
Tagesordnung: 

1. Eröffnung und Begrüßung 
2. Feststellung Stimmrecht 
3. Protokollverlesung der letzten Sitzung (2017) 
4. Kassenbericht 
5. Bericht Kassenprüfer 
6. Entlastung des Vorstandes 
7. Beschlussfassung über die Auszahlung der 

Jagdpacht 
8. Beschlussfassung über einen Beitritt RVEJ 
9. Datenschutzverordnung und Wahl eines Daten-

schutzbeauftragten 
10. Verschiedenes 

 
Jagdgenossen in der Jagdgenossenschaft Eschweiler III 
sind Eigentümer der Grundstücksflächen, die zum ge-
meinschaftliches Jagdbezirk Eschweiler III Hastenrath-
Nothberg gehören. 
 
Eine rechtskräftige Beschlussfassung muss sowohl nach 
Stimmen als auch nach Flächenmehrheit erfolgen. Des-
halb muss jeder Jagdgenosse einen Nachweis der von 
ihm vertretenden Flächen erbringen. 
 
Die Versammlung ist öffentlich. 
 
Eschweiler, den 25.02.2019 
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10 
Bekanntmachung 

 

über die Sitzung des Stadtrates 
am 27.03.2019 

 
Am Mittwoch, den 27.03.2019, findet um 17:30 Uhr im 
Rathaus der Stadt Eschweiler, Ratssaal, Johannes-
Rau-Platz 1, 52249 Eschweiler, eine Sitzung des 
Stadtrates mit folgender Tagesordnung statt: 
 
Nichtöffentlicher Teil 
 1   Vorhabenbezogener Bebauungsplan 10 - 

Erweiterung Haus Maria Hehlrath -, hier: 
Abschluss des Durchführungsvertrages nach 
§ 12 BauGB 

  
Öffentlicher Teil 
 2   Fragestunde für Einwohner 
  
 3   Umbesetzung in Ausschüssen und Organen 

juristischer Personen und Personenvereini-
gungen; hier: Antrag der SPD-
Stadtratsfraktion vom 14.03.2019 

  
 4   Bestellung von Mitgliedern in den Verwal-

tungsrat der AöR  "Betreuungseinrichtung für 
Kinder & Jugendliche der Stadt Eschweiler  - 
BKJ - " 

  
 5   Ordnungsbehördliche Verordnung über die 

Freigabe eines verkaufsoffenen Sonntags im 
Frühjahr 2019 

  
 6   Erlass einer Einfriedungssatzung auf Grund 

der Novellierung der Bauordnung NRW zum 
01.01.2019 

  
 7   Prüffähiger Entwurf des Jahresabschlusses 

2018 der Stadt Eschweiler 
  
 8   Ermächtigungsübertragungen nach § 22 

KomHVO NRW 
  
 9   Umbau Kellergeschoss Sporthalle Jahnstra-

ße zu einem Schulungs- und Sportzentrum - 
hier: Vorstellung der Planung 

  
 10   Gleichstellungsplan 2019-2024 
  
 11   Aufhebung von gemeinschaftlichen Angele-

genheiten in der Gemarkung Weisweiler, 
Flur 22 Nrn. 264, 297 und 299 – nördlich 
abzweigend von „Dürener Straße", östlich 
vom „Elektrowerk“, Lage „Aufm Pesch" - 

  
 12   Stadtplanung/Bauleitplanung 
  
 12.1   Sanierungsgebiet Eschweiler Mitte, 3. Fort-

schreibung des Integrierten Handlungskon-
zeptes (InHK); hier: Richtlinie der Stadt E-
schweiler über die Gewährung von Finanz-
mitteln aus dem Verfügungsfonds sowie 
Einsetzung der Lenkungsgruppe 

  
 12.2   Vorhabenbezogener Bebauungsplan 10 - 

Erweiterung Haus Maria, Hehlrath -; hier: 
Ergebnis der öffentlichen Auslegung und 
Beschluss der Satzung 

  
 12.3   Bebauungsplan 293 - Am Hof -; hier: Ergeb-

nis der erneuten öffentlichen Auslegung 
sowie Satzungsbeschluss 

  
 12.4   Bebauungsplan 105 - Südlich Rodelberg -; 

hier: Ergebnis der öffentlichen Auslegung 
sowie Satzungsbeschluss 

  
 13   Änderung der "Elternbeitragssatzung der 

Stadt Eschweiler für Kinder in Kindertages-
einrichtungen und in Kindertagespflege" 

  
 14   Änderung der "Benutzungs- und Gebühren-

satzung für die Einrichtungen zum offenen 
Ganztagsbetrieb an Grund- und Förderschu-
len in der Stadt Eschweiler" 

  
 15   Änderung der "Richtlinien des Jugendamtes 

der Stadt Eschweiler zur Kindertagespflege" 
  
 16   Kenntnisgaben 
  
 16.1   Verkehrslandeplatz Aachen-Merzbrück; hier: 

Sachstand der FAM GmbH 
  
 16.2   Verkehrslandeplatz Aachen-Merzbrück; hier: 

Kooperationsvertrag 
  
 16.3   Resolution des Rates der Stadt Eschweiler 

an die Landesregierung NRW zur Änderung 
des § 8 Kommunalabgabengesetzes (KAG 
NRW) 

  
 17   Anfragen und Mitteilungen 
  
 17.1   Maßnahmenpaket für die weitere Verbesse-

rung des Stadtbildes; Antrag der SPD-
Stadtratsfraktion vom 11.03.2019 

  
Nichtöffentlicher Teil 
 18   Erwerb von Ackerlandflächen 
  
 19   Zuschussangelegenheiten 
  
 20   Entwicklungsträgervertrag für Baugebietsen-

twicklung „Weisweiler – In den Hüchelner 
Benden" 

  
 21   Beauftragung der Kanzlei Lenz und Johlen 

für die Durchführung des Vergabeverfahrens 
für den geförderten Breitbandausbau in E-
schweiler 

  
 22   Gewährung eines Bedienstetendarlehens 
  
 23   Beteiligungen der enwor - energie & wasser 

vor ort GmbH 
  
 24   Anfragen und Mitteilungen 
  
 24.1   Unterrichtung des Rates gem. § 113 Abs. 5 

GO NRW 
 
Eschweiler, 15.03.2019 
 
Bertram 
Bürgermeister 



Amtsblatt der Stadt Eschweiler, 35. Jahrgang, Ausgabe Nr. 5, vom 22.03.2019 Seite 3 

 
 

 

11 
 

Der Bürgermeister  
 

Bekanntmachung 
vom 14.03.2019 

 

Die Bezirksregierung Köln hat mit Verfügung vom 
20.02.2019, Az.: 35.2.11-07-12/19, die 17. Änderung 
des Flächennutzungsplans – Südlich Patternhof – mit 
folgendem Wortlaut genehmigt: 
 

GENEHMIGUNG 

 
Gemäß § 6 des Baugesetzbuches (BauGB) genehmi-
ge ich die vom Rat der Stadt Eschweiler am 
31.10.2018 beschlossene 
 

17. Änderung des Flächennutzungsplans 
– Südlich Pattenhof – 

 

Im Auftrag 
gez. Michallik 
 
Das ca. 2,3 ha große Plangebiet liegt östlich des 
Stadtzentrums, südlich der Realschule. Die Abgren-
zung ergibt sich aus dem nachstehend abgedruckten 
Kartenausschnitt. 
 

 
Auszug aus der DGK 5. Dieser Plan ist urheberrechtlich geschützt 

 

Die 17. Änderung des Flächennutzungsplans – Süd-
lich Patternhof – wird mit dieser Bekanntmachung 
wirksam. Sie liegt mit Begründung und zusammenfas-
sender Erklärung auf Dauer bei der Abteilung für 
Planung und Denkmalpflege der Stadt Eschweiler, 
52249 Eschweiler, Johannes-Rau-Platz 1, Zimmer 
447, zu jedermanns Einsicht öffentlich aus. 
 
Hingewiesen wird auf die Vorschriften der §§ 214 und 
215 BauGB. Danach sind eine nach § 214 Abs. 1 Satz 
1 Nr. 1 bis 3 BauGB beachtliche Verletzung der dort 
bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften, eine 
unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 BauGB be-
achtliche Verletzung der Vorschriften über das Ver-
hältnis des Bebauungsplans und des Flächennut-
zungsplans und nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB 
beachtliche Mängel des Abwägungsvorganges unbe-

achtlich, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Be-
kanntmachung der 17. Änderung des Flächennutzungs-
plans – Südlich Patternhof – schriftlich gegenüber der 
Gemeinde unter Darlegung des die Verletzung begrün-
denden Sachverhaltes geltend gemacht worden 
sind. 
 
Bekanntmachungsanordnung 
 

Die vorstehende Flächennutzungsplanänderung wird 
hiermit öffentlich bekannt gemacht.  
 
Es wird darauf hingewiesen, dass die Verletzung von 
Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung 
für das Land Nordrhein-Westfalen nach Ablauf eines 
Jahres seit Verkündung dieser Flächennutzungsplanän-
derung nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei 
denn, 
 

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein 
vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht durchge-
führt, 
b) die Flächennutzungsplanänderung ist nicht ordnungs-
gemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 
c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher 
beanstandet oder 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der 
Stadt Eschweiler vorher gerügt und dabei die verletzte 
Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die 
den Mangel ergibt. 
 
Eschweiler, den 14.03.2019 
 
Bertram 
Bürgermeister 
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Bekanntmachung 
 
Öffentliche Zustellung gemäß § 10 Landeszustellungsge-
setz (LZG NRW) 
 
Die an Herrn Mbonzo Makabe, derzeitiger Aufenthalt 
unbekannt, gerichtete rechtswahrende Mitteilung gemäß § 
7 des Gesetzes zur Sicherung des Unterhalts von Kindern 
alleinstehender Mütter und Väter durch Unterhaltsvor-
schüsse oder -ausfallleistungen (Unterhaltsvorschussge-
setz) vom 17. Juli 2007 (BGBI. I S. 1446), in der derzeit 
gültigen Fassung, zu Aktenzeichen 512.2/UVK/13344, 

kann durch den Unterhaltspflichtigen beim Bürgermeister 
der Stadt Eschweiler, Jugendamt -
Unterhaltsvorschusskasse-, Zimmer 235, Johannes-Rau-
Platz 1, 52249 Eschweiler 
 

montags bis mittwochs und freitags   
von 08.30 Uhr bis 12.00 Uhr  
und donnerstags von 14.00 Uhr bis 17.45 Uhr  
 

eingesehen werden. 
 
Gemäß § 10 LZG NRW gilt die Mitteilung an dem Tage 
als zugestellt, an dem seit dem Tage des Aushängens 
bzw. der Bekanntmachung zwei Wochen verstrichen sind.  
 
Eschweiler, 11.03.2019 
 
Bertram 
Bürgermeister 
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Bekanntmachung 
 
Öffentliche Zustellung gemäß § 10 Landeszustel-
lungsgesetz (LZG NRW) 
 
Die an Herrn Bilal Massarani, derzeitiger Aufenthalt 
unbekannt, gerichtete rechtswahrende Mitteilung 
gemäß § 7 des Gesetzes zur Sicherung des Unter-
halts von Kindern alleinstehender Mütter und Väter 
durch Unterhaltsvorschüsse oder -ausfallleistungen 
(Unterhaltsvorschussgesetz) vom 17. Juli 2007 (BGBI. 
I S. 1446), in der derzeit gültigen Fassung, zu Akten-
zeichen 512.2/UVK/30822, kann durch den Unter-

haltspflichtigen beim Bürgermeister der Stadt E-
schweiler, Jugendamt -Unterhaltsvorschusskasse-, 
Zimmer 236, Johannes-Rau-Platz 1, 52249 Eschwei-
ler 
 
montags bis mittwochs und freitags   
von 08.30 Uhr bis 12.00 Uhr  
und donnerstags  
von 14.00 Uhr bis 17.45 Uhr  
 
eingesehen werden. 
 
Gemäß § 10 LZG NRW gilt die Mitteilung an dem 
Tage als zugestellt, an dem seit dem Tage des Aus-
hängens bzw. der Bekanntmachung zwei Wochen 
verstrichen sind.  
 
Eschweiler, 27.02.2019 
 
 
Bertram 
Bürgermeister 
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Bekanntmachung 
 
Öffentliche Zustellung gemäß § 10 Landeszustel-
lungsgesetz (LZG NRW) 
 
Die an Herrn Guido Ecker, derzeitiger Aufenthalt un-
bekannt, gerichtete rechtswahrende Mitteilung gemäß 
§ 7 des Gesetzes zur Sicherung des Unterhalts von 
Kindern alleinstehender Mütter und Väter durch Un-
terhaltsvorschüsse oder -ausfallleistungen (Unter-
haltsvorschussgesetz) vom 17. Juli 2007 (BGBI. I S. 
1446), in der derzeit gültigen Fassung, zu Aktenzei-
chen 512.2/UVK/30479, kann durch den Unterhalts-

pflichtigen beim Bürgermeister der Stadt Eschweiler, 
Jugendamt -Unterhaltsvorschusskasse-, Zimmer 236, 
Johannes-Rau-Platz 1, 52249 Eschweiler 
 
montags bis mittwochs und freitags   
von 08.30 Uhr bis 12.00 Uhr  
und donnerstags  
von 14.00 Uhr bis 17.45 Uhr  
 
eingesehen werden. 
 
Gemäß § 10 LZG NRW gilt die Mitteilung an dem 
Tage als zugestellt, an dem seit dem Tage des Aus-

hängens bzw. der Bekanntmachung zwei Wochen verstri-
chen sind.  
 
Eschweiler, 12.03.2019 
 
Bertram 
Bürgermeister 
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Bekanntmachung 
 
Öffentliche Zustellung gemäß § 10 Landeszustellungsge-
setz (LZG NRW) 
 
Die an Herrn Halil Karisik, derzeitiger Aufenthalt unbe-
kannt, gerichtete rechtswahrende Mitteilung gemäß § 7 
des Gesetzes zur Sicherung des Unterhalts von Kindern 
alleinstehender Mütter und Väter durch Unterhaltsvor-
schüsse oder -ausfallleistungen (Unterhaltsvorschussge-
setz) vom 17. Juli 2007 (BGBI. I S. 1446), in der derzeit 
gültigen Fassung, zu Aktenzeichen 512.2/UVK40230A+B, 

kann durch den Unterhaltspflichtigen beim Bürgermeister 
der Stadt Eschweiler, Jugendamt -
Unterhaltsvorschusskasse-, Zimmer 236, Johannes-Rau-
Platz 1, 52249 Eschweiler 
 
montags bis mittwochs und freitags   
von 08.30 Uhr bis 12.00 Uhr  
und donnerstags   
von 14.00 Uhr bis 17.45 Uhr  
 
eingesehen werden. 
 
Gemäß § 10 LZG NRW gilt die Mitteilung an dem Tage 
als zugestellt, an dem seit dem Tage des Aushängens 
bzw. der Bekanntmachung zwei Wochen verstrichen sind.  
 
Eschweiler, 21.03.2019 
 
 
Bertram 
Bürgermeister 
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Hinweisbekanntmachungen 

 
Sitzungen des Rates der Stadt Eschweiler  

und seiner Ausschüsse in den  
Monaten April bis Juni 2019 

 
Donnerstag, 
02.05.2019 

Kulturausschuss 
17.30 Uhr 
Rathaus, Raum 7 
 

Mittwoch, 
15.05.2019 

Behindertenbeirat 
17.30 Uhr 
Rathaus, Raum 7 
 

Donnerstag, 
16.05.2019 

Integrationsrat 
17.30 Uhr 
Rathaus, Raum 7 
 

Dienstag, 
21.05.2019 

Sportausschuss  
17.30 Uhr 
Rathaus, Raum 7 
 

Mittwoch, 
22.05.2019 

Sozial- und Seniorenausschuss 
17.30 Uhr 
Rathaus, Raum 7 
 

Donnerstag, 
23.05.2019 

Planungs-, Umwelt und Bauausschuss 
17.30 Uhr 
Rathaus, Ratssaal 
 

Dienstag, 
28.05.2019 

Schulausschuss 
17.30 Uhr 
Rathaus, Ratssaal 
 

Dienstag, 
04.06.2019 

Rechnungsprüfungsausschuss 
17.30 Uhr 
Rathaus, Raum 7 
- nicht öffentlich - 

 
Mittwoch, 
05.06.2019 

Haupt- und Finanzausschuss 
17.30 Uhr 
Rathaus, Ratssaal 
 

Mittwoch, 
19.06.2019 

Stadtrat 
17.30 Uhr 
Rathaus, Ratssaal 
 

Dienstag, 
25.06.2019 

gemeinsame Sitzung des Schul- und 
Jugendhilfeausschusses 
17.30 Uhr 
Rathaus, Ratssaal 
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Ordnungsbehördliche Verordnung 
über die Freigabe eines verkaufsoffenen Sonntags 

im Frühjahr 2019 

 
Aufgrund des § 6 Abs. 4 des Gesetzes zur Regelung 
der Ladenöffnungszeiten (Ladenöffnungsgesetz – 
LÖG NRW) vom 16.11.2006, GV.NRW  S. 516, SGV 
NRW 113) in der jeweils geltenden Fassung i.V. mit § 
27 Ordnungsbehördengesetz (OBG) vom 13.05.1980 
(GV NW S. 528, SGV NRW 2060) in der jeweils gel-
tenden Fassung wird für die Stadt Eschweiler gem. 
Beschluss des Rates vom 27.03.2019 verordnet: 
 

 
§ 1  Anlass 

  
Aus Anlass des Stadtfestes vom 05. bis 07.04.2019 
dürfen am Sonntag, dem 07.04.2019, Verkaufsstellen 
in einem Bereich, der wie nachfolgend eingegrenzt ist, 
von 13.00 Uhr bis 18.00 Uhr geöffnet sein: 
 

- im Westen durch die Rue de Wattre-
los zwischen dem Abzweig Odilienst-
raße bis zur Bundesautobahn-
Auffahrt Eschweiler-West, 

- im Norden durch die Bundesautobahn 
A 4 zwischen der Auffahrt Eschweiler-
West und der gedachten Verlänge-
rung der Wollenweberstraße in nördli-
che Richtung, 

- im Osten durch Bergrather Straße / Wol-
lenweberstraße sowie deren gedachte 
Verlängerung bis zur BAB 4  

- im Süden beginnend an der Kreuzung 
Rue de Wattrelos/Abzweig Odilienstraße 
über die Odilenstraße – Röthgener Stra-
ße - Talstraße bis zur Bergrather Straße. 
 

Der insofern umgrenzte Geltungsbereich ist auf der als 
Anlage beigefügten Karte abgebildet; diese ist Bestandteil 
der ordnungsbehördlichen Verordnung. 
 
 

§ 2  Arbeitnehmerschutz 

 
Der besondere Schutz der Arbeitnehmer nach § 11 Ar-
beitszeitgesetz in Verbindung mit § 10 Abs. 1 und § 11 
des Ladenöffnungsgesetzes ist zu beachten. 
 
 

§ 3 Ordnungswidrigkeiten 
 

Zuwiderhandlungen gegen diese Verordnung können als 
Ordnungswidrigkeit nach § 12 Ladenöffnungsgesetz ge-
ahndet werden. 
 
 

§ 4  In-Kraft-Treten 
 

Diese Verordnung tritt eine Woche nach ihrer Verkündung 
in Kraft. 
 
 

 
Anlage zur ordnungsbehördlichen Verordnung 

Lageplan verkaufsoffene Zone für Sonntag, den 07.04.2019 
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Bekanntmachungsanordnung 
 

Die vorstehende ordnungsbehördliche Verordnung 
wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Es wird da-
rauf hingewiesen, dass die Verletzung von Verfah-
rens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung für 
das Land Nordrhein-Westfalen nach Ablauf eines 
Jahres seit Verkündung dieser Änderungssatzung 
nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei 
denn, 
 

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt 
oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren 
wurde nicht durchgeführt, 

 
b) die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffent-

lich bekannt gemacht worden, 
 

c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss 
vorher beanstandet oder 

 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegen-

über der Stadt vorher gerügt und dabei die 
verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache 
bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 

 
Eschweiler, den 28.03.2019 
 
Bertram 
Bürgermeister 
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Bekanntmachung 
 
Öffentliche Zustellung gemäß § 10 Landeszustel-
lungsgesetz (LZG NRW) 
 
Die an Herrn Dirk van de Wetering, derzeitiger Auf-
enthalt unbekannt, gerichtete rechtswahrende Mittei-
lung gemäß § 7 des Gesetzes zur Sicherung des 
Unterhalts von Kindern alleinstehender Mütter und 
Väter durch Unterhaltsvorschüsse oder -
ausfallleistungen (Unterhaltsvorschussgesetz) vom 
17. Juli 2007 (BGBI. I S. 1446), in der derzeit gültigen 
Fassung, zu Aktenzeichen 512.2/UVK/13348, kann 
durch den Unterhaltspflichtigen beim Bürgermeister 
der Stadt Eschweiler, Jugendamt -
Unterhaltsvorschusskasse-, Zimmer 235, Johannes-
Rau-Platz 1, 52249 Eschweiler 
 
montags bis mittwochs und freitags   
von 08.30 Uhr bis 12.00 Uhr  
und donnerstags  von 14.00 Uhr bis 17.45 Uhr  
 
eingesehen werden. 
 
Gemäß § 10 LZG NRW gilt die Mitteilung an dem 
Tage als zugestellt, an dem seit dem Tage des Aus-
hängens bzw. der Bekanntmachung zwei Wochen 
verstrichen sind.  
 
Eschweiler, 26.03.2019 
 
Bertram 
Bürgermeister 
 

18 

 
Bekanntmachung 
 
Öffentliche Zustellung gemäß § 10 Landeszustellungsge-
setz (LZG NRW) 
 
Die an Herrn Florian Patrice Fabrice Minfir, derzeitiger 
Aufenthalt unbekannt, gerichtete rechtswahrende Mittei-
lung gemäß § 7 des Gesetzes zur Sicherung des Unter-
halts von Kindern alleinstehender Mütter und Väter durch 
Unterhaltsvorschüsse oder -ausfallleistungen (Unterhalts-
vorschussgesetz) vom 17. Juli 2007 (BGBI. I S. 1446), in 
der derzeit gültigen Fassung, zu Aktenzeichen 
512.2/UVK/13346/A, kann durch den Unterhaltspflichtigen 

beim Bürgermeister der Stadt Eschweiler, Jugendamt -
Unterhaltsvorschusskasse-, Zimmer 235, Johannes-Rau-
Platz 1, 52249 Eschweiler 
 
montags bis mittwochs und freitags   
von 08.30 Uhr bis 12.00 Uhr  
und donnerstags  von 14.00 Uhr bis 17.45 Uhr  
 
eingesehen werden. 
 
Gemäß § 10 LZG NRW gilt die Mitteilung an dem Tage 
als zugestellt, an dem seit dem Tage des Aushängens 
bzw. der Bekanntmachung zwei Wochen verstrichen sind.  
 
Eschweiler, 21.03.2019 
 
 
Bertram 
Bürgermeister 
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Änderungssatzung zur Benutzungs- und Gebüh-
rensatzung für die Einrichtungen zum offenen 

Ganztagsbetrieb an Grund- und Förderschulen in 
der Stadt Eschweiler 

 
Gemäß der §§ 7 und 41 der Gemeindeordnung für 
das Land Nordrhein-Westfalen (GO-NRW) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 
(GV.NRW. S. 666/SGV. NRW. S. 2023), in der derzeit 
gültigen Fassung, in Verbindung mit dem § 9 Abs. 3 
Satz 4 des Schulgesetzes für das Land NRW 
(SchulG) in der Fassung vom 15.02.2005 (GV. NRW. 
S. 102), in der derzeit gültigen Fassung, in Ver-
bindung mit den § 5 des Gesetzes zur frühen Bildung 
und Förderung von Kindern (Kinderbildungsge-setz – 
KiBiz) vom 30.10.2007 (GV. NRW. S. 462), in der 
derzeit gültigen Fassung, beschließt der der Rat der 
Stadt Eschweiler nachfolgende Satzung: 

 
§ 1 

 

§ 8 Absatz 1 wird wie folgt geändert: 
 
§ 8 Befreiungen, Ermäßigungen 
 
(1) Empfänger/innen von Leistungen nach dem Zwei-

ten und Zwölften Sozialgesetzbuch (SGB II und 
SGB XII) sowie dem Asylbewerberleistungsge-
setz (AsylbLG) sind für die Dauer des Leistungs-
bezuges von der Erbringung des Beitrages be-
freit. Gleiches gilt für die Empfänger/innen von 
Leistungen nach dem Wohngeldgesetz sowie für 
die Empfänger von Leistungen nach § 6a des 
Bundeskindergeldgesetzes (Kinderzuschlag). 
 
Nimmt der/die Leistungsempfänger/in im Laufe 
des Kalenderjahres eine Erwerbstätigkeit auf und 
scheidet infolgedessen aus dem Leistungsbezug 
aus, so werden die bezogenen Transferleistun-
gen nach SGB II, SGB XII und AsylbLG zum Jah-
reseinkommen hinzugerechnet. 

 
Eine Befreiung von der Erbringung des Beitrages 
besteht in den Fällen der Gewährung einer erzie-
herischen Hilfe gemäß den §§ 33 und 34 SGB 
VIII unter gleichzeitiger Inanspruchnahme eines 
Betreuungsplatzes in einer Kindertageseinrich-
tung oder in Kindertagespflege. 

 
§ 2 

 
Diese 1. Änderungssatzung tritt am 01.08.2019 in 
Kraft. 
 
 
Bekanntmachungsanordnung: 

 
Die vorstehende 1. Änderungssatzung zur Benut-
zungs- und Gebührensatzung für die Einrichtungen 
zum offenen Ganztagsbetrieb an Grund- und Förder-
schulen in der Stadt Eschweiler wird hiermit öffentlich 
bekannt gemacht. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass die Verletzung von 
Verfahrens- und Formvorschriften der Gemeindeord-
nung für das Land Nordrhein-Westfalen nach Ablauf 

eines Jahres seit Verkündung dieser Satzung nicht mehr 
geltend gemacht werden kann, es sei denn, 
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein 

vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht 
durchgeführt, 
 

b) die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich be-
kanntgemacht worden, 

 
c) der Bürgermeister hat den Satzungsbeschluss vorher 

beanstandet oder  
 

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der 
Stadt Eschweiler vorher gerügt und dabei die verletz-
te Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet wor-
den, die den Mangel ergibt. 

 
 
Eschweiler, den 01.04.2019 
 
 
Bertram 
Bürgermeister 
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Satzung über die Notwendigkeit, Art, Gestaltung und 

Höhe von Einfriedungen in der 
Stadt Eschweiler 

 
Der Rat der Stadt Eschweiler hat in seiner Sitzung am 
27.03.2019 aufgrund des § 7 der Gemeindeordnung für 
das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994, (GV. NW. 1994 
S. 666) – in der zurzeit geltenden Fassung - und § 89 
Abs. 1 Nr. 5 der Bauordnung für das Land Nordrhein-
Westfalen (Landesbauordnung 2018 - BauO NRW 2018) 
vom 21. Juli 2018 (GV. NRW. 2018 S. 421) folgende 
Satzung beschlossen: 

 
 

§ 1 
Anwendungsbereich 

 

Für die Einfriedung der Baugrundstücke im Stadtgebiet 
Eschweiler gelten neben den Vorschriften der Bauord-
nung NRW die Bestimmungen dieser Satzung. 
 

§ 2 
Allgemeines 

 

(1)  Soweit rechtsverbindliche Bebauungspläne mit 
Festsetzungen über die Notwendigkeit, Art, Ge-
staltung und Höhe von Einfriedungen bestehen, 
bleiben diese unberührt. 

 
(2) Soweit Festsetzungen nach Abs. 1 nicht beste-

hen, gelten die Vorschriften der §§ 2 bis 11 die-
ser Satzung. 

 
(3)  Die Bestimmungen der Bauordnung für das Land 

Nordrhein-Westfalen in der jeweils gültigen Fas-
sung bleiben unberührt. 
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§ 3 

Begriffe 
 

(1)  Hecken sind Pflanzungen gleicher Art und 
Höhe, ein- oder mehrreihig, geschnitten oder 
ungeschnitten, mit oder ohne einen Zaun von 
quer gespannten Drähten. 

 
(2)  Einfriedungen nicht massiver Bauart sind 

Zäune aus Holz (wie Spriegel- und Latten-
zäune), Draht, Drahtgeflecht, Kunststoffge-
flecht, Metallgitter. Hierbei darf es sich nur 
um zu mindestens 20 % durchlässige Zäune 
handeln. 

 
(3)  Einfriedungen massiver Bauart (geschlossen, 

blickdicht) sind z.B. Mauern, Wände aus 
Stein-, Beton-, Kunststoff- oder Glasplatten 
und Holzplanken. 

 
(4)  Stützmauern sind bauliche Anlagen zur Ab-

fangung des Geländes oder anderer bauli-
cher Anlagen, zumeist im hängigen Gelände. 
Diese können auch der Absicherung von Ab-
grabungen dienen. Keine Stützmauern sind 
Grenzmauern, die zur Aufschüttung eines 
Grundstücks errichtet werden. 
 

§ 4 
Einfriedungen allgemein 

 

(1)  Mauern in unverputzten Schwemm- oder 
Schlackensteinen sind nicht zulässig. 

 
(2)  Verputzte Mauern sind anzustreichen oder zu 

schlämmen, es sei denn, dass sie eine Struk-
tur oder Gliederung erhalten. 

 
(3)  Das Anbringen eines Stacheldrahtzaunes ist 

unzulässig; davon unberührt bleiben die Fälle 
des § 9 Satz 2 dieser Satzung. 

 
§ 5 

Einfriedungen entlang der öffentlichen Verkehrs-
flächen 

 

(1)  Wenn Grundstücke entlang der öffentlichen 
Verkehrsflächen eingefriedet werden, so ist 
die Einfriedung entweder auf der Straßenbe-
grenzungslinie zu errichten oder - falls eine 
Angleichung von benachbarten Grundstü-
cken gesichert ist - zwischen benachbarten 
Vordergebäuden. 

 
(2)  Die Bauaufsichtsbehörde ist aus Gründen 

der Gefahrenabwehr ermächtigt, eine Ein-
friedung oder die Abgrenzung bebauter oder 
bebaubarer Grundstücke entlang der öffentli-
chen Verkehrsfläche zu verlangen. 

 
(3)  Die Einfriedungen dürfen eine Höhe von  

2,00 m nicht überschreiten. 
 
 
 
 
 

 
§ 6 

Einfriedungen von Vorgärten 
 

Einfriedungen von Vorgärten (der zu einem Wohngebäu-
de gehörende Teil des Gartens, der zwischen Gebäude 
und der Straße liegt) müssen den freien Einblick in die 
Grundstücke ermöglichen. 
 
Als Einfriedungen sind zulässig: 
 
1.  Massive, frostfrei gegründete Sockel bis zu einer 

Höhe von 0,40 m über Gelände, 
 
2.  massive Sockel wie unter Nr. 1 mit darauf ste-

henden Gittern aus Holz oder Metall bis zu einer 
Gesamthöhe (einschließlich Sockel) von 0,80 m, 

 
3.  Hecken bis zu einer Gesamthöhe von 0,80 m, 

gegebenenfalls auch in Verbindung mit Einfrie-
dungen nach Nr. 1 oder 2, 

 
4.  sicher gegründete Randeinfassungen aus Natur-, 

Kunst- oder Betonstein, sofern ein befestigter 
Bürgersteig vorhanden ist. 

 
§ 7 

Rückwärtige und seitliche Einfriedungen 
 

Rückwärtige und seitliche Einfriedungen sind, soweit es 
sich nicht um Vorgarteneinfriedungen handelt, in massiver 
Bauart bis zu einer Höhe von 2,00 m zulässig. 
 
Die privatrechtlichen Vorschriften des Nachbarrechtsge-
setzes (NachbG NRW) in der jeweils gültigen Fassung 
bleiben von dieser Satzung unberührt. 
 

§ 8 
Zulässige Höhe der Einfriedungen von gewerblich 

oder industriell genutzten Grundstücken 

 
Die Einfriedung von gewerblich genutzten Grundstücken 
darf eine Höhe von 2,00 m nicht überschreiten. 
Eine gewerbliche Nutzung des Grundstückes liegt dann 
vor, wenn es in dem Teil, der eingefriedet wird, dem Be-
triebszweck dient. 
 

§ 9 
Gärtnerisch oder landwirtschaftlich genutzte Grund-

stücke 
 

Gärtnerisch oder landwirtschaftlich genutzte Grundstücke 
dürfen, wenn sie im Außenbereich im Sinne des § 35 
Baugesetzbuch (BauGB) in der jeweils gültigen Fassung 
liegen, nicht in massiver Bauweise eingefriedet werden. 
Stacheldraht ist hier zulässig. 

 
§ 10 

Stützmauern 
 

Liegt die natürliche Geländeoberfläche beiderseits einer 
Grundstücksgrenze auf verschiedenen Höhen, so gilt die 
Stützmauer bis zur Höhe des höher gelegenen Geländes 
nicht als Einfriedung. 
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§ 11 

Abweichungen 

 
Von den Vorschriften dieser Satzung können auf 
Antrag im Einvernehmen mit der Stadt Eschweiler 
Abweichungen nach § 69 BauO NRW 2018 durch die 
Bauaufsichtsbehörde zugelassen werden. 
 

§ 12 
Inkrafttreten 

 
Die Satzung tritt am 01.05.2019 in Kraft. Gleichzeitig 
tritt die Satzung über die Notwendigkeit, Art, Gestal-
tung und Höhe von Einfriedungen in der Stadt E-
schweiler vom 20.12.2012 außer Kraft. 
 
 
 

Bekanntmachungsanordnung: 

 
Die vorstehende Satzung wird hiermit öffentlich 
bekannt gemacht. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass die Verletzung 
von Verfahrens- oder Formvorschriften der Ge-
meindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen 
nach Ablauf eines Jahres seit der Verkündung 
gegen diese Satzung nicht mehr geltend gemacht 
werden kann, es sei denn, 
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt o-

der ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren 
wurde nicht durchgeführt, 

b) die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffent-
lich bekannt gemacht worden, 

c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss 
vorher beanstandet oder 

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegen-
über der Stadt Eschweiler vorher gerügt und 
dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die 
Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel 
ergibt. 

 
Eschweiler, 28.03.2019 
 
 
Bertram  
Bürgermeister 
 
 
21 

 
Präambel 

Aufgrund der §§ 7 und 41 der Gemeindeordnung für 
das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) In der 
Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. 
NRW. S. 666) in der aktuell gültigen Fassung, in Ver-
bindung mit §§ 23, 24 und 90 Sozialgesetzbuch 
(SGB) - Achtes Buch (VIII) - Kinder- und Jugendhilfe, 
neugefasst durch Bekanntmachung vom 11.09.2012 
(BGBl. I S. 2022), in der aktuell gültigen Fassung, 
sowie der §§ 4, 17 und 23 des Gesetzes zur frühen 
Bildung und Förderung von Kindern (Kinderbildungs-
gesetz - KiBiz) vom 30.10.2007 (GV. NRW. S. 462) in 
der aktuell gültigen Fassung, beschließt der der Rat 
der Stadt Eschweiler nachfolgende Satzung: 

 
Elternbeitragssatzung der Stadt Eschweiler 

für Kinder in Kindertageseinrichtungen und in Kinder-
tagespflege ab 01.08.2019 

 
§ 1 Geltungsbereich 

 
(1) Diese Satzung gilt für Kinder, die ihren gewöhnlichen 

Aufenthalt im Jugendamtsbereich der Stadt E-
schweiler haben und die einen Platz in einer Kinder-
tageseinrichtung oder in der Kindertagespflege im 
Bereich des Jugendamtes Eschweiler als örtlicher 
Träger der öffentlichen Jugendhilfe in Anspruch 
nehmen. Hat das Kind in einem anderen Jugend-
amtsbereich seinen gewöhnlichen Aufenthalt, so ist 
die Zustimmung des Jugendamtes der Stadt E-
schweiler vor der Aufnahme erforderlich. 
 

(2) Für die Inanspruchnahme einer Kindertageseinrich-
tung in Eschweiler erhebt die Stadt Eschweiler einen 
monatlichen Kostenbeitrag (Elternbeitrag). 
 

(3) Für die Inanspruchnahme von Betreuungsangeboten 
in der Kindertagespflege in Eschweiler im Sinne der 
§§ 23 und 24 SGB VIII wird ein Kostenbeitrag (El-
ternbeitrag) erhoben. Im Übrigen wird auf die Richtli-
nien zur Kindertagespflege des Jugendamtes der 
Stadt Eschweiler verwiesen 
 

(4) Wird ein Kind, das eine Kindertageseinrichtung oder 
eine Offene Ganztagsschule besucht, in den Rand-
zeiten durch eine Tagespflegeperson betreut (er-
gänzende Betreuung), so darf die maximale Betreu-
ungsszeit 45 Stunden pro Woche nicht überschrei-
ten. Eine im Einzelfall erforderliche, darüber hinaus-
gehende Betreuung bedarf der Zustimmung des Ju-
gendamtes. 
 

(5) Für Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege 
im Rahmen erzieherischer Hilfen nach § 27 ff. SGB 
VIII sowie für ausschließlich privat finanzierte Kinder-
tageseinrichtungen und Kindertagespflege gilt diese 
Satzung nicht. Kindertageseinrichtungen für Kinder 
im Sinne dieser Satzung sind solche, die nach dem 
KiBiz gefördert werden. 
 

§ 2 Beitragspflicht, -zeitraum, -höhe, -empfänger 
 

(1) Beitragspflichtig sind die erziehungsberechtigten 
Eltern oder diesen gleichgestellten Personen i.S.d. § 
7 Abs. 1 Nr. 6 SGB VIII. 
 

(2) Lebt das Kind nachweislich nur mit einem Elternteil 
zusammen, so tritt dieses an die Stelle der erzie-
hungsberechtigten Eltern oder der diesen gleichge-
stellten Personen i.S.d. § 7 Abs. 1 Nr. 6 SGB VIII. 

 
(3) Mehrere Beitragspflichtige haften als Gesamtschuld-

ner. 
 

(4) entfällt 

 
(5) Die Beitragspflicht wird durch Schließungszeiten der 

Einrichtung (z.B. wegen Betriebsstörungen, Hei-
zungsausfall, Naturereignissen, Streik pp.), Urlaubs- 
oder Krankheitszeiten der Tagespflegeperson oder 
Fehlzeiten des Kindes nicht berührt. 
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(6) Der Beitragszeitraum entspricht grundsätzlich 
dem Kindergartenjahr (01.08. - 31.07.). Abwei-
chend davon beginnt die Beitragspflicht mit dem 
1. des Monats, in dem das Kind in die Kinderta-
geseinrichtung oder bei der Tagespflegeperson 
aufgenommen wird. Sie endet grundsätzlich mit 
Ablauf des Kindergartenjahres zu dessen Ende 
das Kind die Einrichtung oder die Tagespflege-
person verlässt oder die Kündigung des Platzes 
wirksam wird bzw. mit Beginn der Beitragsfrei-
heit nach § 3 Abs. 1 dieser Satzung. 

 
(7) Änderungen der Betreuungszeiten werden erst 

ab dem Kalendermonat nach Eintritt der Ände-
rung berücksichtigt, es sei denn, die Änderung 
tritt zum 1. des Monats ein. 
 

(8) Die Höhe des Elternbeitrages bestimmt sich 
nach der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit der 
erziehungsberechtigten Eltern oder diesen 
gleichgestellten Personen i.S.d. § 7 Abs. 1 Nr. 6 
SGB VIII und ergibt sich aus den als Anlagen zu 
dieser Satzung beigefügten Beitragstabellen a) 
und b). 

 
(9) In den Fällen der ergänzenden Betreuung (§ 1 

Abs. 4 dieser Satzung) in Kindertagesstätten und 
Kindertagespflege richtet sich die Beitragsbe-
messung nach der Gesamtbetreuungszeit (Anla-
ge, Beitragstabelle a)). 

 
In den Fällen der ergänzenden Betreuung (§ 1 
Abs. 4 dieser Satzung) in einer Offenen Ganz-
tagsschule und in Kindertagespflege bemisst 
sich der Beitrag nach der Gesamtbetreuungszeit 
(Anlage, Beitragstabelle a)) unter Anrechnung 
des Beitrages nach § 6 Abs. 1 der Benutzungs- 
und Gebührensatzung der Stadt Eschweiler für 
die Einrichtungen zum offenen Ganztagsbetrieb 
an Grund- und Förderschulen. 
 

(10) Hat das in Eschweiler betreute Kind seinen ge-
wöhnlichen Aufenthalt außerhalb der Stadt E-
schweiler, so erhebt die Stadt Eschweiler Eltern-
beiträge nach Maßgabe dieser Satzung, soweit 
nicht nach § 23 KiBiz i.V.m. § 21 d Abs. 1 KiBiz 
eine abweichende Zuständigkeit gegeben ist. 
 

(11) Für die Betreuung von Kindern in Tageseinrich-
tungen und in Kindertagespflege außerhalb der 
Stadt Eschweiler erhebt die Stadt Eschweiler El-
ternbeiträge nach Maßgabe dieser Satzung, so-
weit ihre Zuständigkeit nach § 23 KiBiz i.V.m. § 
21 d Abs. 1 KiBiz gegeben ist. 
 

(12) Der Träger der Einrichtung bzw. die Tagespfle-
geperson kann ein angemessenes Entgelt für 
Mittagessen verlangen. 

 
§ 3    Beitragsbefreiungen 

 
(1) Die Inanspruchnahme von Angeboten in 

Kindertageseinrichtungen oder Kindertages-
pflege durch Kinder, die ab dem 01.08.2021 
schulpflichtig werden, ist in den letzten bei-
den Kindergartenjahren, die der Einschulung 
vorausgehen, beitragsfrei. 

 Im Übrigen bleiben die Regelungen zur Beitrags-
freiheit des § 23 Abs. 3 des Gesetzes zur frühen 
Bildung und Förderung von Kindern (Kinderbil-
dungsgesetz - KiBiz) - Viertes Gesetz zur Aus-
führung des Kinder- und Jugendhilfegesetzes - 
SGB VIII - unberührt. 

 
(2) Empfänger/innen von Leistungen nach dem 

Zweiten und Zwölften Sozialgesetzbuch (SGB II 
und SGB XII) sowie dem Asylbewerberleistungs-
gesetz (AsylbLG) sind für die Dauer des Leis-
tungsbezuges von der Erbringung des Beitrages 
befreit. Gleiches gilt für die Empfänger/innen von 
Leistungen nach dem Wohngeldgesetz sowie für 
die Empfänger von Leistungen nach § 6a des 
Bundeskindergeldgesetzes (Kinderzuschlag). 

 
 Nimmt der/die Leistungsempfänger/in im Laufe 

des Kalenderjahres eine Erwerbstätigkeit auf und 
scheidet infolgedessen aus dem Leistungsbezug 
aus, so werden die bezogenen Transferleistun-
gen nach SGB II, SGB XII und AsylbLG zum Jah-
reseinkommen hinzugerechnet. 

 
(3) Eine Befreiung von der Erbringung des Beitrages 

besteht in den Fällen der Gewährung einer erzie-
herischen Hilfe gemäß den §§ 33 und 34 SGB VIII 
unter gleichzeitiger Inanspruchnahme eines Be-
treuungsplatzes in einer Kindertageseinrichtung 
oder in Kindertagespflege. 

 
§ 4 Geschwisterkindbefreiung 

 
(1) Nehmen mehrere Kinder einer Familie oder von 

Personen, die nach § 2 dieser Satzung an die Stelle 
der erziehungsberechtigten Eltern treten, gleichzeitig 
eine Kindertageseinrichtung und/oder ein Angebot 
der Kindertagespflege in Anspruch, so wird ein Bei-
trag gemäß § 2 Abs. 8 dieser Satzung, Beitragsta-
belle a), nur für das Kind erhoben, für das der stun-
denmäßig höhere Betreuungsumfang anfällt. Alle 
weiteren Kinder, die in einer Kindertageseinrich-
tung oder in Kindertagespflege betreut werden, 

bleiben beitragsfrei.  
 

(2) Nehmen mehrere Kinder einer Familie oder von Per-
sonen, die nach § 2 Abs. 1 dieser Satzung an die 
Stelle der erziehungsberechtigten Eltern treten, die 
Betreuung in einer Kindertageseinrichtung und/oder 
ein Angebot der Kindertagespflege und gleichzeitig 
eine Betreuung in einer Offenen Ganztagsschule in 
Anspruch, so wird ein kombinierter Elternbeitrag er-
hoben (Kombi-Beitrag).  
 
Der Kombi-Beitrag setzt sich zusammen aus einem 
Beitragsanteil für die Inanspruchnahme der Betreu-
ungsleistung in der Kindertageseinrich-
tung/Kindertagespflege sowie einem Beitragsanteil 
für die Inanspruchnahme der Betreuungsleistung in 
der Offenen Ganztagsschule. Für die Ermittlung der 
Höhe des insgesamt zu leistenden Kombi-Beitrages 
ist der stundenmäßig höchste Betreuungsumfang 
maßgebend (Anlage, Beitragstabellen b)). 
 
Diese Regelung gilt nur für öffentlich geförderte Be-
treuungsangebote in Eschweiler und für in Eschweiler 
gemeldete Kinder. 
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(3) Kinder, deren Betreuung nach § 3 Abs. 1 dieser 
Satzung beitragsbefreit ist, werden bei der Bei-
tragsbemessung so berücksichtigt, als ob für sie 
ein Elternbeitrag gezahlt würde. Das dritte und 
jedes weitere Kind der Familie, die in einer Kin-
dertageseinrichtung oder Kindertagespflege 
betreut werden, bleiben beitragsfrei. 

 
§ 5 Einkommen 

 
(1) Einkommen im Sinne dieser Satzung ist die 

Summe der positiven Einkünfte der erziehungs-
berechtigten Eltern oder diesen gleichgestellten 
Personen i.S.d. § 7 Abs. 1 Nr. 6 SGB VIII im 
Sinne des § 2 Abs. 1 und 2 des Einkommens-
steuergesetzes sowie ausländische Einkünfte. 
Ein Ausgleich mit Verlusten aus anderen Ein-
kunftsarten und mit Verlusten des zusammen 
veranlagten Ehepartners ist nicht zulässig. 
 
Dem Einkommen im Sinne des Satzes 1 sind 
steuerfreie Einkünfte, Unterhaltsleistungen sowie 
die zur Deckung des Lebensunterhaltes be-
stimmten öffentlichen Leistungen für die Eltern 
und das Kind, für das der Elternbeitrag gezahlt 
wird, hinzuzurechnen. 
 
Das Kindergeld nach dem Bundeskindergeldge-
setz und entsprechenden Vorschriften ist nicht 
hinzuzurechnen. Das Elterngeld nach dem Bun-
deselterngeldgesetz und Elternzeitgesetz 
(BEEG) bleibt nach Maßgabe des § 10 BEEG 
nur in Höhe des Grundbetrages unberücksich-
tigt. Mutterschaftsgeld bleibt analog zum Eltern-
geld ebenfalls nur in Höhe des Grundbetrages 
für 8 Wochen nach der Entbindung unberück-
sichtigt. Das Betreuungsgeld nach dem BEEG ist 
nicht dem Einkommen hinzuzurechnen. 
 

(2) Bezieht ein Elternteil oder beziehen Personen, 
die nach § 2 Abs. 1 an die Stelle der Eltern tre-
ten, Einkünfte aus einem Beschäftigungsverhält-
nis oder aufgrund der Ausübung eines Mandats 
und steht ihm/ihnen aufgrund dessen für den Fall 
des Ausscheidens eine lebenslängliche Versor-
gung oder an deren Stelle eine Abfindung zu o-
der ist er/sind sie in der gesetzlichen Rentenver-
sicherung nachzuversichern, dann ist dem nach 
diesem Absatz ermittelten Einkommen ein Be-
trag von 10 v.H. der Einkünfte aus diesem Be-
schäftigungsverhältnis oder auf Grund der Aus-
übung des Mandats hinzuzurechnen. 
 

(3) Für das dritte und jedes weitere Kind sind ganze 
Freibeträge von dem nach Absatz 1 ermittelten 
Einkommen abzuziehen. Die Freibeträge orien-
tieren sich an den in § 32 Abs. 6 EStG hinterleg-
ten Beträgen. Die Eltern werden dem in § 32 
Abs. 6 Satz 2 EStG erfassten Personenkreis 
gleichgestellt. Berücksichtigungsfähig sind Kin-
der, für die nach Steuerrecht dem Grunde nach 
Kinderfreibeträge geltend gemacht werden kön-
nen.  
 

(4) Die Beitragspflichtigen haben die Berücksichtigungs-
fähigkeit ihrer Kinder in geeigneter Form glaubhaft 
zu machen. Lebt das Kind nur mit einem Elternteil 
zusammen, ist der Freibetrag analog der Verfah-
rensweise bei beiden Elternteilen zu berücksichti-
gen. 
 

(5) Maßgebend ist das Einkommen des gesamten Ka-
lenderjahres (Jahresgesamtbrutto), für das der El-
ternbeitrag festgesetzt werden soll. Es gilt das Jähr-
lichkeitsprinzip. Soweit das Jahreseinkommen im 
Sinne des Satzes 1 nicht feststeht, ist der Elternbei-

trag vorläufig festzusetzen. Hierbei ist hilfsweise auf 
das Jahreseinkommen des vorangegangenen Ka-
lenderjahres oder auf das zu erwartende Jahresein-
kommen abzustellen. 
 

§ 6 Beleg- und Auskunftspflicht 

 
(1) Bei der Aufnahme in Kindertageseinrichtungen und 

bei Tagespflegepersonen im Zuständigkeitsbereich 
der Stadt Eschweiler und danach auf Verlangen ha-
ben die Beitragspflichtigen dem Jugendamt schrift-
lich anzugeben und nachzuweisen, welche Einkom-
mensgruppe gemäß den Beitragstabellen zu dieser 
Satzung zu Grunde zu legen ist. 
 
Ohne Angaben zur Einkommenshöhe oder ohne den 
geforderten Nachweis ist der jeweils höchste Eltern-
beitrag zu leisten. 
 

(2) Änderungen der wirtschaftlichen und persönlichen 
Verhältnisse haben die Eltern oder Personen, die 
nach § 2 Abs. 1 an die Stelle der Eltern treten, dem 
Jugendamt der Stadt Eschweiler umgehend schrift-
lich mitzuteilen (z.B. auch Abfindungen, Lohnnach-
zahlungen pp.). 
 
Sie können sich auf das gesamte Beitragsjahr, für 
das die Veränderung eingetreten ist, rückwirkend 
auswirken. 

 
§ 7 Fälligkeit 

 
(1) Die Elternbeiträge sind zum 1. eines jeden Monats 

zu zahlen und werden stets als volle Monatsbeiträge 
erhoben. Dies gilt auch dann, wenn die Betreuung 
im Verlauf eines Monats beginnt bzw. endet. 
 

(2) Die Fälligkeit für Beitragsnachforderungen beträgt 30 
Tage nach Bescheiderteilung. 
 

§ 8 Inkrafttreten 

 
Diese Satzung tritt zum 01.08.2019 in Kraft. Gleichzeitig 
tritt die Elternbeitragssatzung für Kinder in Kindertages-
einrichtungen und in Kindertagespflege der Stadt E-
schweiler vom 01.08.2016 außer Kraft. 
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Anlage  

Elternbeitragstabellen: 

a) Monatliche Elternbeiträge für Kindertagespflege und Kindertagesstätten  

Jahreseinkommen 

Betreuungsumfang pro Woche 

25 Std. 35 Std. 45 Std. 

bis 18.000 €  ./.  ./.   ./.  

bis 24.000 € 30 € 40 € 58 € 

bis 36.000 € 45 € 60 € 90 € 

bis 48.000 € 75 € 100 € 143 € 

bis 60.000 € 115 € 145 € 215 € 

bis 72.000 € 150 € 190 € 280 € 

bis 84.000 € 190 € 245 €  355 € 

bis 96.000 € 215 € 295 €  395 € 

über 96.000 €  240 € 335 € 435  € 

 
b) Kombi-Beiträge: Monatliche Elternbeiträge für Kindertagespflege/Kindertagesstätten 

bei gleichzeitiger Inanspruchnahme der Offenen Ganztagsschule 

 

Jahreseinkommen 

Betreuungsumfang 25 Stunden pro Woche 

Beitragsanteil 

Tagespflege/Kita 

Beitragsanteil 

OGS 

Kombi-Beitrag  

insgesamt 

bis 18.000 € ./.  ./.  ./.  

bis 24.000 € 20 €  10,00 €  30 €  

bis 36.000 € 25 €  20,00 €  45 €  

bis 48.000 € 45 €  30,00 €  75 €  

bis 60.000 € 75 €  40,00 €  115 €  

bis 72.000 € 100 €  50,00 €  150 €  

bis 84.000 € 130 €  60,00 €  190 €  

bis 96.000 € 145 €  70,00 €  215 €  

über 96.000 € 160 €  80,00 €  240 €  
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Jahreseinkommen 

Betreuungsumfang 35 Stunden pro Woche 

Beitragsanteil 

Tagespflege/Kita 

Beitragsanteil 

OGS 

Kombi-Beitrag 

insgesamt 

bis 18.000 € ./.  ./.  ./.  

bis 24.000 € 30 €  10,00 €  40 €  

bis 36.000 € 40 €  20,00 €  60 €  

bis 48.000 € 70 €  30,00 €  100 €  

bis 60.000 € 105 €  40,00 €  145 €  

bis 72.000 € 140 €  50,00 €  190 €  

bis 84.000 € 185 €  60,00 €  245 €  

bis 96.000 € 225 €  70,00 €  295 €  

über 96.000 € 255 €  80,00 €  335 €  

 

Jahreseinkommen 

Betreuungsumfang 45 Stunden pro Woche 

Beitragsanteil 

Tagespflege/Kita 

Beitragsanteil 

OGS 

Kombi-Beitrag 

insgesamt 

bis 18.000 € ./.  ./.  ./.  

bis 24.000 € 48 €  10,00 €  58 €  

bis 36.000 € 70 €  20,00 €  90 €  

bis 48.000 € 113 €  30,00 €  143 €  

bis 60.000 € 175 €  40,00 €  215 €  

bis 72.000 € 230 €  50,00 €  280 €  

bis 84.000 € 295 €  60,00 €  355 €  

bis 96.000 € 325 €  70,00 €  395 €  

über 96.000 € 355 €  80,00 €  435 €  
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Bekanntmachungsanordnung 
 

Die vorstehende Satzung wird hiermit öffentlich be-
kannt gemacht.  
 
Es wird darauf hingewiesen, dass die Verletzung von 
Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeord-
nung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) 
nach Ablauf eines Jahres seit Verkündung dieser 
Satzung nicht mehr geltend gemacht werden kann, es 
sei denn, 
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt 

oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren 
wurde nicht durchgeführt, 

 
b) die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffent-

lich bekannt gemacht worden, 
 
c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss 

vorher beanstandet oder 
 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegen-

über der Stadt Eschweiler vorher gerügt und 
dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die 
Tatsache bezeichnet worden, die den Man-
gel ergibt. 

 
 
Eschweiler, den 01.04.2019 
 
 
Bertram 
Bürgermeister 
 
 
22 
 

Einziehung von Parzellen in der Gemarkung Weiswei-
ler, Flur 22 Nrn. 264, 297 und 299 – nördlich abzwei-
gend von „Dürener Straße“, östlich vom „Elektrowerk“, 
Lage „Aufm Pesch“ – 
 
 

Öffentliche Bekanntmachung 

 
der Absicht auf Aufhebung der auf den Parzellen 
Gemarkung Weisweiler, Flur 22  Nrn. 264, 297 und 
299 (alt 51 und 52) – nördlich abzweigend von „Düre-
ner Straße“, östlich vom „Elektrowerk“, Lage „Aufm 
Pesch“ - ruhenden Festsetzungen für den zur Zeit 
berechtigten Personenkreis  durch Erlass einer Sat-
zung gem. § 2 des Gesetzes über die durch ein Aus-
einandersetzungsverfahren begründeten gemein-
schaftlichen Angelegenheiten vom 09.04.1956 (GV 
NW 1956 S. 134 / SGV NW 7815) in der derzeit gülti-
gen Fassung. 
 
Für die im Rezess der Umlegungssache - W 70  - aus 
dem Jahre 1925 entstandenen vorgenannten Parzel-
len sollen die im gemeinschaftlichen Interesse ge-
troffenen Festsetzungen Wirtschaftsweg und An-
schlussbahn für das Flurstück 264, Wirtschaftsweg 
(Fußweg) für das Flurstück 297 und Anschlussbahn 
für das Flurstück 299 für die jeweiligen Benutzer auf-
gehoben werden. 
 

Dieses Vorhaben wird hiermit öffentlich bekannt gemacht, 
um allen Beteiligten an der Umlegungssache - W 70 -  
aus dem Jahre 1925 und deren Rechtsnachfolgern Gele-
genheit zu Einwendungen zu geben. 
 
Die Lage der Wegeparzellen ergibt sich aus dem nach-
stehend abgedruckten Kartenausschnitt. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ALK der StädteRegion Aachen. Dieser Plan ist urheberrechtlich geschützt.) 

 
Eine Karte, aus der die genaue Lage der Wegeparzelle 
ersichtlich ist, kann bei der Stadtverwaltung Eschweiler, 
Rathaus, Johannes-Rau-Platz 1, Zimmer 337, 3. Etage, 
montags, dienstags, mittwochs und freitags in der Zeit von 
08.30 Uhr bis 12.00 Uhr und donnerstags in der Zeit von 
14.00 Uhr bis 17.45 Uhr eingesehen werden. 
 
Einwendungen können innerhalb von 2 Monaten, gerech-
net vom Tage der Veröffentlichung an, schriftlich beim 
Bürgermeister der Stadt Eschweiler, Postfach 1328, 
52233 Eschweiler, oder zur Niederschrift bei der Bauver-
waltung der Stadt Eschweiler, Rathaus, Johannes-Rau-
Platz 1, 52249 Eschweiler, Zimmer 337, 3. Etage, erklärt 
werden. 
 
Eschweiler, 28.03.2019 
 
 
Bertram 
Bürgermeister 
 
 
23 
 

Bekanntmachung 
 
 
Öffentliche Zustellung gemäß § 10 Landeszustellungsge-
setz (LZG NRW) 
 
 
Die an Herrn Florian Patrice Fabrice Minfir, derzeitiger 
Aufenthalt unbekannt, gerichtete rechtswahrende Mittei-
lung gemäß § 7 des Gesetzes zur Sicherung des Unter-
halts von Kindern alleinstehender Mütter und Väter durch 
Unterhaltsvorschüsse oder -ausfallleistungen (Unterhalts-
vorschussgesetz) vom 17. Juli 2007 (BGBI. I S. 1446), in 
der derzeit gültigen Fassung, zu Aktenzeichen 
512.2/UVK/13346/B, kann durch den Unterhaltspflichtigen 

beim Bürgermeister der Stadt Eschweiler, Jugendamt -
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Unterhaltsvorschusskasse-, Zimmer 235, Johannes-
Rau-Platz 1, 52249 Eschweiler 
 
montags bis mittwochs und freitags 
von 08.30 Uhr bis 12.00 Uhr 
und donnerstags 
von 14.00 Uhr bis 17.45 Uhr 
 
eingesehen werden. 
 
 
Gemäß § 10 LZG NRW gilt die Mitteilung an dem 
Tage als zugestellt, an dem seit dem Tage des Aus-
hängens bzw. der Bekanntmachung zwei Wochen 
verstrichen sind. 
 
 
Eschweiler, 21.03.2019 
 
 
Bertram 
Bürgermeister 
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ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNG 

 
Bezirksregierung Köln 

52.03.01-0021/19/1.3-We 
 

Auf der Grundlage des § 10 Abs. 3 des Bundes-
Immissionsschutzgesetzes (BImSchG) vom 17. Mai 
2013 (BGBl. I S. 1274, ber. S. 3753 / FNA 2129-8) i.V. 
mit den §§ 8 der Neunten Verordnung zur Durchfüh-
rung des Bundes-Immissionsschutz-gesetzes (9. 
BImSchV) vom 29.05.1992 (BGBl. I S. 1001 / FNA 
2129-8-9) in der jeweils zurzeit gültigen Fassung wird 
folgendes bekannt gegeben: 
 
Die Firma AWA Entsorgung GmbH, Zum Hagelkreuz 
24, 52249 Eschweiler hat mit Datum vom 28.03.2019 
bei der Bezirksregierung Köln als zuständige Geneh-
migungsbehörde gemäß § 4 BImSchG einen  
 

Antrag auf Genehmigung zur Errichtung 
und zum Betrieb einer Anlage zur Errich-
tung und zum Betrieb von abfallwirt-
schaftlichen Anlagen am Entsorgungs-
zentrum Warden am Standort 52249 E-
schweiler, Mariadorfer Str. 2, Gemar-
kung Kinzweiler, Flur 47, Flurstück 49 
(Zentraldeponie Alsdorf-Warden) 

 

gestellt. 
 
Die AWA Entsorgung GmbH beabsichtigt, die ca. 10 
Hektar große Fläche der Deponiescheibe 1, für ab-
fallwirtschaftliche Tätigkeiten zu nutzen. Geplant sind 
Anlagen zur Annahme, Lagerung und Behandlung 
von nicht gefährlichen und gefährlichen Abfällen (u. a. 
Schadstoff- und Elektroaltgerätesammelstelle, Papier-
, Holz- und Sperrmüllhalle, Lagerflächen und Be-
triebshof, einschließlich der jeweils notwendigen Ne-
benanlagen). 
 
Die maximal geplante Lagerkapazität an Abfällen ist 
mit 12.500 Tonnen angegeben. Der Jahresdurchsatz 
soll maximal 105.000 Tonnen pro Jahr Abfälle betra-
gen. 
 
Die Anlage ist den Ziffern 8.11.2.1, 8.11.2.3, 8.11.2.4, 
8.12.1.1, 8.12.2, 8.15.2 und 8.15.3 des Anhangs zur 
Vierten Verordnung zur Durchführung des Bundes-
Immissionsschutzgesetzes - Verordnung über ge-
nehmigungsbedürftige Anlagen - 4. BImSchV vom 31. 
Mai 2017 (BGBl. I S. 1440 / FNA: 2129-8-4-3) in der 
zurzeit gültigen Fassung zuzuordnen. 
 
 
 
Bei den Anlagen der Ziffer 8.11.2.1, 8.11.2.3 und 
8.12.1.1 handelt es sich um Anlagen nach Artikel 10 
der Richtlinie 2010/75/EU des Europäischen Parla-
ments (IE-RL) (Anlagen nach der Industrieemissions-
Richtlinie). 
 
Die Anlage soll nach Erteilung der Genehmigung in 
Betrieb genommen werden. 
 

Die Bezirksregierung Köln ist gemäß § 2 Absatz 1 und 2 
der Zuständigkeitsverordnung Umweltschutz (ZustVU) 
vom 03.02.2015 (GV. NRW. S. 268 / SGV. NRW. 282) in 
der derzeit geltenden Fassung zuständige Genehmi-
gungsbehörde. 
 
Der Antrag auf Erteilung der Genehmigung und die zuge-
hörigen Unterlagen, die das Vorhaben, seinen Anlass, die 
von dem Vorhaben betroffenen Grundstücke und Anlagen 
sowie seine Auswirkungen etc. erkennen lassen, liegen 
gemäß § 10 Abs. 4 BImSchG in der Zeit vom 
 

15. April 2019 bis einschließlich 14. Mai 2019  

 
(außer samstags, sonntags und feiertags) an folgenden 
Stellen zur Einsicht aus: 
 
Bezirksregierung Köln, Zeughausstr. 2-10, 50667 Köln, 

Dezernat 52, Raum K 231 
in den Zeiten: 
 
Montag bis Donnerstag: 08:00 Uhr bis 12:30 Uhr 
   13:30 Uhr bis 16:30 Uhr 
 
Freitag:   08:00 Uhr bis 12:30 Uhr 
   13:30 Uhr bis 15:00 Uhr 
 
Stadt Eschweiler, Der Bürgermeister, Johannes-Rau-

Platz 1, 52249 Eschweiler Zimmer 447a 
in den Zeiten: 
    
Montag bis Mittwoch 08:30 Uhr bis 12:00 Uhr 
 
Donnerstag  14:00 Uhr bis 17:45 Uhr 
 
Freitags   08:30 Uhr bis 12:00 Uhr 
 
Zusätzlich zu den genannten Zeiten ist nach vorheriger 
Abstimmung eine Einsicht-nahme bei der Bezirksregie-
rung Köln möglich. 
 
Gleichzeitig wird die Bekanntmachung gemäß § 27 a 
VwVfG auf der Internetseite der Bezirksregierung Köln 
unter 
http://www.bezreg-
koeln.nrw.de/brk_internet/verfahren/52_53_industrieanlag
en_genehmigungsverfahren/index.html zugänglich ge-
macht. Maßgeblich ist der Inhalt der zur Einsichtnahme 
bei den o.g. Stellen ausliegenden Unterlagen. 
Mit dem Antrag und den zugehörigen Unterlagen werden 
gemäß § 10 Abs. 3 BImSchG in Verbindung mit § 10 Abs. 
1 Satz 2 der 9. BImSchV folgende entscheidungserhebli-
che Berichte und Empfehlungen ausgelegt, die Angaben 
über die Auswirkungen der Anlage auf die Nachbarschaft 
und die Allgemeinheit oder Empfehlungen zur Begren-
zung dieser Auswirkungen enthalten: 
 
1. Brandschutzkonzept, 
2. Staubprognose, 
3. Lärmprognose, 
4. Geruchsstoffprognose 
5. Betrachtung nach Störfall-Verordnung 
6. Konzept zum Ausgangszustandsbericht 
7. AwSV Stellungnahme 
 
 

http://www.bezreg-koeln.nrw.de/brk_internet/
http://www.bezreg-koeln.nrw.de/brk_internet/
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Gemäß § 10 Abs. 3 BImSchG können bis einen Mo-
nat nach Ablauf der Auslegungsfrist, also spätestens 
bis einschließlich  
 

14. Juni 2019 

 
Einwendungen gegen das Vorhaben erhoben werden.  
 
Die Einwendungsfrist beginnt mit der Offenlage der 
Antragsunterlagen. Mit Ablauf der vorgenannten Frist 
sind für das Genehmigungsverfahren alle Einwendun-
gen ausgeschlossen, die nicht auf besonderen privat-
rechtlichen Titeln beruhen. Die Einwendungen sind 
schriftlich mit Namen und der vollen leserlichen An-
schrift an die Bezirksregierung Köln, Dezernat 52, 
50606 Köln oder an die v. g. Stellen, bei denen die 
Unterlagen ausgelegt werden, zu richten. Die Ein-
wendungen können auch elektronisch als einfache E-
Mail unter Angabe des vollständigen Namens und der 
Anschrift sowie des o g. Aktenzeichens an die E-Mail-
Adresse 52-Genehmigung@bezreg-koeln.nrw.de 
erhoben werden. 
 
Im Rahmen des Genehmigungsverfahrens werden 
personenbezogene Daten erhoben. Diesbezügliche 
Datenschutzhinweise finden Sie unter 
https://www.bezreg-
koeln.nrw.de/brk_internet/verfahren/52_53_industriea
nlagen_genehmigungsverfahren/index.html. Zudem 
werden diese Datenschutzhinweise mit den Pla-
nungsunterlagen ausgelegt und können bei der Be-
zirksregierung Köln, Dezernat 52, 50606 Köln ange-
fordert werden. 
 
Es wird ferner darauf hingewiesen, dass die Einwen-
dungen der Antragstellerin sowie den beteiligten Be-
hörden bekannt gegeben werden. Auf Verlangen des 
Einwenders bzw. der Einwenderin werden Name und 
Anschrift unkenntlich gemacht, soweit die Angaben 
nicht zur Beurteilung des Inhalts der Einwendungen 
erforderlich sind. 
 
Nach Ablauf der Einwendungsfrist entscheidet die 
Genehmigungsbehörde gemäß § 12 Abs. 1 Satz 3 der 
9. BImSchV im Rahmen ihres Ermessens nach § 10 
Abs. 6 BImSchG, ob sie die rechtzeitig gegen das 
Vorhaben erhobenen Einwendungen mit der Antrag-
stellerin und denjenigen, die Einwendungen erhoben 
haben, erörtert. 
 
 
Der Erörterungstermin findet statt am  
 
 

Donnerstag, den 11.07.2019 und gegebenenfalls 
Freitag, den 12.07.2019, jeweils ab 10.00 Uhr. 

 
im großen Sitzungssaal der Stadt Alsdorf, Huber-
tusstr. 17, 52477 Alsdorf. 
 
 
Zum Erörterungstermin wird nicht gesondert eingela-
den. 
 
Der Erörterungstermin findet § 16 Abs. 1 der 9. BIm-
SchV nicht statt, wenn  
  

1. Einwendungen gegen das Vorhaben nicht 
oder nicht rechtzeitig erhoben worden sind,  
 

2. die rechtzeitig erhobenen Einwendungen zurück-
gezogen worden sind,  

 
3. ausschließlich Einwendungen erhoben worden 

sind, die auf besonderen privat-rechtlichen Titeln 
beruhen oder  

 
4. die erhobenen Einwendungen nach der Ein- 
 schätzung der Bezirksregierung Köln keiner  
 Erörterung bedürfen. 
 
Ein möglicher Wegfall des Erörterungstermins wird nach 
Ablauf der Einwendungsfrist gesondert öffentlich bekannt 
gemacht. 
 
Der Erörterungstermin ist gemäß § 18 Abs. 1 der 9. BIm-
SchV öffentlich und dient dazu, die rechtzeitig erhobenen 
Einwendungen zu erörtern, soweit dies für die Prüfung der 
Genehmigungsvoraussetzungen von Bedeutung sein 
kann. Aktiver Vortrag ist denjenigen Teilnehmerinnen und 
Teilnehmern vorbehalten, die rechtzeitig Einwendungen 
gegen das Vorhaben geltend gemacht haben (§14 der 9. 
BImSchV).  
Zur Feststellung der Identität sind Ausweispapiere beim 
Erörterungstermin bereitzuhalten. Diejenigen, die Ein-
wendungen erheben, können sich von einem oder einer 
Bevollmächtigten im Termin vertreten lassen. Die Bevoll-
mächtigung ist durch eine schriftliche Vollmacht nachzu-
weisen und diese zu den Akten der Genehmigungsbehör-
de zu geben. Ausdrücklich wird darauf aufmerksam ge-
macht, dass die formgerecht erhobenen Einwendungen 
auch bei Ausbleiben der Antragstellerin, oder bei Ausblei-
ben von Personen, die Einwendungen erhoben haben, 
erörtert werden. 
 
Die durch Einsichtnahme in die Antragsunterlagen und 
Teilnahme am Erörterungstermin entstehenden Kosten 
können nicht erstattet werden. 
 
Die Zustellung der Entscheidung über die Einwendungen 
kann gemäß § 10 Abs. 4 Nr. 4 BImSchG durch öffentliche 
Bekanntmachung ersetzt werden. 
 
Köln, den 02.04.2019 
 
Im Auftrag 
gez. Dr. Welling 
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Der Bürgermeister  
 

Bekanntmachung 
 

vom 08.04.2019 

 
Der Planungs-, Umwelt- und Bauausschuss des Rates 
der Stadt Eschweiler hat in seiner Sitzung am 26.03.2019 
die  
 

öffentliche Auslegung der 
2. Änderung des 

mailto:52-Genehmigung@bezreg-koeln.nrw.de
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Bebauungsplans 263 
- Ringofengelände - 

 

gem. § 3 Abs. 2 Baugesetzbuch (BauGB) in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 3.11.2017 (BGBl. I S. 
3634) in der zurzeit geltenden Fassung, in Verbindung 
mit § 4 der Satzung über die Bürgerbeteiligung der 
Stadt Eschweiler mit dem im nachstehend abgedruck-
ten Kartenausschnitt dargestellten Geltungsbereich 
beschlossen. 
 
Der Bebauungsplan soll gemäß § 13 a BauGB (Be-
bauungspläne der Innenentwicklung) im beschleunig-
ten Verfahren ohne Durchführung einer Umweltprü-
fung nach § 2 Abs. 4 BauGB aufgestellt werden. 
 

 

Auszug aus der DGK 5, dieser Plan ist urheberrechtlich geschützt. 

 
Der ca. 2,3 ha große Planbereich liegt im Stadtteil 
Stich, südwestlich an die Bahntrasse Aachen - Köln 
angrenzend. 
 
Ziel des Bebauungsplans ist eine höhere Verdichtung 
der hier realisierbaren Bebauung sowie die Schaffung 
der planungsrechtlichen Voraussetzungen für eine 
barrierefreie Zuwegung zu der dort geplanten Bahn-
unterführung. 
 
Der Entwurf der 2. Änderung des Bebauungsplans 
263 einschließlich Begründung liegt in der Zeit vom 
 

29.04.2019 bis einschließlich 31.05.2019 

 
in der Abteilung für Planung und Denkmalpflege der 
Stadt Eschweiler, 52249 Eschweiler, Johannes-Rau-
Platz 1, 4. Obergeschoss, Bekanntmachungsbereich 
vor Zimmer 448-451, während der Dienststunden: 
 
Montag – Mittwoch 

08.30 - 12.00 Uhr und 14.00 - 15.30 Uhr 
Donnerstag 

08.30 - 12.00 Uhr und 14.00 - 17.45 Uhr  
Freitag 

08.30 - 12.00 Uhr  
 
zu jedermanns Einsicht öffentlich aus.  

 
Während dieser Zeit hat die Öffentlichkeit die Möglichkeit, 
sich über die anstehende Planung, insbesondere ihre 
Ziele, Zwecke und Auswirkungen, zu informieren, sich 
dazu mündlich oder schriftlich zu äußern und die Planung 
mit den zuständigen Dienstkräften zu erörtern. Stellung-
nahmen, die schriftlich oder per E-Mail erfolgen, können 
nur berücksichtigt werden, wenn sie Vor- und Nachnamen 
sowie die vollständige Anschrift in lesbarer Form enthal-
ten.  
 
Es wird gem. § 3 Abs. 2 Satz 2 und § 4a Abs. 6 BauGB 
darauf hingewiesen, dass nicht fristgerecht abgegebene 
Stellungnahmen bei der Beschlussfassung über die Be-
bauungsplanaufstellung unberücksichtigt bleiben können.  
 
Folgende Unterlagen sind verfügbar und können während 
der öffentlichen Auslegung eingesehen werden: 

 Bebauungsplanentwurf 

 Begründung 
 
Diese Bekanntmachung und die Unterlagen zur 2. Ände-
rung des Bebauungsplans 263 stehen gemäß § 4a Abs. 4 
BauGB ab dem 29.04.2019 auch auf der Homepage der 
Stadt Eschweiler unter 
 
http://www.eschweiler.de/Buergerbeteiligung 
 
zur Verfügung. 
 
Bekanntmachungsanordnung 

Der vorstehende Beschluss für die in Aufstellung befindli-
che 2. Änderung des Bebauungsplans 263 - Ringofenge-
lände - wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
 
Eschweiler, 08.04.2019 
 
 
Bertram 
Bürgermeister 
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Der Bürgermeister  
 

Bekanntmachung 
 

vom 08.04.2019 

 
Der Rat der Stadt Eschweiler hat in seiner Sitzung am 
27.03.2019 den  
 

vorhabenbezogenen Bebauungsplan 10 
- Erweiterung Haus Maria, Hehlrath – 

 
als Satzung 

 

gemäß § 10 des Baugesetzbuches (BauGB) in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 3.11.2017 (BGBl. l. S. 
3634) in der zurzeit geltenden Fassung i. V. m. §§ 7 und 
41 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-
Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 14. Juli 1994 (GV.NRW. S. 666) in der zurzeit 
geltenden Fassung mit dem im nachstehend abgedruck-

http://www.eschweiler.de/Buergerbeteiligung
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ten Kartenausschnitt dargestellten Geltungsbereich 
beschlossen. 
 

 
Auszug aus der DGK 5, dieser Plan ist urheberrechtlich geschützt. 

 
Der Bebauungsplan wurde gemäß §13 a BauGB 
(Bebauungspläne der Innenentwicklung) im beschleu-
nigten Verfahren ohne Durchführung einer Umwelt-
prüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB aufgestellt. 
 
Der ca. 0,4 ha große Planbereich liegt im Zentrum der 
Ortslage Hehlrath. Ziel des vorhabenbezogenen Be-
bauungsplans ist die planungsrechtliche Vorbereitung 
der Erweiterung des bestehenden Pflegewohnhauses 
um weitere Zimmer und Gemeinschaftseinrichtungen.  
 
Entsprechend § 10 BauGB liegt der vorhabenbezoge-
ne Bebauungsplan 10 – Erweiterung Haus Maria, 
Hehlrath – als Satzung mit der Begründung ab sofort 
in der Abteilung für Planung und Denkmalpflege der 
Stadt Eschweiler, 52249 Eschweiler, Johannes-Rau-
Platz 1, 4. Obergeschoss, Zimmer 447a, dauernd 
während der Öffnungszeiten zur Einsichtnahme be-
reit. 
 
Mit dieser Bekanntmachung tritt der vorhabenbezoge-
ne Bebauungsplan 10 – Erweiterung Haus Maria, 
Hehlrath – in Kraft. 
 
Hingewiesen wird auf die Vorschriften der §§ 214 und 
215 BauGB. Danach sind eine nach § 214 Abs. 1 Satz 
1 Nr. 1 bis 3 BauGB beachtliche Verletzung der dort 
bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften, eine 
unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 BauGB be-
achtliche Verletzung der Vorschriften über das Ver-
hältnis des Bebauungsplans und des Flächennut-
zungsplans und nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB 
beachtliche Mängel des Abwägungsvorganges unbe-
achtlich, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit 
Bekanntmachung des vorhabenbezogenen Bebau-
ungsplanes 10 – Erweiterung Haus Maria, Hehlrath – 
schriftlich gegenüber der Gemeinde unter Darlegung 
des die Verletzung begründenden Sachverhaltes 
geltend gemacht worden sind.  
 
Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und Satz 

2 sowie Abs. 4 BauGB über die Entschädigung von durch 
den Bebauungsplan eintretenden Vermögensnachteilen 
sowie über die Fälligkeit und das Erlöschen entsprechen-
der Entschädigungsansprüche wird hingewiesen. 
 
 
Bekanntmachungsanordnung 

 
Die vorstehende Satzung wird hiermit öffentlich bekannt 
gemacht. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass die Verletzung von 
Verfahrens- und Formvorschriften der Gemeindeordnung 
für das Land Nordrhein-Westfalen nach Ablauf eines 
Jahres seit Verkündung dieser Satzung nicht mehr gel-
tend gemacht werden kann, es sei denn, 
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder 

ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde 
nicht durchgeführt, 

 
b) die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich 

bekannt gemacht worden, 
 
c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher 

beanstandet oder 
 
d) der Form- und Verfahrensmangel ist gegenüber 

der Stadt Eschweiler vorher gerügt worden und 
dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tat-
sache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 

 
Eschweiler, 08.04.2019 
 
 
Bertram 
Bürgermeister 
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Der Bürgermeister  
 

Bekanntmachung 
vom 08.04.2019 

 
Der Rat der Stadt Eschweiler hat in seiner Sitzung am 
27.03.2019 den  
 

Bebauungsplan 293 
- Am Hof - 

 
als Satzung 

 

gemäß § 10 des Baugesetzbuches (BauGB) in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 03.11.2017 (BGBl. l. S. 
3634) in der zurzeit geltenden Fassung i. V. m. §§ 7 und 
41 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-
Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 14. Juli 1994 (GV.NRW. S. 666) in der zurzeit 
geltenden Fassung mit dem im nachstehend abgedruck-
ten Kartenausschnitt dargestellten Geltungsbereich be-
schlossen. 
 



Amtsblatt der Stadt Eschweiler, 35. Jahrgang, Ausgabe Nr. 8, vom 09.04.2019 Seite 6 

 
 

 

 

 
Auszug aus der DGK 5, dieser Plan ist urheberrechtlich geschützt. 

 
Der Bebauungsplan wurde gemäß §13 a BauGB 
(Bebauungspläne der Innenentwicklung) im beschleu-
nigten Verfahren ohne Durchführung einer Umwelt-
prüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB aufgestellt. 
 

Das ca. 0,75 ha große Plangebiet liegt im östlichen 
Bereich der Ortslage Hehlrath. Ziel des Bebauungs-
plans ist die Schaffung von Wohnbaufläche in der 
Straße „Am Hof“. 
 
Entsprechend § 10 BauGB liegt der Bebauungsplan 
293 - Am Hof - als Satzung mit der Begründung ab 
sofort in der Abteilung Planung und Denkmalpflege 
der Stadt Eschweiler, 52249 Eschweiler, Johannes-
Rau-Platz 1, 4. Obergeschoss, Zimmer 447a, dauer-
haft während der Öffnungszeiten zur Einsichtnahme 
bereit. 
 
Mit dieser Bekanntmachung tritt der Bebauungsplan 
293 - Am Hof - in Kraft. 
 
Hingewiesen wird auf die Vorschriften der §§ 214 und 
215 BauGB. Danach sind eine nach § 214 Abs. 1 Satz 
1 Nr. 1 bis 3 BauGB beachtliche Verletzung der dort 
bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften, eine 
unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 BauGB be-
achtliche Verletzung der Vorschriften über das Ver-
hältnis des Bebauungsplans und des Flächennut-
zungsplans und nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB 
beachtliche Mängel des Abwägungsvorganges unbe-
achtlich, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit 
Bekanntmachung des Bebauungsplanes 293 - Am 
Hof - schriftlich gegenüber der Gemeinde unter Darle-
gung des die Verletzung begründenden Sachverhal-
tes geltend gemacht worden sind.  
 
Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und Satz 
2 sowie Abs. 4 BauGB über die Entschädigung von 
durch den Bebauungsplan eintretenden Vermögens-
nachteilen sowie über die Fälligkeit und das Erlöschen 
entsprechender Entschädigungsansprüche wird hin-
gewiesen. 
 
Bekanntmachungsanordnung 

Die vorstehende Satzung wird hiermit öffentlich bekannt 
gemacht. 
Es wird darauf hingewiesen, dass die Verletzung von 
Verfahrens- und Formvorschriften der Gemeindeordnung 
für das Land Nordrhein-Westfalen nach Ablauf eines 
Jahres seit Verkündung dieser Satzung nicht mehr gel-
tend gemacht werden kann, es sei denn, 
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder 

ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde 
nicht durchgeführt, 

b) die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich 
bekannt gemacht worden, 

c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher 
beanstandet oder 

d) der Form- und Verfahrensmangel ist gegenüber 
der Stadt Eschweiler vorher gerügt worden und 
dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tat-
sache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 

 
Eschweiler, den 08.04.2019 
 
Bertram 
Bürgermeister 
 
 
 
28 

 
Der Bürgermeister  
 

Bekanntmachung 
vom 08.04.2019 

 
Der Planungs-, Umwelt- und Bauausschuss des Rates 
der Stadt Eschweiler hat in seiner Sitzung am 26.03.2019 
die  
 

öffentliche Auslegung der 
2. Änderung des 

Bebauungsplans 262 
- Am Grachtweg - 

 

gem. § 3 Abs. 2 Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 03.11.2017 (BGBl. I S. 3634) 
in der zurzeit geltenden Fassung, in Verbindung mit § 4 
der Satzung über die Bürgerbeteiligung der Stadt E-
schweiler mit dem im nachstehend abgedruckten Karten-
ausschnitt dargestellten Geltungsbereich beschlossen. 
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Auszug aus der DGK 5, dieser Plan ist urheberrechtlich ge-
schützt. 

Der ca. 5,2 ha große Planbereich liegt im nördlichen 
Teilbereich des Interkommunalen Industriegebietes 
Inden/Eschweiler – Am Grachtweg –.   
 
Ziel des Bebauungsplans ist es, diesen Bereich des 
Industriegebietes planungsrechtlich neu zu ordnen, 
um dem bestehenden Bedarf an großflächigen, zu-
sammenhängenden Industrieflächen gerecht zu wer-
den. 
 
Der Entwurf der 2. Änderung des Bebauungsplans 
262 einschließlich Begründung liegt in der Zeit vom 
 

29.04.2019 bis einschließlich 31.05.2019 
 

in der Abteilung Planung und Denkmalpflege der 
Stadt Eschweiler, 52249 Eschweiler, Johannes-Rau-
Platz 1, 4. Obergeschoss, Bekanntmachungsbereich 
vor Zimmer 448-451, während der Dienststunden: 
 
Montag – Mittwoch 

08.30 - 12.00 Uhr und 14.00 - 15.30 Uhr 
Donnerstag 

08.30 - 12.00 Uhr und 14.00 - 17.45 Uhr  
Freitag 

08.30 - 12.00 Uhr  
 
zu jedermanns Einsicht öffentlich aus.  
 
Während dieser Zeit hat die Öffentlichkeit die Mög-
lichkeit, sich über die anstehende Planung, insbeson-
dere ihre Ziele, Zwecke und Auswirkungen, zu infor-
mieren, sich dazu mündlich oder schriftlich zu äußern 
und die Planung mit den zuständigen Dienstkräften zu 
erörtern. Stellungnahmen, die schriftlich oder per E-
Mail erfolgen, können nur berücksichtigt werden, 
wenn sie Vor- und Nachnamen sowie die vollständige 
Anschrift in lesbarer Form enthalten.  
 
Es wird gem. § 3 Abs. 2 Satz 2 und § 4a Abs. 6 
BauGB darauf hingewiesen, dass nicht fristgerecht 
abgegebene Stellungnahmen bei der Beschlussfas-
sung über die Bebauungsplanaufstellung unberück-
sichtigt bleiben können.  
 

Folgende Unterlagen bzw. umweltbezogene Informatio-
nen sind verfügbar und können während der öffentlichen 
Auslegung eingesehen werden: 
 

 Planzeichnung mit 

- Textlichen Festsetzungen u.a. zu Nutzungsbeschrän-
kungen insbesondere zur Begrenzung der Schallemis-
sionen, zum Immissionsschutz durch Gliederung der 
Industriegebiete nach Abstandserlass NRW, zum 
Ausschluss bzw. zur Beschränkung von Anlagen und 
Betrieben mit Gefahrenpotenzial, zu grünordnerischen 
Festsetzungen zum Anpflanzen von Bäumen und 
Sträuchern sowie zum Schutz vor schädlichen Um-
welteinwirkungen im Bereich der östlich gelegenen 
ehemaligen Hausmülldeponie. 

- Kennzeichnung des im gesamten Geltungsbereich als 
Baugrund anstehenden aufgeschütteten Bodens.  

- Hinweisen zu Bodendenkmalpflege und der vorge-
schriebenen Vorgehensweise im Falle von archäologi-
schen Bodenfunden, zu Begrünungsmaßnahmen an 
Außenfassadenflächen und zu insektenfreundlichen 
Leuchtmitteln, zu großräumlichen Grundwasserabsen-
kungen und eventuellen flurnahen Grundwasserstän-
den, zu Kampfmittelbeseitigung. 
 

 Begründung inkl. Umweltbericht mit der Beschrei-

bung und Bewertung der ermittelten Umweltauswir-
kungen der Planung auf die Schutzgüter Landschaft, 
Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt, auf Fläche, 
Boden, Wasser, Grundwasser, Luft und Klima, auf 
Mensch, dessen Gesundheit und die Bevölkerung, auf 
Kultur und sonstige Sachgüter, erneuerbare Energien, 
mögliche Wechselwirkungen zwischen den dargestell-
ten Schutzgütern. 
 

 Fachberichte und Gutachten, die im Rahmen des 

Verfahrens der 2. Änderung des Bebauungsplans 262 
– Am Grachtweg – erstellt wurden 

- Eingriffs-/Ausgleichsbilanz (März 2019) mit Darstel-
lung der Auswirkungen der Änderungsplanung, 

- Artenschutzrechtliche Prüfung (Februar 2019) zur na-
turschutzfachlichen Überprüfung des Areals zu Vö-
geln, Hamstern, Reptilien und Amphibien. 
 

 Fachberichte und Gutachten, die im Rahmen des 

Bebauungsplanverfahrens 262 – Am Grachtweg – 
2003 erstellt wurden 

- Landschaftspflegerischer Fachbeitrag (November 
2003) mit Untersuchung des Ausgangszustandes, 
Darstellung der Auswirkungen der Planung sowie der 
Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen inklusive 
Eingriffs-/ Ausgleichsermittlung, 

- Bodengutachten inkl. Untersuchung der Altlastensitua-
tion (August 2003) mit Aussagen zu Baugrund, 
Grundwasser und Versickerungsfähigkeit, 

- Faunistisches Gutachten (August 2003) zur natur-
schutzfachlichen Überprüfung des Areals zu Feld-
hamstern, Vögeln, Reptilien, Amphibien und Schmet-
terlingen, 

- Entwässerungskonzept (September 2003) über die 
Niederschlagswasserbeseitigung und Schmutzwas-
serentsorgung. 
 

 Umweltbezogene Stellungnahmen aus der frühzeiti-

gen Beteiligung der Öffentlichkeit sowie der Behörden 
und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 3 
Abs. 1 und § 4 Abs. 1 BauGB, 
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- Stellungnahme der Bezirksregierung Arnsberg zur 
Lage über Bergwerksfeldern, im Bereich der ehe-
maligen Tagesanlagen und zur östlich gelegenen 
ehemaligen Deponie Indetal sowie zu den Grund-
wasserverhältnissen, 

- Stellungnahme des Kreises Düren zur Nieder-
schlagswasserentsorgung und zum Immissions-
schutz, 

- Stellungnahme der StädteRegion Aachen zur 
Entwässerung, insbesondere zur Niederschlags-
wasserentsorgung, zu Artenschutz und Aus-
gleichsmaßnahmen. 

 

Diese Bekanntmachung und die Unterlagen zur 2. 
Änderung des Bebauungsplans 262 stehen gemäß § 
4a Abs. 4 BauGB ab dem 29.04.2019 auch auf der 
Homepage der Stadt Eschweiler unter 
 
http://www.eschweiler.de/Buergerbeteiligung 
 
zur Verfügung. 
 
Bekanntmachungsanordnung 

Der vorstehende Beschluss für die in Aufstellung 
befindliche 2. Änderung des Bebauungsplans 262  
– Am Grachtweg – wird hiermit öffentlich bekannt 
gemacht. 
 
Eschweiler, 08.04.2019 
 
Bertram 
Bürgermeister 

 

29 

Der Bürgermeister  
 

Bekanntmachung 
vom 08.04.2019 

 
Der Rat der Stadt Eschweiler hat in seiner Sitzung am 
27.03.2019 den  
 

Bebauungsplan 105 
- Südlich Rodelberg - 

 
als Satzung 

 

gemäß § 10 des Baugesetzbuches (BauGB) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 03.11.2017 
(BGBl. l. S. 3634) in der zurzeit geltenden Fassung i. 
V. m. §§ 7 und 41 der Gemeindeordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV.NRW. S. 
666) in der zurzeit geltenden Fassung mit dem im 
nachstehend abgedruckten Kartenausschnitt darge-
stellten Geltungsbereich beschlossen. 
 

Auszug 
aus der DGK 5, dieser Plan ist urheberrechtlich geschützt. 

 
Das ca. 0,47 ha große Plangebiet liegt am südlichen 
Rand des Ortsteils Dürwiß. Wesentliches Planungsziel 
des Bebauungsplans ist die Schaffung der planungsrecht-
lichen Voraussetzungen für die Errichtung von Einfamili-
enhäusern in offener Bauweise sowie eine südliche Ar-
rondierung des Ortsteils Dürwiß. 
 
Entsprechend § 10 BauGB liegt der Bebauungsplan 105 – 
Südlich Rodelberg - als Satzung mit der Begründung und 
der zusammenfassenden Erklärung ab sofort in der Abtei-
lung Planung und Denkmalpflege der Stadt Eschweiler, 
52249 Eschweiler, Johannes-Rau-Platz 1, 4. Oberge-
schoss, Zimmer 447a, dauerhaft während der Öffnungs-
zeiten zur Einsichtnahme bereit. 
 
Mit dieser Bekanntmachung tritt der Bebauungsplan 105 – 
Südlich Rodelberg - in Kraft. 
 
Hingewiesen wird auf die Vorschriften der §§ 214 und 215 
BauGB. Danach sind eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 
bis 3 BauGB beachtliche Verletzung der dort bezeichne-
ten Verfahrens- und Formvorschriften, eine unter Berück-
sichtigung des § 214 Abs. 2 BauGB beachtliche Verlet-
zung der Vorschriften über das Verhältnis des Bebau-
ungsplans und des Flächennutzungsplans und nach § 
214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche Mängel des Abwä-
gungsvorganges unbeachtlich, wenn sie nicht innerhalb 
eines Jahres seit Bekanntmachung des Bebauungsplanes 
105 – Südlich Rodelberg - schriftlich gegenüber der Ge-
meinde unter Darlegung des die Verletzung begründen-
den Sachverhaltes geltend gemacht worden sind.  
 
Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und Satz 2 
sowie Abs. 4 BauGB über die Entschädigung von durch 
den Bebauungsplan eintretenden Vermögensnachteilen 
sowie über die Fälligkeit und das Erlöschen entsprechen-
der Entschädigungsansprüche wird hingewiesen. 
 
Bekanntmachungsanordnung 

Die vorstehende Satzung wird hiermit öffentlich bekannt 
gemacht. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass die Verletzung von 
Verfahrens- und Formvorschriften der Gemeindeordnung 
für das Land Nordrhein-Westfalen nach Ablauf eines 

http://www.eschweiler.de/Buergerbeteiligung
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Jahres seit Verkündung dieser Satzung nicht mehr 
geltend gemacht werden kann, es sei denn, 
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt 

oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren 
wurde nicht durchgeführt, 

b) die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffent-
lich bekannt gemacht worden, 

c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss 
vorher beanstandet oder 

d) der Form- und Verfahrensmangel ist gegen-
über der Stadt Eschweiler vorher gerügt wor-
den und dabei die verletzte Rechtsvorschrift 
und die Tatsache bezeichnet worden, die 
den Mangel ergibt. 

 
Eschweiler, den 08.04.2019 
 
Bertram 
Bürgermeister 
 
 
30 

 
Der Bürgermeister  
 

Bekanntmachung 
nach § 5 Abs. 2 UVPG  

(Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung) 
des Ergebnisses der allgemeinen Vorprüfung des 

Einzelfalls nach § 7 Abs. 1 UVPG 
vom 04.04.2019 

 
Die ITB Retail Park B.V. & Co. KG, Dinxperloer-straße 
18-22, D-46399 Bocholt plant in der Stadt Eschweiler 
den Neubau eines Einkaufzentrums (Rathaus-
Quartier-Eschweiler) an der Otto-Wels-Straße zwi-
schen der der Indestraße, der Wollenweberstraße, der 
Dürener Straße und der Peilsgasse. Die Baumaß-
nahmen werden geplant auf den Flurstücken 506, 
515, 516, 517, 518, 541, 581, 627, 639, 730 in der 
Flur 24, Gemarkung Eschweiler. 
 
Für die Maßnahme hat der Vorhabenträger eine Bau-
voranfrage gemäß Bauordnung NRW bei der Stadt 
Eschweiler eingereicht.  
 
Für das Vorhaben wurde eine allgemeine Vorprüfung 
des Einzelfalls gemäß §7 Abs. 1 UVPG in Verbindung 
mit Nr. 15 („Einkaufszentrum“) der Anlage 1 UVPG 
NW („Liste der UVP-pflichtigen Vorhaben“) durchge-
führt. Die Feststellung erfolgte auf der Grundlage der 
vom Vorhabenträger vorgelegten Unterlagen sowie 
eigener Informationen. 
 
Als Ergebnis der allgemeinen Vorprüfung des Einzel-
falls gemäß § 7 Abs. 1 Satz 1 UVPG wurde festge-
stellt, dass für das beantragte Vorhaben keine Ver-
pflichtung zur Durchführung einer Umweltverträglich-
keitsprüfung besteht.  
 
Für das Schutzgut Mensch werden erhebliche Beein-
trächtigungen der Wohnfunktion und des Erholungs-
wertes der Umgebung durch das Vorhaben nicht 
erwartet. Gesunde Wohn- und Lebensverhältnisse 
sind gewährleistet. 
 

In Bezug auf Schutzgüter Tiere, Pflanzen und biologische 
Vielfalt werden erhebliche nachteilige Beeinträchtigungen 
des Naturhaushalts insgesamt nicht erwartet. Die Emp-
findlichkeit des Planungsraumes gegenüber Eingriffen 
bleibt aufgrund der Lage im Siedlungsraum und der anth-
ropogenen Vorbelastungen fast unverändert. 
 
Im Hinblick auf die Schutzgüter Fläche und Boden sind 
keine erheblichen nachteiligen Auswirkungen zu erwarten. 
Die Flächen sind bereits vorbelastet und überwiegend 
versiegelt. 
 
Für das Schutzgut Wasser sind keine erheblichen nach-
teiligen Auswirkungen zu erwarten. Die ordnungsgemäße 
Entwässerung des Projektes ist grundsätzlich gesichert. 
 
In Bezug auf das Schutzgut kulturelles Erbe werden er-
hebliche Auswirkungen nicht erwartet. 
 
Das Vorhaben hat nach Einschätzung der Stadt Eschwei-
ler aufgrund überschlägiger Prüfung unter Berücksichti-
gung der in der Anlage 3 zum UVPG aufgeführten Krite-
rien keine erheblichen nachteiligen Umweltauswirkungen, 
die nach § 25 UVPG zu berücksichtigen wären. Aufgrund 
dieser Vorprüfung gemäß UVPG ist die Durchführung 
einer Umweltverträglichkeitsprüfung im weiteren Verfah-
ren entbehrlich. 
 
Gemäß § 5 Abs. 3 Satz 1 UVPG ist diese Feststellung 
nicht selbstständig anfechtbar.  
 
Bekanntmachungsanordnung 

Das vorstehende Ergebnis der allgemeinen Vorprüfung 
des Einzelfalls gemäß § 7 Abs. 1 UVPG für das beantrag-
te Vorhaben wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
 
Eschweiler, 04.04.2019 
 
 
Bertram 
Bürgermeister 

 

31 

 

Der Bürgermeister 
 
 

Bekanntmachung der Sanierungssatzung 
 

Satzung 
über die förmliche Festlegung des  

Sanierungsgebietes Eschweiler Mitte 
 

vom 08.04.2019 
 

(Satzung Nr. 28) 

 

Auf Grund des § 142 Abs. 2 in Verbindung mit den Absät-
zen 1 und 4 des Baugesetzbuches (BauGB) in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 03. November 2017 
(BGBl. I S. 3634) in der zurzeit gültigen Fassung in Ver-
bindung mit § 7 der Gemeindeordnung für das Land Nord-
rhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekannt-
machung vom 14. Juli 1994 (GV.NRW. S. 666) in der 
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zurzeit gültigen Fassung hat der Rat der Stadt E-
schweiler in seiner Sitzung am 31.10.2018 folgende 
Satzung beschlossen: 

§ 1 - Förmliche Festlegung des Sanierungs-
gebietes 

Zur Behebung städtebaulicher Missstände wird der 
unter § 2 näher beschriebene Bereich gemäß § 142 
Abs. 3 BauGB als Sanierungsgebiet förmlich festge-
legt und erhält die Bezeichnung Eschweiler Mitte. 

Das Gebiet hat insgesamt eine Größe von ca. 48 ha. 

§ 2 - Geltungsbereich 

Der räumliche Geltungsbereich des Sanierungsgebie-
tes ergibt sich aus dem als Anlage beigefügten Lage-
plan. Dieser Lageplan ist Bestandteil der Satzung. 

§ 3 - Verfahren 

Die Sanierung wird gemäß § 142 Abs. 4 BauGB im 
vereinfachten Verfahren durchgeführt. Die Anwen-
dung des dritten Abschnittes "Besondere sanierungs-
rechtliche Vorschriften" der §§ 152 bis 156a BauGB 
ist ausgeschlossen. Die Genehmigungspflicht nach 
§ 144 BauGB kommt insgesamt nicht zur Anwendung. 

§ 4 - Durchführungsfrist 

Die Sanierung soll gemäß § 142 Abs. 3 BauGB inner-
halb von 10 Jahren nach dem In-Kraft-Treten der 
Satzung durchgeführt werden. 

§ 5 - In-Kraft-Treten 

Diese Satzung tritt am Tage nach der Bekanntma-
chung in Kraft.  
 

Hinweise: 

Lage und Umfang des betroffenen Gebietes sind aus 
dem als Anlage zu der Satzung beigefügten Karten-
auszug ersichtlich. Die Sanierungssatzung wird im 
Rathaus der Stadt Eschweiler, Planung und Denk-
malpflege, Johannes-Rau-Platz 1, 52249  
Eschweiler während der Dienststunden zu jeder-
manns Einsicht bereitgehalten. Über den Inhalt wird 
auf Verlangen Auskunft erteilt. 

 

Es wird gemäß § 215 Abs. 2 BauGB darauf hingewie-
sen, dass unbeachtlich werden, 

1. eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB 
beachtliche Verletzung der dort bezeichneten Ver-
fahrens- und Formvorschriften, 

2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 BauGB 
beachtliche Verletzung der Vorschriften über das Ver-
hältnis des Bebauungsplans und des Flächennut-
zungsplans und 

3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauBG beachtliche Mängel 
des Abwägungsvorgangs, 

wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit der Bekannt-
machung der Satzung schriftlich gegenüber der Stadt 
Eschweiler unter Darlegung des die Verletzung begrün-
denden Sachverhalts geltend gemacht worden sind. Dies 
gilt entsprechend, wenn Fehler nach § 214 Abs. 2a 
BauGB beachtlich sind. 
 

 

Bekanntmachungsanordnung 

Die vorstehende Satzung über die förmliche Festlegung 
des Sanierungsgebietes Eschweiler Mitte wird hiermit 

öffentlich bekannt gemacht. 

Gemäß § 7 Abs. 6 der Gemeindeordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen (GO NRW) kann eine Verletzung 
von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeord-
nung gegen diese Satzung nach Ablauf eines Jahres seit 
ihrer Verkündung nicht mehr geltend gemacht werden, es 
sei denn,  

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein 
vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht 
durchgeführt, 

b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich 
bekannt gemacht worden, 

c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher be-
anstandet oder 

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der 
Stadt Eschweiler vorher gerügt und dabei die verletzte 
Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, 
die den Mangel ergibt. 

 

Eschweiler, den 08.04.2019        

 

Bertram 
Bürgermeister 
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Bekanntmachung 
 
 
Öffentliche Zustellung gemäß § 10 Landeszustellungs-
gesetz (LZG NRW) 
 
Die an Herrn Marcel Brosius, derzeitiger Aufenthalt 
unbekannt, gerichtete rechtswahrende Mitteilung gemäß 
§ 7 des Gesetzes zur Sicherung des Unterhalts von 
Kindern alleinstehender Mütter und Väter durch Unter-
haltsvorschüsse oder -ausfallleistungen (Unterhaltsvor-
schussgesetz) vom 17. Juli 2007 (BGBI. I S. 1446), in 
der derzeit gültigen Fassung, zu Aktenzeichen 
512.2/UVK/I/13207, kann durch den Unterhaltspflichti-

gen beim Bürgermeister der Stadt Eschweiler, Jugend-
amt -Unterhaltsvorschusskasse-, Zimmer 235, Johan-
nes-Rau-Platz 1, 52249 Eschweiler 
 
montags bis mittwochs und freitags   
von 08.30 Uhr bis 12.00 Uhr  
und donnerstags   
von 14.00 Uhr bis 17.45 Uhr  
 
eingesehen werden. 
 
Gemäß § 10 LZG NRW gilt die Mitteilung an dem Tage 
als zugestellt, an dem seit dem Tage des Aushängens 
bzw. der Bekanntmachung zwei Wochen verstrichen 
sind.  
 
Eschweiler, den 01.04.2019 
 
 
Bertram 
Bürgermeister 
 



 

  

 

Amtsblatt 
der Stadt Eschweiler 
 
Inhaltsverzeichnis 

Amtliche Bekanntmachungen 

33 Bekanntmachung über das Recht auf Einsicht in das Wählerverzeichnis 
und die Erteilung von Wahlscheinen für die Wahl zum Europäischen 
Parlament am 26.05.2019 

34 Öffentliche Zustellung gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz (LZG 
NRW) an Herrn Deni Bajsangurovic Dugaev 

35 Bekanntmachung Richtlinie der Stadt Eschweiler über die Gewährung 
von Finanzmitteln aus dem Verfügungsfonds 

Hinweisbekanntmachungen 

            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

35. Jahrgang 
Ausgabe Nr. 9 
26.04.2019 
 
 
 
Herausgabe, Vertrieb, Druck: 
Stadt Eschweiler, Der Bürgermeister, 102/ Zentrale 
Dienste u. Ratsbüro, Johannes-Rau-Platz 1,  
52249 Eschweiler, 
Tel.: 02403/710 
 
 
 
Bezugsmöglichkeiten:  
Stadt Eschweiler, Der Bürgermeister, 102/ Zentrale 
Dienste u. Ratsbüro, Johannes-Rau-Platz 1,  
52249 Eschweiler. 
 
 
 
Bezugsbedingungen:  
Das Amtsblatt kann per Mail bezogen werden bei 
der Stadt Eschweiler, 102/ Zentrale Dienste u. 
Ratsbüro, Johannes-Rau-Platz 1, 52249 Eschweiler. 
Diesen kostenlosen Mail-Service können Sie über 
die städt. Homepage www.eschweiler.de beauftra-
gen. 
 
Einzelexemplare sind zudem kostenfrei erhältlich an 
der Information im Rathaus während der Dienststun-
den und bei allen Banken und Sparkassen.. 

 

http://www.eschweiler.de/


Amtsblatt der Stadt Eschweiler, 35. Jahrgang, Ausgabe Nr. 9, vom 26.04.2019 Seite 2 

 
 
33 
 

B e k a n n t m a c h u n g 
 

über das Recht auf Einsicht in das Wählerverzeichnis 
und die Erteilung von Wahlscheinen für die Wahl zum 

Europäischen Parlament am 26.05.2019 
 
 

1.        Das Wählerverzeichnis zur Europawahl für die 
Wahlbezirke der Stadt Eschweiler wird in der 
Zeit vom 06.05.2019 – 10.05.2019 während 
der Öffnungszeiten des Wahlamtes, und zwar 

 
Montag, Mittwoch und Freitag   
von 8.30  -  12.00 Uhr, 
Dienstag und Donnerstag   
von 8.30   - 18.00 Uhr, 

 
beim Wahlamt der Stadt Eschweiler, Rathaus, 
Johannes-Rau-Platz 1, Zimmer 174 (1. Etage), 
für Wahlberechtigte zur Einsichtnahme bereit-
gehalten. Das Wählerverzeichnis wird im auto-
matisierten Verfahren geführt. Die Einsichtnah-
me ist durch ein Datensichtgerät möglich.  
Jeder Wahlberechtigte kann die Richtigkeit oder 
Vollständigkeit der zu seiner Person im Wähler-
verzeichnis eingetragenen Daten überprüfen. 
Sofern ein Wahlberechtigter die Richtigkeit oder 
Vollständigkeit der Daten von anderen im Wäh-
lerverzeichnis eingetragenen Personen über-
prüfen will, hat er Tatsachen glaubhaft zu ma-
chen, aus denen sich eine Unrichtigkeit oder 
Unvollständigkeit des Wählerverzeichnisses er-
geben kann. Das Recht auf Überprüfung be-
steht nicht hinsichtlich der Daten von Wahlbe-
rechtigten, für die im Melderegister ein Sperr-
vermerk gemäß § 51 Abs. 1 des Bundesmelde-
gesetzes eingetragen ist.  

 
Wählen kann nur, wer in das Wählerver-
zeichnis eingetragen ist oder einen Wahl-
schein hat. 

 
 
2.   Wer das Wählerverzeichnis für unrichtig oder 

unvollständig hält, kann während der vorg. Ein-
sichtsfrist, spätestens am 10.05.2019 bis 12.00 
Uhr, beim Bürgermeister der Stadt Eschweiler, 
Rathaus, Wahlamt, Johannes-Rau-Platz 1, 
Zimmer 174 (1. Etage), Einspruch einlegen. 

 
Der Einspruch kann schriftlich oder durch Erklä-
rung zur Niederschrift eingelegt werden. 

         
 
3.       Wahlberechtigte, die in das Wählerverzeichnis 

eingetragen sind, erhalten bis spätestens zum 
05.05.2019 eine Wahlbenachrichtigung. 

 
Wer keine Wahlbenachrichtigung erhalten hat, 
aber glaubt, wahlberechtigt zu sein, muss Ein-
spruch gegen das Wählerverzeichnis einlegen, 
wenn er nicht Gefahr laufen will, dass er sein 
Wahlrecht nicht ausüben kann. 

 

Wahlberechtigte, die nur auf Antrag in das Wähler-
verzeichnis eingetragen werden und die bereits ei-
nen Wahlschein und Briefwahlunterlagen beantragt 
haben, erhalten keine Wahlbenachrichtigung. 
 
 

4.  Wer einen Wahlschein hat, kann an der Wahl in 
der StädteRegion Aachen (ohne das Gebiet der 
Stadt Aachen) 

   
  durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlraum 

der StädteRegion Aachen 

   
oder 
  
durch Briefwahl 

 
teilnehmen.  

 

 
5.  Einen Wahlschein erhält auf Antrag 

 
5.1  ein in das Wählerverzeichnis eingetragener 

Wahlberechtigter, 

 
5.2   ein nicht in das Wählerverzeichnis eingetrage-

ner Wahlberechtigter, 

a)  wenn er nachweist, dass er ohne sein 
Verschulden die Antragsfrist auf                                                  
Aufnahme in das Wählerverzeichnis bei 
Deutschen nach § 17 Abs. 1 oder bei 
Unionsbürgern nach § 17a Abs. 2 der Eu-
ropawahlordnung (bis zum 05.05.2019)  

  oder die Einspruchsfrist  gegen das Wäh-
lerverzeichnis nach § 21 Abs. 1 der Euro-
pawahlordnung (bis zum 10.05.2019) ver-
säumt hat, 

b) wenn sein Recht auf Teilnahme an der 
Wahl erst nach Ablauf der Antragsfrist bei 
Deutschen nach  § 17 Abs. 1, bei Unions-
bürgern nach    § 17a Abs. 2 der Europa-
wahlordnung oder der Einspruchsfrist 
nach § 21 Abs. 1 der Europawahlordnung 
entstanden ist, 

c)     wenn sein Wahlrecht im Einspruchsver-
fahren festgestellt worden und die Fest-
stellung erst nach Abschluss des Wähler-
verzeichnisses zur Kenntnis der Stadt E-
schweiler gelangt ist. 

 
 
6.  Wahlscheine können von in das Wählerverzeichnis 

eingetragenen Wahlberechtigten bis zum 
24.05.2019, 18.00 Uhr, bei der Stadt Eschweiler, 
Rathaus, Wahlamt, Zimmer 175 oder Zimmer 176 
(1. Etage), Johannes-Rau-Platz 1, 52249 Eschwei-
ler mündlich, schriftlich oder elektronisch beantragt 
werden. Telefonische Anträge sind unzulässig und 
können deshalb nicht entgegengenommen werden. 

 
Im Falle nachweislich plötzlicher Erkrankung, die 
ein Aufsuchen des Wahlraumes nicht oder nur un-
ter nicht zumutbaren Schwierigkeiten möglich 
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macht, kann der Antrag noch bis zum Wahltage, 
15.00 Uhr, gestellt werden. 

   
Versichert ein Wahlberechtigter glaubhaft, dass 
ihm der beantragte Wahlschein nicht zugegan-
gen ist, kann ihm bis zum Tage vor der Wahl, 

12.00 Uhr, ein neuer Wahlschein erteilt werden. 

 
Nicht in das Wählerverzeichnis eingetragene 
Wahlberechtigte können aus den unter 5.2 
Buchstaben a) bis c) angegebenen Gründen 
den Antrag auf Erteilung eines Wahlscheines 
noch bis zum Wahltage, 15.00 Uhr, stellen. 

 
 
Wer den Antrag für einen anderen stellt, muss 
durch Vorlage einer schriftlichen Vollmacht 
nachweisen, dass er dazu berechtigt ist. Ein 
Wahlberechtigter mit Behinderungen kann sich 
bei der Antragstellung der Hilfe einer anderen 
Person bedienen. 

 
7. Ergibt sich aus dem Wahlscheinantrag nicht, 

dass der Wahlberechtigte vor einem Wahlvor-
stand wählen will, so erhält er mit dem Wahl-
schein zugleich 

 
1. einen amtlichen Stimmzettel, 

2. einen amtlichen blauen Stimmzettelum-
schlag, 

3. einen amtlichen, mit der Anschrift, an die 
der Wahlbrief zurückzusenden ist, verse-
henen roten Wahlbriefumschlag und  

4. das Merkblatt für die Briefwahl.  
  

Die Abholung von Wahlschein und Briefwahl-
unterlagen für einen anderen ist nur möglich, 
wenn die Berechtigung zur Empfangnahme 
durch Vorlage einer schriftlichen Vollmacht 
nachgewiesen wird und die bevollmächtigte 
Person nicht mehr als vier Wahlberechtigte ver-
tritt; dies hat sie der Stadt Eschweiler vor Emp-
fangnahme der Unterlagen schriftlich zu versi-
chern. Auf Verlangen hat sich die bevollmäch-
tigte Person auszuweisen. 

 
Bei der Briefwahl muss der Wähler den Wahl-
brief mit dem Stimmzettel und dem Wahlschein 
so rechtzeitig an die angegebene Stelle absen-
den, dass der Wahlbrief dort spätestens am 
Wahltage bis 18.00 Uhr eingeht. 

 
Die Wahlbriefe werden innerhalb der Bundes-
republik Deutschland ohne besondere Versen-
dungsform von der Deutschen Post AG unent-
geltlich befördert. Sie können auch bei der auf 
dem Wahlbrief angegebenen Stelle abgegeben 
werden. 

 
 
 
 
 

Nähere Hinweise darüber, wie der Wähler die Briefwahl 
auszuüben hat, sind dem Merkblatt für die Briefwahl, das 
mit den Briefwahlunterlagen übersandt wird, zu entneh-
men. 
 
Eschweiler, 17.04.2019 
Stadt Eschweiler 
Der Bürgermeister 
 
 
Bertram 
 
 

 
 
34 
 

Bekanntmachung 
 
 
Öffentliche Zustellung gemäß § 10 Landeszustellungsge-
setz (LZG NRW) 
 
 
Die an Herrn Deni Bajsangurovic Dugaev, derzeitiger 
Aufenthalt unbekannt, gerichtete rechtswahrende Mittei-
lung gemäß § 7 des Gesetzes zur Sicherung des Unter-
halts von Kindern alleinstehender Mütter und Väter durch 
Unterhaltsvorschüsse oder -ausfallleistungen (Unterhalts-
vorschussgesetz) vom 17. Juli 2007 (BGBI. I S. 1446), in 
der derzeit gültigen Fassung, zu Aktenzeichen 
512.2/UVK/30827, kann durch den Unterhaltspflichtigen 

beim Bürgermeister der Stadt Eschweiler, Jugendamt -
Unterhaltsvorschusskasse-, Zimmer 236, Johannes-Rau-
Platz 1, 52249 Eschweiler 
 
 
montags bis mittwochs und freitags   
von 08.30 Uhr bis 12.00 Uhr  
und donnerstags   
von 14.00 Uhr bis 17.45 Uhr  
 
 
eingesehen werden. 
 
 
Gemäß § 10 LZG NRW gilt die Mitteilung an dem Tage 
als zugestellt, an dem seit dem Tage des Aushängens 
bzw. der Bekanntmachung zwei Wochen verstrichen sind.  
 
 
 
Eschweiler, 17.04.2019 
 
 
 
 
Bertram 
Bürgermeister 
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Der Bürgermeister 
 
 

Bekanntmachung  
 
 

Richtlinie der Stadt Eschweiler über die Gewäh-
rung von Finanzmitteln aus dem Verfügungsfonds 

 
 

Der Bund, das Land NRW und die Stadt Eschweiler 
fördern im Rahmen des Städtebauförderprogramms 
„Aktive Stadt- und Ortsteilzentren“ mit Hilfe eines 
Verfügungsfonds kleinere, in sich geschlossene Maß-
nahmen, Aktionen und Projekte, die in dem in der 
Anlage A dargestellten Geltungsbereich der Richtlinie 
(Sanierungsgebiet Eschweiler Mitte) liegen. Die Orga-
nisation und Struktur des Verfügungsfonds sollen mit 
dieser Richtlinie geregelt werden.  
Der Verfügungsfonds setzt sich zu maximal 50 % aus 
Mitteln der Städtebauförderung und zu mindestens 50 
% aus Mitteln von Privaten oder von anderen Akteu-
ren zusammen.  
Im Geltungsbereich der Richtlinie können Mittel aus 
dem Verfügungsfonds bereitgestellt werden, um die 
Akteure (Bürger, Immobilieneigentümer, Einzelhänd-
ler, Unternehmer, Organisationen, Vereine, Verbände, 
Arbeitsgruppen, etc.) bei der Durchführung eigener 
Projekte in dem Gebiet zu unterstützen und die Um-
setzung der von den Akteuren initiierten öffentlich-
keitswirksamen Maßnahmen, die einen wesentlichen 
Beitrag zur Innenstadtstärkung und –belebung leisten, 
zu ermöglichen. Die Mittel aus dem Verfügungsfonds 
sollen zusätzliche private Finanzressourcen aktivieren 
und dadurch die bisher positive Entwicklung in der 
Eschweiler Innenstadt weiter fördern. 
Für die Jahre 2019 bis 2022 stehen jährlich Fördermit-
tel in Höhe von 20.000,00 € zur Verfügung. Voraus-
setzung für eine Maßnahmenfinanzierung ist ein vor-
liegender und geprüfter Antrag, ein mindestens 50%-
iger Eigenanteil der Antragsteller sowie eine positive 
Entscheidung der Lenkungsgruppe. 
 

1 Rechtsgrundlagen, Geltungsbereich 

Auf der Grundlage der Ziffer 14 der "Richtlinien über 
die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung von 
Maßnahmen zur Stadtentwicklung und Stadterneue-
rung" des Landes NRW vom 22.10.2008 (Förderricht-
linien Stadterneuerung 2008) richtet die Stadt E-
schweiler innerhalb des in der Anlage A dargestellten 
Geltungsbereiches der Richtlinie einen Verfügungs-
fonds zur Aufwertung und Attraktivierung der E-
schweiler Innenstadt ein. 
Der in der Anlage A dargestellte Geltungsbereich 
umfasst das "Sanierungsgebiet Eschweiler Mitte" 
(Förmliche Festlegung des Sanierungsgebietes durch 
Beschluss des Stadtrats vom 31.10.2018 zur VV 
268/18). 
Die Finanzmittel werden nach Maßgabe der Förder-
richtlinien Stadterneuerung 2008, der Bewilligung des 
Zweckbindungsänderungsantrages zum Zuwen-
dungsbescheid Nr. 05/27/17 der Bezirksregierung 
Köln, der verfügbaren Haushaltsmittel der Stadt E-
schweiler und dieser Richtlinie gewährt. 

 

2 Allgemeine Fördervoraussetzungen 

Durch den Verfügungsfonds für das Sanierungsgebiet 
Eschweiler Mitte sollen Projekte, Aktionen und Maßnah-
men, die die Erhaltung, Entwicklung und Inwertsetzung 
der Eschweiler Innenstadt zum Ziel haben, unterstützt 
werden. Zudem soll die Teilnahme engagierter Innen-
stadtakteure an der Innenstadtentwicklung gestärkt wer-
den.  
Die geplanten Maßnahmen sollen sich grundsätzlich an 
den Zielen der Integrierten Handlungskonzepte [Entwick-
lungs- und Citymanagementkonzept Innenstadt (Nov. 
2002) und der Fortschreibungen des Integrierten Hand-
lungskonzeptes Innenstadt-Nord bzw. des InHK Eschwei-
ler Mitte (2012 - 2018)] orientieren. Sie müssen mindes-
tens den ersten beiden und sollten idealerweise mehreren 
der folgenden Kriterien entsprechen: 

 Mit den Projekten, Aktionen und Maßnahmen wurde 
noch nicht begonnen (verpflichtend). 

Die Maßnahmen 

 haben einen eindeutigen Bezug zur Eschweiler Innen-
stadt und entfalten eine Wirkung auf das Programm-
gebiet (verpflichtend), 

 stärken das Image der Eschweiler Innenstadt und 
erhöhen die Identifikation der Bürgerschaft mit ihrer 
Stadt, 

 fördern das bürgerschaftliche Engagement in E-
schweiler, 

 dienen der Integration unterschiedlicher Gruppen in 
der Innenstadt, 

 unterstützen nachbarschaftliche Kontakte und das 
Zusammenleben, 

 stärken die Innenstadt als Wohnstandort, 

 fördern die Einzelhandelsentwicklung in der Innen-
stadt, 

 beleben die Innenstadt. 
Die Mittel des Verfügungsfonds können nach Ziffer 14 der 
Förderrichtlinien Stadterneuerung 2008 für Investitionen 
und die dafür notwendigen vorbereitenden Maßnahmen 
im Sanierungsgebiet Esch-weiler Mitte im Rahmen des 
Städtebauförderprogramms "Aktive Stadt- und Ortsteil-
zentren" eingesetzt werden. Der Teil der Mittel, der nicht 
aus der Städtebauförderung stammt, kann auch für nicht-
investive Maßnahmen verwendet werden (z. B. Bera-
tungsleistungen, Planungen, Konzepte, Wettbewerbe, 
Veranstaltungen). 
Ein lokales Entscheidungsgremium (Lenkungsgruppe) 
entscheidet über die Verwendung der Verfügungsfonds-
mittel und die Umsetzung der Maßnahmen. In der Zu-
sammensetzung des Gremiums sollen sich die Interessen 
möglichst aller Akteure in der Innenstadt widerspiegeln. 
Das Gremium soll sowohl aus Vertretern der Privaten als 
auch aus Vertretern der Stadt Eschweiler bestehen. 
 

3 Gegenstand der Förderung 

Es sollen Maßnahmen unterstützt werden, die einen 
nachweisbaren, nachhaltigen Nutzen für das Sanierungs-
gebiet Eschweiler Mitte haben und möglichst auf die an-
grenzenden innerstädtischen Bereiche ausstrahlen. Die 
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Maßnahmen sollen sich an den grundsätzlichen Zie-
len der Integrierten Handlungskonzepte orientieren. 
Gefördert werden: 

 Maßnahmen zur Aufwertung des Stadtbildes, 

 Maßnahmen zur Stärkung der Stadtkultur, 

 Maßnahmen zur Umgestaltung des öffentlichen 
Raumes, 

 Maßnahmen zur Schaffung von Aufenthaltsqualität 
und damit Erhöhung der Verweildauer, 

 Konzepte zur Hervorhebung bzw. Verbesserung 
der innerstädtischen Nord-Süd-Verbindungen 
durch gestalterische Maßnahmen, Begrünung, 
Lichtkonzepte oder künstlerische Inszenierung, 

 Maßnahmen zur Belebung des Einzelhandels, 

 Maßnahmen zur Imagebildung, 

 Kunst im öffentlichen Raum, 

 Maßnahmen der Öffentlichkeitsarbeit, 

 Marketing- und Kommunikationsmaßnahmen zur 
Steigerung der Besucherfrequenzen, 

 Aktionen/Workshops/Maßnahmen zur Aufwertung 
der Innenstadt, 

 Mitmachaktionen/Veranstaltungen in der Innen-
stadt. 

 

4 Ausschlusskriterien 

Grundsätzlich nicht gefördert werden: 

 Maßnahmen, die bereits durch andere Richtlinien 
oder Förderprogramme gefördert werden (Verbot 
der Doppelförderung), 

 Maßnahmen, mit deren Durchführung vor der 
Bewilligung bereits begonnen wurde, 

 Maßnahmen, für die Fördermittel anderer Finan-
zierungsträger einzusetzen sind, 

 unbefristete Maßnahmen, 

 Maßnahmen außerhalb des Sanierungsgebietes 
Eschweiler Mitte, 

 reguläre Personalkosten sowie laufende Betriebs- 
und Sachkosten des Antragstellers, 

 Maßnahmen, die zu den gesetzlich geregelten 
Pflichtaufgaben des Antragstellers gehören, 

 Maßnahmen, die der wirtschaftlichen Gewinnerzie-
lung dienen, 

 Kosten, die nicht in direktem Zusammenhang mit 
der Maßnahme stehen, 

 Änderungen an Ver- und Entsorgungsleitungen. 

 

5 Art, Umfang und Verwaltung der Mittel des 
Verfügungsfonds 

Der Verfügungsfonds setzt sich zu maximal 50 % aus 
Mitteln der Städtebauförderung und zu mindestens 50 

% aus Mitteln von Privaten oder von anderen Akteuren 
zusammen.  
Der Anteil der öffentlichen Mittel des Verfügungsfonds 
sind freiwillige Leistungen des Bundes und des Landes 
NRW (80 %) und der Stadt Eschweiler (20%). Eine Förde-
rung durch den Verfügungsfonds für das Sanierungsge-
biet Eschweiler Mitte erfolgt vorbehaltlich der jährlich zur 
Verfügung stehenden Haushaltsmittel, die aus den bewil-
ligten Fördermitteln des Bundes, des Landes NRW und 
der Stadt Eschweiler sowie den von den privaten Partnern 
bereit gestellten Finanzmitteln bestehen. 
Es werden für den Verfügungsfonds für das Sanierungs-
gebiet Eschweiler Mitte jährlich Fördermittel (Bund, Land, 
Stadt) in Höhe von maximal 20.000,00 € bereitgestellt, für 
deren Einsatz mindestens weitere 20.000,00 € privater 
Mittel eingebracht werden müssen. Der Anteil der privaten 
Mittel kann durch ergänzende Finanzmittel weiter aufge-
stockt werden. Die Einbeziehung privater Sponsorengel-
der oder anderer privater Mittel in die Finanzierung der 
Maßnahmen ist ausdrücklich erwünscht. Den bereitge-
stellten Fördermitteln entsprechend beträgt die Laufzeit 
voraussichtlich vier Jahre (2019 – 2022). 
Verwalterin des Verfügungsfonds für das Sanierungsge-
biet Eschweiler Mitte ist die Abteilung Planung und 
Denkmalpflege der Stadt Eschweiler. 
Die Maßnahmenförderung aus Mitteln des Verfügungs-
fonds wird als Zuschuss gewährt. Der Zuschuss soll im 
Regelfall einen Betrag von 10.000,00 € (brutto) pro Maß-
nahme nicht übersteigen. Im Einzelfall kann unter Angabe 
besonderer Gründe der Betrag von 10.000 € (brutto) 
überschritten werden. Die Mittel sollen dem beantragten 
Zweck angemessen sein und wirtschaftlich verwendet 
werden. 
Der Zuschuss wird zweckgebunden für die beantragte 
Maßnahme bewilligt. 
 

6 Vergabegremium (Lenkungsgruppe) 

Gemäß Ziffer 14 der Förderrichtlinien Stadterneuerung 
2008 wird ein lokales Gremium eingerichtet, welches über 
die konkrete Verwendung der Mittel und die Umsetzung 
der Maßnahmen entscheidet. Um mit schlanken Struktu-
ren zielgerichtet arbeiten zu können, soll die Anzahl der 
Mitglieder nicht zu groß gefasst werden (max. 12 Perso-
nen). Sitzungen dieser Lenkungsgruppe sollen mindes-
tens vierteljährlich stattfinden. 
Die Lenkungsgruppe wird vom Stadtrat eingesetzt und 
nach Abschluss der letzten Maßnahme wieder aufgelöst. 
Sie nimmt folgende Aufgaben war: 

 Verbindliche Entscheidung über Maßnahmen, Aktio-
nen und Projekte innerhalb des Verfügungsfonds für 
das Sanierungsgebiet Eschweiler Mitte, 

 Vergabe der Mittel im Verfügungsfonds im Rahmen 
der definierten Vergaberichtlinien, 

 Einwerbung von Sponsorengeldern, Spenden, Beiträ-
gen u. ä. 

Die Lenkungsgruppe ist mit privaten und öffentlichen 
Vertretern zu besetzen. Da alle beteiligten Akteure in 
angemessener Weise in diesem Gremium berücksichtigt 
werden sollen, soll die Lenkungsgruppe aus 6 Vertretern 
der Akteure (Bürger, Immobilieneigentümer, Einzelhänd-
ler, Unternehmer, Organisationen, Vereine, Verbände, 
Arbeitsgruppen, etc.) und aus 6 Vertretern der Politik 
zusammengesetzt werden. Für jedes Mitglied der Len-
kungsgruppe ist ein Vertreter zu benennen. 
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Sofern sich weitere private Akteure am Verfügungs-
fonds für das Sanierungsgebiet Eschweiler Mitte be-
teiligen möchten, wird der Stadtrat darüber entschei-
den, die Anzahl der stimmberechtigten Mitglieder so 
zu verändern, dass sich diese Akteure angemessen in 
der Lenkungsgruppe wiederfinden. Dabei ist zu be-
achten, dass das Gremium handlungsfähig bleiben 
muss. Bei Bedarf kann die Lenkungsgruppe zudem 
beratende Mitglieder berufen und wieder absetzen. 
Die Lenkungsgruppe arbeitet ehrenamtlich und wird 
für die Laufzeit des Verfügungsfonds (voraussichtlich 
bis Ende 2022) gebildet. Die Mitglieder dieses Gremi-
ums entscheiden über die Förderung von Maßnah-
men in nicht öffentlicher Sitzung. Zu den Sitzungen 
lädt die Abteilung Planung und Denkmalpflege der 
Stadt Eschweiler ein.  
Zur Entscheidung genügt die einfache Mehrheit (Ent-
haltungen werden nicht mitgezählt). Die Lenkungs-
gruppe ist nur beschlussfähig, wenn mind. 50 % der 
stimmberechtigten Mitglieder bei der Sitzung anwe-
send sind.  
Beratende Mitglieder der Lenkungsgruppe können bei 
der Entscheidungsfindung dahingehend mitwirken, 
dass sie zu einzelnen Maßnahmen Stellung nehmen, 
jedoch kein Stimmrecht haben. 
 

7 Antragstellung und Verfahren 

Antragsberechtigt sind alle juristischen und natürli-
chen Personen. Ein Antrag zur Durchführung einer 
Maßnahme aus dem Verfügungsfonds des Städte-
bauförderprogramms „Aktive Stadt- und Ortsteilzen-
tren“ ist bis 2 Monate vor Maßnahmenbeginn schrift-
lich an die 
Stadt Eschweiler  
Abteilung Planung und Denkmalpflege 
Johannes-Rau-Platz 1  
52249 Eschweiler 

zu richten. Es ist das Antragsformular der Stadt E-
schweiler zu verwenden (Anlage B). Anträge können 
ganzjährig gestellt werden. 
Der eingereichte Antrag wird an die Lenkungsgruppe 
weitergeleitet. Diese entscheidet über den Antrag 
nach eigenem Ermessen im Rahmen dieser Richtlinie. 
Aus der Bewilligung einer Maßnahme lassen sich 
keinerlei Ansprüche auf die erneute Bewilligung eines 
weiteren Antrags mit gleicher Maßnahme ableiten. 
Nach Prüfung des Antrags erfolgt die Bewilligung 
durch einen förmlichen Bescheid, aus dem sich die 
Höhe des bewilligten Zuschusses ergibt. Dieser kann 
nachträglich nicht erhöht werden, reduziert sich je-
doch anteilig, wenn die nachgewiesenen Kosten nied-
riger als die bewilligten Kosten sind. 
 

8 Auszahlung der Fördermittel, Abrechnung 

Die Maßnahme muss innerhalb des bewilligten Durch-
führungszeitraumes beendet sein. 
Als Grundlage für die Auszahlung der Fördermittel 
muss der Antragsteller innerhalb eines Zeitraums von 
zwei Monaten nach Abschluss der Maßnahme die 
Verwendung der Fördermittel nachweisen.  
Der Antragsteller hat folgende Unterlagen vorzulegen: 

 Bericht (max. eine DIN-A4-Seite) sowie Bildmate-
rial über die Maßnahme, 

 vollständige Kosten- und Finanzierungsübersicht (Ein-
nahmen/Ausgaben), 

 alle Originalrechnungen zu den Ausgaben. 
Die Auszahlung der Fördermittel erfolgt in der Regel nach 
Durchführung der Maßnahme und Prüfung des Nachwei-
ses.  
Ist eine von der Lenkungsgruppe ausgewählte Maßnahme 
ohne Vorfinanzierung nicht durchführbar, kann im Aus-
nahmefall auch eine Vorfinanzierung aus dem Verfü-
gungsfonds erfolgen. 
 

9 Behandlung von Verstößen 

Im Falle falscher Angaben oder eines Verstoßes gegen 
diese Richtlinie oder gegen eine Auflage im Bewilligungs-
bescheid kann dieser auch nach Auszahlung des Zu-
schusses entweder zurückgenommen oder widerrufen 
werden. 
Unwirksamkeit, Rücknahme und Widerruf von Bewilli-
gungsbescheiden sowie die Rückforderung von Zuschüs-
sen einschließlich deren Verzinsung richten sich nach 
dem Verwaltungsverfahrensgesetz des Landes NRW und 
den allgemeinen gesetzlichen Regelungen. 
 

10 Inkrafttreten 

Diese Richtlinie tritt mit Beschluss des Rates der Stadt 
Eschweiler über die Einsetzung einer Lenkungsgruppe in 
Kraft. 
 
 
Anmerkung: Der Rat der Stadt hat in seiner Sitzung 
am 27.03.2019 eine Lenkungsgruppe als Entschei-
dungsgremium eingesetzt. Die Zusammensetzung 
dieses Entscheidungsgremiums ist als Anlage C bei-
gefügt. 
 

 
 
Anlage A – Geltungsbereich der Richtlinie 
Anlage B – Antragsformular  
 
 
 

 

Bekanntmachungsanordnung 

Die vorstehende Richtlinie der Stadt Eschweiler über die 
Gewährung von Finanzmitteln aus dem Verfügungsfonds 
wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 

 

Eschweiler, den 09.04.2019       

 

 

Bertram 
Bürgermeister 
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W a h l b e k a n n t m a c h u n g 

 
 

1. Am 26. Mai 2019 findet in der Bundesrepublik Deutschland die  

 
Wahl zum Europäischen Parlament 

 
statt. Die Wahl dauert von 08.00 bis 18.00 Uhr. 
 

2. Die Stadt Eschweiler ist in 28 allgemeine Wahlbezirke eingeteilt. Die Abgrenzung der Wahlbezirke kann 
beim Wahlamt der Stadt Eschweiler, Rathaus, Johannes-Rau-Platz 1, Zimmer 174 (1. Etage), eingesehen 
werden, und zwar 

 
montags, mittwochs und freitags  von 08.30 – 12.00 Uhr, 
dienstags und donnerstags  von 08.30 – 18.00 Uhr. 
 
 
 

Wahlbezirke Wahlräume 

0100 Röhe 
 
Kath. Grundschule Röhe 
Erfstr. 38 

0200 West 
Adam-Ries-Schule 
Jahnstr. 21 

0300 Gebiet Lyzeum 
Don-Bosco-Schule 
Grüner Weg 3 

0400 Marktviertel 
Städt. Gymnasium 
(Hauptgebäude) 
Peter-Paul-Str. 13 

0500 Ost I 
Städt. Gymnasium 
(Nebengebäude) 
Gartenstr. 36 

0600 Ost II 
Eduard-Mörike-Schule 
Eduard-Mörike-Str. 15 

0700 Gebiet Patternhof 
Städt. Realschule Patternhof 
Patternhof 7 

0800 Stadtzentrum 
Villa Faensen  
- Haus der Begegnung - 
Marienstr. 7 

0900 Gebiet Sportzentrum Jahnstraße 
Adam-Ries-Schule 
Jahnstr. 21 

1000 Röthgen-Ost 
Kinder- und Familienzentrum 
St. Marien 
Am Burgfeld 9 

1100 Röthgen-West 
Senioren- und Betreuungszentrum  
der StädteRegion Aachen  
Johanna-Neuman-Str. 4 

1200 Waldsiedlung/Pumpe 
BKJ-Kindergarten „Purzelbaum“ 
Alte Rodung 100 

1301 Stich-Nord 
Barbaraschule 
Stich 60 

1302 Stich-Süd 

 
Städt. Gesamtschule-Waldschule 
Friedrichstr. 12  
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Wahlbezirke Wahlräume 

1400 Bergrath-Nord 
Kath. Grundschule Bergrath 
Weierstr. 13 

1500 Bergrath-Süd/Bohl 
Kath. Grundschule Bohl 
Bohler Str. 92 

1600 Nothberg 
Kindertageseinrichtung  
Immenhofkinder e.V. 
In den Benden 20 

1700 Hastenrath/Scherpenseel/Volkenrath 
Kath. Kindergarten St. Wendelinus 
Hamicher Weg 6 

1801 Kinzweiler I 
Festhalle Kinzweiler 
Kalvarienbergstr. 8 

1802 St. Jöris 
BKJ-Kindergarten St. Georg 
Merzbrücker Str. 7 

1900 Hehlrath/Kinzweiler II 
Kath. Grundschule Kinzweiler 
Am Maxweiher 15 

2000 Dürwiß I 
Zweifachsporthalle Dürwiß 
Nagelschmiedstr. 3  

2100 Dürwiß II 
Ehem. Hauptschule Dürwiß 
Konrad-Adenauer-Str. 16 

2201 Dürwiß III 
Festhalle Dürwiß 
Stresemannstr. 2 

2202 Fronhoven/Neu-Lohn 
Vereinsheim KG Kirchspiel Lohn 
Domtalweg 5 

2300 Weisweiler I 
Gemeinschaftsgrundschule  
Weisweiler 
Auf dem Driesch 28 

2400 Weisweiler II 
Astrid-Lindgren-Schule 
Hüchelner Str. 206 

2500 Weisweiler III 
Jugendheim St. Severin 
Severinstr. 9 

 
 
In den Wahlbenachrichtigungen, die den Wahlberechtigten bis spätestens 05.05.2019 übersandt worden 
sind, sind der Wahlbezirk und der Wahlraum angegeben, in dem der Wahlberechtigte zu wählen hat. 
 
Die Briefwahlvorstände treten zur Ermittlung des Briefwahlergebnisses am 26.05.2019, 14.30 Uhr, im Rat-
haus, Johannes-Rau-Platz 1, 52249 Eschweiler, wie folgt zusammen: 
 

Briefwahlvorstand 1 Bürgerbüro (Erdgeschoss) 

Briefwahlvorstand 2 Bürgerbüro (Erdgeschoss) 

Briefwahlvorstand 3 Raum 13 (Erdgeschoss) 

Briefwahlvorstand 4 Raum 103 (1. Etage) 

Briefwahlvorstand 5 Raum 531 (5. Etage) 
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3. Jeder Wahlberechtigte kann nur in dem 
 Wahlraum des Wahlbezirks wählen, in des-
 sen Wählerverzeichnis er eingetragen ist.  

 

Die Wähler haben ihre Wahlbenachrichti-
gung und ihren Personalausweis, Unions-
bürger einen gültigen Identitätsausweis oder 
Reisepass zur Wahl mitzubringen. 
 

Die Wahlbenachrichtigung soll bei der Wahl 
 abgegeben werden. 

 

Gewählt wird mit amtlichen Stimmzetteln. Je-
der Wähler erhält bei Betreten des Wahlrau-
mes einen Stimmzettel ausgehändigt. 
 

Jeder Wähler hat eine Stimme.  
 

Der Stimmzettel enthält jeweils unter fortlau-

fender Nummer die Bezeichnung der Partei 
und ihre Kurzbezeichnung bzw. die Bezeich-
nung der sonstigen politischen Vereinigung 
und ihr Kennwort sowie jeweils die ersten 10 
Bewerber der zugelassenen Wahlvorschläge 
und rechts von der Bezeichnung des Wahlvor-
schlagsberechtigten einen Kreis für die Kenn-
zeichnung. 
 

Der Wähler gibt seine Stimme in der Weise ab, 
dass er auf dem rechten Teil des Stimmzettels 
durch ein in einen Kreis gesetztes Kreuz oder 
auf andere Weise eindeutig kenntlich macht, 
welchem Wahlvorschlag sie gelten soll. 
 

Der Stimmzettel muss vom Wähler in einer 
Wahlkabine des Wahlraumes oder in einem 
besonderen Nebenraum gekennzeichnet und 
in der Weise gefaltet werden, dass seine 
Stimmabgabe nicht erkennbar ist. 
 

4. Die Wahlhandlung sowie die im Anschluss an 
die Wahlhandlung erfolgende Ermittlung und 
Feststellung des Wahlergebnisses im Wahlbe-
zirk sind öffentlich.  

 Jedermann hat Zutritt, soweit das ohne Beein-
trächtigung des Wahlgeschäftes möglich ist. 
 

5. Wähler, die einen Wahlschein für die Städte-
region Aachen (ohne das Gebiet der Stadt 
Aachen) haben, können an der Wahl,  

 

a) durch Stimmabgabe in einem beliebigen 
Wahlbezirk der Städteregion Aachen 

(ohne das Gebiet der Stadt Aachen) 
   oder 

 b)  durch Briefwahl 

 teilnehmen. 
 

 Wer durch Briefwahl wählen will, muss sich 
beim Wahlamt der Stadt Eschweiler die 
Briefwahlunterlagen zur Europawahl (einen 

amtlichen Stimmzettel, einen amtlichen 
Stimmzettelumschlag sowie einen amtlichen 
Wahlbriefumschlag) beschaffen. 

 Der Wahlbrief mit dem entsprechenden 
Stimmzettel (im verschlossenen Stimmzettel-
umschlag) und dem unterschriebenen Wahl-
schein ist so rechtzeitig der auf dem Wahl-
briefumschlag angegebenen Stelle zu über-
senden, dass er dort spätestens am Wahltage 
bis 18.00 Uhr eingeht. Der Wahlbrief kann 

auch bei der angegebenen Stelle abgegeben 
werden. 

 

6. Jeder Wahlberechtigte kann sein Wahlrecht 
nur einmal und nur persönlich ausüben. Dies 
gilt auch für Wahlberechtigte, die zugleich in 
einem anderen Mitgliedsstaat der Europäi-
schen Union zum Europäischen Parlament 
wahlberechtigt sind (§ 6 Abs. 4 des Europa-
wahlgesetzes). 

 

 Wer unbefugt wählt oder sonst ein unrichtiges 
Ergebnis einer Wahl herbeiführt oder das Er-
gebnis verfälscht, wird mit Freiheitsstrafe bis 
zu 5 Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. Der 
Versuch ist strafbar (§ 107a Abs. 1 und 3 des 
Strafgesetzbuches). 

 
Eschweiler, 06.05.2019 
Stadt Eschweiler 
Der Bürgermeister 
 
Bertram 
 
 
37 

 
Bekanntmachung 

 
über die Sitzung des Integrationsrates 

am 16.05.2019 

 
Am Donnerstag, den 16.05.2019, findet um 17:30 Uhr 
im Rathaus der Stadt Eschweiler, Raum 7, Johannes-
Rau-Platz 1, 52249 Eschweiler, eine Sitzung des Integ-
rationsrates mit folgender Tagesordnung statt: 
 
Öffentlicher Teil 
 1   Einführung und Verpflichtung von Herrn Ab-

delhamid Hamidi 
  
 2   Flüchtlinge in Eschweiler; hier: Bericht zur 

aktuellen Situation 
  
 3   Integration neuzugewanderter Schülerinnen 

und Schüler an den Städtischen Schulen 
  
 4   Förderprogramm „Zusammen im Quartier – 

Kinder stärken – Zukunft sichern“, hier:„Gut in 
Schuss – Gesundheitsförderung von Kindern 
und Jugendlichen im Quartier Eschweiler-
West“ 

  
 5   Förderprojekt KOMM-AN NRW - Weiterleitung 

der Fördermittel 2019 
  
 6   Gesetzentwurf zur Reform des Kommunalver-

fassungsrechts - aktueller Sachstand 
  
 7   Anfragen und Mitteilungen 
  
Nichtöffentlicher Teil 
 8   Anfragen und Mitteilungen 
 
Eschweiler, 03.05.2019 
 
Hamidi 
Integrationsratsvorsitzende 
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Hinweisbekanntmachungen 

 
 
Die Stadt Eschweiler sucht engagierte Nachwuchskräf-
te, die Interesse an einer umfang-  
und abwechslungsreichen beruflichen Ausbildung ha-
ben:  
 
Stadtinspektoranwärterin 
Stadtinspektoranwärter (m/w/d) 

(duales Studium/Bachelor) 
Einstellungsbeginn: 01.09.2020 
 
Verwaltungsfachangestellte 
Verwaltungsfachangestellter (m/w/d) 

Einstellungsbeginn: 01.08.2020 
 
Bewerbungen sollten – bevorzugt über das Onlineportal 
unter karriere.eschweiler.de – mit  
aussagekräftigen Unterlagen bis zum 

 
30.06.2019 

 
eingereicht werden.  
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Bekanntmachung 

 
über die Sitzung des Stadtrates 

am 19.06.2019 

 
Am Mittwoch, den 19.06.2019, findet um 17:30 Uhr im 
Rathaus der Stadt Eschweiler, Ratssaal, Johannes-
Rau-Platz 1, 52249 Eschweiler, eine Sitzung des 
Stadtrates mit folgender Tagesordnung statt: 
 

Öffentlicher Teil 

 1   Fragestunde für Einwohner  
   
 2   Umbesetzungen  
   
 2.1   Umbesetzung in der Gesellschafterversamm-

lung der gemeinnützigen Wohnungsbauge-
sellschaft für die Städteregion Aachen GmbH; 
hier: Antrag der SPD-Stadtratsfraktion vom 
05.06.2019 

 

   
 2.2   Umbesetzung im Schulausschuss; hier: An-

trag der CDU-Stadtratsfraktion vom 
05.06.2019 

 

   
 3   Bestätigung des Gesamtabschlusses der 

Stadt Eschweiler für das Haushaltsjahr 2015 
 

   
 4   9. Änderungssatzung zur Gebührensatzung 

für den Rettungsdienst der Stadt Eschweiler 
 

   
 5   Partnerschaftsverein Eschweiler Hier: Ände-

rung der Richtlinien der Stadt Eschweiler über 
die Gewährung von Zuschüssen zur Kultur-
förderung 

 

   
 6   Aufhebung von gemeinschaftlichen Angele-

genheiten in der Gemarkung Weisweiler, Flur 
22 Nrn. 264, 297 und 299 – nördlich abzwei-
gend von „Dürener Straße", östlich vom 
„Elektrowerk", Lage „Aufm Pesch" -; hier: 
Erlass einer Satzung 

 

   
 7   Straßenbenennung im Gebiet des Bebau-

ungsplanes 292 - Schillerstra-
ße/Gasthausstraße 

 

   
 8   Fachbeitrag indeland zur Neuaufstellung des 

Regionalplans Köln 
 

   
 9   Reform der Grundsteuer;  
   
 10   Kenntnisgaben  
   
10.1 Forderungsmanagement im Bereich der Zah-

lungsabwicklung 
 

   
10.2 Überörtliche Prüfung; Gesamtabschluss und 

Beteiligungen der Stadt Eschweiler im Jahr 
2018 

 

   
10.3 Budgetbericht zum 30.04.2019  
   
 11   Anfragen und Mitteilungen  

   

Nichtöffentlicher Teil 

 12   Erschließung des Bebauungsplangebietes 105 -
südl. Rodelberg-;hier: Abschluss eines städtebau-
lichen Vertrages über die Erschließung gem. § 11 
Abs. 1 Baugesetzbuch 

 

   
 13   Abbruch der Fertigbauklassen im Rahmen des 

Neubaus der OGS Barbaraschule Teilstandort 
Röthgen 

 

   
 14   Abschluss eines Mietvertrages  
   
 15   Gewährung von Bedienstetendarlehen  
   
 16   Verkauf einer Teilfläche aus einem Grundstück  
   
 17   Anfragen und Mitteilungen  
   
 
17.1   

Unterrichtung des Rates gem. § 113 Abs. 5 GO 
NRW 

 

   
 
Eschweiler, 07.06.2019 
 
Bertram 
Bürgermeister 
 
 
39 
 

Der Bürgermeister  
 

Bekanntmachung 
vom 13.06.2019 

 
Der Planungs-, Umwelt- und Bauausschuss des Rates 
der Stadt Eschweiler hat in seiner Sitzung am 21.01.2014 
die 
 

Aufstellung des 
Bebauungsplans 181 

- Sportplatz Nothberg - 

 
gemäß § 2 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB) in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 11.06.2013 (BGBI. I S. 
1548) im Sinne des § 30 Abs. 1 BauGB mit dem im nach-
stehend abgedruckten Kartenausschnitt dargestellten 
Geltungsbereich beschlossen. 
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Auszug aus der DGK 5, dieser Plan ist urheberrechtlich geschützt. 

 
Das ca. 1,35 ha große Plangebiet liegt am südwestli-
chen Siedlungsrand der Ortslage Nothberg und er-
streckt sich über den Sportplatz, die nördlich angren-
zende Von-Bongart-Straße und Teile der Straße 
Knippmühle. 
 
In seiner Sitzung am 23.05.2019 hat der Planungs-, 
Umwelt- und Bauausschuss des Rates der Stadt E-
schweiler die  
 

frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit 

 
an dieser Bauleitplanung gemäß § 3 Abs. 1 BauGB, in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 03.11.2017 
(BGBl. I S. 3634) in der zurzeit geltenden Fassung in 
Verbindung mit § 4 der Satzung über die Bürgerbetei-
ligung der Stadt  
Eschweiler beschlossen. 
 
Wesentliches Ziel des Bebauungsplans ist die Bereit-
stellung von Wohnbaufläche in Nothberg. 
 
Zur frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit an der 
Bauleitplanung gemäß § 3 Abs. 1 BauGB wird die 
beabsichtigte Planung in der Zeit vom  
 

01.07.2019 bis 12.07.2019 

 
in der Abteilung für Planung und Denkmalpflege der 
Stadt Eschweiler, 52249 Eschweiler, Johannes-Rau-
Platz 1, 4. Obergeschoss, Bekanntmachungsbereich 
vor den Zimmern 448-451, während der Dienststun-
den: 
Montag - Mittwoch 

08.30 - 12.00 Uhr und 14.00 - 15.30 Uhr 
Donnerstag 

08.30 - 12.00 Uhr und 14.00 - 17.45 Uhr  
Freitag 

08.30 - 12.00 Uhr  
zu jedermanns Einsicht öffentlich ausgestellt.  
 
Während dieser Zeit hat die Öffentlichkeit die Mög-
lichkeit, sich über die anstehende Planung, insbeson-
dere ihre Ziele, Zwecke und Auswirkungen, zu infor-
mieren, sich dazu mündlich oder schriftlich zu äußern 
und die Planung mit den zuständigen Dienstkräften zu 

erörtern. Stellungnahmen, die schriftlich oder per E-Mail 
erfolgen, können nur berücksichtigt werden, wenn sie Vor- 
und Nachnamen sowie die vollständige Anschrift in lesba-
rer Form enthalten.  
 
Folgende Unterlagen sind verfügbar und können während 
der frühzeitigen Beteiligung eingesehen werden: 

 Städtebaulicher Entwurf 

 Bebauungsplanvorentwurf 

 Begründung 
 
Diese Bekanntmachung und die Unterlagen zum Bebau-
ungsplan 181 - Sportplatz Nothberg - stehen gemäß § 4a 
Abs. 4 BauGB ab dem 01.07.2019 auch auf der Homepa-
ge der Stadt Eschweiler unter 
 
http://www.eschweiler.de/Buergerbeteiligung 
 
zur Verfügung. 
 
Bekanntmachungsanordnung 

Die vorstehenden Beschlüsse für den in Aufstellung be-
findlichen Bebauungsplan 181 - Sportplatz Nothberg - 
werden hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
 
 
Eschweiler, den 13.06.2019 
 
 
Bertram 
Bürgermeister 
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Der Bürgermeister  
 

Bekanntmachung 
vom 13.06.2019 

 
Der Planungs-, Umwelt- und Bauausschuss des Rates 
der Stadt Eschweiler hat in seiner Sitzung am 23.05.2019 
die 
 

Aufstellung der 
1. Änderung des Bebauungsplans 295 
- Ehemalige Tennisplätze Jahnstraße - 

 
gemäß § 2 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB) in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 03.11.2017 (BGBl. I S. 
3634) in der zurzeit geltenden Fassung im Sinne des § 30 
Abs. 1 BauGB und die 
 

öffentliche Auslegung 

 
an dieser Bauleitplanung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB in 
Verbindung mit § 4 der Satzung über die Bürgerbeteili-
gung der Stadt Eschweiler mit dem im nachstehend ab-
gedruckten Kartenausschnitt dargestellten Geltungsbe-
reich beschlossen. 
 
Der Bebauungsplan soll gemäß § 13a BauGB (Bebau-
ungspläne der Innenentwicklung) im beschleunigten Ver-
fahren ohne Durchführung einer Umweltprüfung nach § 2 
Abs. 4 BauGB aufgestellt werden.  
 

http://www.eschweiler.de/Buergerbeteiligung
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Auszug aus der DGK 5, dieser Plan ist urheberrechtlich geschützt. 

 
Das rd. 5.700 m

2
 große Plangebiet liegt im Stadtzent-

rum zwischen der Inde im Norden und dem Einkaufs-
zentrum Langwahn im Süden.  
 
Wesentliches Planungsziel ist ein Mischgebiet mit 
einem neuen Betriebsstandort für einen in Eschweiler 
ansässigen Pflegedienst und einer Wohnbebauung. 
 
Zur öffentlichen Auslegung wird die beabsichtigte 
Planung in der Zeit vom  
 

01.07.2019 bis 09.08.2019 

 
in der Abteilung für Planung und Denkmalpflege der 
Stadt Eschweiler, 52249 Eschweiler, Johannes-Rau-
Platz 1, 4. Obergeschoss, Bekanntmachungsbereich 
vor den Zimmern 448-451, während der Dienststun-
den: 
Montag - Mittwoch 

08.30 - 12.00 Uhr und 14.00 - 15.30 Uhr 
Donnerstag 

08.30 - 12.00 Uhr und 14.00 - 17.45 Uhr  
Freitag 

08.30 - 12.00 Uhr  
zu jedermanns Einsicht öffentlich ausgestellt.  
 
Während dieser Zeit hat die Öffentlichkeit die Mög-
lichkeit, sich über die anstehende Planung, insbeson-
dere ihre Ziele, Zwecke und Auswirkungen, zu infor-
mieren, sich dazu mündlich oder schriftlich zu äußern 
und die Planung mit den zuständigen Dienstkräften zu 
erörtern. Stellungnahmen, die schriftlich oder per E-
Mail erfolgen, können nur berücksichtigt werden, 
wenn sie Vor- und Nachnamen sowie die vollständige 
Anschrift in lesbarer Form enthalten.  
 
Es wird gemäß § 3 Abs. 2 Satz 2 und § 4a Abs. 6 
BauGB darauf hingewiesen, dass nicht fristgerecht 
abgegebene Stellungnahmen bei der Beschlussfas-
sung über den Bebauungsplan unberücksichtigt blei-
ben können. 
 
Folgende Unterlagen sind verfügbar und können wäh-
rend der öffentlichen Auslegung eingesehen werden: 

 Bebauungsplanentwurf 

 Begründung 
 
Diese Bekanntmachung und die Unterlagen zur 1. Ände-
rung des Bebauungsplans 295 - Ehemalige Tennisplätze 
Jahnstraße - stehen gemäß § 4a Abs. 4 BauGB ab dem 
01.07.2019 auch auf der Homepage der Stadt Eschweiler 
unter 
 
http://www.eschweiler.de/Buergerbeteiligung 
 
zur Verfügung. 
 
Bekanntmachungsanordnung 

Die vorstehenden Beschlüsse für die 1. Änderung des 
Bebauungsplans 295 - Ehemalige Tennisplätze Jahnstra-
ße - werden hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
 
 
Eschweiler, den 13.06.2019 
 
 
Bertram 
Bürgermeister 
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Der Bürgermeister  
 
 

Bekanntmachung 
 

vom 13.06.2019 

 
 
Der Planungs-, Umwelt- und Bauausschuss des Rates 
der Stadt Eschweiler hat in seiner Sitzung am 23.05.2019 
die Änderung des Geltungsbereiches sowie die  
 

frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit 
an der Aufstellung der 

3. Änderung des Bebauungsplans 200 
– IGP I –  

 

gem. § 3 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 03.11.2017 (BGBl. I S. 3634) 
in der zurzeit geltenden Fassung, in Verbindung mit § 4 
der Satzung über die Bürgerbeteiligung der Stadt E-
schweiler mit dem im nachstehend abgedruckten Karten-
ausschnitt dargestellten Geltungsbereich beschlossen. 
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Auszug aus der DGK 5, dieser Plan ist urheberrechtlich geschützt. 

 
Das ca. 2,86 ha große Plangebiet liegt im nordöstli-
chen Bereich des Industrie- und Gewerbeparks E-
schweiler (IGP). Wesentliches Planungsziel ist es, die 
planungsrechtlichen Voraussetzungen für die Erweite-
rung eines dort ansässigen Betriebs zu schaffen. 
 
Zur frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit an der 
Bauleitplanung gem. § 3 Abs. 1 BauGB liegt die be-
absichtigte Planung in der Zeit vom 
 

24.06.2019 bis 08.07.2019 

 
in der Abteilung für Planung und Entwicklung der 
Stadt Eschweiler, 52249 Eschweiler, Johannes-Rau-
Platz 1, 4. Obergeschoss, Bekanntmachungsbereich 
vor Zimmer 448-451, während der Dienststunden: 
 
Montag – Mittwoch 

08.30 - 12.00 Uhr und 14.00 - 15.30 Uhr 
Donnerstag 

08.30 - 12.00 Uhr und 14.00 - 17.45 Uhr  
Freitag 

08.30 - 12.00 Uhr  
 
zu jedermanns Einsicht öffentlich aus.  
 
Während dieser Zeit hat die Öffentlichkeit die Mög-
lichkeit, sich über die anstehende Planung, insbeson-
dere ihre Ziele, Zwecke und Auswirkungen, zu infor-
mieren, sich dazu mündlich oder schriftlich zu äußern 
und die Planung mit den zuständigen Dienstkräften zu 
erörtern. Stellungnahmen, die schriftlich oder per E-
Mail erfolgen, können nur berücksichtigt werden, 
wenn sie Vor- und Nachnamen sowie die vollständige 
Anschrift in lesbarer Form enthalten.  
 
Folgende Unterlagen sind verfügbar und können wäh-
rend der frühzeitigen Beteiligung eingesehen werden: 

 Entwurf des Bebauungsplans  

 Begründung 
 
Diese Bekanntmachung und die Unterlagen zu der 
Aufstellung der 3. Änderung des Bebauungsplans 200 
stehen gemäß § 4a Abs. 4 BauGB ab dem 
24.06.2019 auch auf der Homepage der Stadt E-
schweiler unter 

 
http://www.eschweiler.de/Buergerbeteiligung 
 
zur Verfügung. 
 
 
Bekanntmachungsanordnung 

Der vorstehende Beschluss für die in Aufstellung befindli-
che 3. Änderung des Bebauungsplans 200 – IGP I - wird 
hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
 
 
Eschweiler, 13.06.2019 
 
 
Bertram 
Bürgermeister 
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Der Bürgermeister  
 
 

Bekanntmachung 
 

vom 13.06.2019 

 
Der Planungs-, Umwelt- und Bauausschuss des Rates 
der Stadt Eschweiler hat in seiner Sitzung am. 23.05.2019 
die  
 

öffentliche Auslegung der 
2. Änderung des Bebauungsplans 202 

– IGP III –  
 

gem. § 3 Abs. 2 Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 03.11.2017 (BGBl. I S. 3634) 
in der zurzeit geltenden Fassung, in Verbindung mit § 4 
der Satzung über die Bürgerbeteiligung der Stadt E-
schweiler mit dem im nachstehend abgedruckten Karten-
ausschnitt dargestellten Geltungsbereich beschlossen. 
 
Der Bebauungsplan soll gemäß § 13 a BauGB (Bebau-
ungspläne der Innenentwicklung) im beschleunigten Ver-
fahren ohne Durchführung einer Umweltprüfung nach § 2 
Abs. 4 BauGB aufgestellt werden. 
 

http://www.eschweiler.de/Buergerbeteiligung
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Auszug aus der DGK 5, dieser Plan ist urheberrechtlich geschützt. 

 
 
Der ca. 0,5 ha große Planbereich befindet sich inner-
halb des zentralen Bereiches des Industrie- und Ge-
werbeparks Eschweiler (IGP). Ziel des Bebauungs-
plans ist die planungsrechtliche Festsetzung bisher 
als öffentliche Parkplatzfläche festgesetzter Bereiche 
als Gewerbegebiet. 
 
Der Entwurf der 2. Änderung des  Bebauungsplans 
202 einschließlich Begründung liegt in der Zeit vom 
 

24.06.2019 bis einschließlich 26.07.2019 

 
in der Abteilung für Planung und Entwicklung der 
Stadt Eschweiler, 52249 Eschweiler, Johannes-Rau-
Platz 1, 4. Obergeschoss, Bekanntmachungsbereich 
vor Zimmer 448-451, während der Dienststunden: 
 
Montag – Mittwoch 

08.30 - 12.00 Uhr und 14.00 - 15.30 Uhr 
Donnerstag 

08.30 - 12.00 Uhr und 14.00 - 17.45 Uhr  
Freitag 

08.30 - 12.00 Uhr 
 
zu jedermanns Einsicht öffentlich aus.  
 
Während dieser Zeit hat die Öffentlichkeit die Mög-
lichkeit, sich über die anstehende Planung, insbeson-
dere ihre Ziele, Zwecke und Auswirkungen, zu infor-
mieren, sich dazu mündlich oder schriftlich zu äußern 
und die Planung mit den zuständigen Dienstkräften zu 
erörtern. Stellungnahmen, die schriftlich oder per E-
Mail erfolgen, können nur berücksichtigt werden, 
wenn sie Vor- und Nachnamen sowie die vollständige 
Anschrift in lesbarer Form enthalten.  
 
Es wird gem. § 3 Abs. 2 Satz 2 und § 4a Abs. 6 
BauGB darauf hingewiesen, dass nicht fristgerecht 
abgegebene Stellungnahmen bei der Beschlussfas-
sung über die Bebauungsplanaufstellung unberück-
sichtigt bleiben können.  
 
Folgende Unterlagen sind verfügbar und können wäh-
rend der öffentlichen Auslegung eingesehen werden: 

 Bebauungsplanentwurf 

 Begründung 
 
 
Diese Bekanntmachung und die Unterlagen zur 2. Ände-
rung des  Bebauungsplans 202 stehen gemäß § 4a Abs. 
4 BauGB ab dem 24.06.2019 auch auf der Homepage der 
Stadt Eschweiler unter 
 
http://www.eschweiler.de/Buergerbeteiligung 
 
zur Verfügung. 
 
Bekanntmachungsanordnung 

Der vorstehende Beschluss für die in Aufstellung befindli-
che 2. Änderung des Bebauungsplans 202 – IGP III - wird 
hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
 
 
Eschweiler, 13.06.2019 
 
 
Bertram 
Bürgermeister 
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Der Bürgermeister  
 
 

Bekanntmachung 
 

vom 13.06.2019 

 
 
Der Planungs-, Umwelt- und Bauausschuss des Rates 
der Stadt Eschweiler hat in seiner Sitzung am 23.05.2019 
die  
 

frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit 
am Bebauungsplan 303 

– Zum Blaustein-See – Nördlich Seezentrum–  
 

gem. § 3 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 03.11.2017 (BGBl. I S. 3634) 
in der zurzeit geltenden Fassung, in Verbindung mit § 4 
der Satzung über die Bürgerbeteiligung der Stadt E-
schweiler mit dem im nachstehend abgedruckten Karten-
ausschnitt dargestellten Geltungsbereich beschlossen. 
 

http://www.eschweiler.de/Buergerbeteiligung
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Auszug aus der DGK 5, dieser Plan ist urheberrechtlich geschützt. 

 
Das Plangebiet liegt am westlichen Ufer des Blau-
stein-Sees nördlich des Seezentrums. Dort sollen 17 
Kleinsthäuser und 4 Hausboote gebaut werden, die 
als Ferienhäuser individuell vermietet werden sollen. 
 
Zur frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit an der 
Bauleitplanung gem. § 3 Abs. 1 BauGB liegt die be-
absichtigte Planung in der Zeit vom 
 

24.06.2019 bis 08.07.2019 

 
in der Abteilung für Planung und Entwicklung der 
Stadt Eschweiler, 52249 Eschweiler, Johannes-Rau-
Platz 1, 4. Obergeschoss, Bekanntmachungsbereich 
vor Zimmer 448-451, während der Dienststunden: 
 
Montag – Mittwoch 

08.30 - 12.00 Uhr und 14.00 - 15.30 Uhr 
Donnerstag 

08.30 - 12.00 Uhr und 14.00 - 17.45 Uhr  
Freitag 

08.30 - 12.00 Uhr  
 
zu jedermanns Einsicht öffentlich aus.  
 
Während dieser Zeit hat die Öffentlichkeit die Mög-
lichkeit, sich über die anstehende Planung, insbeson-
dere ihre Ziele, Zwecke und Auswirkungen, zu infor-
mieren, sich dazu mündlich oder schriftlich zu äußern 
und die Planung mit den zuständigen Dienstkräften zu 
erörtern. Stellungnahmen, die schriftlich oder per E-
Mail erfolgen, können nur berücksichtigt werden, 
wenn sie Vor- und Nachnamen sowie die vollständige 
Anschrift in lesbarer Form enthalten.  
 
Folgende Unterlagen sind verfügbar und können wäh-
rend der frühzeitigen Beteiligung eingesehen werden: 

 Städtebaulicher Entwurf 

 Begründung 

 Studie Ferienhäuser Blaustein-See 
 
Diese Bekanntmachung und die Unterlagen zu der 
Aufstellung des Bebauungsplans 303 stehen gemäß § 
4a Abs. 4 BauGB ab dem 24.06.2019 auch auf der 
Homepage der Stadt Eschweiler unter 

 
http://www.eschweiler.de/Buergerbeteiligung 
 
zur Verfügung. 
 
 
Bekanntmachungsanordnung 

Der vorstehende Beschluss für den in Aufstellung befind-
lichen Bebauungsplan 303 - Zum BlausteinSee – Nördlich 
Seezentrum - wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
 
 
Eschweiler, 13.06.2019 
 
 
Bertram 
Bürgermeister 
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Bekanntmachung  

 
des Jahresabschlusses 2018  

der Betreuungseinrichtungen für  
Kinder & Jugendliche  

der Stadt Eschweiler, AöR – BKJ 
 
 

Der Verwaltungsrat der Betreuungseinrichtungen für Kin-
der & Jugendliche der Stadt Eschweiler, AöR – BKJ hat 
am 14.05.2019 den Jahresabschluss zum 31. Dezember 
2018 und den Lagebericht für das Wirtschaftsjahr 2018 
wie folgt festgestellt: 
 

Bilanzsumme:   10.596.342,24 € 
Jahresüberschuss:        121.953,18 €. 

 
Der Jahresüberschuss wird dem Gewinnvortrag aus Vor-
jahren zugeschlagen und der sich ergebende Gewinn auf 
die neue Rechnung vorgetragen. Der Verwaltungsrat hat 
dem Vorstand für das Wirtschaftsjahr 2018 Entlastung 
erteilt. 
 
Mit der Prüfung des Jahresabschlusses zum 31.12.2018 
wurde der Wirtschaftsprüfer, Dipl.-Kfm. Thomas Gödtner, 
beauftragt. 
Dieser hat am 15. April 2019 den folgenden uneinge-
schränkten Bestätigungsvermerk erteilt: 
 
„An die Betreuungseinrichtungen für Kinder & Jugendliche 
der Stadt Eschweiler, Anstalt des öffentlichen Rechts – 
BKJ, Eschweiler 
 
Prüfungsurteile 
 
Ich habe den Jahresabschluss der Betreuungseinrichtun-
gen für Kinder & Jugendliche der Stadt Eschweiler, An-
stalt des öffentlichen Rechts – BKJ, Eschweiler,- beste-
hend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2018 und der 
Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 
1. Januar 2018 bis zum 31. Dezember 2018 sowie dem 
Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- 
und Bewertungsmethoden – geprüft. Darüber hinaus habe 
ich den Lagebericht der Betreuungseinrichtungen für 
Kinder & Jugendliche der Stadt Eschweiler, Anstalt des 
öffentlichen Rechts – BKJ, Eschweiler, für das Geschäfts-
jahr vom 1. Januar 2018 bis zum 31. Dezember 2018 
geprüft. 

http://www.eschweiler.de/Buergerbeteiligung
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Nach meiner Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung 
gewonnenen Erkenntnisse 
 

 entspricht der beigefügte Jahresabschluss in 
allen wesentlichen Belangen den deutschen, 
für Kapitalgesellschaften geltenden handels-
rechtlichen Vorschriften und vermittelt unter 
Beachtung der deutschen Grundsätze ord-
nungsmäßiger Buchführung ein den tatsächli-
chen Verhältnissen entsprechendes Bild der 
Vermögens- und Finanzlage der Anstalt des 
öffentlichen Rechts zum 31. Dezember 2018 
sowie ihrer Ertragslage für das Geschäftsjahr 
vom 1. Januar 2018 bis zum 31. Dezember 
2018 und 
 

 vermittelt der beigefügte Lagebericht insge-
samt ein zutreffendes Bild von der Lage der 
Anstalt des öffentlichen Rechts. In allen we-
sentlichen Belangen steht dieser Lagebericht 
in Einklang mit dem Jahresabschluss, ent-
spricht den deutschen gesetzlichen Vorschrif-
ten und stellt die Chancen und Risiken der 
zukünftigen Entwicklung zutreffend dar. 

 
Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erkläre ich, dass 
meine Prüfung zu keine Einwendungen gegen die 
Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des 
Lageberichts geführt hat. 
 
Grundlage für die Prüfungsurteile 

 
Ich habe meine Prüfung des Jahresabschlusses und 
des Lageberichts in Übereinstimmung mit § 317 HGB 
unter Beachtung der vom Institut des Wirtschaftsprü-
fer (IDW) festgestellten deutschen Grund-sätze ord-
nungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Meine 
Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grunds-
ätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschluss-
prüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und 
des Lageberichts“ meines Bestätigungsvermerks 
weitergehend beschrieben. Ich bin von der Anstalt des 
öffentlichen Rechts unabhängig in Übereinstimmung 
mit den deutschen handelsrechtlichen und berufs-
rechtlichen Vorschriften und habe meine sonstigen 
deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit 
diesen Anforderungen erfüllt. Ich bin der Auffassung, 
dass die von mir erlangten Prüfungsnachweise aus-
reichend und geeignet sind, um als Grundlage für 
meine Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum 
Lagebericht zu dienen. 
 
Verantwortung des gesetzlichen Vertreters und des 
Verwaltungsrats für den Jahresabschluss und den 
Lagebericht 
 
Der gesetzliche Vertreter ist verantwortlich für die 
Aufstellung des Jahresabschlusses, der den deut-
schen, für Kapitalgesellschaften geltenden handels-
rechtlichen Vorschriften in allen wesentlichen Belan-
gen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss 
unter Beachtung der deutschen Grundsätze ord-
nungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen 
Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, 
Finanz- und Ertragslage der Anstalt des öffentlichen 
Rechts vermittelt. Ferner ist der gesetzliche Vertreter 
verantwortlich für die internen Kontrollen, die er in 

Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ord-
nungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt hat, 
um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermögli-
chen, der frei von wesentlichen – beabsichtigten oder 
unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist. 
 
Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses ist der gesetz-
liche Vertreter dafür verantwortlich, die Fähigkeit der An-
stalt des öffentlichen Rechts zur Fortführung der Unter-
nehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren hat er die 
Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der 
Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlä-
gig, anzugeben. Darüber hinaus ist er dafür verantwort-
lich, auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsat-
zes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilan-
zieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Ge-
gebenheiten entgegenstehen.  
 
Außerdem ist der gesetzliche Vertreter verantwortlich für 
die Aufstellung des Lageberichts, der insgesamt ein zu-
treffendes Bild von der Lage der Anstalt des öffentlichen 
Rechts vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen 
mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den deut-
schen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chan-
cen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend 
darstellt. Ferner ist der gesetzliche Vertreter verantwort-
lich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die 
er als notwendig erachtet hat, um die Aufstellung eines 
Lageberichts in Übereinstimmung mit den anzuwenden-
den deutschen gesetzlichen Vorschriften zu ermöglichen, 
und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aus-
sagen im Lagebericht erbringen zu können. 
 
Der Verwaltungsrat ist verantwortlich für die Überwachung 
des Rechnungslegungsprozesses der Anstalt des öffentli-
chen Rechts, zur Aufstellung des Jahresabschlusses und 
des Lageberichts. 
 
Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des 
Jahresabschlusses und des Lageberichts 
 
Meine Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu 
erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von 
wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – 
falschen Darstellungen ist, und ob der Lagebericht insge-
samt ein zutreffendes Bild von der Lage der Anstalt des 
öffentlichen Rechts vermittelt sowie in allen wesentlichen 
Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der 
Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, 
den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und 
die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung 
zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu 
erteilen, der meine Prüfungsurteile zum Jahresabschluss 
und zum Lagebericht beinhaltet.  
 
Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, 
aber keine Garantie dafür, dass eine Übereinstimmung 
mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirt-
schaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze 
ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prü-
fung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. 
Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Un-
richtigkeiten resultieren und werden als wesentlich ange-
sehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, 
dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage 
dieses Jahresabschlusses und Lageberichts getroffenen 
wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beein-
flussen. 
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Während der Prüfung übe ich pflichtgemäßes Ermes-
sen aus und bewahre eine kritische Grundhaltung. 
Darüber hinaus 
 

 identifiziere und beurteile ich die Risiken we-
sentlicher – beabsichtigter oder unbeabsich-
tigter – Darstellungen im Jahresabschluss und 
im Lagebericht, plane und führe Prüfungs-
handlungen als Reaktion auf diese Risiken 
durch, sowie erlange Prüfungsnachweise, die 
ausreichend und geeignet sind, um als Grund-
lage für meine Prüfungsurteile zu dienen. Das 
Risiko, dass wesentliche falsche Darstellun-
gen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstö-
ßen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstö-
ße betrügerisches Zusammenwirken, Fäl-
schungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, 
irreführende Darstellungen bzw. das Außer-
kraftsetzen interner Kontrollen beinhalten 
können.  
 

 gewinne ich ein Verständnis von dem für die 
Prüfung des Jahresabschlusses relevanten in-
ternen Kontrollsystem und den für die Prüfung 
des Lageberichts relevanten Vorkehrungen 
und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu 
planen, die unter den gegebenen Umständen 
angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, 
ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser Sys-
teme der Anstalt des öffentlichen Rechts ab-
zugeben. 
 
 

 beurteile ich die Angemessenheit der von 
dem gesetzlichen Vertreter angewandten 
Rechnungslegungsmethoden sowie die Ver-
tretbarkeit der von dem gesetzlichen Vertreter 
dargestellten geschätzten Werte und damit 
zusammenhängenden Angaben. 
 

 ziehe ich Schlussfolgerungen über die Ange-
messenheit des von dem gesetzlichen Vertre-
ter angewandten Rechnungslegungsgrund-
satzes der Fortführung der Unternehmenstä-
tigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten 
Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Un-
sicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen 
oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame 
Zweifel an der Fähigkeit der Anstalt des öf-
fentlichen Rechts zur Fortführung der Unter-
nehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls ich 
zu dem Schluss komme, dass eine wesentli-
che Unsicherheit besteht, bin ich verpflichtet, 
im Bestätigungsvermerk auf die dazugehöri-
gen Angaben im Jahresabschluss und im La-
gebericht aufmerksam zu machen, oder, falls 
diese Angaben unangemessen sind, mein je-
weiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. Ich 
ziehe meine Schlussfolgerungen auf der 
Grundlage der bis zum Datum meines Bestä-
tigungsvermerks erlangten Prüfungsnachwei-
se. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenhei-
ten können jedoch dazu führen, dass die An-
stalt des öffentlichen Rechts ihre Unterneh-
menstätigkeit nicht mehr fortführen kann.  
 
 

 beurteile ich die Gesamtdarstellung, den Aufbau 
und den Inhalt des Jahresabschlusses einschließ-
lich der Angaben sowie,  ob der Jahresabschluss 
die zugrundeliegenden Geschäftsvorfälle und Er-
eignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss 
unter Beachtung der deutschen Grundsätze ord-
nungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen 
Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermö-
gens-, Finanz- und Ertragslage der Anstalt des öf-
fentlichen Rechts vermittelt. 
 

 beurteile ich den Einklang des Lageberichts mit 
dem Jahresabschluss, seine Gesetzesentspre-
chung und das von ihm vermittelte Bild von der 
Lage der Anstalt des öffentlichen Rechts. 
 
 

 führe ich Prüfungshandlungen zu den von dem 
gesetzlichen Vertreter dargestellten zukunftsori-
entierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Ba-
sis ausreichender geeigneter Prüfungsnachweise 
vollziehe ich dabei insbesondere die den zu-
kunftsorientierten Angaben von des gesetzlichen 
Vertreters zugrunde gelegten bedeutsamen An-
nahmen nach und beurteile die sachgerechte Ab-
leitung der zukunftsorientierten Angaben aus die-
sen Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil 
zu den zukunftsorientierten Angaben sowie zu 
den zugrunde liegenden Annahmen gebe ich 
nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidba-
res Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich 
von den zukunftsorientierten Angaben abweichen. 

 
Ich erörtere mit den für die Überwachung Verantwortli-
chen unter anderem den geplanten Umfang und die Zeit-
planung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststel-
lungen, einschließlich etwaiger Mängel im internen Kon-
trollsystem, die ich während meiner Prüfung feststelle.“ 
 
 
Der Jahresabschluss 2018 sowie der Lagebericht für das 
Wirtschaftsjahr 2018 liegen zur Einsichtnahme bis zur 
Feststellung des folgenden Jahresabschlusses in der 
Geschäftsstelle der BKJ im Rathaus, Johannes-Rau-Platz 
1, 52249 Eschweiler, Zimmer 375 (3. Etage), während der 
Dienstzeiten öffentlich aus. 
 

 
Bekanntmachungsanordnung 

 
 
Der vom Verwaltungsrat der BKJ festgestellte und bestä-
tigte Jahresabschluss 2018 der Betreuungseinrichtungen 
für Kinder & Jugendliche, Anstalt öffentlichen Rechts, 
BKJ, wird hiermit gemäß § 27 Abs.3 Satz 1, Kommunalun-
ternehmensverordnung (KUV), öffentlich bekannt ge-
macht. 
 
 
Eschweiler, den 15. Mai 2019  
 
 
Joußen 
Vorstand 
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Bekanntmachung 
 
 
Öffentliche Zustellung gemäß § 10 Landeszustel-
lungsgesetz (LZG NRW) 
 
 
Die an Herrn Joseph Amoateng, derzeitiger Aufenthalt 
unbekannt, gerichtete rechtswahrende Mitteilung 
gemäß § 7 des Gesetzes zur Sicherung des Unter-
halts von Kindern alleinstehender Mütter und Väter 
durch Unterhaltsvorschüsse oder -ausfallleistungen 
(Unterhaltsvorschussgesetz) vom 17. Juli 2007 (BGBI. 
I S. 1446), in der derzeit gültigen Fassung, zu Akten-
zeichen 512.2/UVK/13231, kann durch den Unter-

haltspflichtigen beim Bürgermeister der Stadt E-
schweiler, Jugendamt -Unterhaltsvorschusskasse-, 
Zimmer 235, Johannes-Rau-Platz 1, 52249 Eschwei-
ler 
 
 
montags bis mittwochs und freitags   
von 08.30 Uhr bis 12.00 Uhr  
und donnerstags   
von 14.00 Uhr bis 17.45 Uhr  
 
eingesehen werden. 
 
Gemäß § 10 LZG NRW gilt die Mitteilung an dem 
Tage als zugestellt, an dem seit dem Tage des Aus-
hängens bzw. der Bekanntmachung zwei Wochen 
verstrichen sind.  
 
 
Eschweiler, 22.05.2019 
 
 
Bertram 
Bürgermeister 
 
 
46 

 
Bekanntmachung 
 
 
Öffentliche Zustellung gemäß § 10 Landeszustel-
lungsgesetz (LZG NRW) 
 
 
Die an Herrn Mario Egger, derzeitiger Aufenthalt un-
bekannt, gerichtete rechtswahrende Mitteilung gemäß 
§ 7 des Gesetzes zur Sicherung des Unterhalts von 
Kindern alleinstehender Mütter und Väter durch Un-
terhaltsvorschüsse oder -ausfallleistungen (Unter-
haltsvorschussgesetz) vom 17. Juli 2007 (BGBI. I S. 
1446), in der derzeit gültigen Fassung, zu Aktenzei-
chen 512.2/UVK/30828, kann durch den Unterhalts-

pflichtigen beim Bürgermeister der Stadt Eschweiler, 
Jugendamt -Unterhaltsvorschusskasse-, Zimmer 236, 
Johannes-Rau-Platz 1, 52249 Eschweiler 
 
 
montags bis mittwochs und freitags   
von 08.30 Uhr bis 12.00 Uhr  

und donnerstags   
von 14.00 Uhr bis 17.45 Uhr  
 
 
eingesehen werden. 
 
 
Gemäß § 10 LZG NRW gilt die Mitteilung an dem Tage 
als zugestellt, an dem seit dem Tage des Aushängens 
bzw. der Bekanntmachung zwei Wochen verstrichen sind.  
 
 
Eschweiler, 08.05.2019 
 
 
Bertram 
Bürgermeister 
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Hinweisbekanntmachungen 

 
 

Sitzungen des Rates der Stadt Eschweiler  
und seiner Ausschüsse in den  

Monaten Juli bis September 2019 

 
Donnerstag, 
11.07.2019 

Planungs-, Umwelt und Bauausschuss 
17.30 Uhr 
Rathaus, Ratssaal 
 

Dienstag, 
03.09.2019 

Integrationsrat 
17.30 Uhr 
Rathaus, Raum 7 
 

Dienstag, 
10.09.2019 

Jugendhilfeausschuss 
17.30 Uhr 
Rathaus, Ratssaal 
 

Donnerstag, 
12.09.2019 

Sozial- und Seniorenausschuss 
17.30 Uhr 
Rathaus, Raum 7 
 

Dienstag, 
17.09.2019 

Rechnungsprüfungsausschuss 
17.30 Uhr 
Rathaus, Raum 7 
- nicht öffentlich - 
 

Donnerstag, 
19.09.2019 

Planungs-, Umwelt und Bauausschuss 
17.30 Uhr 
Rathaus, Ratssaal 
 

Dienstag, 
24.09.2019 
 

Haupt- und Finanzausschuss 
17.00 Uhr 
Rathaus, Ratssaal 
 

Dienstag, 
24.09.2019 

Stadtrat 
18.00 Uhr 
Rathaus, Ratssaal 
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Bekanntmachung 

 
Der Rat der Stadt Eschweiler beschloss in der Sitzung 
am 19.06.2019, die im Gebiet des Bebauungsplanes 
292 - Schillerstraße/Gasthausstraße - neu zu errich-
tenden Erschließungsstraßen in  
 

Geschwister-Scholl-Weg 
und 

Anne-Frank-Weg 
 

zu benennen. 
 

 
Auszug aus der ABK. Dieser Kartenauszug ist urheberrechtlich geschützt 

 
 
 

Rechtsmittelbelehrung 

 
 
Gegen diesen Beschluss kann innerhalb eines Mo-
nats nach Bekanntgabe bei dem Verwaltungsgericht 
Aachen, Adalbertsteinweg 92, 52070 Aachen, schrift-
lich oder zur Niederschrift des Urkundsbeamten der 
Geschäftsstelle Klage erhoben werden.  
 
Die Klage kann auch in elektronischer Form nach 
Maßgabe der Verordnung über den elektronischen 
Rechtsverkehr bei den Verwaltungsgerichten und den 
Finanzgerichten im Lande Nordrhein-Westfalen - 
ERVVO VG/FG - vom 07.11.2012 (GV. NRW. Seite 
548) eingereicht werden. 
 
Gemäß § 41 des Verwaltungsverfahrensgesetzes für 
das Land Nordrhein-Westfalen (VwVfG NRW), Be-
kanntmachung der Neufassung vom 12.11.1999, gilt 
der Beschluss zwei Wochen nach der ortsüblichen 
Bekanntmachung als bekannt gegeben. 
 
 
Eschweiler, den 07.07.2019 
 
 
Bertram 
Bürgermeister 

48 

 
Bekanntmachung 
 
 
Öffentliche Zustellung gemäß § 10 Landeszustellungsge-
setz (LZG NRW) 
 
 
Die an Herrn Mohamed Selimi, derzeitiger Aufenthalt 
unbekannt, gerichtete rechtswahrende Mitteilung gemäß § 
7 des Gesetzes zur Sicherung des Unterhalts von Kindern 
alleinstehender Mütter und Väter durch Unterhaltsvor-
schüsse oder -ausfallleistungen (Unterhaltsvorschussge-
setz) vom 17. Juli 2007 (BGBI. I S. 1446), in der derzeit 
gültigen Fassung, zu Aktenzeichen 512.2/UVK/40246, 

kann durch den Unterhaltspflichtigen beim Bürgermeister 
der Stadt Eschweiler, Jugendamt -
Unterhaltsvorschusskasse-, Zimmer 236, Johannes-Rau-
Platz 1, 52249 Eschweiler 
 
 

montags bis mittwochs und freitags   
von 08.30 Uhr bis 12.00 Uhr  
und donnerstags   
von 14.00 Uhr bis 17.45 Uhr  
 
 

eingesehen werden. 
 
 

Gemäß § 10 LZG NRW gilt die Mitteilung an dem Tage 
als zugestellt, an dem seit dem Tage des Aushängens 
bzw. der Bekanntmachung zwei Wochen verstrichen sind. 
 
 
Eschweiler, den 01.07.2019 
 
 
Bertram 
Bürgermeister 
 
 
49 
 
 

Bekanntmachung 
 
 

Öffentliche Zustellung gemäß § 10 Landeszustellungsge-
setz (LZG NRW) 
 
 

Die an Herrn Sven Gazic, derzeitiger Aufenthalt unbe-
kannt, gerichtete rechtswahrende Mitteilung gemäß § 7 
des Gesetzes zur Sicherung des Unterhalts von Kindern 
alleinstehender Mütter und Väter durch Unterhaltsvor-
schüsse oder -ausfallleistungen (Unterhaltsvorschussge-
setz) vom 17. Juli 2007 (BGBI. I S. 1446), in der derzeit 
gültigen Fassung, zu Aktenzeichen 512.2/UVK/30732, 

kann durch den Unterhaltspflichtigen beim Bürgermeister 
der Stadt Eschweiler, Jugendamt -
Unterhaltsvorschusskasse-, Zimmer 236, Johannes-Rau-
Platz 1, 52249 Eschweiler 
 
 

montags bis mittwochs und freitags   
von 08.30 Uhr bis 12.00 Uhr  
und donnerstags   
von 14.00 Uhr bis 17.45 Uhr  
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eingesehen werden. 
 
 
Gemäß § 10 LZG NRW gilt die Mitteilung an dem 
Tage als zugestellt, an dem seit dem Tage des Aus-
hängens bzw. der Bekanntmachung zwei Wochen 
verstrichen sind.  
 
 
Eschweiler, den 25.06.2019 
 
 
Bertram 
Bürgermeister 
 
 
50 
 
 

Bekanntmachung 
 
 
Öffentliche Zustellung gemäß § 10 Landeszustel-
lungsgesetz (LZG NRW) 
 
 
Die an Herrn Gheorghe-Marius Padure, derzeitiger 
Aufenthalt unbekannt, gerichtete rechtswahrende 
Mitteilung gemäß § 7 des Gesetzes zur Sicherung des 
Unterhalts von Kindern alleinstehender Mütter und 
Väter durch Unterhaltsvorschüsse oder -
ausfallleistungen (Unterhaltsvorschussgesetz) vom 
17. Juli 2007 (BGBI. I S. 1446), in der derzeit gültigen 
Fassung, zu Aktenzeichen 512.2/UVK/30764, kann 

durch den Unterhaltspflichtigen beim Bürgermeister 
der Stadt Eschweiler, Jugendamt -
Unterhaltsvorschusskasse-, Zimmer 236, Johannes-
Rau-Platz 1, 52249 Eschweiler 
 
 
montags bis mittwochs und freitags   
von 08.30 Uhr bis 12.00 Uhr  
und donnerstags   
von 14.00 Uhr bis 17.45 Uhr  
 
 
eingesehen werden. 
 
 
Gemäß § 10 LZG NRW gilt die Mitteilung an dem 
Tage als zugestellt, an dem seit dem Tage des Aus-
hängens bzw. der Bekanntmachung zwei Wochen 
verstrichen sind.  
 
 
Eschweiler, den 23.07.2019 
 
 
Bertram 
Bürgermeister 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

51 
 

Bekanntmachung 
 
 
Öffentliche Zustellung gemäß § 10 Landeszustellungsge-
setz (LZG NRW) 
 
 
Die an Herrn Festus Isi Ehidiamen, derzeitiger Aufenthalt 
unbekannt, gerichtete rechtswahrende Mitteilung gemäß § 
7 des Gesetzes zur Sicherung des Unterhalts von Kindern 
alleinstehender Mütter und Väter durch Unterhaltsvor-
schüsse oder -ausfallleistungen (Unterhaltsvorschussge-
setz) vom 17. Juli 2007 (BGBI. I S. 1446), in der derzeit 
gültigen Fassung, zu Aktenzeichen 512.2/UVK/30831A/B, 

kann durch den Unterhaltspflichtigen beim Bürgermeister 
der Stadt Eschweiler, Jugendamt -
Unterhaltsvorschusskasse-, Zimmer 236, Johannes-Rau-
Platz 1, 52249 Eschweiler 
 
 
montags bis mittwochs und freitags   
von 08.30 Uhr bis 12.00 Uhr  
und donnerstags   
von 14.00 Uhr bis 17.45 Uhr  
 
 
eingesehen werden. 
 
 
Gemäß § 10 LZG NRW gilt die Mitteilung an dem Tage 
als zugestellt, an dem seit dem Tage des Aushängens 
bzw. der Bekanntmachung zwei Wochen verstrichen sind.  
 
 
Eschweiler, den 08.07.2019 
 
 
Bertram 
Bürgermeister 
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Bekanntmachung des Gesamtabschlusses 2015 der Stadt Eschweiler 
 

Aufgrund des § 116 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) i.V.m. § 96 Abs. 2 Satz 2 
der GO NRW vom 14.07.1994 (GV. NRW S. 666) zuletzt geändert durch Gesetz vom 24.04.2019 (GV. NRW S. 202) 
wird nachstehender Beschluss des Rates der Stadt Eschweiler vom 19.06.2019 öffentlich bekannt gemacht: 
 

Der Gesamtabschluss wird mit einer Bilanzsumme von 473.303.086,01 € und in der Gesamtergebnisrechnung mit 
einem Ergebnis von – 16.485.444,39 € festgestellt. 
 

1. Gesamtbilanz zum 31.12.2015 
 

AKTIVA EUR PASSIVA EUR  

1 Anlagevermögen 445.570.293,76 1 Eigenkapital 27.167.889,49 

1.1 Immaterielle   2 Passivischer Unterschieds-   

  Vermögensgegenstände 235.826,90   betrag Kapitalkonsolidierung 2.962.767,04 

1.2 Sachanlagen 400.406.843,05 3 Sonderposten 120.477.740,11 

1.3 Finanzanlagen 44.927.623,81 4 Rückstellungen 96.460.374,22 

  
 

  5 Verbindlichkeiten 218.235.036,21 

2 Umlaufvermögen 23.233.964,57 5 Passive Rechnungs-   

2.1 Vorräte 13.103.607,64   abgrenzung 7.999.278,94 

2.2 Forderungen und sonstige     
 

  

  Vermögensgegenstände 7.115.938,83   
 

  

2.3 Wertpapiere des     
 

  

  Umlaufvermögens 0,00   
 

  

2.4 Liquide Mittel 3.014.418,10   
 

  

  
 

    
 

  

3 Aktive Rechnungs-     
 

  

  abgrenzung 4.498.827,68       

    473.303.086,01     473.303.086,01 
 

2. Gesamtergebnisrechnung zum 31.12.2015 
 

 Erträge und Aufwendungen EUR 

+ Ordentliche Gesamterträge 168.481.006,97 

- Ordentliche Gesamtaufwendungen -184.696.006,81 

= Ordentliches Gesamtergebnis -16.214.999,84 

+/- Gesamtfinanzergebnis -78.257,56 

= Gesamtergebnis der laufenden Verwaltung -16.293.257,40 

+/- Außerordentliches Gesamtergebnis 0,00 

= Gesamtjahresfehlbetrag -16.293.257,40 

+/- Anderen Gesellschaftern zuzurechnendes Ergebnis -192.186,99 

= Gesamtjahresfehlbetrag -16.485.444,39 

 
3. Gesamtanhang/ Gesamtlagebericht 
 

Im Gesamtanhang sind zu den Posten der Gesamtbilanz und den Positionen der Gesamtergebnisrechnung die ver-
wendeten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden angegeben und erläutert. 
 

Der Gesamtlagebericht steht mit dem Gesamtabschluss in Einklang und vermittelt eine zutreffende Vorstellung von 
der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzgesamtlage. 
 

Dem Bürgermeister wird gemäß § 116 Abs. 4 GO NRW i.V.m. § 96 Abs. 1 GO NRW uneingeschränkt Entlastung 
erteilt. 
 

Der Gesamtabschluss 2015 einschließlich der Anlagen liegt zur Einsichtnahme bis zur Feststellung des Gesamtab-
schlusses 2016 im Rathaus, Johannes-Rau-Platz 1, 52249 Eschweiler, Zimmer 539 (5. Etage), während der Dienst- 
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stunden öffentlich aus. 
 
Eschweiler, 06. August 2019 
 
Bertram 
Bürgermeister 
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Ordnungsbehördliche Verordnung 
über die Freigabe eines verkaufsoffenen Sonntags 

im September 2019 
 

Aufgrund des § 6 Abs. 4 des Gesetzes zur Regelung 
der Ladenöffnungszeiten (Ladenöffnungsgesetz – LÖG 
NRW) vom 16.11.2006, GV.NRW  S. 516, SGV NRW 
113) in der jeweils geltenden Fassung i.V. mit § 27 
Ordnungsbehördengesetz (OBG) vom 13.05.1980 (GV 
NW S. 528, SGV NRW 2060) und § 60 Abs. 1 Satz 2 
GO NRW in der jeweils geltenden Fassung wird für die 
Stadt Eschweiler gemäß dringlicher Entscheidung des 
Herrn Bürgermeister Bertram mit Herrn Ratsmitglied 
Thomas Graff vom 16.08.2019 verordnet: 
 

§ 1  Anlass 
  

Aus Anlass des Stadtfestes vom 30.08. bis 01.09.2019 
dürfen am Sonntag, dem 01.09.2019, Verkaufsstellen in 
einem Bereich, der wie nachfolgend eingegrenzt ist, 
von 13.00 Uhr bis 18.00 Uhr geöffnet sein: 
 

- im Westen durch die Rue de Wattrelos zwi-
schen dem Abzweig Odilienstraße bis zur 
Bundesautobahn-Auffahrt Eschweiler-West, 

- im Norden durch die Bundesautobahn A 4 
zwischen der Auffahrt Eschweiler-West und 

der gedachten Verlängerung der Wollenwe-
berstraße in nördliche Richtung, 

- im Osten durch Bergrather Straße / Wollenwe-
berstraße sowie deren gedachte Verlängerung 
bis zur BAB 4  

- im Süden beginnend an der Kreuzung Rue de 
Wattrelos/Abzweig Odilienstraße über die Odi-
lenstraße – Röthgener Straße - Talstraße bis 
zur Bergrather Straße. 

 

Der insofern umgrenzte Geltungsbereich ist auf der als 
Anlage beigefügten Karte abgebildet; diese ist Bestand-
teil der ordnungsbehördlichen Verordnung. 
 

§ 2  Arbeitnehmerschutz 
 

Der besondere Schutz der Arbeitnehmer nach § 11 
Arbeitszeitgesetz in Verbindung mit § 10 Abs. 1 und § 
11 des Ladenöffnungsgesetzes ist zu beachten. 
 

§ 3 Ordnungswidrigkeiten 
 

Zuwiderhandlungen gegen diese Verordnung können 
als Ordnungswidrigkeit nach § 12 Ladenöffnungsgesetz 
geahndet werden. 
 

§ 4  In-Kraft-Treten 
 

Diese Verordnung tritt eine Woche nach ihrer Verkün-
dung in Kraft. 

 

Anlage zur ordnungsbehördlichen Verordnung Lageplan verkaufsoffene Zone für Sonntag, den 01.09.2019 
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Bekanntmachungsanordnung 
 

Die vorstehende ordnungsbehördliche Verordnung wird 
hiermit öffentlich bekannt gemacht. Es wird darauf hin-
gewiesen, dass die Verletzung von Verfahrens- oder 
Formvorschriften der Gemeindeordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen nach Ablauf eines Jahres seit 
Verkündung dieser Änderungssatzung nicht mehr gel-
tend gemacht werden kann, es sei denn, 

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder 
ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde 
nicht durchgeführt, 

b) die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich 
bekannt gemacht worden, 

c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vor-
her beanstandet oder 

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegen-
über der Stadt vorher gerügt und dabei die 
verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache 
bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 

 

Eschweiler, den 21.08.2019 
In Vertretung 
 
Gödde 
Erster und Technischer Beigeordneter 
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Satzung 
 

über die Aufhebung von gemeinschaftlichen Angele-
genheiten in der Gemarkung Weisweiler, Flur 22 Nrn. 
264, 297 und 299 – nördlich abzweigend von „Dürener 
Straße", östlich vom „Elektrowerk", Lage „Aufm Pesch"– 
vom 07.08.2019 
 
Aufgrund der §§ 7 und 41 der Gemeindeordnung für 
das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NRW. 
S. 666) in der derzeit gültigen Fassung in Verbindung 
mit § 2 des Gesetzes über die durch ein Auseinander-
setzungsverfahren begründeten gemeinschaftlichen 
Angelegenheiten (GemAnG) vom 09.04.1956 (GV. NW. 
1956 S. 134/SGV NW 7815) in der derzeit gültigen 
Fassung hat der Rat der Stadt  Eschweiler am 
19.06.2019 folgende Satzung beschlossen: 
 
Für die im Rezess der Umlegungssache - W 70  - aus 
dem Jahre 1925 entstandenen vorgenannten Parzellen 
Gemarkung Weisweiler, Flur 22 Nrn. 264, 297 und 299 
wird die im gemeinschaftlichen Interesse getroffene 
Festsetzungen Wirtschaftsweg und Anschlussbahn für 
das Flurstück 264, Wirtschaftsweg (Fußweg) für das 
Flurstück 297 und Anschlussbahn für das Flurstück 299 
für die jeweiligen Benutzer aufgehoben. 
 
Die Lage der Wegeparzellen ergibt sich aus dem nach-
stehend abgedruckten Kartenausschnitt. 
 

 
(ALK der StädteRegion Aachen. Dieser Plan ist urheberrechtlich geschützt.) 
 

Die Satzung tritt am Tage nach der öffentlichen Be-
kanntmachung in Kraft. 
 

Bekanntmachungsanordnung 
 

Die vorstehende Satzung, die gem. § 7 (1) Satz 2 der 
Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen 
(GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
14.07.1994 (GV. NRW. S. 666) in der derzeit gültigen 
Fassung in Verbindung mit § 2 des Gesetzes über die 
durch ein Auseinandersetzungsverfahren begründeten 
gemeinschaftlichen Angelegenheiten (GemAnG) vom 
09.04.1956 (GV. NW. 1956 S. 134/SGV NW 7815) in 
der derzeit gültigen Fassung durch den Städteregions-
rat der StädteRegion Aachen als untere Staatliche 
Verwaltungsbehörde am 10.07.2019 genehmigt worden 
ist, wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass die Verletzung von 
Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeord-
nung für das Land Nordrhein-Westfalen nach Ablauf 
eines Jahres seit Verkündung dieser Satzung nicht 
mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn, 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder 

ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde 
nicht durchgeführt, 

b) die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich 
bekannt gemacht worden, 

c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss 
vorher beanstandet oder 

d) der Form- oder Verfahrensmangel  ist gegen-
über der Stadt Eschweiler vorher gerügt und 
dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die 
Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel 
ergibt. 

 

Eschweiler, den 07.08.2019 
 
Bertram 
Bürgermeister 
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Der Bürgermeister  
 

Bekanntmachung 
vom 21.08.2019 

 

Der Planungs-, Umwelt- und Bauausschuss des Rates 
der Stadt Eschweiler hat in seiner Sitzung am 
11.07.2019 die  
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Aufstellung der 
20. Änderung des Flächennutzungsplans 

– Dürener Straße/Königsbenden – 
 

gemäß § 2 Abs. 1 des Baugesetzbuches (BauGB) in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 03.11.2017 
(BGBl. I S. 3634) in der zurzeit geltenden Fassung 
sowie die  
 

frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit 
 

an dieser Bauleitplanung gemäß § 3 Abs. 1 BauGB in 
Verbindung mit § 4 der Satzung über die Bürgerbeteili-
gung der Stadt Eschweiler mit dem nachstehend abge-
druckten Kartenausschnitt beschlossen.  
 

 
Auszug aus der DGK 5, dieser Plan ist urheberrechtlich geschützt. 

 
Das ca. 3,2 ha große Plangebiet liegt im Gewerbege-
biet Königsbenden, östlich der Eschweiler Innenstadt 
und unmittelbar südlich der Dürener Straße. 
 

Wesentliches Ziel der Flächennutzungsplanänderung 
es, eine geeignete Nachnutzung des dort aufgegebe-
nen Einzelhandelsstandortes vorzubereiten, die Verfes-
tigung einer Einzelhandelsbrache zu verhindern und die 
künftige städtebauliche Entwicklung zu steuern.  
 

Zur frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit an der 
Bauleitplanung gem. § 3 Abs. 1 BauGB liegt die beab-
sichtigte Planung in der Zeit  
 

vom 02.09.2019 bis 16.09.2019 
 

in der Abteilung für Planung und Entwicklung der Stadt 
Eschweiler, 52249 Eschweiler, Johannes-Rau-Platz 1, 
4. Obergeschoss, Bekanntmachungsbereich vor Zim-
mer 448-451, während der Dienststunden: 
 

Montag – Mittwoch 

08.30 - 12.00 Uhr und 14.00 - 15.30 Uhr 
Donnerstag 

08.30 - 12.00 Uhr und 14.00 - 17.45 Uhr  
Freitag 

08.30 - 12.00 Uhr  
zu jedermanns Einsicht öffentlich aus.  
 

Während dieser Zeit hat die Öffentlichkeit die Möglich-
keit, sich über die anstehende Planung, insbesondere 
ihre Ziele, Zwecke und Auswirkungen, zu informieren, 
sich dazu mündlich oder schriftlich zu äußern und die 

Planung mit den zuständigen Dienstkräften zu erörtern. 
Stellungnahmen, die schriftlich oder per E-Mail erfol-
gen, können nur berücksichtigt werden, wenn sie Vor- 
und Nachnamen sowie die vollständige Anschrift in 
lesbarer Form enthalten.  
 

Folgende Unterlagen sind verfügbar und können wäh-
rend der frühzeitigen Beteiligung eingesehen werden: 

 Auszug aus dem rechtswirksamen FNP 

 Entwurf der 20. FNP-Änderung 

 Begründung 
 

Diese Bekanntmachung und die Unterlagen zu dieser 
Änderung des Flächennutzungsplans stehen ab dem 
02.09.2019 auch auf der Homepage der Stadt Eschwei-
ler unter 
 

http://www.eschweiler.de/Buergerbeteiligung 
 

zur Verfügung. 
 
Bekanntmachungsanordnung 

Der vorstehende Beschluss für die in der Aufstellung 
befindliche 20. Änderung des Flächennutzungsplans – 
Dürener Straße/Königsbenden – wird hiermit öffentlich 
bekannt gemacht. 
 
Eschweiler, den 21.08.2019 
In Vertretung 
 
Gödde 
Erster und Technischer Beigeordneter 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.eschweiler.de/Buergerbeteiligung
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56 
Bekanntmachung 

 

über die Sitzung des Stadtrates 
am 24.09.2019 

 

Am Dienstag, den 24.09.2019, findet um 18:00 Uhr im 
Rathaus der Stadt Eschweiler, Ratssaal, Johannes-
Rau-Platz 1, 52249 Eschweiler, eine Sitzung des 
Stadtrates mit folgender Tagesordnung statt: 
 
Öffentlicher Teil 
 1   Fragestunde für Einwohner 
  
 2   Umbesetzungen 
  

 2.1   Bestellung eines stellvertretenden beraten-
den Mitgliedes der Bundesagentur für 
Arbeit in den Jugendhilfeausschuss 

  
 2.2   Umbesetzung in verschiedenen Ausschüs-

sen; Antrag der FDP-Stadtratsfraktion vom 
10.09.2019 

  
 2.3   Umbesetzung im Kulturausschuss; Antrag 

der Bündnis 90/Die Grünen-
Stadtratsfraktion vom 09.09.2019 

  
 3   Haushaltsangelegenheiten 
  

 3.1   Haushaltssatzung 2020, Einbringung des 
Entwurfs - mündlicher Vortrag 

  
 3.2   Haushaltsentwurf 2020 der StädteRegion 

Aachen; 
  
 4   Genehmigung einer dringlichen Entschei-

dung 
  
 4.1   Ordnungsbehördliche Verordnung über die 

Freigabe eines verkaufsoffenen Sonntags 
im September 2019 

  
 5   9. Änderungssatzung zur Gebührensat-

zung für den Rettungsdienst der Stadt 
Eschweiler 

  
 6   Stadtplanung/Bauleitplanung 
  

 6.1   Städteregionales Einzelhandelskonzept 
(STRIKT Aachen); hier: Fortschreibung 

  
 6.2   1. Änderung des Bebauungsplans 295 - 

Ehemalige Tennisplätze Jahnstraße - hier: 
Ergebnis der öffentlichen Auslegung sowie 
Satzungsbeschluss 

  
 6.3   Photovoltaik-Förderung bei Neubauvorha-

ben und bestehenden Gebäuden; hier: 
Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen 
vom 20.05.2019 

  
 7   K33 - Jülicher Straße, OD Dürwiß 
  
 8   Endgültige Herstellung der Erschließungs-

anlage "Elisabeth-Selbert-Straße" und 
Widmung für den öffentlichen Verkehr 

  
 9   Kanalsanierung und Straßenerneuerung 

Antoniusstraße 

  
 10   Kanalsanierung Sammler IGP 
  
 11   Kanalsanierung Indesammler 
  
 12   Rolle der Tagebauanrainer im Strukturwandel 
  
 13   Kenntnisgaben 
  

 13.1   Einrichtung eines Zentralen Fördermanage-
ments (ZFM) 

  
 13.2   Straßenbenennung Hans-Leyers-Weg 
  
 14   Anfragen und Mitteilungen 
  
Nichtöffentlicher Teil 
 15   Verkauf von städtischen Grundstücken 
  
 16   Stiftung Nachhaltigkeit Eschweiler 
  
 17   Kanal- und Straßenbauarbeiten Königsberger 

Straße 
  
 18   Beteiligungsangelegenheiten 
  

 18.1   enwor - energie & wasser vor ort GmbH; mittel-
bare Beteiligung an der Windpark Monschau 
GmbH  Co. KG 

  
 18.2   Übernahme einer modifizierten Ausfallbürg-

schaft in Höhe von 1.000.000 € zugunsten der 
Strukturförderungsgesellschaft mbH & Co. KG 

  
 18.3   Gründung einer Einkaufsgenossenschaft; Über-

nahme von Genossenschaftsanteilen durch 
verschiedene Beteiligungsunternehmen 

  
 18.4   regio iT - gesellschaft für informationstechnolo-

gie; Kauf und Verkauf von Geschäftsanteilen 
einer mittelbaren Beteiligungsgesellschaft 

  
 18.5   regio iT - gesellschaft für informationstechnolo-

gie mbH; Gründung einer Blockchaingenossen-
schaft 

  
 19   Genehmigung von dringlichen Entscheidungen 
  

 19.1   Kauf von Geschäftsanteilen an der Windpark 
Paffendorf GmbH & Co. KG durch die Energie- 
und Wasser-Versorgung GmbH 

  
 19.2   Kanalsanierung Filzengraben, Dr.-Gilles-Straße 

und Klinkgasse (Titel 1) 
  
 19.3   Rohbauarbeiten im Rahmen des Neubaus der 

Unterkünfte Hüttenstraße, 1.BA 
  
 19.4   Rohbauarbeiten im Rahmen des Neubaus der 

OGS Barbaraschule, Teilstandort Röthgen 
  
 20   Anfragen und Mitteilungen 
  

 20.1   Unterrichtung des Rates gem. § 113 Abs. 5 GO 
NRW 

 

Eschweiler, 13.09.2019 
 
Bertram 
Bürgermeister 
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Bekanntmachung 
 
Öffentliche Zustellung gemäß § 10 Landeszustellungs-
gesetz (LZG NRW) 
 
Die an Herrn Marcel Brosius, derzeitiger Aufenthalt 
unbekannt, gerichtete rechtswahrende Mitteilung ge-
mäß § 7 des Gesetzes zur Sicherung des Unterhalts 
von Kindern alleinstehender Mütter und Väter durch 
Unterhaltsvorschüsse oder -ausfallleistungen (Unter-
haltsvorschussgesetz) vom 17. Juli 2007 (BGBI. I S. 
1446), in der derzeit gültigen Fassung, zu Aktenzei-
chen 512.2/UVK/I/13207, kann durch den Unterhalts-

pflichtigen beim Bürgermeister der Stadt Eschweiler, 
Jugendamt -Unterhaltsvorschusskasse-, Zimmer 235, 
Johannes-Rau-Platz 1, 52249 Eschweiler 
 
montags bis mittwochs und freitags   
von 08.30 Uhr bis 12.00 Uhr  
und donnerstags   
von 14.00 Uhr bis 17.45 Uhr  
 
eingesehen werden. 
 
Gemäß § 10 LZG NRW gilt die Mitteilung an dem Tage 
als zugestellt, an dem seit dem Tage des Aushängens 
bzw. der Bekanntmachung zwei Wochen verstrichen 
sind.  
 
Eschweiler, den 28.08.2019  
In Vertretung 
 
Gödde 
Erster und Technischer Beigeordneter 
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Bekanntmachung 
 

Öffentliche Zustellung gemäß § 10 Verwaltungszustel-
lungsgesetz (Landeszustellungsgesetz - LZG NRW) 
 
Der an Herrn Harun Sarac, wohnhaft David Besstraat 
9, 2526 BG Den Haag, Niederlande, gerichtete Haf-
tungsbescheid vom 18.07.2019,Steuernummer: 
202/5750/1127, Debitorennummer: 5070475-0200-1 
kann von dem Steuerpflichtigen beim Bürgermeister 
der Stadt Eschweiler, Abteilung Steuern und Abgaben, 
Zimmer 541, Johannes-Rau-Platz 1, 52249 Eschweiler 

 
montags bis mittwochs und freitags    
8.30 bis 12.00 Uhr    
und donnerstags      
14.00 bis 17.45 Uhr 
               
eingesehen werden. 
 
Gemäß § 10 Abs. 2 LZG NRW gilt die Mitteilung an 
dem Tage als zugestellt, an dem seit dem Tage des 
Aushängens bzw. der Bekanntmachung zwei Wochen 
vergangen sind. 
 
Eschweiler, 16.09.2019 
 
Bertram  
Bürgermeister 
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Bekanntmachung 
 
Öffentliche Zustellung gemäß § 10 Landeszustellungsge-
setz (LZG NRW) 
 
Die an Herrn Sascha Hans Kerl, derzeitiger Aufenthalt un-
bekannt, gerichtete rechtswahrende Mitteilung gemäß § 7 
des Gesetzes zur Sicherung des Unterhalts von Kindern 
alleinstehender Mütter und Väter durch Unterhaltsvorschüs-
se oder -ausfallleistungen (Unterhaltsvorschussgesetz) vom 
17. Juli 2007 (BGBI. I S. 1446), in der derzeit gültigen Fas-
sung, zu Aktenzeichen 512.2/UVK/40053, kann durch den 

Unterhaltspflichtigen beim Bürgermeister der Stadt E-
schweiler, Jugendamt -Unterhaltsvorschusskasse-, Zimmer 
235, Johannes-Rau-Platz 1, 52249 Eschweiler 
 
montags bis mittwochs und freitags   
von 08.30 Uhr bis 12.00 Uhr  
und donnerstags   
von 14.00 Uhr bis 17.45 Uhr  
 
eingesehen werden. 
 
Gemäß § 10 LZG NRW gilt die Mitteilung an dem Tage als 
zugestellt, an dem seit dem Tage des Aushängens bzw. der 
Bekanntmachung zwei Wochen verstrichen sind.  
 
Eschweiler, 16.09.2019 
 
Bertram 
Bürgermeister 
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Bekanntmachung 
 
Öffentliche Zustellung gemäß § 10 Landeszustellungsge-
setz (LZG NRW) 
 
Die an Frau Suzanna Cohles, derzeitiger Aufenthalt unbe-
kannt, gerichtete rechtswahrende Mitteilung gemäß § 7 des 
Gesetzes zur Sicherung des Unterhalts von Kindern allein-
stehender Mütter und Väter durch Unterhaltsvorschüsse 
oder -ausfallleistungen (Unterhaltsvorschussgesetz) vom 
17. Juli 2007 (BGBI. I S. 1446), in der derzeit gültigen Fas-
sung, zu Aktenzeichen 512.2/UVK/40255, kann durch den 

Unterhaltspflichtigen beim Bürgermeister der Stadt E-
schweiler, Jugendamt -Unterhaltsvorschusskasse-, Zimmer 
235, Johannes-Rau-Platz 1, 52249 Eschweiler 
 
montags bis mittwochs und freitags   
von 08.30 Uhr bis 12.00 Uhr  
und donnerstags   
von 14.00 Uhr bis 17.45 Uhr  
 
eingesehen werden. 
 
Gemäß § 10 LZG NRW gilt die Mitteilung an dem Tage als 
zugestellt, an dem seit dem Tage des Aushängens bzw. der 
Bekanntmachung zwei Wochen verstrichen sind.  
 
Eschweiler, 16.09.2019 
 
Bertram 
Bürgermeister 
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Hinweisbekanntmachungen 

 
 

Sitzungen des Rates der Stadt Eschweiler  
und seiner Ausschüsse in den  

Monaten Oktober bis Dezember 2019 

 
Dienstag, 
01.10.2019 

Jugendhilfeausschuss 
17.30 Uhr 
Rathaus, Ratssaal 
 

Donnerstag, 
10.10.2019 

Behindertenbeirat 
17.30 Uhr 
Rathaus, Raum 8 
 

Donnerstag, 
31.10.2019 

Planungs-, Umwelt und Bauausschuss 
17.30 Uhr 
Rathaus, Ratssaal 
 

Dienstag, 
05.11.2019 

Sportausschuss 
17.30 Uhr 
Rathaus, Raum 7 
 

Mittwoch, 
06.11.2019 

Haupt- und Finanzausschuss  
17.00 Uhr 
Rathaus, Ratssaal 
 

Mittwoch, 
06.11.2019 

Stadtrat 
18.00 Uhr 
Rathaus, Ratssaal 
 

Dienstag, 
12.11.2019 

Integrationsrat 
17.30 Uhr 
Rathaus, Raum 7 
 

Donnerstag, 
14.11.2019 

Jugendhilfeausschuss 
17.30 Uhr 
Rathaus, Ratssaal 
 

Dienstag, 
19.11.2019 

Haupt- und Finanzausschuss 
17.30 Uhr 
Rathaus, Ratssaal 
 

Mittwoch, 
20.11.2019 

Kulturausschuss 
17.30 Uhr 
Rathaus, Raum 7 
 

Donnerstag, 
21.11.2019 

Schulausschuss 
17.30 Uhr 
Rathaus, Ratssaal 
 

Dienstag, 
26.11.2019 

Sozial- und Seniorenausschuss 
17.30 Uhr 
Rathaus, Raum 7 
 

Mittwoch, 
27.11.2019 

Rechnungsprüfungsausschuss 
17.30 Uhr 
Rathaus, Raum 7 
- nicht öffentlich - 

 
Donnerstag, 
28.11.2019 

Planungs-, Umwelt und Bauausschuss 
17.30 Uhr 
Rathaus, Ratssaal 
 

Dienstag, 
03.12.2019 

Stadtrat 
17.30 Uhr 
Rathaus, Ratssaal 
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Bekanntmachung des Entwurfs der Haushaltssatzung 

der Stadt Eschweiler für das Haushaltsjahr 2020 

 
Aufgrund des § 80 Abs. 3 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der  
Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NRW S. 666) zuletzt geändert durch Gesetz vom 24.04.2019  
(GV. NRW, S. 202) wird der nachstehende Entwurf der Haushaltssatzung der Stadt Eschweiler für das Haushaltsjahr 
2020 bekannt gemacht. 
 
Der Entwurf des Haushaltsplanes 2020 liegt während der Sprechzeiten 
 
montags bis mittwochs, freitags  von 8.30 bis 12.00 Uhr 
und donnerstags   von 14.00 bis 17.45 Uhr 

 
im Rathaus, Johannes-Rau-Platz 1, 52249 Eschweiler, Zimmer 540 b (5. Etage), zur Einsicht öffentlich aus. 
 
 
Einwendungen können   vom 01.10.2019 bis 08.11.2019 

 
von Einwohnern und Abgabepflichtigen beim Bürgermeister in 52249 Eschweiler, Johannes-Rau-Platz 1, schriftlich 
eingereicht oder bei der Finanzbuchhaltung der Stadt Eschweiler, 52249 Eschweiler, Johannes-Rau-Platz 1, Zimmer 
540 b (5. Etage), während der vorstehenden Sprechzeiten zur Niederschrift erklärt werden. 
 
Eschweiler, 26.09.2019 
 
 
Bertram 
Bürgermeister 
 

 
Entwurf der Haushaltssatzung der Stadt Eschweiler 

für das Haushaltsjahr 2020 

 
Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 14.Juli 1994 (GV. NRW. S. 666 ff), zuletzt geändert durch Gesetz vom 24.04.2019 (GV. NRW, S. 202), hat der 
Rat der Stadt Eschweiler mit Beschluss vom 03.12.2019 folgende Haushaltssatzung erlassen: 
 
 
§ 1 
 

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Stadt Eschweiler voraus-
sichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden 
Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird 
 

im Ergebnisplan mit  

  
dem Gesamtbetrag der Erträge auf 189.773.300 EUR 
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 188.720.200 EUR 

 

im Finanzplan mit  

  
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der lfd. Verwaltungstätigkeit auf 179.665.800 EUR 
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der lfd. Verwaltungstätigkeit auf 171.941.000 EUR 

  

  
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf 13.852.000 EUR 
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf 28.251.200 EUR 

  

  
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf 26.549.200 EUR 
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf 18.465.550 EUR 

 
festgesetzt. 
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§ 2 

 
Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf 11.549.200 EUR festge-
setzt. 
 
 
§ 3 

 
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitions-auszahlungen in künftigen 
Jahren erforderlich ist, wird auf 18.719.750 EUR festgesetzt. 
 
 
§ 4 

 
Eine Inanspruchnahme des Eigenkapitals soll nicht erfolgen. 
 
 
§ 5 

 
Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden  
dürfen, wird auf 90.000.000 EUR festgesetzt. 
 
 
§ 6 

 
Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2020 wie folgt festgesetzt: 
 

1. Grundsteuer  

   
1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 310 v.H. 
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 520 v.H. 
1.3 Gewerbesteuer auf 490 v.H. 

 
 
§ 7 

 
Entfällt 
 
 
§ 8 

 
1. Personal 

 
Im Stellenplan sind verschiedene Stellen als „künftig wegfallend“ (kw) oder als „künftig umzuwandeln“ (ku) ausgewie-
sen. 
 
Hieraus ergeben sich nachstehende Rechtsfolgen: 
 
Kw-Vermerk: Die Stelle kommt bei dem Ausscheiden des Stelleninhabers in Fortfall. 
Ku-Vermerk:  Die Stelle ist nach dem Ausscheiden des Stelleninhabers in eine Planstelle einer niedrigeren Be-

soldungs- bzw. Entgeltgruppe umzuwandeln. 
 
Beamte können mit Rückwirkung von höchstens drei Monaten in die höhere Planstelle eingewiesen werden, soweit 
sie während dieser Zeit die Obliegenheiten des verliehenen oder eines gleichartigen Amtes tatsächlich wahrgenom-
men haben und die Planstellen, in die sie eingewiesen werden, besetzbar waren. 
 
Beschäftigte können auf Beamtenplanstellen ebenso wie Beamte auf Beschäftigtenplanstellen geführt werden. 
 
Im Rahmen der Umsetzung der Entgeltordnung kann der Stellenplan entsprechend der Tarifautomatik angepasst 
werden, ohne dass es hierfür eines Nachtrags des Stellenplans bedarf. 
 
 
 
2. Budgetbildung 

 
Zur flexiblen Haushaltsbewirtschaftung werden Erträge/ Einzahlungen und Aufwendungen/ Auszahlungen zu Bud-
gets verbunden (Anlage 1 zur Haushaltssatzung). 
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Innerhalb der Budgets werden Erträge und Aufwendungen der laufenden Verwaltungstätigkeit zusammengefasst. 
 
Die Personal- und Versorgungsaufwendungen/-auszahlungen, die Produkte der kostenrechnenden Einrichtungen 
sowie die bilanziellen Abschreibungen werden jeweils zu separaten Budgets zusammengefasst. 
 
In den Budgets sind die Summe der Erträge/ Einzahlungen und die Summe der Aufwendungen/ Auszahlungen für 
die Haushaltsausführung verbindlich. Erzielte Mehrerträge während der Haushaltsausführungsphase sind grundsätz-
lich zur Haushaltskonsolidierung und somit zur Verbesserung der Jahresabschlussergebnisse einzusetzen. Hiervon 
ausgenommen sind zweckgebundene Erträge (Anlage 2 zur Haushaltssatzung). 
 
Bei vorliegender Zweckbindung erhöhen Mehrerträge/ -einzahlungen die Ermächtigung für die entsprechenden Auf-
wendungen/ Auszahlungen. 
 
Bei Mindererträgen/ -einzahlungen vermindern sich die entsprechenden Ermächtigungen für Aufwendungen/ Auszah-
lungen. 
 
 
Haushaltsansätze und Verpflichtungsermächtigungen für Maßnahmen, für die Zuschüsse des Bundes, des Landes, 
der StädteRegion oder sonstiger Dritter zur Finanzierung haushaltsrechtlich vorgesehen sind, dürfen erst nach Vor-
liegen der jeweiligen Bewilligungsbescheide, Abschluss von Vereinbarungen oder nach Bewilligung eines förderun-
schädlichen vorzeitigen Maßnahmenbeginns in Anspruch genommen werden. 
 
Unter die Budgets gemäß Anlage 1 werden ebenfalls Budgets für Investitionstätigkeit gebildet. Hierunter fallen die 
jeweiligen Investitionsnummern. Innerhalb der Investitionsbudgets werden die Einzahlungen und Auszahlungen zu-
sammengefasst. 
 
Die vorgenannten Regelungen gelten für Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen unterhalb der vom Rat 
festgelegten Wertgrenze. 
 
Von den Regelungen sind ausgenommen: 
 

- Aufwendungen/ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten 
- Sonstige kalkulatorische Aufwendungen und Erträge 

 
 
3. Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen 

 
Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen im Sinne des § 83 Abs. 2 GO NRW gelten als erheb-
lich, wenn sie im Einzelfall den jeweiligen Ansatz um mehr als 50.000 EUR überschreiten. Sie bedürfen der vorheri-
gen Zustimmung des Rates. 
 
Die Entscheidung über die Leistung nicht erheblicher über- und außerplanmäßiger Aufwendungen und Auszahlungen 
wird bis zu einem Betrag von 25.000 EUR dem Verantwortlichen für die  
Finanzbuchhaltung übertragen; darüber hinaus entscheidet der Kämmerer bis zu einem Betrag von 50.000 EUR. 
Nicht erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen sind dem Rat vierteljährlich zur 
Kenntnis zu bringen. 
 
Die vorstehenden Regelungen gelten für über- und außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen im Sinne des § 
85 Abs. 1 GO NRW entsprechend. 
Mehraufwendungen und -auszahlungen, die den Haushalt nicht belasten (durchlaufende Gelder, Verrechnungsbu-
chungen o.ä.) sowie Jahresabschlussbuchungen einschließlich der Zuführungen zu Gebührenausgleichsrücklagen 
fallen nicht unter diese Regelungen. 
 
4. Nachtragssatzung 

 
Eine Nachtragssatzung ist unverzüglich zu erlassen, wenn 
 

a) ein erheblicher Jahresfehlbetrag bzw. ein erheblich höherer Jahresfehlbetrag entstehen wird. Als erheblich 
im Sinne des § 81 Abs. 2 Nr. 1 a und b GO NRW gilt ein Jahres-fehlbetrag, der 5 % der Gesamtaufwendun-
gen des Ergebnisplanes des laufenden Haushaltsjahres übersteigt. 

 
b) bisher nicht veranschlagte oder zusätzliche Aufwendungen bei einzelnen Haushalts-positionen im Einzelfall 

2 % der Gesamtaufwendungen des Ergebnisplanes des laufenden Haushaltsjahres übersteigen. Das glei-
che gilt für Mehrauszahlungen in Bezug auf die Gesamtauszahlungen des Finanzplanes. 
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c) Auszahlungen für bisher nicht veranschlagte Investitionen den Gesamtbetrag von 1.000.000 EUR überstei-
gen. 

 
 
Der Entwurf der Haushaltssatzung 2020 ist hiermit 
 
 
aufgestellt      bestätigt 

gemäß § 80 Abs. 1 GO NRW    gemäß § 80 Abs. 1 GO NRW 
Eschweiler, den 02.09.2019    Eschweiler, den 02.09.2019 
 
 
 
 
 
      
(Stefan Kaever)      (Rudi Bertram) 
Stadtkämmerer      Bürgermeister 
 
 
 
 
Anlage 1 zur Haushaltssatzung der Stadt Eschweiler 

Übersicht zur Budgetbildung 

 
 
 
Budget 01 – Politische Gremien/ Verwaltungsführung 

 
Budgetverantwortung: Herr H. Rehahn 

 
Produkt:  01 111 01 01 Politische Gremien 

  01 111 01 02 Verwaltungsführung 
 
Budget 01.1: Dieses Budget umfasst die Sachkonten zu sämtlichen Ergebnisplanpositionen des betreffenden 

Bereiches. 
 
 
Budget 02 – Gleichstellung 

 
Budgetverantwortung: Frau Harzheim 

 
Produkt: 01 111 01 03 Gleichstellung von Frau und Mann 

 
Budget 02.1: Dieses Budget umfasst die Sachkonten zu sämtlichen Ergebnisplanpositionen des betreffenden 

Bereiches. 
 
 
Budget 03 – Personalrat 

 
Budgetverantwortung: Frau Hunscheidt-Fink 

 
Produkt: 01 111 01 04 Beschäftigtenvertretung 

 
Budget 03.1: Dieses Budget umfasst die Sachkonten zu sämtlichen Ergebnisplanpositionen des betreffenden 

Bereiches. 
 
 
Budget 04 – Rechnungsprüfung 

 
Budgetverantwortung: Herr Breuer 

 
Produkt: 01 111 05 01 Rechnungsprüfung 

 
Budget 04.1: Dieses Budget umfasst die Sachkonten zu sämtlichen Ergebnisplanpositionen des betreffenden 

Bereiches. 
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Budget 05 – Organisation und Wahlen 

 
Budgetverantwortung: Herr H. Rehahn 

 
Produkt: 01 111 06 01 Zentrale Servicedienste für den allgemeinen Dienstbetrieb der Gesamtverwaltung 

01 111 07 01 Öffentlichkeitsarbeit 
01 111 10 01 Organisationsangelegenheiten 
01 111 10 02 EDV-Dienste und Datentechnik 
02 121 14 01 Wahlen 
02 121 14 02 Statistik 

 
 
 
Budget 05.1: Dieses Budget umfasst die Sachkonten zu sämtlichen Ergebnisplanpositionen des betreffenden 

Bereiches. 
 
Folgendes Produktsachkonto wird ebenfalls innerhalb des Budgets 05.1 bewirtschaftet: 
 
155730102-46510000 Gewinnanteile verb. Unternehmen und Beteiligungen 
021261501-52112100 Unterhaltung Netztechnik 
042710101-52112100 Unterhaltung Netztechnik 
105210401-52550000 Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens 
 
Folgendes Produktsachkonto ist von der Deckungsfähigkeit innerhalb des Budgets 05.1 ausgeschlossen: 
 
011110601-52350000 Erstattungen von Aufwendungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Son-

dervermögen 
 
 
Budget 06 - Personal 

 
Budgetverantwortung: Herr H. Rehahn 

 
Produkt: 01 111 08 01 Personaldienste 

01 111 08 02 Betriebliche Gesundheitsberatung 
 
Budget 06.1: Dieses Budget umfasst die Sachkonten zu sämtlichen Ergebnisplanpositionen des betreffenden 

Bereiches mit Ausnahme der Positionen des Budgets 23 sowie des nachfolgend aufgelisteten Pro-
duktsachkontos: 

  
011110801-54120800 Aufwendungen für Fortbildung NKF 

 
Folgendes Produktsachkonto wird ebenfalls innerhalb des Budgets 06.1 bewirtschaftet: 
 

095110201-52910110 Aufwendungen für Vermessungsdienstleistungen 
 
 
Budget 07 – Finanzmanagement und Rechnungswesen 

 
Budgetverantwortung: Frau Merx 

 
Produkt: 01 111 09 01 Finanzmanagement 

01 111 09 03 Zahlungsabwicklung 
01 111 09 05 Vollstreckung 
01 111 09 06 Steuern und sonstige Abgaben 

 
Budget 07.1: Dieses Budget umfasst die Sachkonten zu sämtlichen Ergebnisplanpositionen des betreffenden 

Bereiches mit Ausnahme der Positionen des Budgets 24 sowie des nachfolgend aufgelisteten Pro-
duktsachkontos: 

 
011110905-54160800 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung 

 
 
Budget 08 –Wirtschaftsförderung, Liegenschaften und Tourismus 

 
Budgetverantwortung: Herr Kamp 

 
Produkt: 01 111 12 02 Grundstücks- und Gebäudeverwaltung 
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15 571 01 01 Wirtschaftsförderung 
15 575 01 01 Tourismus und Freizeit 

 
Budget 08.1: Dieses Budget umfasst die Sachkonten zu sämtlichen Ergebnisplanpositionen des betreffenden 

Bereiches mit Ausnahme der Positionen des Budgets 23. 
 
Folgende Produktsachkonten werden ebenfalls innerhalb des Budgets 08.1 bewirtschaftet: 
 

135550101-44110600 Jagdpachten 
115380201-55180000 Zinsaufwendungen KV Verkeskopf (Kanal) 
125410101-55180000 Zinsaufwendungen KV Verkeskopf (Straße) 
115380201-78520000 IV08KAN001 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen 
115380201-78590000 IV08AIB089 Auszahlungen Baumaßnahmen 

 
Folgendes Produktsachkonto ist von der Deckungsfähigkeit innerhalb des Budgets 08.1 ausgeschlossen: 
 

011111202-52419580 Unterhaltung Grünfläche und Aufbauten Festhallen 
 
 
Budget 09 – Recht und Versicherungen 

 
Budgetverantwortung: Frau Breil 

 
Produkt: 01 111 11 01 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten 

 
Budget 09.1: Dieses Budget umfasst die Sachkonten zu sämtlichen Ergebnisplanpositionen des betreffenden 

Bereiches. 
 
 
Budget 10 – Ordnung 

 
Budgetverantwortung: Herr Effenberg 

 
Produkt: 02 122 01 01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung 

02 122 02 01 Gewerbeangelegenheiten 
02 122 07 01 Verkehrsangelegenheiten und Parkraumbewirtschaftung 
02 122 10 01 Einwohnerangelegenheiten 
02 122 10 02 Personenstandswesen 

 
Budget 10.1: Dieses Budget umfasst die Sachkonten zu sämtlichen Ergebnisplanpositionen der vorstehenden 

Produkte mit Ausnahme der Positionen des Budgets 24. 
 
 
Budget 11 - Brandschutz, Rettungsdienst und Bevölkerungsschutz 

 
Budgetverantwortung: Herr Johnen 

 
Produkt: 02 126 15 01 Brandschutz/ Brandbekämpfung 

02 126 15 02 Abwehr Großschadensereignisse/ Katastrophenschutz 
 
Budget 11.1: Dieses Budget umfasst die Sachkonten zu sämtlichen Ergebnisplanpositionen des vorgenannten 

Bereiches mit Ausnahme der nachfolgend aufgelisteten Produktsachkonten: 
  

021261501-52112100 Unterhaltung Netztechnik 
021261501-52419600 Unterhaltung Grünflächen und Aufbauten 

 
Produkt: 02 127 17 01 Kranken- und Rettungstransportdienst 

 
Budget 11.2: Dieses Budget umfasst die Sachkonten zu sämtlichen Ergebnisplanpositionen des vorstehenden 

Produktes mit Ausnahme der Positionen des Budgets 24. 
 
 
 
Budget 12 – Schulen 

 
Budgetverantwortung: Frau Seeger 

 
Produkt: 03 211 01 01 Grundschulen 
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03 212 01 01 Hauptschulen 
03 215 01 01 Realschule 
03 217 01 01 Gymnasium 
03 218 01 01 Gesamtschule 
03 221 01 01 Willi-Fährmann-Schule 
03 241 01 01 Schülerbeförderung 
03 242 01 01 Fördermaßnahmen für Schüler 
03 243 01 01 Sonstige schulische Aufgaben 

 
Budget 12.1: Dieses Budget umfasst die Sachkonten zu sämtlichen Ergebnisplanpositionen des betreffenden 

Bereiches mit Ausnahme der Positionen des Budgets 24. 
 
Folgende Produktsachkonten sind von der Deckungsfähigkeit innerhalb des Budgets 12.1 ausgeschlossen: 
 

032110101-52419600 Unterhaltung Grünflächen und Aufbauten 
032110101-52340100 Kostenerstattung für die Benutzung der Bäder 
032120101-52419600 Unterhaltung Grünflächen und Aufbauten 
032120101-52340100 Kostenerstattung für die Benutzung der Bäder 
032150101-52419600 Unterhaltung Grünflächen und Aufbauten 
032150101-52340100 Kostenerstattung für die Benutzung der Bäder 
032170101-52419600 Unterhaltung Grünflächen und Aufbauten 
032170101-52340100 Kostenerstattung für die Benutzung der Bäder 
032180101-52419600 Unterhaltung Grünflächen und Aufbauten 
032180101-52340100 Kostenerstattung für die Benutzung der Bäder 
032210101-52419600 Unterhaltung Grünflächen und Aufbauten 
032210101-52340100 Kostenerstattung für die Benutzung der Bäder 
032430101-52340100 Kostenerstattung für die Benutzung der Bäder 

 
 
Budget 13 –Kultur 

 
Budgetverantwortung: Frau Seeger 

 
Produkt: 04 263 01 01 Musikschule 

04 272 01 01 Bibliothek 
04 281 01 01 Kulturveranstaltungen und -förderungen 

 
Budget 13.1: Dieses Budget umfasst die Sachkonten zu sämtlichen Ergebnisplanpositionen des betreffenden 

Bereiches mit Ausnahme der Positionen des Budgets 24. 
 
 
Budget 14 –Sport 

 
Budgetverantwortung: Frau Seeger 

 
Produkt: 08 421 01 01 Förderung des Sports 

08 424 01 01 Sportstätten 
08 424 01 02 Öffentliche Bäder 

 
Budget 14.1: Dieses Budget umfasst die Sachkonten zu sämtlichen Ergebnisplanpositionen des betreffenden 

Bereiches mit Ausnahme der Positionen des Budgets 24 sowie des nachfolgend aufgelisteten Pro-
duktsachkonten: 

 
084240102-44872100 Erstattung für die Benutzung der Bäder 
084210101-52340100 Kostenerstattung für die Benutzung der Bäder 

 
 
 
Budget 15 – Volkshochschule 

 
Budgetverantwortung: Frau Hannemann 

 
Produkt: 04 271 01 01 Volkshochschule 

 
Budget 15.1: Dieses Budget umfasst die Sachkonten zu sämtlichen Ergebnisplanpositionen des betreffenden 

Bereiches mit Ausnahme der Positionen des Budgets 24. 
 
Folgendes Produktsachkonto ist von der Deckungsfähigkeit innerhalb des Budgets 15.1 ausgeschlossen: 
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042710101-52112100 Unterhaltung Netztechnik 

 
 
Budget 16– Soziales 

 
Budgetverantwortung: Herr Rombach 

 
Produkt: 05 311 01 02 Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen 

05 313 01 01 Integration von Menschen mit Zuwanderungsgeschichte 
05 351 01 01 Sonstige soziale Angelegenheiten 
05 351 01 02 Unterstützende Seniorenarbeit 
10 522 01 01 Subjektbezogene Förderung für Wohnraum 
10 522 01 02 Wohnraumsicherung und -versorgung 
10 522 01 03 Hilfen bei Wohnproblemen 

 
Budget 16.1: Dieses Budget umfasst die Sachkonten zu sämtlichen Ergebnisplanpositionen des betreffenden 

Bereiches mit Ausnahme der Positionen des Budgets 24. 
 
Folgendes Produktsachkonto ist von der Deckungsfähigkeit innerhalb des Budgets 16.1 ausgeschlossen: 
 

053510102-52419600 Unterhaltung Grünflächen und Aufbauten 
 
 
Budget 17– Jugend 

 
Budgetverantwortung: Herr Termath 

 
Produkt: 05 341 01 01 Unterhaltsvorschussleistungen 

06 361 01 01 Förderung von Kindern in Tageseinricht. und in Tagespflege 
06 362 01 01 Kinder- und Jugendförderung 
06 363 01 01 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien 

 
Budget 17.1: Dieses Budget umfasst die Sachkonten zu sämtlichen Ergebnisplanpositionen des betreffenden 

Bereichs mit Ausnahme der Positionen des Budgets 24. 
 
 
Budget 18 – Bauverwaltung, Umweltbelange und Friedhöfe 

 
Budgetverantwortung: Herr T. Rehahn 

 
Produkt: 01 111 06 02 Zentrale Beschaffungen und Vergaben für die Gesamtverwaltung 

11 537 01 01 Abfallwirtschaft 
13 553 01 01 Friedhöfe 
14 561 01 03 Schutz vor altlastenbedingten Gefahren 

 
Budget 18.1: Dieses Budget umfasst die Sachkonten zu sämtlichen Ergebnisplanpositionen des betreffenden 

Bereiches mit Ausnahme der Positionen des Budgets 24. 
   
 
Folgende Produktsachkonten werden ebenfalls innerhalb des Budgets 18.1 bewirtschaftet: 
 

011110905-54160800 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung 
135550101-43211600 Entgelte für die Benutzung von Grillplätzen/ Grillhütten 
125410101-45620000 Säumniszuschläge 
125410101-38400002 div. Investitionsnummern KAG Beiträge 
125410101-38500002 div. Investitionsnummern Erschließungsbeiträge 

 
 
Budget 19 – Hochbau/ Gebäudewirtschaft 

 
Budgetverantwortung: Frau Höne 

 
Produkt: 01 111 12 01 Infrastrukturelles/ kaufmännisches Gebäudemanagement 

01 111 12 03 Technisches Gebäudemanagement 
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Budget 19.1: Dieses Budget umfasst die Sachkonten zu sämtlichen Ergebnisplanpositionen des betreffenden 

Bereiches mit Ausnahme der Positionen des Budgets 24. 
 
Folgende Produktsachkonten werden ebenfalls innerhalb des Budgets 19.1 bewirtschaftet: 
 

155730101-52416600 Grundbesitzabgaben Blaustein-See 
 
 
Budget 20 – Planung und Vermessung 

 
Budgetverantwortung: Herr Schoop 

 
Produkt: 09 511 01 01 Räumliche Planung und Entwicklung 

09 511 02 01 Vermessung und Erfassung von Geobasisdaten 
10 521 01 01 Grundstücksbezogene Basisinformationen 
10 521 01 02 Grundstücksordnung und -wertermittlung 
10 523 01 01 Denkmalschutz und Denkmalpflege 
15 573 01 03 Indeland 

 
Budget 20.1: Dieses Budget umfasst die Sachkonten zu sämtlichen Ergebnisplanpositionen der vorstehenden 

Produkte mit Ausnahme der Positionen des Budgets 24. 
 
Folgendes Produktsachkonto ist von der Deckungsfähigkeit innerhalb des Budgets 20.1 ausgeschlossen: 
 

095110201-52910110 Aufwendungen für Vermessungsdienstleistungen 
 
 
Budget 21 – Bauordnung 

 
Budgetverantwortung: Herr Prinier 

 
Produkt: 10 521 04 01 Maßnahmen der Bauaufsicht 

 
Budget 21.1: Dieses Budget umfasst die Sachkonten zu sämtlichen Ergebnisplanpositionen der vorstehenden 

Produkte mit Ausnahme der Positionen des Budgets 24. 
 
Folgendes Produktsachkonto wird ebenfalls innerhalb des Budgets 21.1 bewirtschaftet: 
 

125460101-38100002 IV00STR001 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten 
 
 
 
Folgendes Produktsachkonto ist von der Deckungsfähigkeit innerhalb des Budgets 21.1 ausgeschlossen: 
 

105210401-52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens 
 
 
Budget 22 – Tiefbau und Grünflächen 

 
Budgetverantwortung: Herr Vogelheim 

 
Produkt: 01 111 06 03 Baubetriebshof 

11 538 02 01 Entwässerung und Abwasserbeseitigung 
12 541 01 01 Gemeindestraßen 
12 541 01 02 Verkehrliche Planung 
12 541 01 03 Verkehrsanlagen 
12 542 01 01 Kreisstraßen 
12 543 01 03 Landesstraßen 
12 544 01 04 Bundesstraßen 
12 545 01 01 Straßenreinigung und Winterdienst 
12 546 01 01 Parkplätze/ Parkhäuser 
13 551 01 01 Öffentliches Grün 
13 552 01 01 Wasser und Wasserbau 
13 554 01 01 Natur und Landschaft 
13 555 01 01 Wald, Forstwirtschaft 
14 561 01 01 Umweltschutz 
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Budget 22.1: Dieses Budget umfasst die Sachkonten zu sämtlichen Ergebnisplanpositionen des betreffenden 

Bereiches mit Ausnahme der Positionen des Budgets 24 sowie der nachfolgend aufgelisteten Pro-
duktsachkonten: 

 
125410101-45620000 Säumniszuschläge 
125410101-55180000 Zinsaufwendungen KV Verkeskopf (Straße) 
125410101-38400002 div. Investitionsnummern KAG-Beiträge 
125410101-38500002 div. Investitionsnummern Erschließungsbeiträge 
125460101-38100002 IV00STR001 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten 
135550101-43211600 Entgelte für die Benutzung von Grillplätzen/ Grillhütten 
135550101-44110600 Jagdpachten 

 
Folgende Produktsachkonten werden ebenfalls innerhalb des Budgets 22.1 bewirtschaftet: 
 

011111202-52419580 Unterhaltung Grünfläche und Aufbauten Festhallen 
021261501-52419600 Unterhaltung Grünflächen und Aufbauten 
032110101-52419600 Unterhaltung Grünflächen und Aufbauten 
032120101-52419600 Unterhaltung Grünflächen und Aufbauten 
032150101-52419600 Unterhaltung Grünflächen und Aufbauten 
032170101-52419600 Unterhaltung Grünflächen und Aufbauten 
032180101-52419600 Unterhaltung Grünflächen und Aufbauten 
032210101-52419600 Unterhaltung Grünflächen und Aufbauten 
053510102-52419600 Unterhaltung Grünflächen und Aufbauten 

 
 
Budget 23 – Finanzwirtschaft 

 
Budgetverantwortung: Frau Merx 

 
Produkt: 11 530 01 01 Energie- und Wasserversorgung 

15 573 01 01 Blaustein-See 
15 573 01 02 Verwaltung der wirtschaftlichen Unternehmen 
16 611 01 01 Allgemeine Finanzwirtschaft 
17 700 01 01 Stiftungen 

 
 
Budget 23.1: Dieses Budget umfasst die Sachkonten zu sämtlichen Ergebnisplanpositionen des betreffenden 

Bereiches mit Ausnahme der Positionen des Budgets 24. 
 
Folgendes Produktsachkonto ist von der Deckungsfähigkeit innerhalb des Budgets 23.1 ausgeschlossen: 
 

155730101-52416600 Grundbesitzabgaben Blaustein-See 
 
Folgende Produktsachkonten werden ebenfalls innerhalb des Budgets 23.1 bewirtschaftet: 

 
011110801-54120800 Aufwendungen für Fortbildung NKF 
084240102-46140000 Zinserträge vom sonstigen öffentlichen Bereich 
011110601-52350000 Erstattungen von Aufwendungen von verbundenen Unternehmen, Betei-

ligungen und Sondervermögen 
 
 
Budget 24 – Personal- und Versorgungsaufwendungen 

 
Budgetverantwortung: Herr H. Rehahn 

 
Budget 24.1: Dieses Budget umfasst die Produktsachkonten der Kontengruppen 50 und 51 sowie das Sachkonto 

52911500 (Verwaltungskostenanteil RVK). 
 
Die Produktsachkonten der Kontenart 5019 sind von der Deckungsfähigkeit innerhalb des Budgets ausgeschlossen. 
 
 
Budget 25 – Bilanzielle Abschreibungen 

 
Budgetverantwortung: Frau Merx 

 
Budget 25.1: Dieses Budget umfasst sämtliche Produktsachkonten der Kontengruppe 57. 
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Anlage 2 zur Haushaltssatzung der Stadt Eschweiler 

Zweckbindung von Erträgen und Einzahlungen nach § 22 Abs. 3 KomHVO NRW 

 
 
 
01 111 11 01 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten 

 

4487 1100 6487 1100 Erstattung Ausgleich Abgeltung Bagatellschäden 

5441 3000 7441 3000 Aufwendungen Schadensfälle 

 
 
01 111 12 01 Infrastrukturelles/ kaufmännisches Gebäudemanagement 

 

4487 2400 6487 2400 Rückerstattungen EWV 

5241 0100 7241 0100 Beleuchtung und Strom 

5241 0110 7241 0110 Energiekosten Obdachlosen- und Asylunterkünfte 

5241 0200 7241 0200 Heizung 

5241 0300 7241 0300 Wasserversorgung 

5241 0700 7241 0700 Stromversorgung Straßenbeleuchtung 

5241 0900 7241 0900 Heizzentrale Rathaus 

5241 2100 7241 2100 Strom Bäder 

5241 2200 7241 2200 Heizung Bäder 

5241 2300 7241 2300 Wasserverbrauch Bäder 

5241 3200 7241 3200 Heizung Festhallen 

 
 
01 111 12 02 Grundstücks- und Gebäudeverwaltung 

 

4141 0000 6141 0000 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land für laufende Zwecke 

5291 0830 7291 0830 Planung zur baulichen Entwicklung städtischer Flächen 

 
 
01 111 12 03 Technisches Gebäudemanagement 

 

4488 0000 6488 0000 Erstattungen übrige Bereiche 

5241 9220 7241 9220 Unterhaltung allgemeines Grundvermögen 

5241 9240 7241 9240 Unterhaltung Rathaus 

5241 9250 7241 9250 Unterhaltung Feuer- und Rettungswache, Feuerwehrgerätehäuser 

5241 9270 7241 9270 Unterhaltung Grundschulen 

5241 9280 7241 9280 Unterhaltung Hauptschulen 

5241 9290 7241 9290 Unterhaltung Realschule 

5241 9300 7241 9300 Unterhaltung Gesamtschule 

5241 9310 7241 9310 Unterhaltung Gymnasium 

5241 9320 7241 9320 Unterhaltung Willi-Fährmann-Schule 

5241 9330 7241 9330 Unterhaltung Kultureinrichtungen 

5241 9340 7241 9340 Unterhaltung Volkshochschule 

5241 9350 7241 9350 Unterhaltung Asyl- und Aussiedlerheime 

5241 9360 7241 9360 Unterhaltung Altentagesstätten 

5241 9370 7241 9370 Unterhaltung Kinder- und Jugendeinrichtungen 

5241 9380 7241 9380 Unterhaltung Bäder 

5241 9390 7241 9390 Unterhaltung Festhallen 

5241 9410 7241 9410 Unterhaltung Hauptbahnhof 

5241 9430 7241 9430 Unterhaltung Märkte und Kirmessen 

5241 9440 7241 9440 Unterhaltung GeTeCe 

5241 9450 7241 9450 Unterhaltung forstwirtschaftliche Unternehmen 

5241 9460 7241 9460 Unterhaltung Sporthallen 

5241 9470 7241 9470 Unterhaltung Seezentrum 
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5242 1600 7242 1600 Unterhaltung Sportstätten 

5242 1620 7242 1620 Unterhaltung Leichenhallen 

 
 
02 122 01 01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung 

 

4488 1500 6488 1500 Ersatz ordnungsbehördliche Maßnahmen 

5291 0000 7291 0000 Aufwendungen sonstige Dienstleistungen 

 
 
02 122 07 01 Verkehrsangelegenheiten und Parkraumbewirtschaftung 

 

4321 0800 6321 0800 Parkgebühren 

5242 0000 7242 0000 Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen 

 
 
02 122 10 01 Einwohnerangelegenheiten 

 

4311 0100 6311 0100 Verwaltungsgebühren 

5431 0000 7431 0000 Geschäftsaufwendungen 

 
 
02 122 10 02 Personenstandswesen 

 

4291 1000 6291 1000 Sonstiger Transferertrag Trauungen im Zisterzienserinnenkloster St. Jöris 

5291 0000 7291 0000 Aufwendungen sonstige Dienstleistungen 

   
4488 1900 6488 1900 Erstattung Familienstammbücher 

5431 0000 7431 0000 Geschäftsaufwendungen 

 
 
02 126 15 01 Brandschutz/ Brandbekämpfung 

 

4141 0100 6141 0100 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land für Lehrgänge am Institut der Feuerwehr 

5421 0000 7421 0000 Aufwendungen ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten 

   
4321 0400 6321 0400 Teilnehmerentgelte 

5416 0810 7416 0810 Beschaffung von Dienst- und Schutzkleidung 

   
4487 0000 6487 0000 Erstattung private Unternehmen 

5251 0200 7251 0200 Reparatur und Wartung Kraftfahrzeuge 

 
 
02 127 17 01 Kranken- und Rettungstransportdienst 

 

4487 0000 6487 0000 Erstattung private Unternehmen 

5251 0200 7251 0200 Reparatur und Wartung Kraftfahrzeuge 

 
 
03 211 01 01 Grundschulen 

 

4141 0000 6141 0000 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land für laufende Zwecke 

5019 0200 7019 0200 Honorare Betreuung Schüler nach Unterricht 

   
4141 0200 6141 0200 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land für offene Ganztagsschulen 

5019 0000 7019 0000 Aufwendungen sonstige Beschäftigte 

   
4141 0000 6141 0000 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land für laufende Zwecke 

5291 0000 7291 0000 Aufwendungen sonstige Dienstleistungen 
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4321 2500 6321 2500 Elternbeiträge Offene Ganztagsschule 

5019 0000 7019 0000 Aufwendungen sonstige Beschäftigte 

 
 
03 212 01 01 Hauptschulen 

 

4141 0300 6141 0300 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land für Landesprogramm Geld oder Stelle 

5019 0200 7019 0200 Honorare Betreuung Schüler nach Unterricht 

   
4421 0400 6421 0400 Rückerstattung Kochunterrichtsmaterial (Tischgelder) 

5281 0900 7281 0900 Material hauswirtschaftlicher Unterricht 

 
 
03 215 01 01 Realschule 

 

4141 0000 6141 0000 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land für laufende Zwecke 

5019 0200 7019 0200 Honorare Betreuung Schüler nach Unterricht 

   
4421 0400 6421 0400 Rückerstattung Kochunterrichtsmaterial (Tischgelder) 

5281 0900 7281 0900 Material hauswirtschaftlicher Unterricht 

 
 
03 217 01 01 Gymnasium 

 

4141 0000 6141 0000 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land für laufende Zwecke 

5019 0200 7019 0200 Honorare Betreuung Schüler nach Unterricht 

 
 
03 218 01 01 Gymnasium 

 

4421 0400 6421 0400 Rückerstattung Kochunterrichtsmaterial (Tischgelder) 

5281 0900 7281 0900 Material hauswirtschaftlicher Unterricht 

 
 
03 221 01 01 Willi Fährmann Schule 

 

4141 0000 6141 0000 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land für laufende Zwecke 

5019 0200 7019 0200 Honorare Betreuung Schüler nach Unterricht 

   
4141 0200 6141 0200 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land für offene Ganztagsschulen 

5019 0000 7019 0000 Aufwendungen sonstige Beschäftigte 

   
4421 0400 6421 0400 Rückerstattung Kochunterrichtsmaterial (Tischgelder) 

5281 0900 7281 0900 Material hauswirtschaftlicher Unterricht 

 
 
03 243 01 01 Sonstige schulische Aufgaben 

 

4141 3500 6141 3500 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land für Landesprogramm Alle Kinder essen mit 

5339 0700 7339 0700 Leistungen Bildung und Teilhabegesetz 

   
4142 0300 6142 0300 Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden 

5291 0000 7291 0000 Aufwendungen sonstige Dienstleistungen 

5339 0700 7339 0700 Leistungen Bildung und Teilhabegesetz 

   
4148 0100 6148 0100 Spenden von übrigen Bereichen 

5339 0100 7339 0100 Verwendung Spenden für soziale Zwecke 

   
4421 0300 6421 0300 Abgabe von Verpflegung 
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5291 1400 7291 1400 Verpflegung durch Dritte 

5339 0700 7339 0700 Leistungen Bildung und Teilhabegesetz 

   
4481 0000 6481 0000 Erstattung vom Land 

5412 0100 7412 0100 Aufwendungen Aus- und Fortbildung 

 
 
04 263 01 01 Musikschule 

 

4141 0000 6141 0000 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land für laufende Zwecke 

5284 0300 7284 0300 Geräte, Ausstattung, Lizenzen unter 410 € netto 

   
4321 3200 6321 3200 Unterrichtsentgelt für musikalische Früherziehung 

5019 2100 7019 2100 Dozentenhonorare 

 
 
04 271 01 01 Volkshochschule 

 

4148 0000 6148 0000 Zuweisungen von übrigen Bereichen 

5019 2100 7019 2100 Dozentenhonorare 

5019 2300 7019 2300 Sonstige Honorarkräfte 

   
4321 0400 6321 0400 Teilnehmerentgelte 

5019 2100 7019 2100 Dozentenhonorare 

5422 0000 7422 0000 Mieten und Pachten 

   
4321 0410 6321 0410 Teilnehmerentgelte und Erstattungen (integrativ) 

5019 2100 7019 2100 Dozentenhonorare 

5019 2300 7019 2300 Sonstige Honorarkräfte 

5281 1500 7281 1500 Lehr- und Lernmittel Volkshochschule 

5291 9400 7291 9400 Weiterleitung Fahrtkosten BAMF 

5422 0000 7422 0000 Mieten und Pachten 

5499 0400 7499 0400 Prüfungsgebühren Zertifikate und EDV-Anwenderpässe 

   
4421 0100 6421 0100 Erträge aus Verkauf 

5283 0200 7283 0200 Aufwendungen Werbung und Öffentlichkeitsarbeit 

 
 
04 272 01 01 Bibliothek 

 

4141 0000 6141 0000 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land für laufende Zwecke 

5401 0000 7401 0000 Sonstige ordentliche Aufwendungen 

   
4321 2600 6321 2600 Benutzungsentgelte auswärtiger Leihverkehr 

5238 0000 7238 0000 Erstattungen übrige Bereiche 

   
4488 0000 6488 0000 Erstattungen übrige Bereiche 

5281 2200 7281 2200 Büchereiausstattung 

   
4488 2400 6488 2400 Wertersatz nicht zurückgebrachter Bücher 

5281 2200 7281 2200 Büchereiausstattung 

 
 
04 281 01 01 Kulturveranstaltungen und -förderungen 

 

4321 0100 6321 0100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 

5281 1100 7281 1100 Aufwendungen Veranstaltungen 
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4487 0300 6487 0300 Erstattung Versicherungsbeiträge 

5441 2000 7441 2000 Versicherungen 

 
 
05 351 01 01 Sonstige soziale Angelegenheiten 

 

4481 0900 6481 0900 Erstattung Land Schwangerschaftskonfliktberatung 

5429 0100 7429 0100 Aufwendungen Schwangerschaftskonfliktberatung 

 
 
05 313 01 01 Integration von Menschen mit Zuwanderungsgeschichte 

 

4140 0200 6140 0200 Erträge Dienstleistungen Förderprogramm Xenos-Zirqel 

5291 0130 7291 0130 Aufwendungen Dienstleistungen Förderprogramm Xenos-Zirqel 

   
4144 0000 6144 0000 Zuweisungen des sonstigen öffentlichen Bereiches 

5311 8350 7311 8350 Zuschüsse Förderprogramme und Projekte 

   
4481 0100 6481 0100 Erstattung vom Land Leistungspauschale FlüAG 

5338 0400 7338 0400 Sach- und Geldleistungen gemäß § 3 AsylblG 

 
 
06 361 01 01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege 

 

4141 0000 6141 0000 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land für laufende Zwecke 

5311 8000 7311 8000 Zuwendungen und Zuschüsse an übrige Bereiche für laufende Zwecke 

5311 9100 7311 9100 Zuweisungen und Zuschüsse U3-Förderung 

   
4141 0010 6141 0010 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land für Kindertagespflege 

5332 0100 7332 0100 Tagespflege gemäß § 23 SGB VIII 

   
4141 3000 6141 3000 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land für Betriebskosten Kindergarten 

5311 8180 7311 8180 Betriebskostenzuschüsse freie Träger Kindertagesstätten 

5311 8230 7311 8230 Weiterleitung Landeszuschüsse Familienzentren 

5311 8340 7311 8340 Betriebskostenzuschüsse an die AÖR-Kindergärten 

   
4141 3100 6141 3100 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land für Sprachförderkurse Kindergärten 

5311 8240 7311 8240 Weiterleitung Landeszuschüsse Sprachförderung 

   
4141 3400 6141 3400 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land für Familienzentren 

5311 8230 7311 8230 Weiterleitung Landeszuschüsse Familienzentren 

   
4142 0300 6142 0300 Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden 

5339 0700 7339 0700 Leistungen Bildung und Teilhabegesetz 

   
4211 0310 6211 0310 Elternbeiträge gemäß § 23 SGB VIII 

5332 0100 7332 0100 Tagespflege gemäß § 23 SGB VIII 

   
4321 2400 6321 2400 Elternbeiträge Kindergärten freie Träger 

5311 8180 7311 8180 Betriebskostenzuschüsse freie Träger Kindertagesstätten 

   
4321 2410 6321 2410 Elternbeiträge städtische Kindergärten 

5311 8340 7311 8340 Betriebskostenzuschüsse AöR-Kindergärten 

 
 
06 362 01 01 Kinder und Jugendförderung 

 

4141 0400 6141 0400 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land für Jugendtreff CheckIn 
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5311 8290 7311 8290 Weiterleitung Landeszuschüsse Jugendfreizeitheime freier Träger 

   
4141 0500 6141 0500 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land für Jugendfreizeitheime freier Träger 

5311 8290 7311 8290 Weiterleitung Landeszuschüsse Jugendfreizeitheime freier Träger 

 
 
06 363 01 01 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien 

 

4141 0000 6141 0000 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land für laufende Zwecke 

5311 9000 7311 9000 Zuwendungen und Zuschüsse an sonstige öffentliche Bereiche für lfd. Zwecke 

   
4148 0100 6148 0100 Spenden von übrigen Bereichen 

5281 1900 7281 1900 Sonstige Sachleistungen Projekte 

   
4221 1201 6221 1201 Kostenbeiträge unbegleitete minderjährige Flüchtling 

4482 1101 6482 1101 Erstattung Jugendhilfeträger unbegleitete minderjährige Flüchtling 

5332 0800 7332 0800 Aufwendungen unbegleitete minderjährige Flüchtling 

 
 
08 424 01 02 Öffentliche Bäder 

 

4487 2100 6487 2100 Erstattung Benutzung Bäder 

5234 0100 7234 0100 Kostenerstattung Benutzung Bäder (Produkt 03 211 01 01) 

5234 0100 7234 0100 Kostenerstattung Benutzung Bäder (Produkt 03 212 01 01) 

5234 0100 7234 0100 Kostenerstattung Benutzung Bäder (Produkt 03 215 01 01) 

5234 0100 7234 0100 Kostenerstattung Benutzung Bäder (Produkt 03 217 01 01) 

5234 0100 7234 0100 Kostenerstattung Benutzung Bäder (Produkt 03 218 01 01) 

5234 0100 7234 0100 Kostenerstattung Benutzung Bäder (Produkt 03 221 01 01) 

5234 0100 7234 0100 Kostenerstattung Benutzung Bäder (Produkt 03 243 01 01) 

5234 0100 7234 0100 Kostenerstattung Benutzung Bäder (Produkt 06 361 01 01) 

5234 0100 7234 0100 Kostenerstattung Benutzung Bäder (Produkt 06 362 01 01) 

5234 0100 7234 0100 Kostenerstattung Benutzung Bäder (Produkt 08 421 01 01) 

   
4651 1010 6651 1010 Gewinnanteile und Dividende WBE GmbH 

4651 1020 6651 1020 Gewinnanteile und Dividende EWV GmbH 

4651 1030 6651 1030 Gewinnanteile und Dividende städtisches Wasserwerk 

4651 1040 6651 1040 Gewinnanteile und Dividende RWE AG 

4651 2000 6651 2000 Dividende Wohnungsgenossenschaft Eschweiler eG 

4651 3000 6651 3000 Anteiliger Bilanzgewinn Sparkasse Aachen 

5441 1010 7441 1010 Kapitalertragsteuern 

 
 
09 511 01 01 Räumliche Planung und Entwicklung 

 

4141 0000 6141 0000 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land für lfd. Zwecke (i.H.d. Mittel KWK-Kommune) 

4148 0000 6148 0000 Zuweisungen von übrigen Bereichen (i.H.d. Mittel KWK-Kommune) 

5291 0000 7291 0000 Aufwendungen sonstige Dienstleistungen (i.H.d. Mittel KWK-Kommune) 

   
4141 2760 6141 2760 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land für nördliche Innenstadt 

5291 0840 7291 0840 Nördliche Innenstadt 

 
 
09 511 02 01 Vermessung und Erfassung von Geobasisdaten 

 

4461 0000 6461 0000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 

5291 0000 7291 0000 Aufwendungen sonstige Dienstleistungen 
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10 522 01 01 Subjektbezogene Förderung für Wohnraum 

 

4487 0000 6487 0000 Erstattung private Unternehmen 

5311 8000 7311 8000 Zuwendungen und Zuschüsse an übrige Bereiche für laufende Zwecke 

 
 
10 523 01 01 Denkmalschutz und Denkmalpflege 

 

4141 0000 6141 0000 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land für lfd. Zwecke (i.H.d. Mittel KWK-Kommune) 

5311 8000 7311 8000 Zuwendungen und Zuschüsse an übrige Bereiche für laufende Zwecke 

 
 
11 538 02 01 Entwässerung und Abwasserbeseitigung 

 

4321 1210 6321 1210 Gebühren Kanalhausanschlüsse 

5235 0100 7235 0100 Kostenerstattung Kanalhausanschlüsse 

 
 
12 541 01 01 Gemeindestraßen 

 

4148 0000 6148 0000 Zuweisungen von übrigen Bereichen 

5242 0100 7242 0100 Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze (Bushaltestellen) 

 
 
13 551 01 01 Öffentliches Grün 

 

4141 0000 6141 0000 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land für lfd. Zwecke (i.H.d. Mittel KWK-Kommune) 

5215 9670 7215 9670 Instandhaltung sonstige Grünflächen und Aufbauten 

 
 
13 554 01 01 Natur und Landschaft 

 

4142 0300 6142 0300 Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden 

5242 0170 7242 0170 Unterhaltung Reitwege 

   
4487 2900 6487 2900 Erstattungen Ausgleichsmaßnahmen allgemein 

5241 9650 7241 9650 Ausgleichsmaßnahmen 

 
 
15 573 01 02 Verwaltung der wirtschaftlichen Unternehmen 

 

4651 1010 6651 1010 Gewinnanteile und Dividende WBE GmbH 

4651 1020 6651 1020 Gewinnanteile und Dividende EWV GmbH 

4651 1030 6651 1030 Gewinnanteile und Dividende städtisches Wasserwerk 

4651 1040 6651 1040 Gewinnanteile und Dividende RWE AG 

4651 2000 6651 2000 Dividende Wohnungsgenossenschaft Eschweiler eG 

4651 3000 6651 3000 Anteiliger Bilanzgewinn Sparkasse Aachen 

4651 4000 6651 4000 Erstattung Kapitalertragsteuer 

4651 5000 6651 5000 Dividende Raiffeisenbank Eschweiler eG 

5441 1010 7441 1010 Kapitalertragsteuern 

 
 
16 611 01 01 Allgemeine Finanzwirtschaft 

 

4013 0000 6013 0000 Gewerbesteuer 

5341 0000 7341 0000 Gewerbesteuerumlage 

5342 0000 7342 0000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit 

5401 1000 7401 1000 Verzinsung Gewerbesteuer nach § 233 a AO 

   
4521 2000 6521 2000 Verzinsung Gewerbesteuer nach § 233 a AO 
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5401 1000 7401 1000 Verzinsung Gewerbesteuer nach § 233 a AO 

 
 
17 700 01 01 Stiftungen 

 

4617 0100 6617 0100 Zinserrträge Johanna-Neuman-Stiftung 

5401 0100 7401 0100 Ertragsverwendung Peter-Lersch-Stiftung 

   
4617 0200 6617 0200 Zinserträge Peter-Lersch-Stiftung 

5401 0100 7401 0100 Ertragsverwendung Peter-Lersch-Stiftung 

   
4617 0300 6617 0300 Zinserträge Pacht Liesenstiftung 

5401 0200 7401 0200 Ertragsverwendung Liesenstiftung 
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9. Änderungssatzung zur Gebührensatzung 
für den Rettungsdienst der Stadt Eschweiler 

vom 24.09.2019 

 
Aufgrund der §§ 7 und 41 Abs. 1 Satz 2 Buchst. f) 
und i) der Gemeindeordnung  für das Land Nordrhein-
Westfalen (GO) i.d.F. der Bekanntmachung vom 
14.07.1994 (GV NRW S. 666) und §§ 14 und 15 des 
Gesetzes über den Rettungsdienst sowie die Notfall-
rettung und den Krankentransport durch Unterneh-
men (Rettungsgesetz NRW - RettG) vom 24. Novem-
ber 1992 (GV NRW S. 458) i.V.m. §§1, 2, 4 und 6 des 
Kommunalabgabengesetzes für das Land Nordrhein-
Westfalen (KAG NRW) vom 21.10.1969 (GV NRW S. 
712 / SGV NRW 610) in den jeweils geltenden Fas-
sungen hat der Rat der Stadt Eschweiler in seiner 
Sitzung am    24.09.2019  die nachfolgende 9. Ände-
rung der Gebührensatzung für den Rettungsdienst 
der Stadt Eschweiler beschlossen: 
 
Artikel 1 Änderungen 

 
Die Gebührensatzung für den Rettungsdienst der 
Stadt Eschweiler vom 29.04.2008 in der Fassung der 
8. Änderungssatzung vom 16.04.2018  wird wie folgt 
geändert: 
 
In Ziffer 1. der Anlage zur Gebührensatzung für den 
Rettungsdienst der Stadt Eschweiler wird der Betrag 
303,00 EUR (Grundbetrag für die Benutzung des 
Rettungswagens) durch den Betrag  309,00 EUR  
ersetzt. 
 
In Ziffer 2. der Anlage zur Gebührensatzung für den 
Rettungsdienst der Stadt Eschweiler wird der Betrag 
195,00 EUR (Grundbetrag für die Benutzung des 
Krankentransportwagens) durch den Betrag  205,00 
EUR  ersetzt. 
 
Artikel 2 In-Kraft-Treten 

 
Diese Änderungssatzung  tritt am Tag nach Bekannt-
gabe in Kraft. 
 
Bekanntmachungsanordnung 
 
Die vorstehende Änderungssatzung wird hiermit öf-
fentlich bekannt gemacht. Es wird darauf hingewie-
sen, dass die Verletzung von Verfahrens- oder Form-

vorschriften der Gemeindeordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen nach Ablauf eines Jahres seit 
Verkündung dieser Änderungssatzung nicht mehr 
geltend gemacht werden kann, es sei denn, 
 

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt 
oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren 
wurde nicht durchgeführt, 

 
b) die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffent-

lich bekannt gemacht worden, 
 

c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss 
vorher beanstandet oder 

 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist ge-

genüber der Stadt vorher gerügt und dabei 
die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsa-
che bezeichnet worden, die den Mangel 
ergibt. 

 
Eschweiler, den 24.09.2019 
 
Bertram 
Bürgermeister 
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Der Bürgermeister  
 

Bekanntmachung 
 

vom 30.09.2019 

 
Der Planungs-, Umwelt- und Bauausschuss des Ra-
tes der Stadt Eschweiler hat in seiner Sitzung am 
19.09.2019 die  
 

öffentliche Auslegung des Bebauungsplans 297 
- Südlich Patternhof - 

 

gem. § 3 Abs. 2 Baugesetzbuch (BauGB) in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 03.11.2017 (BGBl. I 
S. 3634) in der zurzeit geltenden Fassung, in Verbin-
dung mit § 4 der Satzung über die Bürgerbeteiligung 
der Stadt Eschweiler mit dem im nachstehend abge-
druckten Kartenausschnitt dargestellten Geltungsbe-
reich beschlossen. 
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Auszug aus der DGK 5, dieser Plan ist urheberrechtlich geschützt. 
 

Das ca. 4,5 ha große Plangebiet liegt östlich des 
Stadtzentrums, südlich der Realschule.  
 

Wesentliches Planungsziel ist die Realisierung eines 
verdichteten Wohnquartiers unter Berücksichtigung 
eines Anteils an sozial gefördertem Wohnraum auf 
den Flächen der aufgegebenen, innerstädtisch gele-
genen Sportplatzanlage. 
 

Der Entwurf des Bebauungsplans 297 - Südlich Pat-
ternhof - einschließlich Begründung und Umweltbe-
richt liegt in der Zeit vom 
 

09.10.2019 bis einschließlich 12.11.2019 
 

in der Abteilung für Planung und Entwicklung der 
Stadt Eschweiler, 52249 Eschweiler, Johannes-Rau-
Platz 1, 4. Obergeschoss, Bekanntmachungsbereich 
vor Zimmer 448-451, während der Dienststunden: 
 

Montag – Mittwoch 

08.30 - 12.00 Uhr und 14.00 - 15.30 Uhr 
Donnerstag 

08.30 - 12.00 Uhr und 14.00 - 17.45 Uhr  
Freitag 

08.30 - 12.00 Uhr  
zu jedermanns Einsicht öffentlich aus.  
 

Während dieser Zeit hat die Öffentlichkeit die Mög-
lichkeit, sich über die anstehende Planung, insbeson-
dere ihre Ziele, Zwecke und Auswirkungen, zu infor-
mieren, sich dazu mündlich oder schriftlich zu äußern 
und die Planung mit den zuständigen Dienstkräften zu 
erörtern. Stellungnahmen, die schriftlich oder per E-
Mail erfolgen, können nur berücksichtigt werden, 
wenn sie Vor- und Nachnamen sowie die vollständige 
Anschrift in lesbarer Form enthalten.  
 

Es wird gem. § 3 Abs. 2 Satz 2 und § 4a Abs. 6 
BauGB darauf hingewiesen, dass nicht fristgerecht 
abgegebene Stellungnahmen bei der Beschlussfas-
sung über die Bebauungsplanaufstellung unberück-
sichtigt bleiben können.  
 

Hinweis: Eine Umweltprüfung nach § 2 Absatz 4 
BauGB wurde durchgeführt.  
 

Es sind folgende Arten umweltbezogener Informa-
tionen verfügbar: 
 

 Umweltbericht zu den Belangen des Um-

weltschutzes und Ergebnissen der Umwelt-
prüfung über die möglichen Auswirkungen 
der Planung auf die Schutzgüter 

- Landschaft, Tiere und Pflanzen, Biologische 
Vielfalt, 

- Fläche, Boden, Wasser, Grundwasser, Luft 
und Klima, 

- Menschen, deren Gesundheit und die Bevöl-
kerung insgesamt, 

- Kultur und sonstige Sachgüter 
 

sowie zu den Wechselwirkungen zwischen den ge-
nannten Schutzgütern, zu erneuerbaren Energien, zu 
potentiellen schädlichen Umwelteinwirkungen und 
von schweren Unfällen in Betriebsbereichen mit ge-
fährlichen Stoffen hervorgerufene Auswirkungen auf 
das Plangebiet. 
 

 Umweltbezogene Stellungnahmen aus der 

frühzeitigen Beteiligung gem. § 4 Abs. 1 
BauGB bzw. § 3 Abs. 1 BauGB 
 

Behörden und sonstige Träger öffentlicher 
Belange sowie Umweltverbände: 
 

- Stellungnahme der Bezirksregierung Arns-
berg zu Bergwerksfeldern, 

- Stellungnahme der Bezirksregierung Düssel-
dorf zu Kampfmitteln, 

- Stellungnahme des Erftverbandes zu den 
Grundwasserverhältnissen und Entwässe-
rung, 

- Stellungnahme des LVR Amt für Boden-
denkmalpflege im Rheinland zu den Auswir-
kungen der Planung auf das archäologische 
Kulturgut, 

- Stellungnahme der StädteRegion Aachen zu 
Gewässerschutz (Niederschlagswasserent-
sorgung, Entwässerung), Bodenschutz und 
Altlasten, 

- Stellungnahme des NABU Aachen-Land zu 
Ausgleich, 

- Stellungnahme der EBV GmbH zu Berg-
werksfeldern, 

- Stellungnahme der RWE Power AG zu 
Grundwasser, humösen Böden und Bau-
grundverhältnissen, 

- Stellungnahme des Wasserverband Eifel-Rur 
zu Entwässerung. 

 

 Landschaftspflegerischer Fachbeitrag zur 

Bewertung des Zustands von Natur- und 
Landschaft im Plangebiet (Eingriff-
Ausgleichsbilanz); Stand 28/08/2019 

 

 Artenschutzprüfung Stufe 1 (Vorprüfung) 

zur naturschutzfachlichen Überprüfung des 
Areals zu den Artengruppen Vögel, Säuge-
tieren und Amphibien; Stand 27/02/2019 

 

 Baugrundgutachten zum Neubau von vier 

Mehrfamilienhäusern auf der Fläche des 
ehem. Zinkwalzwerks; Stand 01/07/2019 

 

 Altlastenuntersuchung auf dem Sport-
platzgelände Patternhof; Stand 13/10/2017 

 

 Altlastenuntersuchung auf dem Gelände 
„Ehemaliges Zinkwalzwerk“; Stand 

03/04/2019 
 

 Entwässerungskonzept; Stand 07/2019 
 

Die Unterlagen können während der öffentlichen 
Auslegung eingesehen werden. 
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Diese Bekanntmachung und die Unterlagen zum 
Bebauungsplan 297 - Südlich Patternhof - stehen 
gemäß § 4a Abs. 4 BauGB ab dem 09.10.2019 auch 
auf der Homepage der Stadt Eschweiler unter 
 

http://www.eschweiler.de/Buergerbeteiligung 
 

zur Verfügung. 
 

Bekanntmachungsanordnung 

Der vorstehende Beschluss für den in Aufstellung 
befindlichen Bebauungsplan 297 - Südlich  
Patternhof -  wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
 
Eschweiler, 30.09.2019 
 
Bertram 
Bürgermeister 
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Der Bürgermeister  
 

Bekanntmachung 
vom 30.09.2019 

 

Der Planungs-, Umwelt- und Bauausschuss des Ra-
tes der Stadt Eschweiler hat in seiner Sitzung am 
19.09.2019 die  
 

öffentliche Auslegung der  
7. Änderung des Bebauungsplans 63 

- Dürener Straße/Südstraße - 
 

gem. § 3 Abs. 2 Baugesetzbuch (BauGB) in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 03.11.2017 (BGBl. I 
S. 3634) in der zurzeit geltenden Fassung, in Verbin-
dung mit § 4 der Satzung über die Bürgerbeteiligung 
der Stadt Eschweiler mit dem im nachstehend abge-
druckten Kartenausschnitt dargestellten Geltungsbe-
reich beschlossen. 
 

Der Bebauungsplan soll gemäß § 13 BauGB (Verein-
fachtes Verfahren) im beschleunigten Verfahren ohne 
Durchführung einer Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 
BauGB aufgestellt werden. 
 

 

Auszug aus der DGK 5, dieser Plan ist urheberrechtlich geschützt. 

 

Das ca. 3,2 ha große Plangebiet liegt in dem östlich 
vom Stadtzentrum gelegenen Gewerbegebiet Kö-
nigsbenden, südlich der Dürener Straße.  
 
Wesentliches Ziel der Planung ist es, nach der Um-
siedlung des ehemals an diesem Standort ansässigen 
Bau- und Gartenfachmarktes (OBI) eine städtebaulich 
problematische Entwicklung und die Entstehung und 
Verfestigung einer Einzelhandelsbranche zu verhin-
dern und die zukünftige städtebauliche Entwicklung 
zu steuern. 
 
Der Entwurf der 7. Änderung des Bebauungsplans 63 
- Dürener Straße/ Südstraße - einschließlich Begrün-
dung - liegt in der Zeit vom 
 

09.10.2019 bis einschließlich 12.11.2019 

 
in der Abteilung für Planung und Entwicklung der 
Stadt Eschweiler, 52249 Eschweiler, Johannes-Rau-
Platz 1, 4. Obergeschoss, Bekanntmachungsbereich 
vor Zimmer 448-451, während der Dienststunden: 
 
Montag – Mittwoch 

08.30 - 12.00 Uhr und 14.00 - 15.30 Uhr 
Donnerstag 

08.30 - 12.00 Uhr und 14.00 - 17.45 Uhr  
Freitag 

08.30 - 12.00 Uhr  
 
zu jedermanns Einsicht öffentlich aus.  
 
Während dieser Zeit hat die Öffentlichkeit die Mög-
lichkeit, sich über die anstehende Planung, insbeson-
dere ihre Ziele, Zwecke und Auswirkungen, zu infor-
mieren, sich dazu mündlich oder schriftlich zu äußern 
und die Planung mit den zuständigen Dienstkräften zu 
erörtern. Stellungnahmen, die schriftlich oder per E-
Mail erfolgen, können nur berücksichtigt werden, 
wenn sie Vor- und Nachnamen sowie die vollständige 
Anschrift in lesbarer Form enthalten.  
 
Es wird gem. § 3 Abs. 2 Satz 2 und § 4a Abs. 6 
BauGB darauf hingewiesen, dass nicht fristgerecht 
abgegebene Stellungnahmen bei der Beschlussfas-
sung über die Bebauungsplanaufstellung unberück-
sichtigt bleiben können.  
 
Folgende Unterlagen sind verfügbar und können 
während der öffentlichen Auslegung eingesehen 
werden: 

 Entwurf des Bebauungsplans inkl. Legende 

 Textliche Festsetzungen 

 Begründung 
 
Diese Bekanntmachung und die Unterlagen zur 7. 
Änderung des Bebauungsplans 63 - Dürener Straße/ 
Südstraße -, stehen gemäß § 4a Abs. 4 BauGB ab 
dem 09.10.2019 auch auf der Homepage der Stadt 
Eschweiler unter 
 
http://www.eschweiler.de/Buergerbeteiligung 
 
zur Verfügung. 
 
Bekanntmachungsanordnung 

Der vorstehende Beschluss für die in Aufstellung 
befindliche 7. Änderung des Bebauungsplans 63 - 

http://www.eschweiler.de/Buergerbeteiligung
http://www.eschweiler.de/Buergerbeteiligung
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Dürener Straße/Südstraße - wird hiermit öffentlich 
bekannt gemacht. 
 
Eschweiler, 30.09.2019 
 
Bertram 
Bürgermeister 
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Der Bürgermeister  
 

Bekanntmachung 
vom 30.09.2019 

 

Der Planungs-, Umwelt- und Bauausschuss des Ra-
tes der Stadt Eschweiler hat in seiner Sitzung am 
11.07.2019 die 
  

Aufstellung des Bebauungsplans 304 
 - Kindergarten Peilsgasse - 

 

gemäß § 2 Abs. 1 des Baugesetzbuches (BauGB) in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 3.11.2017 
(BGBl. I S. 3634) in der zurzeit geltenden Fassung im 
Sinne des § 30 Abs. 1 BauGB und die  
 

frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit 
 

an dieser Bauleitplanung gemäß § 3 Abs. 1 BauGB in 
Verbindung mit § 4 der Satzung über die Bürgerbetei-
ligung der Stadt Eschweiler mit dem im nachstehend 
abgedruckten Kartenausschnitt dargestellten Gel-
tungsbereich beschlossen. 
 

 
Auszug aus der DGK 5. Dieser Plan ist urheberrechtlich geschützt 

 
Das ca. 1.500 qm große Plangebiet liegt im Zentrum 
der Stadt Eschweiler an der Dürener Straße Ecke 
Peilsgasse, nordöstlich des Rathauses auf dem Areal 
des zurzeit in Planung befindlichen Rathaus-
Quartiers. 
 
Wesentliches Ziel der Planung ist die Schaffung der 
planungsrechtlichen Voraussetzungen für die Errich-
tung eines Kindergartens, um den Bedarf an Betreu-
ungsplätzen für Kinder auch in diesem Teil der Innen-
stadt zu decken. 

 
Zur frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit an der 
Bauleitplanung gemäß § 3 Abs. 1 BauGB wird die 
beabsichtigte Planung in der Zeit vom 
 

09.10.2019 bis einschließlich 29.10.2019 
 

in der Abteilung für Planung und Entwicklung der 
Stadt Eschweiler, 52249 Eschweiler, Johannes-Rau-
Platz 1, 4. Obergeschoss, Bekanntmachungsbereich 
vor Zimmer 448-451, während der Dienststunden:  
 

Montag - Mittwoch 

08.30 - 12.00 Uhr und 14.00 - 15.30 Uhr 
Donnerstag 

08.30 - 12.00 Uhr und 14.00 - 17.45 Uhr 
Freitag 

08.30 - 12.00 Uhr 
zu jedermanns Einsicht öffentlich ausgestellt.  
 
Während dieser Zeit hat die Öffentlichkeit die Mög-
lichkeit, sich über die anstehende Planung, insbeson-
dere ihre Ziele, Zwecke und Auswirkungen zu infor-
mieren, sich dazu mündlich oder schriftlich zu äußern 
und die Planung mit den zuständigen Dienstkräften zu 
erörtern. Stellungnahmen, die schriftlich oder per E-
Mail erfolgen, können nur berücksichtigt werden, 
wenn sie Vor- und Nachnamen sowie die vollständige 
Anschrift in lesbarer Form enthalten.  
 

Folgende Unterlagen sind verfügbar und können 
während der frühzeitigen Beteiligung eingesehen 
werden: 

 Entwurf des Bebauungsplans inkl. Legende 

 Begründung 
 

Diese Bekanntmachung und die Unterlagen zum 
Bebauungsplans 304 – Kindergarten Peilsgasse - 
stehen ab dem 09.10.2019 auch auf der Homepage 
der Stadt Eschweiler unter 
 

http://www.eschweiler.de/Buergerbeteiligung 
 

zur Verfügung. 
 

Bekanntmachungsanordnung 

Der vorstehende Beschluss für den in Aufstellung 
befindlichen Bebauungsplan 304 – Kindergarten 
Peilsgasse - wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
 

Eschweiler, 30.09.2019 
 
Bertram 
Bürgermeister 
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Der Bürgermeister  
 

Bekanntmachung 
vom 30.09.2019 

 
Der Planungs-, Umwelt- und Bauausschuss des Ra-
tes der Stadt Eschweiler hat in seiner Sitzung am 
19.09.2019 die  
 

öffentliche Auslegung der 
13. Änderung des Flächennutzungsplans 

 – Östlich Hehlrath – 
 

http://www.eschweiler.de/Buergerbeteiligung


Amtsblatt der Stadt Eschweiler, 35. Jahrgang, Ausgabe Nr. 15, vom 01.10.2019 Seite 23 

 
 

 

gem. § 3 Abs. 2 Baugesetzbuch (BauGB) in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 03.11.2017 (BGBl. I 
S. 3634) in der zurzeit geltenden Fassung, in Verbin-
dung mit § 4 der Satzung über die Bürgerbeteiligung 
der Stadt Eschweiler mit dem im nachstehend abge-
druckten Kartenausschnitt dargestellten Geltungsbe-
reich beschlossen. 
 

 
Auszug aus der DGK 5, dieser Plan ist urheberrechtlich geschützt. 

 
Das ca. 1,6 ha große Plangebiet liegt am östlichen 
Ortseingang des Ortsteils Hehlrath. 
 
Im rechtswirksamen Flächennutzungsplan (FNP 
2009) werden im nördlichen Geltungsbereich Flächen 
für die Landwirtschaft und die bereits durch das Auto-
haus bebauten Flächen im südlichen Teil als Ge-
mischte Bauflächen (M) dargestellt. Zukünftig soll der 
gesamte Bereich als Gemischte Bauflächen (M) dar-
gestellt werden. 
 
Wesentliches Ziel der Planung ist die Schaffung der 
planungsrechtlichen Voraussetzungen für eine nördli-
che Erweiterung des bereits vorhandenen Autohau-
ses um ein Werkstattgebäude, für eine zusätzliche 
Wohnnutzung und für den Ausbau des angrenzenden 
Wirtschaftsweges als Straße.  
 
Der Entwurf der 13. Änderung des Flächennutzungs-
plans - Östlich Hehlrath - einschließlich Begründung 
und Umweltbericht liegt in der Zeit vom 
 

09.10.2019 bis einschließlich 12.11.2019 

 
in der Abteilung für Planung und Entwicklung der 
Stadt Eschweiler, 52249 Eschweiler, Johannes-Rau-
Platz 1, 4. Obergeschoss, Bekanntmachungsbereich 
vor Zimmer 448-451, während der Dienststunden: 
 
Montag – Mittwoch 

08.30 - 12.00 Uhr und 14.00 - 15.30 Uhr 
Donnerstag 

08.30 - 12.00 Uhr und 14.00 - 17.45 Uhr  
Freitag 

08.30 - 12.00 Uhr  
zu jedermanns Einsicht öffentlich aus.  
 

Während dieser Zeit hat die Öffentlichkeit die Mög-
lichkeit, sich über die anstehende Planung, insbeson-
dere ihre Ziele, Zwecke und Auswirkungen, zu infor-
mieren, sich dazu mündlich oder schriftlich zu äußern 
und die Planung mit den zuständigen Dienstkräften zu 
erörtern. Stellungnahmen, die schriftlich oder per E-
Mail erfolgen, können nur berücksichtigt werden, 
wenn sie Vor- und Nachnamen sowie die vollständige 
Anschrift in lesbarer Form enthalten.  
 
Es wird gem. § 3 Abs. 2 Satz 2 und § 4a Abs. 6 
BauGB darauf hingewiesen, dass nicht fristgerecht 
abgegebene Stellungnahmen bei der Beschlussfas-
sung über die Bebauungsplanaufstellung unberück-
sichtigt bleiben können.  
 
Hinweis: Eine Umweltprüfung nach § 2 Absatz 4 
BauGB wurde durchgeführt.  
 
Es sind folgende Arten umweltbezogener Informa-
tionen verfügbar: 

 

 Umweltbericht zu den Belangen des Umwelt-

schutzes und Ergebnissen der Umweltprüfung 
über die möglichen Auswirkungen der Planung auf 
die Schutzgüter 
- Landschaft, Tiere und Pflanzen, biologische 

Vielfalt,  
- Fläche, Boden, Wasser, Grundwasser, Luft, 

Klima,  
- Mensch, dessen Gesundheit und die Bevölke-

rung insgesamt,  
- Kulur- und sonstige Sachgüter, 

 
sowie zu den Wechselwirkungen zwischen den ge-
nannten Schutzgütern. 

 Umweltbezogene Stellungnahmen aus der 

frühzeitigen Beteiligung gem. § 4 Abs. 1 BauGB 
bzw. § 3 Abs. 1 BauGB 
Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belan-
ge sowie Umweltverbände 

- Stellungnahme der Bezirksregierung Arnsberg 
zu Bergwerksfeldern, Bodenverhältnissen bei 
Kippenmischboden und zu den Grundwasser-
verhältnissen, 

- Stellungnahme des Erftverbandes zu Grund-
wasserverhältnissen, 

- Stellungnahme der StädteRegion Aachen zum 
Immissionsschutz und zur Regionalentwicklung, 

- Stellungnahme der EBV GmbH zu einem Berg-
werksfeld, 

- Stellungnahme der RWE Power AG zu Boden-
verhältnissen bei Kippenmischboden und zu den 
Grundwasserverhältnissen, 

 

 Landschaftspflegerischer Fachbeitrag zur Be-

wertung des Zustands von Natur- und Landschaft 
im Plangebiet (Eingriff-Ausgleichsbilanz), Stand 
31.07.2019, 

 

 Artenschutzprüfung Stufe II zur naturschutzfach-

lichen Überprüfung des Areals zu den Artengrup-
pen Vögel, Säugetieren und Amphibien, Stand 
22.3.2019, 
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 Schalltechnische Untersuchung zu Gewerbe- 

und Verkehrslärm, Stand 08.11.2016, 
 

 Schalltechnische Immissionsprognose zu 

Verkehrslärm, Stand 08.03.2019, 
 

 Verkehrsuntersuchung, Stand Mai 2019.  

 
Die Unterlagen können während der öffentlichen 
Auslegung eingesehen werden. 
 
Diese Bekanntmachung und die Unterlagen zur 13. 
Änderung des Flächennutzungsplans - Östlich Hehl-
rath - stehen gemäß § 4a Abs. 4 BauGB ab dem 
09.10.2019 auch auf der Homepage der Stadt  
Eschweiler unter 
 
http://www.eschweiler.de/Buergerbeteiligung 
 
zur Verfügung. 
 
Bekanntmachungsanordnung 
 

Der vorstehende Beschluss für die in Aufstellung 
befindliche 13. Änderung des Flächennutzungsplans - 
Östlich Hehlrath - wird hiermit öffentlich bekannt ge-
macht. 
 
 
Eschweiler, 30.09.2019 
 
Bertram 
Bürgermeister 
 
 
67 

 
Bekanntmachung 
 
Neuwahl einer stellvertretenden Schiedsperson 

 
Im Schiedsamtsbezirk Eschweiler II – Gebiet südlich 

der Talbahn, begrenzt nördlich durch die Talbahn, 
östlich durch die Grenze zum Stadtteil Weisweiler, 
südlich durch die Stadtgrenze Eschweiler und west-
lich durch die Stadtgrenze Eschweiler -  ist das Amt 
der stellvertretenden Schiedsperson neu zu besetzen. 
 
Stellvertretende Schiedsperson kann sein, wer 
 
a) die Fähigkeit zur Bekleidung öffentlicher Ämter 

besitzt, 
b) nicht unter Betreuung steht, 
c) das 30. Lebensjahr, aber noch nicht das 70. 

Lebensjahr vollendet hat, 
d) in dem Schiedsamtsbezirk seinen Wohnsitz hat, 
e) nicht durch gerichtliche Anordnung in der Verfü-

gung über sein Vermögen beschränkt ist. 
 
Die stellvertretende Schiedsperson wird jeweils für 
fünf Jahre gewählt. Die Schiedsamtstätigkeit ist eh-
renamtlich.  
 
Interessierte Bürgerinnen und Bürger können schrift-
lich oder zu Protokoll bis zum 08.11.2019 beim 
Rechtsamt der Stadt Eschweiler, Johannes-Rau-Platz 
1, Zimmer 409, unter Vorlage des Personalausweises 
ihre Bereitschaft für die Ausübung dieses Amtes er-

klären. 
 
Bei schriftlicher Meldung werden benötigt: Familien-
name, evtl. Geburtsname, Vorname, Geburtsort, 
Geburtsdatum, Staatsangehörigkeit, Beruf, Anschrift 
und Telefonnummer. 
 
Die endgültige Wahl erfolgt durch den Rat der Stadt 
Eschweiler. 
 
Eschweiler, 20.09.2019 
 
 
Bertram 
Bürgermeister 
 
 
68 

 
Bekanntmachung 

 

der endgültigen Herstellung der Erschließungsanlage 
„Elisabeth-Selbert-Straße“ 
 

Der Rat der Stadt Eschweiler hat in seiner Sitzung am 
24.09.2019 folgenden Beschluss gefasst: 
 

Die in dem rechtswirksamen Bebauungsplan Nr. 142 
B – Bourscheidtstraße -ausgewiesene Erschlie-
ßungsanlage „Elisabeth-Selbert-Straße“ (Gemarkung 
Eschweiler, Flur 34, Flurstück 522 tlw.) ist gemäß § 8 
der Satzung über die Erhebung von Erschließungs-
beiträgen in der Stadt Eschweiler vom 30.03.1990 in 
der derzeit geltenden Fassung endgültig hergestellt. 
 

Damit unterliegen die durch die vorgenannte Er-
schließungsanlage erschlossenen Grundstücke der 
Erschließungsbeitragspflicht gemäß § 133 Abs. 1 
Satz 1 und Abs. 2 Satz 1 des Baugesetzbuches 
(BauGB) vom 3. November 2017 (BGBl. I S. 3634) in 
der derzeit geltenden Fassung. 
 

Bekanntmachungsanordnung: 
 

Der vorstehende Beschluss wird hiermit öffentlich 
bekannt gemacht. 
 

Es wird darauf hingewiesen, dass die Verletzung von 
Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeord-
nung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) 
nach Ablauf eines Jahres seit Verkündung dieses 
Beschlusses nicht mehr geltend gemacht werden 
kann, es sei denn, 
 

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder 
ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde 
nicht durchgeführt, 

b) der Beschluss ist nicht ordnungsgemäß öffent-
lich bekannt gemacht worden, 

c) der Bürgermeister hat den Beschluss vorher 
beanstandet oder 

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber 
der Stadt Eschweiler vorher gerügt und dabei 
die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache 
bezeichnet worden, die den Mangel ergibt.  

 
Eschweiler, 26.09.2019 
 
Bertram 
Bürgermeister 
 

http://www.eschweiler.de/Buergerbeteiligung
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Bekanntmachung 

 
über die Widmung der Erschließungsanlage 
"Elisabeth-Selbert-Straße" für den öffentlichen Ver-
kehr. 
 
Die vorgenannte Erschließungsanlage ist endgültig 
hergestellt. 
 
Durch den rechtswirksamen Bebauungsplan Nr. 142 
B – Bourscheidtstraße – ist das Grundstück Gemar-
kung Eschweiler, Flur 34, Flurstück 522 tlw., das der 
Erschließungsanlage  „Elisabeth-Selbert-Straße“ 
dient, als öffentliche Verkehrsfläche festgesetzt wor-
den. 
 
Gemäß § 6 des Straßen- und Wegegesetzes des 
Landes Nordrhein-Westfalen (StrWG NRW) vom 
23.09.1995 (GV. NRW. S. 1028, 1996 S. 81, 141, 
216, 355, 2007 S. 327) in der derzeit geltenden Fas-
sung wird die vorgenannte Erschließungsanlage für 
den öffentlichen Verkehr gewidmet. 
 
Entsprechend ihrer Verkehrsbedeutung wird die Er-
schließungsanlage als Gemeindestraße mit der 
Zweckbestimmung „Verkehrsberuhigter Bereich“ 
gemäß § 42 Abs. 2 StVO i. V. m. Anlage 3 Abschnitt 4 
eingestuft. 
 

 
 
(ALK der StädteRegion Aachen. Dieser Plan ist urheberrechtlich geschützt.) 

 
Mit der öffentlichen Bekanntmachung wird die Wid-
mung wirksam. 
 
Rechtsmittelbelehrung: 
 

Gegen die Widmung kann innerhalb eines Monats 
nach öffentlicher Bekanntmachung Klage bei dem 
Verwaltungsgericht Aachen, Adalbertsteinweg 92, 
52070 Aachen, schriftlich oder zur Niederschrift des 
Urkundsbeamten der Geschäftsstelle erhoben wer-
den. Die Klage kann auch in elektronischer Form 
eingereicht werden. Das elektronische Dokument 
muss mit einer qualifizierten elektronischen Signatur 
versehen sein und an die elektronische Poststelle des 
Gerichts übermittelt werden. 
 
Die Klage muss den Kläger, den Beklagten und den 
Gegenstand des Klagebegehrens bezeichnen. Sie 
soll einen bestimmten Antrag enthalten. Die zur Be-
gründung dienenden Tatsachen und Beweismittel 

sollen angegeben, die angefochtene Verfügung soll in 
Urschrift oder in Abschrift beigefügt werden. 
 
Eschweiler, 26.09.2019 
 
 
Bertram 
Bürgermeister 
 
 
 
70 

 
Bekanntmachung 
 
Öffentliche Zustellung gemäß § 10 Landeszustel-
lungsgesetz (LZG NRW) 
 
Die an Herrn Ricardo José Duarte Dos Santos, der-
zeitiger Aufenthalt unbekannt, gerichtete rechtswah-
rende Mitteilung gemäß § 7 des Gesetzes zur Siche-
rung des Unterhalts von Kindern alleinstehender 
Mütter und Väter durch Unterhaltsvorschüsse oder -
ausfallleistungen (Unterhaltsvorschussgesetz) vom 
17. Juli 2007 (BGBI. I S. 1446), in der derzeit gültigen 
Fassung, zu Aktenzeichen 512.2/UVK/30836A/B, 

kann durch den Unterhaltspflichtigen beim Bürger-
meister der Stadt Eschweiler, Jugendamt -
Unterhaltsvorschusskasse-, Zimmer 236, Johannes-
Rau-Platz 1, 52249 Eschweiler 
 
montags bis mittwochs und freitags   
von 08.30 Uhr bis 12.00 Uhr  
und donnerstags   
von 14.00 Uhr bis 17.45 Uhr  
 
eingesehen werden. 
 
Gemäß § 10 LZG NRW gilt die Mitteilung an dem 
Tage als zugestellt, an dem seit dem Tage des Aus-
hängens bzw. der Bekanntmachung zwei Wochen 
verstrichen sind.  
 
Eschweiler, 26.09.2019 
 
Bertram 
Bürgermeister 
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Bekanntmachung 

 
über die Sitzung des Stadtrates 

am 06.11.2019 

 
Am Mittwoch, den 06.11.2019, findet um 18:00 Uhr im 
Rathaus der Stadt Eschweiler, Ratssaal, Johannes-
Rau-Platz 1, 52249 Eschweiler, eine Sitzung des 
Stadtrates mit folgender Tagesordnung statt: 
 

Öffentlicher Teil 

 1   Fragestunde für Einwohner  
   
 2   Genehmigung einer dringlichen Entschei-

dung 
 

   
 2.1   Ordnungsbehördliche Verordnung über die 

Freigabe eines verkaufsoffenen Sonntags im 
November 2019 

 

   
 3   7. Änderung des Bebauungsplans 63 - Dü-

rener Straße/Südstraße - hier: Zulassung 
einer Ausnahme von der Veränderungssper-
re gemäß § 14 Abs. 2 BauGB 

 

   
 4   European Energy Award (eea)  
   
 5   Kenntnisgaben  
   
 5.1   Schulen in Eschweiler – fit für die Zukunft – 

Budgetbericht Medienentwicklung 
 

   
 6   Anfragen und Mitteilungen  
   

Nichtöffentlicher Teil 

 7   Bestellung von Vertretern der Stadt Eschwei-
ler in die Gesellschafterversammlung der 
NRW.Urban Kommunale Entwicklung GmbH 

 

   
 8   Pflege der Grünflächen auf diversen städti-

schen Friedhöfen 
 

   
 9   Kooperationsvorhaben der REgionetz GmbH 

mit der Stadt Alsdorf 
 

   
 10   Radwegeverbindung Aachener Straße; hier: 

Abschluss einer Vereinbarung mit der Cari-
tas Betriebs- und Werkstätten GmbH 

 

   
 11   Gewährung eines Bedienstetendarlehens  
   
 12   Kenntnisgaben  
   
 12.1   Aufnahme eines Kommunaldarlehens in 

Höhe von 6.700.000 € 
 

   
 13   Anfragen und Mitteilungen  
   
 13.1   Unterrichtung des Rates gem. § 113 Abs. 5 

GO NRW 
 

   

Eschweiler, 25.10.2019 
 
Bertram 
Bürgermeister 
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Ordnungsbehördliche Verordnung 
über die Freigabe eines verkaufsoffenen Sonntags 

im November 2019 

 
Aufgrund des § 6 Abs. 4 des Gesetzes zur Regelung der 
Ladenöffnungszeiten (Ladenöffnungsgesetz – LÖG NRW) 
vom 16.11.2006, GV.NRW  S. 516, SGV NRW 113) in der 
jeweils geltenden Fassung i.V. mit § 27 Ordnungsbehör-
dengesetz (OBG) vom 13.05.1980 (GV NW S. 528, SGV 
NRW 2060) und § 60 Abs. 1 Satz 2 GO NRW in der je-
weils geltenden Fassung wird für die Stadt Eschweiler 
gemäß dringlicher Entscheidung des Herrn Bürgermeister 
Bertram mit Herrn Ratsmitglied Graff vom 18.10.2019 
verordnet: 
 

 
§ 1  Anlass 

  
Aus Anlass des Stadtfestes vom 08.11. bis 10.11.2019 
dürfen am Sonntag, dem 10.11.2019, Verkaufsstellen in 
einem Bereich, der wie nachfolgend eingegrenzt ist, von 
13.00 Uhr bis 18.00 Uhr geöffnet sein: 
 

- im Westen durch die Rue de Wattrelos 
zwischen dem Abzweig Odilienstraße bis 
zur Bundesautobahn-Auffahrt Eschweiler-
West, 

- im Norden durch die Bundesautobahn A 4 
zwischen der Auffahrt Eschweiler-West 
und der gedachten Verlängerung der 
Wollenweberstraße in nördliche Richtung, 

- im Osten durch Bergrather Straße / Wol-
lenweberstraße sowie deren gedachte 
Verlängerung bis zur BAB 4  

- im Süden beginnend an der Kreuzung 
Rue de Wattrelos/Abzweig Odilienstraße 
über die Odilenstraße – Röthgener Stra-
ße - Talstraße bis zur Bergrather Straße. 
 

Der insofern umgrenzte Geltungsbereich ist auf der als 
Anlage beigefügten Karte abgebildet; diese ist Bestandteil 
der ordnungsbehördlichen Verordnung. 
 
 

§ 2  Arbeitnehmerschutz 

 
Der besondere Schutz der Arbeitnehmer nach § 11 Ar-
beitszeitgesetz in Verbindung mit § 10 Abs. 1 und § 11 
des Ladenöffnungsgesetzes ist zu beachten. 
 
 

§ 3 Ordnungswidrigkeiten 
 

Zuwiderhandlungen gegen diese Verordnung können als 
Ordnungswidrigkeit nach § 12 Ladenöffnungsgesetz ge-
ahndet werden. 
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§ 4  In-Kraft-Treten 
 

Diese Verordnung tritt eine Woche nach ihrer Verkün-
dung in Kraft. 
 
 

Anlage zur ordnungsbehördlichen Verordnung 
Lageplan verkaufsoffene Zone für Sonntag, den 

10.11.2019 

 

 
 
 
Bekanntmachungsanordnung 
 

Die vorstehende ordnungsbehördliche Verordnung 
wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Es wird da-
rauf hingewiesen, dass die Verletzung von Verfah-
rens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung für 
das Land Nordrhein-Westfalen nach Ablauf eines 
Jahres seit Verkündung dieser Änderungssatzung 
nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei 
denn, 
 

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt 
oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren 
wurde nicht durchgeführt, 

 
b) die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffent-

lich bekannt gemacht worden, 
 

c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss 
vorher beanstandet oder 

 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegen-

über der Stadt vorher gerügt und dabei die 
verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache 
bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 

 
Eschweiler, den 28.10.2019 
 
 
Bertram 
Bürgermeister 
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Der Bürgermeister 
 

Bekanntmachung 
vom 29.10.2019 

 
Der Rat der Stadt Eschweiler hat in seiner Sitzung am 
24.09.2019 die  
 

1. Änderung des Bebauungsplans 295 
- Ehemalige Tennisplätze Jahnstraße - 

 
als Satzung 

 
gemäß § 10 Absatz 1 des Baugesetzbuches (BauGB) in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 03.11.2017 
(BGBl. l. S. 3634) in der zurzeit geltenden Fassung i. V. 
m. §§ 7 und 41 der Gemeindeordnung für das Land Nord-
rhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekannt-
machung vom 14. Juli 1994 (GV.NRW. S. 666) in der 
zurzeit geltenden Fassung mit dem im nachstehend ab-
gedruckten Kartenausschnitt dargestellten Geltungsbe-
reich beschlossen. 
 
Der Bebauungsplan wurde gemäß § 13a BauGB (Bebau-
ungspläne der Innenentwicklung) im beschleunigten Ver-
fahren ohne Durchführung einer Umweltprüfung nach § 2 
Abs. 4 BauGB aufgestellt. 
 

 
Auszug aus der DGK 5. Dieser Plan ist urheberrechtlich geschützt. 

 
Das ca. 5.700 m

2
 umfassende Plangebiet liegt im Stadt-

zentrum zwischen der Inde im Norden und dem Einkaufs-
zentrum Langwahn im Süden. 
 
Die 1. Änderung des Bebauungsplans 295 - Ehemalige 
Tennisplätze Jahnstraße - verfolgt ausschließlich das Ziel, 
die seit dem 01.01.2019 geltenden Rechtsgrundlagen zu 
aktualisieren. 
 
Entsprechend § 10 BauGB liegt die 1. Änderung des 
Bebauungsplans 295 - Ehemalige Tennisplätze Jahnstra-
ße - als Satzung mit der Begründung ab sofort in der 
Abteilung Planung und Denkmalpflege der Stadt Eschwei-
ler, 52249 Eschweiler, Johannes-Rau-Platz 1, 4. Oberge-
schoss, Zimmer 447a, dauerhaft während der Öffnungs-
zeiten zur Einsichtnahme bereit. 
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Mit dieser Bekanntmachung tritt die 1. Änderung des 
Bebauungsplans 295 - Ehemalige Tennisplätze Jahn-
straße - in Kraft. 
 
Hingewiesen wird auf die Vorschriften der  
§§ 214 und 215 BauGB. Danach sind eine nach § 214 
Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB beachtliche Verlet-
zung der dort bezeichneten Verfahrens- und Formvor-
schriften, eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 
2 BauGB beachtliche Verletzung der Vorschriften über 
das Verhältnis des Bebauungsplans und des Flä-
chennutzungsplans und nach § 214 Abs. 3 Satz 2 
BauGB beachtliche Mängel des Abwägungsvorgan-
ges unbeachtlich, wenn sie nicht innerhalb eines Jah-
res seit Bekanntmachung der 1. Änderung des Be-
bauungsplans 295 - Ehemalige Tennisplätze Jahn-
straße - schriftlich gegenüber der Gemeinde unter 
Darlegung des die Verletzung begründenden Sach-
verhaltes geltend gemacht worden sind.  
 
Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und Satz 
2 sowie Abs. 4 BauGB über die Entschädigung von 
durch den Bebauungsplan eintretenden Vermögens-
nachteilen sowie über die Fälligkeit und das Erlöschen 
entsprechender Entschädigungsansprüche wird hin-
gewiesen. 
 
Bekanntmachungsanordnung 

 
Die vorstehende Satzung wird hiermit öffentlich be-
kannt gemacht. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass die Verletzung von 
Verfahrens- und Formvorschriften der Gemeindeord-
nung für das Land Nordrhein-Westfalen nach Ablauf 
eines Jahres seit Verkündung dieser Satzung nicht 
mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn, 
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt 

oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren 
wurde nicht durchgeführt, 

 
b) die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffent-

lich bekannt gemacht worden, 
 
c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss 

vorher beanstandet oder 
 
d) der Form- und Verfahrensmangel ist gegen-

über der Stadt Eschweiler vorher gerügt wor-
den und dabei die verletzte Rechtsvorschrift 
und die Tatsache bezeichnet worden, die 
den Mangel ergibt. 

 
Eschweiler, den 29.10.2019 
 
 
Bertram 
Bürgermeister 
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Bekanntmachung 
 
 
Öffentliche Zustellung gemäß § 10 Landeszustel-
lungsgesetz (LZG NRW) 

Die an Herrn André Leuchtenberg, derzeitiger Aufenthalt 
unbekannt, gerichtete rechtswahrende Mitteilung gemäß § 
7 des Gesetzes zur Sicherung des Unterhalts von Kindern 
alleinstehender Mütter und Väter durch Unterhaltsvor-
schüsse oder -ausfallleistungen (Unterhaltsvorschussge-
setz) vom 17. Juli 2007 (BGBI. I S. 1446), in der derzeit 
gültigen Fassung, zu Aktenzeichen 512.2/UVK/13414, 

kann durch den Unterhaltspflichtigen beim Bürgermeister 
der Stadt Eschweiler, Jugendamt -
Unterhaltsvorschusskasse-, Zimmer 236, Johannes-Rau-
Platz 1, 52249 Eschweiler 
 
montags bis mittwochs und freitags   
von 08.30 Uhr bis 12.00 Uhr  
und donnerstags   
von 14.00 Uhr bis 17.45 Uhr  
 
eingesehen werden. 
 
Gemäß § 10 LZG NRW gilt die Mitteilung an dem Tage 
als zugestellt, an dem seit dem Tage des Aushängens 
bzw. der Bekanntmachung zwei Wochen verstrichen sind.  
 
Eschweiler, den 09.10.2019 
 
 
Bertram 
Bürgermeister 
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Bekanntmachung 
Öffentliche Zustellung gem. § 10 

Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-
Westfalen  

(Landeszustellungsgesetz - LZG NRW) 
 

Der an Herrn Zeljko Steven Schmitz, Kelmesberg 6 in 
52223 Stolberg, gerichtete Hundesteuerbescheid vom 
29.07.2019, Debitoren-Nr. 5079426-0300   
    
kann von dem Steuerpflichtigen beim Bürgermeister der 

Stadt Eschweiler, 
Finanzbuchhaltung -Steuern und Abgaben- 

Zimmer 544 a, Johannes-Rau-Platz 1, 52249 Eschweiler 
 
montags bis mittwochs 
und freitags                                                  von 08.30 Uhr 
                                                                      bis 12.00 Uhr 
 
und donnerstags                                           von 14.00 Uhr 
                                                                      bis 17.45 Uhr 
 
eingesehen werden. 
 
Gem. § 10 Abs. 2 LZG gilt die Mitteilung an dem Tag als 
zugestellt, an dem seit dem Tage des Aushängens bzw. 
der Bekanntmachung zwei Wochen verstrichen sind. 
 
Eschweiler, den 04.10.2019 
 
 
Bertram 
Bürgermeister 
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Bekanntmachung 

 
über die Sitzung des Integrationsrates 

am 12.11.2019 

 
Am Dienstag, den 12.11.2019, findet um 17:30 Uhr im 
Rathaus der Stadt Eschweiler, Raum 7, Johannes-Rau-
Platz 1, 52249 Eschweiler, eine Sitzung des 
Integrationsrates mit folgender Tagesordnung statt: 
 

Öffentlicher Teil 

 1   Entwurf der Haushaltssatzung 2020; hier: 
Beratung durch den Integrationsrat gemäß § 
11 (2) der Zuständigkeitsordnung - ZustO 

 

   
 2   Novellierung des § 27 Gemeindeordnung 

(GO NRW) 
 

   
 3   Kenntnisgaben  
   
 3.1   Heiligabend nicht allein - 2019  
   
 3.2   Einbürgerungsfeier 2019  
   
 3.3   Betreuung von Kindern und Jugendlichen 

aus Flüchtlingsfamilien in Kindertagesein-
richtungen 

 

   
 3.4   Drittes Gesetz zur Änderung des Asylbewer-

berleistungsgesetzes vom 13.08.2019 
 

   
 3.5   Neuerungen im Ausländerbeschäftigungs-

förderungsgesetz - Verbesserte Fördermög-
lichkeiten für Ausländerinnen und Ausländer 

 

   
 3.6   Flüchtlinge in Eschweiler; hier: Bericht zur 

aktuellen Situation 
 

   
 4   Anfragen und Mitteilungen  
   

Nichtöffentlicher Teil 

 5   Anfragen und Mitteilungen  
   
 
 
Eschweiler, 31.10.2019 
 
Hamidi 
Integrationsratsvorsitzende 
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77 
Bekanntmachung 

 
über die Sitzung des Stadtrates 

am 03.12.2019 

 
Am Dienstag, den 03.12.2019, findet um 15:00 Uhr im 
Rathaus der Stadt Eschweiler, Ratssaal, Johannes-
Rau-Platz 1, 52249 Eschweiler, eine Sitzung des 
Stadtrates mit folgender Tagesordnung statt: 
 
Öffentlicher Teil 
 

Ehrung der Ratsmitglieder Wolfgang Peters und Erich 
Spies 
 

 1   Fragestunde für Einwohner 
  
 2   Bestellung eines stellvertretenden beraten-

den Mitgliedes in den Jugendhilfeaus-
schuss 

  
 3   Haushaltsentwurf 2020 
  
 3.1   Haushaltsreden der Fraktionen 
  
 3.2   Behandlung von Einwendungen gegen die 

Haushaltssatzung 
  
 3.3   2. Nachtragssatzung zur Gebührensatzung 

zur Entwässerungssatzung der Stadt E-
schweiler vom 13.12.2017 

  
 3.4   1. Nachtragssatzung zur Gebührensatzung 

zur Satzung über die Abfallentsorgung in 
der Stadt Eschweiler vom 18.12.2018 

  
 3.5   Aufführungen des Grenzlandtheaters in 

Eschweiler 
  
 3.6   Eschweilers Klimaschutzteilkonzept Mobili-

tät (ESKLIMO) 
  
 3.7   Erlass der Haushaltssatzung 2020 
  
 4   Satzungsangelegenheiten 
  
 4.1   1. Nachtragssatzung zur Satzung über die 

Straßenreinigung und die Erhebung von 
Straßenreinigungsgebühren in der Stadt 
Eschweiler (Straßenreinigungs- und Ge-
bührensatzung) vom 19.12.2018 

  
 4.2   Satzung über die Abfallentsorgung in der 

Stadt Eschweiler 
  
 4.3   Erlass einer Stellplatzsatzung gemäß § 48 

BauO NRW 2018 
  
 4.4   Ordnungsbehördliche Verordnung über die 

Freigabe eines verkaufsoffenen Sonntags 
im Dezember 2019 

  
 5   Neufassung der Rechnungsprüfungsord-

nung der Stadt Eschweiler 
  
 6   Musikschule der Stadt Eschweiler; hier: 

Änderung der Schulordnung 

  
 7   Novellierung des § 27 Gemeindeordnung 

(GO NRW); 
  
 8   Feststellung des Jahresabschlusses für 

das Haushaltsjahr 2018 und Entlastung 
des Bürgermeisters 

  
 9   Bildung einer Mehrklasse in der Gesamt-

schule Waldschule 
  
 10   Förderprogramm "Gute Schule 2020"; hier: 

Fortschreibung der Maßnahmenliste 
  
 11   Straßenbenennung Hans-Leyers-Weg 
  
 12   Kooperationsvereinbarung mit der Alzhei-

mer Gesellschaft StädteRegion Aachen 
e.V. 

  
 13   Kenntnisgaben 
  
 13.1   Beteiligung an der Unterstützungserklärung 

des Notstandes in Amazonien durch den 
COICA 

  
 13.2   Forderungsmanagement im Bereich der 

Zahlungsabwicklung 
  
 13.3   Kenntnisnahme über- und außerplanmäßi-

ger Aufwendungen/ Auszahlungen 
  
 14   Anfragen und Mitteilungen 
  
Nichtöffentlicher Teil 
 15   Rathausquartier, hier:  Anmietung von 

Büroflächen 
  
 16   Stiftung Nachhaltigkeit Eschweiler 
  
 17   Anerkennung von ruhegehaltfähigen 

Dienstzeiten 
  
 18   Grundstücksangelegenheiten 
  
 18.1   Verkauf eines städtischen Baugrundstücks 
  
 18.2   Verkauf von Grundstücken 
  
 19   Vergabeangelegenheiten 
  
 19.1   Kanalsanierung Antoniusstraße 
  
 19.2   Tiefbau- und Straßenbauarbeiten "In den 

Benden" 
  
 19.3   Wegebauarbeiten an der Eisenbahnüber-

führung Burgstraße 
  
 20   Beteiligungsangelegenheiten 
  
 20.1   Übernahme einer modifizierten Ausfall-

bürgschaft in Höhe von 650.000 € zuguns-
ten der Strukturförderungsgesellschaft 
mbH & Co. KG- 

  
 20.2   regio iT - gesellschaft für informationstech-

nologie mbH; 
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 21   Anfragen und Mitteilungen 
  
 21.1   Unterrichtung des Rates gem. § 113 Abs. 5 

GO NRW 
  
 
 
Eschweiler, 22.11.2019 
 
Bertram 
Bürgermeister 
 
 
78 

 
Der Bürgermeister  
 

Bekanntmachung 
vom 27.11.2019 

 
Der Planungs-, Umwelt- und Bauausschuss des Ra-
tes der Stadt Eschweiler hat in seiner Sitzung am 
31.10.2019 die  
 

Aufstellung der  
21. Änderung des Flächennutzungsplans  

– Auestraße – 
 

gemäß § 2 Abs. 1 des Baugesetzbuches (BauGB) in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 03.11.2017 
(BGBl. I S. 3634) in der zurzeit geltenden Fassung 
sowie die  
 

frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit 
 

an dieser Bauleitplanung gemäß § 3 Abs. 1 BauGB in 
Verbindung mit § 4 der Satzung über die Bürgerbetei-
ligung der Stadt Eschweiler mit dem nachstehend 
abgedruckten Kartenausschnitt dargestellten Gel-
tungsbereich beschlossen.  
 

 
Auszug aus der DGK 5, dieser Plan ist urheberrechtlich geschützt. 

 
Das ca. 1,48 ha große Plangebiet befindet sich im 
Südwesten des Eschweiler Stadtgebietes im Stadtteil 
Aue. Die Fläche ist Bestandteil einer Grünfläche, die 
die Wohnbauflächen an der Auestraße zur Bahnlinie 

und zu den nördlich angrenzenden gewerblichen 
Flächen abschirmt. 
 
Planungsziel ist die Weiterentwicklung des Gewer-
bestandortes Auestraße. Die nördlich des Plangebie-
tes vorhandenen gewerblichen Bauflächen sollen in 
Richtung Süden um die derzeit als ‘Grünfläche‘ aus-
gewiesene Fläche als ‘Gewerbliche Bauflächen‘ 
erweitert werden. 
 
Zur frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit an der 
Bauleitplanung gem. § 3 Abs. 1 BauGB liegt die 
beabsichtigte Planung in der Zeit  
 

vom 06.12.2019 bis einschließlich 20.12.2019 

 
in der Abteilung für Planung und Denkmalpflege der 
Stadt Eschweiler, 52249 Eschweiler, Johannes-Rau-
Platz 1, 4. Obergeschoss, Bekanntmachungsbereich 
vor Zimmer 448-451, während der Dienststunden: 
 
Montag – Mittwoch 

08.30 - 12.00 Uhr und 14.00 - 15.30 Uhr 
Donnerstag 

08.30 - 12.00 Uhr und 14.00 - 17.45 Uhr  
Freitag 

08.30 - 12.00 Uhr  
 
zu jedermanns Einsicht öffentlich aus.  
 
Während dieser Zeit hat die Öffentlichkeit die Mög-
lichkeit, sich über die anstehende Planung, insbe-
sondere ihre Ziele, Zwecke und Auswirkungen, zu 
informieren, sich dazu mündlich oder schriftlich zu 
äußern und die Planung mit den zuständigen Dienst-
kräften zu erörtern. Stellungnahmen, die schriftlich 
oder per E-Mail erfolgen, können nur berücksichtigt 
werden, wenn sie Vor- und Nachnamen sowie die 
vollständige Anschrift in lesbarer Form enthalten.  
 
Folgende Unterlagen sind verfügbar und können 
während der frühzeitigen Beteiligung eingesehen 
werden: 

 Auszug aus dem rechtswirksamen FNP 

 Entwurf der 21. FNP-Änderung 

 Begründung 
 

Diese Bekanntmachung und die Unterlagen zur 21. 
Änderung des Flächennutzungsplans stehen ab dem 
06.12.2019 auch auf der Homepage der Stadt E-
schweiler unter 
 
http://www.eschweiler.de/Buergerbeteiligung 
 
zur Verfügung. 
 
Bekanntmachungsanordnung 

Der vorstehende Beschluss für die in der Aufstellung 
befindliche 21. Änderung des Flächennutzungsplans 
– Auestraße – wird hiermit öffentlich bekannt ge-
macht. 
 
Eschweiler, den 27.11.2019 
In Vertretung 
 
Gödde 
Erster und Technischer Beigeordneter 
 

http://www.eschweiler.de/Buergerbeteiligung
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Der Bürgermeister  
 

Bekanntmachung 
vom 27.11.2019 

 
Der Planungs-, Umwelt- und Bauausschuss des Ra-
tes der Stadt Eschweiler hat in seiner Sitzung am 
31.10.2019 die  
 

öffentliche Auslegung des 
Bebauungsplans 206 

– IGP VII –  
 

gem. § 3 Abs. 2 Baugesetzbuch (BauGB) in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 03.11.2017 (BGBl. I 
S. 3634) in der zurzeit geltenden Fassung, in Verbin-
dung mit § 4 der Satzung über die Bürgerbeteiligung 
der Stadt Eschweiler mit dem im nachstehend abge-
druckten Kartenausschnitt dargestellten Geltungsbe-
reich beschlossen. 
 

 
Auszug aus der DGK 5. Dieser Plan ist urheberrechtlich geschützt 

 
Der ca. 3,4 ha große Planbereich liegt nördlich des 
Ortsteils Weisweiler, unmittelbar nördlich der Bunde-
sautobahn A 4 und bildet den 7. Bauabschnitt des 
Industrie- und Gewerbeparks Eschweiler. 
 
Ziel des Bebauungsplans ist die Entwicklung weiterer 
Gewerbeflächen im Umfeld des Industrie- und Ge-
werbeparks Eschweiler zur Verbesserung der Wirt-
schaftsstruktur der Region. 
 
Der Entwurf des Bebauungsplanes 206 einschließlich 
Begründung und Umweltbericht liegt in der Zeit vom 
 

06.12.2019 bis einschließlich 17.01.2020 

 
in der Abteilung für Planung und Entwicklung der 
Stadt Eschweiler, 52249 Eschweiler, Johannes-Rau-
Platz 1, 4. Obergeschoss, Bekanntmachungsbereich 
vor Zimmer 448-451, während der Dienststunden: 
 
Montag – Mittwoch 

08.30 - 12.00 Uhr und 14.00 - 15.30 Uhr 
Donnerstag 

08.30 - 12.00 Uhr und 14.00 - 17.45 Uhr  

Freitag 

08.30 - 12.00 Uhr  
zu jedermanns Einsicht öffentlich aus. 
 
Während dieser Zeit hat die Öffentlichkeit die Mög-
lichkeit, sich über die anstehende Planung, insbe-
sondere ihre Ziele, Zwecke und Auswirkungen, zu 
informieren, sich dazu mündlich oder schriftlich zu 
äußern und die Planung mit den zuständigen Dienst-
kräften zu erörtern. Stellungnahmen, die schriftlich 
oder per E-Mail erfolgen, können nur berücksichtigt 
werden, wenn sie Vor- und Nachnamen sowie die 
vollständige Anschrift in lesbarer Form enthalten.  
 
Es wird gem. § 3 Abs. 2 Satz 2 und § 4a Abs. 6 
BauGB darauf hingewiesen, dass nicht fristgerecht 
abgegebene Stellungnahmen bei der Beschlussfas-
sung über die Bebauungsplanaufstellung unberück-
sichtigt bleiben können.  
 
Hinweis: Eine Umweltprüfung nach § 2 Absatz 4 
BauGB wurde durchgeführt.  
 
Es sind folgende Arten umweltbezogener Infor-
mationen verfügbar: 

 

 Umweltbericht zu den Belangen des Umwelt-

schutzes und Ergebnissen der Umweltprüfung über 
die möglichen Auswirkungen der Planung auf die 
Schutzgüter  

- Landschaft, Tiere und Pflanzen, biologische Viel-
falt, 

- Fläche, Boden, Wasser, Grundwasser, Luft und 
Klima, 

- Menschen, deren Gesundheit und die Bevölke-
rung, 

- Kultur und sonstige Sachgüter 

sowie zu den Wechselwirkungen zwischen den ge-
nannten Schutzgütern, zu erneuerbaren Energien, 
zu potentiellen schädlichen Umwelteinwirkungen 
und von schweren Unfällen in Betriebsbereichen 
mit gefährlichen Stoffen hervorgerufene Auswir-
kungen auf das Plangebiet. 

 Stellungnahmen aus der frühzeitigen Beteiligung 

gem. § 4 Abs. 1 BauGB bzw. § 3 Abs. 1 BauGB 

Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange 
sowie Umweltverbände 

- Stellungnahme der Bezirksregierung Arnsberg 
und der EBV GmbH zu Bergwerksfeldern 

- Stellungnahme der Bezirksregierung Düsseldorf 
zu Kampfmitteln 

- Stellungnahme des Erftverbandes zu den 
Grundwasserverhältnissen 

- Stellungnahme des Landesbetriebes Straßenbau 
NRW zu Anbauverbotszonen und Anbaube-
schränkungszonen, zum Straßenquerschnitt der 
Langgasse, zur Anpassung der Radien in den 
Kreuzungsbereichen, zu Ein- und Ausfahrten zur 
Straße Zum Hagelkreuz, zu möglicherweise an-
fallenden Wassern auf benachbarte Straßen, 
zum Anschluss des Plangebietes an den vorhan-
denen, nördlich gelegenen, signalisierten Kno-
tenpunkt, zu Verkehrsemissionen, zu Einschrän-
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kungen und Verboten bezüglich Werbeanlagen, zu 
Bepflanzungen entlang der L 228 und zur Einhal-
tung von Sichtfeldern 

- Stellungnahme des LVR Amt für Bodendenkmal-
pflege im Rheinland zum Bodendenkmalschutz 
(Verlauf der bedeutenden Aachen-Frankfurter 
Heerstraße im Umfeld) 

- Stellungnahme des Bundesamtes für Infrastruktur, 
Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundes-
wehr zu maximal zulässigen Gebäudehöhen 

- Stellungnahme des Kreises Düren zum Hochwas-
serschutz 

- Stellungnahme der StädteRegion Aachen zum 
Gewässerschutz (Niederschlagswasserentsor-
gung), zur Schmutzwasserentsorgung, zur Nut-
zung von Hausdrainagen und thermischer Nut-
zung, zum Bau von Kellergeschossen und zum 
Immissionsschutz (vier benachbarte Wohngebäu-
de) 

- Stellungnahme der ASEAG zum Anschluss an den 
öffentlichen Personennahverkehr 

- Stellungnahme der Versorgungsträger zu den 
Maststandorten der Hochspannungsfreileitungen 
und den erforderlichen Schutzstreifen, zu einer 
benötigten temporären Arbeitsfläche und zum Er-
halt der vorhandenen Trafotransportwege 

- Stellungnahme eines Versorgungsträgers zur vor-
handenen Ferngasleitung und deren Schutzstrei-
fen 

- Stellungnahme der RWE Power AG zum Vorhan-
densein von humosen Böden 

- Stellungnahme des Wasserbandes Eifel-Rur zum 
Gewässerschutz 

Öffentlichkeit 

Stellungnahmen der Öffentlichkeit sind nicht einge-
gangen. 

 

 Artenschutzprüfung (ASP) nach den §§ 44 und 45 

BNatSchG, Stufe I (Vorprüfung), Stand 13.08.2019 
 

 Bericht – Erfassung des Feldhamsters auf den 

Grundstücken des Plangebietes, Stand 27.04.2018  
 

 Landschaftspflegerischer Fachbeitrag zur Bewer-

tung des Zustandes von Natur- und Landschaft im 
Plangebiet (Eingriffs- Ausgleichsbilanzierung); Stand 
13.08.2019 

 

 Gefährdungsabschätzung und Baugrundbeurtei-
lung für den geplanten „Gewerbepark Weisweiler“, 

Stand 31.07.1989 
 

 Hydrogeologisches Gutachten, Stand März 2019 
 

 Entwässerungskonzept, Stand August 2019 

 
Die Unterlagen können während der öffentlichen Aus-
legung eingesehen werden. 
 
Diese Bekanntmachung und die Unterlagen zum 
Bebauungsplan 206 stehen gemäß § 4a Abs. 4 
BauGB ab dem 06.12.2019 auch auf der Homepage 
der Stadt Eschweiler unter 
 

http://www.eschweiler.de/Buergerbeteiligung 
zur Verfügung. 
 
Bekanntmachungsanordnung 

Der vorstehende Beschluss für den in Aufstellung 
befindlichen Bebauungsplan 206 - IGP VII - wird 
hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
 
Eschweiler, den 27.11.2019 
In Vertretung 
 
Gödde 
Erster und Technischer Beigeordneter 
 
 
80 

 
Der Bürgermeister  
 

Bekanntmachung 
vom 27.11.2019 

 
Der Planungs-, Umwelt- und Bauausschuss des 
Rates der Stadt Eschweiler hat in seiner Sitzung am 
31.10.2019 die  
 

Aufstellung des 
Bebauungsplans 301 

- Zur Bohler Heide/Bohler Straße - 

 
gemäß § 2 Abs. 1 des Baugesetzbuches (BauGB) in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 3.11.2017 
(BGBl. I S. 3634) in der zurzeit geltenden Fassung 
im Sinne des § 30 Abs. 1 BauGB und die  
 

frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit 
 

an dieser Bauleitplanung gemäß § 3 Abs. 1 BauGB 
in Verbindung mit § 4 der Satzung über die Bürger-
beteiligung der Stadt Eschweiler mit dem im nach-
stehend abgedruckten Kartenausschnitt dargestellten 
Geltungsbereich beschlossen. 
 
Der Bebauungsplan soll gemäß § 13 a BauGB (Be-
bauungspläne der Innenentwicklung) im beschleunig-
ten Verfahren ohne Durchführung einer Umweltprü-
fung nach § 2 Abs. 4 BauGB aufgestellt werden. 
 

 
Auszug aus der DGK 5. Dieser Plan ist urheberrechtlich geschützt 

http://www.eschweiler.de/Buergerbeteiligung
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Der ca. 2,7 ha große Planbereich liegt am südwestli-
chen Rand der Ortslage Bohl.  
 
Wesentliches Ziel des Bebauungsplans ist die Bereit-
stellung von Wohnbauflächen in Bohl.  
 
Zur frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit an der 
Bauleitplanung gemäß § 3 Abs. 1 BauGB wird die 
beabsichtigte Planung in der Zeit vom 
 

06.12.2019 bis einschließlich 20.12.2019 

 
in der Abteilung für Planung und Entwicklung der 
Stadt Eschweiler, 52249 Eschweiler, Johannes-Rau-
Platz 1, 4. Obergeschoss, Bekanntmachungsbereich 
vor Zimmer 448-451, während der Dienststunden:  
 
Montag - Mittwoch 

08.30 - 12.00 Uhr und 14.00 - 15.30 Uhr 
Donnerstag 

08.30 - 12.00 Uhr und 14.00 - 17.45 Uhr 
Freitag 

08.30 - 12.00 Uhr 
zu jedermanns Einsicht öffentlich ausgestellt.  
 
Während dieser Zeit hat die Öffentlichkeit die Mög-
lichkeit, sich über die anstehende Planung, insbeson-
dere ihre Ziele, Zwecke und Auswirkungen zu infor-
mieren, sich dazu mündlich oder schriftlich zu äußern 
und die Planung mit den zuständigen Dienstkräften zu 
erörtern. Stellungnahmen, die schriftlich oder per E-
Mail erfolgen, können nur berücksichtigt werden, 
wenn sie Vor- und Nachnamen sowie die vollständige 
Anschrift in lesbarer Form enthalten.  
 
Folgende Unterlagen sind verfügbar und können wäh-
rend der frühzeitigen Beteiligung eingesehen werden: 

 Bebauungsplanvorentwurf 

 Begründung 
 
Diese Bekanntmachung und die Unterlagen zum 
Bebauungsplan 301 - Zur Bohler Heide/Bohler Straße 
- stehen ab dem 06.12.2019 auch auf der Homepage 
der Stadt Eschweiler unter 
 
http://www.eschweiler.de/Buergerbeteiligung 
 
zur Verfügung. 
 
Bekanntmachungsanordnung 

Die vorstehenden Beschlüsse für den in der Aufstel-
lung befindlichen Bebauungsplan 301 - Zur Bohler 
Heide/Bohler Straße - werden hiermit öffentlich be-
kannt gemacht. 
 
Eschweiler, den 27.11.2019 
In Vertretung 
 
Gödde 
Erster und Technischer Beigeordneter 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hinweisbekanntmachung 
 

Korruptionsbekämpfungsgesetz 
§ 16 Veröffentlichungspflicht 

 
 

Gemäß § 16 Korruptionsbekämpfungsgesetz  
 

 haben die Ratsmitglieder und sachkundigen 
Bürger gegenüber dem Bürgermeister bzw.  

 

 hat der Bürgermeister gegenüber der Leite-
rin oder dem Leiter der Aufsichtsbehörde  

 
schriftlich Auskunft über 
 

1. den ausgeübten Beruf und Beraterverträge, 
 

2. die Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und 
anderen Kontrollgremien im Sinne des § 
125 Abs. 1 Satz 5 des Aktiengesetzes, 

 
3. die Mitgliedschaft in Organen von verselbst-

ständigten Aufgabenbereichen in öffentlich-
rechtlicher oder privatrechtlicher Form der in 
§ 1 Abs. 1 und 2 des Landesorganisations-
gesetzes genannten Behörden und Einrich-
tungen, 

 
4. die  Mitgliedschaft in Organen sonstiger pri-

vatrechtlicher Unternehmen, 
 

5. die Funktionen in Vereinen oder vergleich-
baren Gremien 

 
zu erteilen. Diese Angaben können in der Zeit vom 
09.12.2019 – 13.12.2019 bei der Stadt Eschweiler, 
102/Zentrale Dienste & Ratsbüro, Johannes-Rau-
Platz 1, Raum 346a, 52249 Eschweiler, während der 
Dienststunden eingesehen werden. Es besteht die 
Möglichkeit der Einsichtnahme außerhalb der 
Dienststunden nach vorheriger telefonischer Verein-
barung unter Tel.: 02403/71311. 
 
Eschweiler, den 11.11.2019 
In Vertretung 
 
 
Gödde 
Erster und  
Technischer Beigeordneter 
 

http://www.eschweiler.de/Buergerbeteiligung
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81 

Der Bürgermeister 
 

1. Nachtragssatzung zur Satzung über die  
Straßenreinigung und die Erhebung von 

Straßenreinigungsgebühren in der Stadt Eschwei-
ler (Straßenreinigungs- und Gebührensatzung) 

vom 19.12.2018 
 

Aufgrund von § 7 der Gemeindeordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 14.7.1994 (GV NW S. 666), 
der §§ 3 und 4 des Gesetzes über die Reinigung 
öffentlicher Straßen (Straßenreinigungsgesetz NRW – 
StrReinG NRW) vom 18.12.1975 (GV NW S. 706) und 
der §§ 2, 4 und 6 des Kommunalabgabengesetzes für 
das Land Nordrhein-Westfalen (KAG) vom 21.10.1969 
(GV NW S. 712), jeweils in der derzeitig gültigen Fas-
sung, hat der Rat der Stadt Eschweiler in seiner Sit-
zung am 03.12.2019 folgende 1. Nachtragssatzung 
zur Satzung über die Straßenreinigung und die Erhe-
bung von Straßenreinigungsgebühren in der Stadt 
Eschweiler (Straßenreinigungs- und Gebührensat-
zung) vom 19.12.2018 beschlossen: 
 

§ 1 
Inhalt der Reinigungspflicht 

 

(1) Die Stadt betreibt die Reinigung der dem öffentli-
chen Verkehr gewidmeten Straßen, Wege und Plätze 
(öffentliche Straßen) innerhalb der geschlossenen 
Ortslagen, bei Bundesstraßen, Landesstraßen und 
Kreisstraßen jedoch nur der Ortsdurchfahrten, als 
öffentliche Einrichtung, soweit die Reinigung nicht 
nach §§ 2 ff. dieser Satzung den Grundstückseigen-
tümern übertragen wird. Ist das Grundstück mit einem 
Erbbaurecht belastet, so tritt an die Stelle des Eigen-
tümers der Erbbauberechtigte. 
 
(2) Die Reinigung umfasst die Straßenreinigung so-
wie die Winterwartung der Gehwege, der Radwege 
und der Fahrbahnen. Die Straßenreinigung beinhaltet 
die Entfernung aller Verunreinigungen von der Straße, 
die die Hygiene oder das Stadtbild nicht unerheblich 
beeinträchtigen oder eine Gefährdung des Verkehrs 
darstellen können. Die Reinigungspflicht der Stadt 
beinhaltet als Winterwartung insbesondere das 
Schneeräumen sowie das Bestreuen an den gefährli-
chen Stellen der verkehrswichtigen Straßen bei 
Schnee- und Eisglätte. Art und Umfang der Reini-
gungspflichten der Anlieger ergeben sich aus den  
§§ 2 – 4 dieser Satzung. 
 

(3) Als Gehwege im Sinne dieser Satzung gelten 
 - alle selbstständigen Gehwege (nicht einer 

Fahrbahn folgender Gehweg) 
 - die gemeinsamen Geh- und Radwege (Zeichen 

240 StVO) 
 - alle erkennbar abgesetzt für die Benutzung 

durch Fußgänger vorgesehenen Straßenteile  
 - sowie Gehbahnen in 1,50 m Breite ab begeh-

barem Straßenrand bei allen Straßen und 
Straßenteilen, deren Benutzung durch Fuß-
gänger vorgesehen oder geboten ist, insbe-
sondere in verkehrsberuhigten Bereichen (Zei-
chen 325.1/325.2 StVO) 

 - in Fußgängerbereichen (Zeichen 242.1/242.2 
StVO) der Bereich zwischen Hausfront (Gren-
ze) und der Straßenrinne 

 

(4) Als Radwege im Sinne dieser Satzung gelten 
 - die gemeinsamen Geh- und Radwege (Zeichen 

240 StVO) 
 - die Radwege, sofern sie nicht durch Markierung 

auf der Fahrbahn gekennzeichnet sind 
 
(5) Als Fahrbahn im Sinne dieser Satzung gilt die gesam-
te übrige Straßenoberfläche, also neben den dem Fahr-
verkehr dienenden Teilen der Straße insbesondere auch 
die Parkstreifen und Parkbuchten, die Trennstreifen, die 
befestigten Seitenstreifen, die Bankette, die Bushaltestel-
lenbuchten sowie die auf der Fahrbahn durch Markierung 
gekennzeichneten Radwege. 
 

§ 2 
Übertragung der Reinigungspflicht auf die Grund-

stückseigentümer 
 

(1) Die Reinigung der im anliegenden Straßenverzeichnis 
besonders kenntlich gemachten Fahrbahnen und Geh- 
und Radwege wird in dem darin festgelegten Umfang den 
Eigentümern der an sie angrenzenden und durch sie 
erschlossenen Grundstücke auferlegt. Das Straßenver-
zeichnis ist Bestandteil dieser Satzung. 
 
(2) Auf Antrag des Reinigungspflichtigen kann ein Dritter 
durch schriftliche Erklärung gegenüber der Stadt mit de-
ren Zustimmung die Reinigungspflicht übernehmen, wenn 
eine ausreichende Haftpflichtversicherung nachgewiesen 
wird; die Zustimmung ist jederzeit widerruflich und nur 
solange wirksam, wie die Haftpflichtversicherung besteht. 
Ist das Grundstück mit einem Erbbaurecht belastet, so tritt 
an die Stelle des Eigentümers der Erbbauberechtigte. 
 
(3) Die nach anderen Rechtsvorschriften bestehende 
Verpflichtung des Verursachers, außergewöhnliche Ver-
unreinigungen oder Abfall unverzüglich zu beseitigen, 
befreit den Reinigungspflichtigen nicht von seiner Reini-
gungspflicht. 
 

§ 3 
Umfang der übertragenen Straßenreinigungspflicht 

 

(1) Die Fahrbahnreinigungspflicht erstreckt sich jeweils 
bis zur Straßenmitte. Ist nur auf einer Straßenseite ein 
reinigungspflichtiger Anlieger vorhanden, erstreckt sich 
die Reinigungspflicht auf die gesamte Straßenfläche. Sind 
in einer öffentlichen Stichstraße Längseigentümer und 
Querseiteneigentümer bezogen auf dieselbe Straßenflä-
che reinigungspflichtig, regeln sie untereinander den Rei-
nigungsumfang und teilen dies der Stadt mit. Dies gilt 
analog auch in kreisförmigen Wendeanlagen. 
  
(2) Bei selbständigen Gehwegen erstreckt sich die Reini-
gungspflicht analog zu Abs. 1 bis zur Gehwegmitte, ist nur 
auf einer Gehwegseite ein reinigungspflichtiger Anlieger 
vorhanden, erstreckt sich die Reinigungspflicht auf den 
gesamten Gehweg. Die Gehwegreinigung umfasst unab-
hängig vom Verursacher auch die Beseitigung von Un-
kraut und sonstigen Verunreinigungen. 
 
(3) Die Fahrbahnen, Rad- und Gehwege sind zu säu-
bern, wenn sie verschmutzt sind, mindestens jedoch ein-
mal wöchentlich. Belästigende Staubentwicklung ist zu 
vermeiden. Verunreinigungen sind nach Beendigung der 
Säuberung unverzüglich unter Berücksichtigung der Ab-
fallbeseitigungsbestimmungen zu entsorgen. Laub ist 
unverzüglich zu beseitigen, wenn es eine Gefährdung des 
Verkehrs darstellt. 



Amtsblatt der Stadt Eschweiler, 35. Jahrgang, Ausgabe Nr. 19, vom 10.12.2019 Seite 4 

 
 

 

 

§ 4 
Umfang der übertragenen Winterwartungspflicht 

 

(1)  Die Gehwege sind in einer für die jeweilige 
Nutzung erforderlichen Breite, in der Regel mindes-
tens 1,20 m, von Schnee und Eis freizuhalten. Auf 
Gehwegen ist bei Eis- und Schneeglätte zu streuen, 
wobei die Verwendung von abstumpfenden Stoffen zu 
bevorzugen ist. Salz oder sonstige auftauende Stoffe 
sollten grundsätzlich nur in folgenden Fällen verwen-
det werden: 
 

a) in besonderen klimatischen Ausnahmefällen 
(z.B. Eisregen), in denen durch Einsatz von 
abstumpfenden Mitteln keine hinreichende 
Streuwirkung zu erzielen ist, 

b) an gefährlichen Stellen auf Gehwegen, wie 
z.B. Treppen, Rampen, Brückenauf- oder ab-
gängen, starken Gefälle- bzw. Steigungsstre-
cken, 

c) wenn durch abstumpfende Stoffe keine aus-
reichende Verkehrssicherheit hergestellt wer-
den kann. 

 
(2) An Haltestellen für öffentliche Verkehrsmittel oder 
Schulbusse müssen die Gehwege so von Schnee 
freigehalten und bei Glätte bestreut werden, dass ein 
gefahrloses Ein- und Aussteigen sowie ein gefahrlo-
ser Zu- und Abgang zu den Haltestelleneinrichtungen 
gewährleistet ist. 
 
(3) Ist die Winterwartung der Fahrbahn übertragen, 
so sind bei Eis- und Schneeglätte 
 - gekennzeichnete Fußgängerüberwege 
 -  Querungshilfen über die Fahrbahn und 
 -  Übergänge für Fußgänger in Fortsetzung der 

Gehwege an stark von Fußgängern frequen-
tierten Straßenkreuzungen oder –
einmündungen 

jeweils bis zur Mitte der Fahrbahn zu bestreuen, wo-
bei abstumpfende Mittel vorrangig vor auftauenden 
Mitteln einzusetzen sind. § 3 Abs. 1 der Satzung gilt 
entsprechend. 
 
(4) In der Zeit von 7.00 bis 20.00 Uhr gefallener 
Schnee und entstandene Glätte sind unverzüglich 
nach Beendigung des Schneefalls bzw. nach dem 
Entstehen der Glätte zu beseitigen. Nach 20.00 Uhr 
gefallener Schnee und entstandene Glätte sind werk-
tags bis 7.00 Uhr, sonn- und feiertags bis 9.00 Uhr 
des folgenden Tages zu beseitigen. Der Schnee ist 
auf dem an die Fahrbahn grenzenden Teil des Geh-
weges oder notfalls auf dem Fahrbahnrand so zu 
lagern, dass der Fußgänger- und Fahrverkehr hier-
durch nicht mehr als unvermeidbar gefährdet oder 
behindert wird. Baumscheiben und begrünte Flächen 
dürfen nicht mit Salz oder sonstigen auftauenden 
Materialien bestreut, salzhaltiger oder sonstige auf-
tauende Mittel enthaltender Schnee darf auf ihnen 
nicht gelagert werden. Die Einläufe in Entwässe-
rungsanlagen und die Hydranten sind von Eis und 
Schnee freizuhalten. Schnee und Eis von Grundstü-
cken dürfen nicht auf die Straße geschafft werden. 

 
§ 5 

Benutzungsgebühren 
 

(1) Die Stadt erhebt für die von ihr durchgeführte 
Reinigung der öffentlichen Straßen Benutzungsge-

bühren nach § 6 Abs. 2 KAG NRW in Verbindung mit § 3 
Abs. 1 StrReinG NRW. Den Kostenanteil, der auf das 
allgemeine öffentliche Interesse an der Reinigung sowie 
auf die Reinigung der Straßen oder Straßenteile entfällt, 
für die eine Gebührenpflicht nicht besteht, trägt die Stadt. 
 
(2) Die Straßenreinigungsgebühr ist eine grundstücksbe-
zogene Benutzungsgebühr und ruht als öffentliche Last 
auf dem Grundstücks (§ 6 Abs. 5 KAG NRW) 
 

§ 6 
Gebührenmaßstab und Gebührensatz 

 

(1) Maßstab für die Benutzungsgebühr sind die der Stra-
ße, durch die das Grundstück erschlossen ist, zugewand-
te Grundstücksseite (Frontlänge), die Reinigungsklasse 
(Abs. 4) und die Zahl der wöchentlichen Reinigungen. 
Grenzt ein erschlossenes Grundstück nicht oder nicht mit 
der gesamten der Straße zugewandten Grundstücksbreite 
an die Straße, so wird anstelle der Frontlänge bzw. zu-
sätzlich zur Frontlänge die der Straße zugewandte 
Grundstücksseite zugrunde gelegt. Zugewandte Grund-
stücksseiten sind diejenigen Abschnitte der Grundstücks-
begrenzungslinie, die mit der Straßengrenze gleich, paral-
lel oder in einem Winkel von weniger als 45 Grad verlau-
fen. Weist ein Grundstück zu einer das Grundstück er-
schließenden Straße keine zugewandte Grundstücksseite 
auf, wird die Frontlänge bzw. Grundstücksseite zugrunde 
gelegt, die sich bei einer gedachten Verlängerung dieser 
Straße in gerader Linie ergeben würde. Grenzt ein 
Grundstück mit verschiedenen Grundstücksseiten an 
verschiedene befahrbare Straßenteile derselben mit Kraft-
fahrzeugen befahrbaren Erschließungsanlage, so wird die 
längste Grundstücksseite von den an die verschiedenen 
Straßenabschnitte grenzenden Grundstücksseiten als 
Frontlänge zur Bemessung der Straßenreinigungsgebühr 
zugrunde gelegt. 
 
(2) Liegt ein Grundstück an mehreren zu reinigenden 
Straßen, so werden die Grundstücksseiten an den Stra-
ßen zugrunde gelegt, durch die eine wirtschaftliche oder 
verkehrliche Nutzung des Grundstückes möglich ist; bei 
abgeschrägten oder abgerundeten Grundstücksgrenzen 
wird der Schnittpunkt der geraden Verlängerung der 
Grundstücksgrenzen zugrunde gelegt.  
 
(3) Bei der Feststellung der Grundstücksseiten nach den 
Absätzen 1 und 2 werden Bruchteile eines Meters bis zu 
50 cm einschl. abgerundet und über 50 cm aufgerundet.  
 
(4) Bei der Berechnung der Benutzungsgebühr wird nach 
Straßenreinigung und Winterdienst unterschieden. Der 
Winterdienst wird in zwei Dringlichkeitsstufen durchge-
führt:  
Die Dringlichkeitsstufe 1 umfasst im Wesentlichen die 
verkehrlich wichtigen Straßen und wird zuerst durchge-
führt. Die Straßen der Dringlichkeitsstufe 2 werden nach-
folgend geräumt und gestreut bzw. bei anhaltendem 
Schneefall erst dann, wenn die Straßen der Dringlich-
keitsstufe 1 von Schnee und Eis befreit sind. 
 
Bei den Rad- und Gehwegen sind die Reinigung und die 
Winterwartung generell den Anliegern übertragen. 
Bezüglich der Fahrbahn wird entsprechend der Anlage zu 
dieser Satzung zwischen den nachfolgend aufgeführten 
Reinigungsklassen unterschieden. 
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Reinigungsklasse S 1:  Straßenreinigung und 
Winterdienst durch die 
Anlieger. 

  

Reinigungsklasse S 2.1:  Straßenreinigung durch 
die Anlieger; Winter-
dienst durch die Stadt 
Eschweiler in der Dring-
lichkeitsstufe 1. 

 

Reinigungsklasse S 2.2:  Straßenreinigung durch 
die Anlieger; Winter-
dienst durch die Stadt 
Eschweiler in der Dring-
lichkeitsstufe 2. 

 

Reinigungsklasse S 3.1:  Straßenreinigung durch 
die Stadt Eschweiler; 
Winterdienst durch die 
Stadt Eschweiler in der 
Dringlichkeitsstufe 1. 

 

Reinigungsklasse S 3.2:  Straßenreinigung durch 
die Stadt Eschweiler; 
Winterdienst durch die 
Stadt Eschweiler in der 
Dringlichkeitsstufe 2. 

 
Die Benutzungsgebühr je Frontmeter (Absätze 1 bis 
3) beträgt jährlich: 
 
 für die Reinigungsklasse S 2.1   

   1,23  Euro 

 für die Reinigungsklasse S 2.2   :

   0,98  Euro 

 für die Reinigungsklasse S 3.1   

   2,18  Euro 

 für die Reinigungsklasse S 3.2   

   1,93  Euro 

 

(5) Die Reinigungsklassen ergeben sich aus dem 
anliegenden Straßenverzeichnis, das Bestandteil der 
Satzung ist. 
 

§ 7 
Gebührenpflichtige 

 

(1) Gebührenpflichtig ist der Eigentümer bzw. Erb-
bauberechtigte des erschlossenen Grundstücks. Meh-
rere Gebührenpflichtige haften als Gesamtschuldner. 
 
(2) Im Falle eines Eigentumswechsels erlischt die 
Gebührenpflicht des bisherigen Eigentümers mit Ab-
lauf des Monats, in dem der Wechsel stattgefunden 
hat; die Gebührenpflicht des neuen Eigentümers ent-
steht mit Beginn des Monats, der dem Monat der 
Rechtsänderung folgt. Für sonstige Gebührenpflichti-
ge gilt dies entsprechend. 
 
(3) Der bisherige und der neue Eigentümer sind ver-
pflichtet, den Eigentumswechsel unverzüglich anzu-
zeigen. Unterbleibt eine Anzeige, so haften abwei-
chend von Abs. 2 der bisherige und der neue Eigen-
tümer als Gesamtschuldner für die seit dem Eigen-
tumswechsel bis zum Eingang der Mitteilung über den 
Eigentumswechsel entstandenen Gebühren. Für 
sonstige Gebührenpflichtige gilt dies entsprechend. 

 
(4) Die Gebührenpflichtigen haben alle für die Errech-
nung der Gebühren erforderlichen Auskünfte zu erteilen 
und zu dulden, dass Beauftragte der Stadt das Grund-
stück betreten, um die Bemessungsgrundlagen festzuset-
zen oder zu überprüfen. 
 

§ 8 
Entstehung, Änderung und Fälligkeit der Gebühr 

 

(1) Die Gebührenpflicht entsteht mit dem Ersten des 
Monats, der auf den Beginn der regelmäßigen Reinigung 
der Straße folgt. Sie erlischt mit dem Ende des Monats, 
mit dem die regelmäßige Reinigung eingestellt wird. 
 
(2) Ändern sich die Grundlagen für die Berechnung der 
Gebühr, so mindert oder erhöht sich die Benutzungsge-
bühr mit Beginn des auf die Änderung folgenden Monats. 
Bei einem Ausbleiben der turnusgemäßen Straßenreini-
gung auf der gesamten Straße bis zu 10 mal im Jahr bzw. 
bei einem Ausbleiben infolge von Witterung und Feierta-
gen besteht kein Anspruch auf Gebührenminderung. Das 
gleiche gilt bei unerheblichen Reinigungsmängeln insbe-
sondere wegen parkender Fahrzeuge, Straßeneinbauten 
und Straßenbauarbeiten nur auf einem Teilstück der 
Straße. Bei einem erheblichen Ausbleiben und erhebli-
chen Mängeln kann der Anspruch auf Gebührenerstattung 
nur bis zum Ablauf der Rechtsbehelfsfrist gegen die fol-
gende Jahresveranlagung schriftlich geltend gemacht 
werden. 
 
(3) Die Gebühren werden einen Monat nach Bekanntgabe 
des Bescheides über Grundbesitzabgaben fällig. Die 
Gebühren können zusammen mit anderen Abgaben er-
hoben werden. Erfolgt die Erhebung zusammen mit ande-
ren Abgaben, so bestimmt sich die Fälligkeit nach  
§28 Abs. 1 Grundsteuergesetz, in den Fällen des § 28 
Abs.3 des Grundsteuergesetzes nach der dortigen Rege-
lung. 
 

§ 9 
Ordnungswidrigkeit 

 

(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrläs-
sig 
 a) seiner Reinigungspflicht nach §§ 2 bis 4 dieser   
 Satzung nicht nachkommt, 
 b) gegen ein Ge- oder Verbot der §§ 2 bis 4 dieser  
  Satzung verstößt oder 
 c) der Auskunft- und Duldungspflicht nach § 7 Abs. 3  
  dieser Satzung nicht nachkommt. 
 
(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße von 
25,00 € bis zu 500,00 € geahndet werden. 
 
(3) Für das Verfahren gelten die Vorschriften des Geset-
zes über Ordnungswidrigkeiten (OWiG) in der jeweils 
gültigen Fassung. Zuständige Behörde im Sinne des § 36 
Abs. 1 Nr. 1 OWiG ist der Bürgermeister. 
 

§ 10 
Inkrafttreten 

 

Diese Satzung tritt am 01.01.2020 in Kraft. Gleichzeitig 
tritt die Satzung über die Straßenreinigung und die Erhe-
bung von Straßenreinigungsgebühren in der Stadt E-
schweiler (Straßenreinigungs- und Gebührensatzung) 
vom 19.12.2018 außer Kraft. 
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Anlage zur Satzung über die Straßenreinigung und die Erhebung von Straßenreinigungsgebühren in der 
Stadt Eschweiler (Straßenreinigungs-und Gebührensatzung) 
 

  Straßenreinigung Winterdienst 

  Fahrbahn Rad- und Gehwege  Fahrbahn Rad- und Gehwege  

Reinigungsklasse  S 1 Anlieger Anlieger Anlieger Anlieger 

Reinigungsklasse S 2.1 Anlieger Anlieger 
Stadt Eschweiler 
Dringlichkeitsstufe 1 

Anlieger 

Reinigungsklasse S 2.2 Anlieger Anlieger 
Stadt Eschweiler 
Dringlichkeitsstufe 2 

Anlieger 

Reinigungsklasse S 3.1 Stadt Eschweiler Anlieger 
Stadt Eschweiler 
Dringlichkeitsstufe 1 

Anlieger 

Reinigungsklasse S 3.2 Stadt Eschweiler Anlieger 
Stadt Eschweiler 
Dringlichkeitsstufe 2 

Anlieger 

     Straßenname Straßenzusatz Stadtteil Reinigungsklasse 

Aachener Straße innerhalb der OD Stadtmitte / Röhe S 3.1 

Aachener Straße Stichstraße zu den Häusern Nr. 308 - 316c Röhe S 1 

Aachener Straße Privatstraße zu den Häusern Nr. 298 - 298f Röhe P 

Abt-Simons-Straße   Dürwiß S 1 

Ackerstraße   Kinzweiler S 1 

Ahornweg   Dürwiß S 1 

Akazienhain   Waldschule S 1 

Albert-Einstein-Straße   Dürwiß S 1 

Albertstraße innerhalb OD Hastenrath S 3.1 

Albertstraße Weg zu den Häusern Nr. 13 - 49 Hastenrath S 1 

Albrecht-Dürer-Straße   Stadtmitte S 1 

Allensteiner Straße   Vöckelsberg S 1 

Alte Rodung   Waldschule S 2.2 

Alte Ziegelei   Röthgen S 1 

Am Bergamt   Pumpe P 

Am Bongert   Dürwiß S 1 

Am Buchenwald   Pumpe S 1 

Am Burgbusch   St. Jöris S 1 

Am Burgfeld   Röthgen S 1 

Am Buschend   Weisweiler S 1 

Am Fließ   Dürwiß S 1 

Am Fresenberg   Nothberg S 3.1 

Am Ginsterbusch   Waldschule S 1 

Am Goldberg   Bergrath S 1 

Am Grünen Winkel   Stich S 2.2 

Am Hang   Stich S 2.2 

Am Hastenrather Fließ   Hastenrath S 1 

Am Heinrichsschacht   Stich S 1 

Am Hochhaus   Dürwiß S 2.2 

Am Hörschberg   Dürwiß S 1 

Am Hof   Hehlrath S 1 

Am Hovener Feld   Weisweiler S 1 

Am Jordanshof   Bergrath S 1 

Am Kalkofen   Bohl S 1 

Am Kitzberg   Stich S 2.2 

Am Kleekamp   Dürwiß S 1 

Am Klosterhof   St.Jöris S 2.2 
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Am Klosterweiher   St.Jöris S 1 

Am Köhlerpfad   Bergrath S 1 

Am Maxweiher   Kinzweiler S 2.2 

Am Mühlenfeld   Nothberg S 2.2 

Am Mühlengraben   Weisweiler S 1 

Am Nierchen   Hücheln S 1 

Am Omerbach   Nothberg S 1 

Am Otterbach   Nothberg S 1 

Am Pütt   Stich S 1 

Am Riffersbach   Bergrath S 1 

Am Rodelberg   Dürwiß S 1 

Am Römerberg   Röhe S 1 

Am Rosenstock   Waldschule S 1 

Am Schildchen   Weisweiler S 1 

Am Schlemmerich   Stich S 3.1 

Am Schlemmerich Stichstraße zu den Häusern Nr. 2 - 8 Stich S 2.2 

Am Schlemmerich Stichstraße zu den Häusern Nr. 10 - 16 Stich S 1 

Am Schlemmerich Privatstraße zu den Häusern Nr. 11 - 13 Stich P 

Amselweg   Bergrath P 

Am Stapel   Stadtmitte P 

Am Steinacker   Dürwiß S 1 

Am Steinbüchel   Nothberg S 1 

Am Vogelschuß   Dürwiß S 1 

Am Wolfshag   Volkenrath S 1 

An der Burgmauer   Weisweiler S 1 

An der Fahrt   Kinzweiler S 2.2 

An der Fauch   Hehlrath S 1 

An der Festhalle   Kinzweiler S 1 

An der Glocke   Stadtmitte S 1 

An der Waidmühle   Dürwiß S 2.2 

An der Waidmühle Verbindung zur Martinstraße Dürwiß S 1 

An der Wasserwiese einschl. aller Stichstraßen Ost S 3.2 

An Haus Palant   Weisweiler S 1 

An Wardenslinde von Dürener Straße bis Gartenstraße Ost S 3.1 

An Wardenslinde von Gartenstraße bis Weisweilerstraße Ost / Dürwiß S 1 

Anna-Klöcker-Anlage   Stadtmitte S 1 

Antoniusstraße von Zechenstraße bis Wilhelmstraße Bergrath S 2.2 

Antoniusstraße ab Wilhelmstraße (Hs. Nr. 58 - 86 u. 37 - 63) Bergrath S 1 

Antoniusstraße Stichstraße zu den Häusern Nr. 76 - 86 Bergrath S 1 

Ardennenstraße einschl. Stichstraßen Bergrath S 1 

Arndtstraße   Stadtmitte S 1 

Asternweg   Ost S 1 

Auerbachstraße einschl. Anbindung AuerbachCenter Stadtmitte S 3.2 

Auestraße Abzweige von der Phönixstraße und Verbindung 
dazwischen (Buswendeschleife) 

Aue S 2.2 

Auestraße Stichstraße zu den Häusern Nr. 10a - 30a Aue S 1 

Auf dem Bend   Dürwiß S 1 

Auf dem Driesch   Weisweiler S 3.2 

Auf dem Ellerberg von Aachener Straße bis Matthias-Stiel-Straße Röhe S 2.2 

Auf dem Ellerberg ab Matthias-Stiel-Straße Röhe S 1 

Auf dem Felde Aufstellfläche LSA (Wirtschaftsweg bis L 240) Hehlrath S 2.2 

Auf dem Felde von Wirtschaftsweg bis Wardener Straße Hehlrath S 1 

Auf dem Höfchen   Bergrath S 1 
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Auf dem Hügel   Dürwiß S 1 

Auf dem Pesch   Weisweiler S 3.2 

Auf den Hufen   Kinzweiler S 2.2 

Auf den Hufen Stichstraße zu den Häusern Nr. 10 - 46 Kinzweiler S 1 

Auf der Heide   Weisweiler S 2.2 

Auf der Heide Privatstraße zu den Häusern Nr. 33 - 39 Weisweiler P 

Auf der Heide Stichstraße zu den Häusern Nr. 40 - 66 Weisweiler S 1 

Auf der Heide Stichstraße zu den Häusern Nr. 41 - 43 Weisweiler S 1 

Auf der Komm   Stadtmitte S 1 

August-Bebel-Straße   Hehlrath P 

August-Schmidt-Straße   Dürwiß S 1 

August-Thyssen-Straße   Stadtmitte S 3.1 

Bachstraße   Weisweiler S 1 

Backsteinweg   Stich S 1 

Baptistastraße   Hücheln S 1 

Barbarastraße   Pumpe S 3.2 

Baumschulenweg   Dürwiß S 1 

Begauer Mühlenweg   Kinzweiler S 1 

Begauer Straße von Neusener Straße bis Friedhof St. Jöris S 2.2 

Begauer Straße ab Friedhof St. Jöris S 1 

Bendenmühle   Nothberg S 1 

Bergrather Feld   Bergrath S 1 

Bergrather Straße   Stadtmitte S 3.1 

Bergstraße   Hücheln S 1 

Berliner Ring   Weisweiler S 1 

Bernhard-Letterhaus-Str.   Ost S 1 

Bertolt-Brecht-Straße   Dürwiß S 1 

Birkengangstraße   Wald S 2.2 

Bismarckstraße   Stadtmitte S 3.2 

Blasiusstraße   Kinzweiler S 1 

Blumenstraße   Weisweiler S 1 

Bohler Heide   Wald  S 1 

Bohler Straße   Bohl S 2.1 

Bohler Straße Weg zu den Häusern Nr. 80 - 86 Bohl S 2.1 

Bonhoefferstraße   Dürwiß S 1 

Bonifatiusstraße   Dürwiß S 1 

Bourscheidtstraße   Röthgen S 2.1 

Brauhausstraße   Stadtmitte S 2.2 

Breslauer Straße   Dürwiß S 1 

Brigidastraße   Weisweiler S 1 

Broicher Pfad   Dürwiß S 1 

Brückenstraße   Nothberg S 1 

Brunnenhof   Stadtmitte P 

Buchenweg   Dürwiß S 1 

Burgstraße von Röthgener Straße bis Bourscheidtstraße Röthgen S 3.2 

Burgstraße von Bourscheidtstraße bis Jägerspfad Röthgen S 3.1 

Burgstraße von Jägerspfad bis Wilhelmstraße Röthgen S 3.2 

Burgstraße Stichstraße zu den Häuser Nr. 68 - 70 Röthgen S 1 

Burgweg   Weisweiler S 1 

Buschweg   Röthgen S 1 

Cäcilienstraße von Nothberger Straße bis Zechenstraße Nothberg S 3.1 

Cäcilienstraße von Zechenstraße bis "Am Fresenberg" Nothberg S 3.1 

Cäcilienstraße Zufahrt zu den Häusern Nr. 86 und 88 Nothberg S 1 
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Carbynstraße   Stadtmitte S 1 

Dahlienweg   Ost S 1 

Dampfziegelei   Röthgen S 1 

Danziger Straße   Vöckelsberg S 1 

Dechant-Deckers-Straße   Stadtmitte S 3.1 

Dechant-Kirschbaum-Str.   Stadtmitte S 1 

Domtalweg   Fronhoven/Neu-Lohn S 1 

Dornweißstraße   Dürwiß S 1 

Dreieckstraße von Aachener Straße bis "Lotzfeldchen" Stadtmitte S 3.2 

Dreieckstraße von "Lotzfeldchen" bis Franz-Liszt-Straße Stadtmitte S 1 

Dreieckstraße Privatstraße zu den Häusern Nr. 52 - 56 Stadtmitte P 

Dreiers Gärten   Stadtmitte S 1 

Dr.-Gilles-Straße   Weisweiler S 1 

Dr.-Hildegard-Basting-Str.   Weisweiler S 1 

Drieschstraße   Stadtmitte S 1 

Drimbornshof   Dürwiß P 

Drosselweg   Bergrath P 

Dürener Straße Hauptfahrbahn von Kochsgasse bis Franken-
platz innerhalb der OD 

Stadtmitte / Ost / 
Weisweiler 

S 3.1 

Dürener Straße Stichstraße zu den Häusern Nr. 471 - 475 Weisweiler S 3.2 

Dürener Straße Parallelfahrbahn vor den Häusern Nr. 279-293 Ost S 1 

Dürener Straße Stichstraßen zu den Häusern Nr. 402 - 420 Weisweiler S 1 

Dürener Straße Privatstraßen zu den Häusern Nr. 422 - 428 Weisweiler P 

Dürener Straße Stichstraße zu den Häusern Nr. 589 a/b Weisweiler S 1 

Dürwißer Kirchweg   Dürwiß S 1 

Dürwißer Straße   Weisweiler S 2.1 

Duffenter   Wald S 2.2 

Eduard-Mörike-Platz   Ost S 1 

Eduard-Mörike-Straße von "An Wardenslinde" bis Sternheimstraße Ost S 2.2 

Eduard-Mörike-Straße von Sternheimstraße bis Ruhrstraße Ost S 1 

Eduardstraße   Stich S 1 

Eiche   Hehlrath S 1 

Eichendorffstraße   Stadtmitte S 3.2 

Eichendorffstraße Stichstraße nach Norden ggü. Haus 29 Stadtmitte S 1 

Eichendorffstraße Stichstraße zu den Häusern Nr. 41 - 49 Stadtmitte S 1 

Eichenstraße   Dürwiß S 1 

Einhardstraße   Röthgen S 1 

Eisenbahnstraße von Röthgener Straße bis Invalidenstraße Röthgen S 2.1 

Eisenbahnstraße ab Invalidenstraße Röthgen S 1 

Eisenmühlenstraße   Weisweiler S 1 

Ekkehardstraße   Bergrath S 1 

Elbinger Straße   Vöckelsberg S 1 

Elektrowerk   Weisweiler P 

Elisabeth-Selbert-Straße   Röthgen S 1 

Elisabeth-Sous-Straße   Kinzweiler S 1 

Elisabethweg   Pumpe P 

Elsassstraße   Hehlrath S 1 

Englerthsgärten   Stadtmitte S 1 

Englerthstraße von Neustraße bis Kochsgasse Stadtmitte S 3.2 

Englerthstraße von Kochsgasse bis "Langwahn" Stadtmitte S 2.2 

Erbericher Straße   Fronhoven/Neu-Lohn S 1 

Erfstraße von Nickelstraße bis Schulstraße Röhe S 2.2 

Erfstraße ab Schulstraße Röhe S 1 
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Erich-Berschkeit-Straße (ehemals Teilstück  "Zum Blausteinsee") Dürwiß S 2.2 

Erich-Kästner-Straße   Dürwiß S 1 

Erikaweg   Waldschule S 1 

Erlenweg   Dürwiß S 1 

Ernst-Abbe-Straße einschließlich aller Stichstraßen Weisweiler S 3.2 

Eschenweg   Dürwiß S 1 

Feldbrandweg   Stich S 1 

Feldenendstraße   Bergrath S 3.2 

Feldstraße   Röthgen S 1 

Feldstraße Privatstraße zu den Häusern Nr. 3 - 19 Röthgen P 

Feldstraße Stichstraße zu den Häusern Nr. 44 - 46 Röthgen S 1 

Fichtenweg   Waldschule S 3.2 

Filzengraben   Weisweiler S 2.2 

Finkenweg   Bergrath P 

Fischerstraße   Röthgen S 1 

Fischerstraße Stichstraße zu den Häusern Nr. 67 - 73 Röthgen S 1 

Fischerstraße Stichstraße zu den Häusern Nr. 91 - 93 Röthgen S 1 

Fliederweg   Ost S 1 

Floraweg   Weisweiler S 3.2 

Floraweg Parallelfahrbahn vor den Häusern Nr. 5 - 11 Weisweiler S 1 

Florianweg   Stich S 3.1 

Fontanestraße   Stadtmitte S 1 

Frankenplatz vor den Häusern Nr. 2 - 7 Weisweiler S 3.1 

Frankenplatz Stichstraße zu den Häusern Nr. 7b, 8, 8a Weisweiler S 1 

Frankenplatz vor den Häusern Nr. 9 - 17 Weisweiler S 2.2 

Frankenplatz vor den Häusern Nr. 18 - 21 Weisweiler S 1 

Franz–Gessen-Straße   Weisweiler S 1 

Franz-Liszt-Straße   Stadtmitte S 1 

Franz-Rüth-Straße   Stadtmitte S 2.2 

Franzstraße   Stadtmitte S 3.1 

Freiherr-vom-Stein-Straße   Dürwiß S 2.2 

Friedensstraße   Stadtmitte S 2.2 

Friedhofsweg   Stich S 1 

Friedrich-Ebert-Straße   Dürwiß S 1 

Friedrichstraße von Stich bis "Am Schlemmerich" Stich S 3.1 

Friedrichstraße Verbindungen zum Sebastianusweg Stich S 1 

Friedrichstraße ab "Am Schlemmerich" Stich S 1 

Fronhoven von Rosenstraße bis L 238 Fronhoven/Neu-Lohn S 2.2 

Fronhoven nördliche Verlängerung bis zum Feuerwehrgerä-
tehaus 

Fronhoven/Neu-Lohn S 2.2 

Fronhoven Parallelfahrbahnen vor den Häusern                           
Nr. 25 c-d und 55 - 61 

Fronhoven/Neu-Lohn S 1 

Fronhovener Straße   Dürwiß S 1 

Fronstraße   Fronhoven/Neu-Lohn S 1 

Fuchshofweg   Dürwiß S 1 

Funkengasse   Stadtmitte S 1 

Gartenstraße von "An Wardenslinde" bis Preyerstraße Stadtmitte S 3.1 

Gartenstraße von Preyerstraße bis Friedensstraße Stadtmitte S 2.2 

Gartenstraße Weg zu den Häusern Nr. 115 - 149 Stadtmitte S 1 

Gartenstraße Stichstraße zu den Häusern Nr. 56 - 58 Stadtmitte S 1 

Gasthausstraße   Dürwiß S 2.1 

Georgsweg   St.Jöris S 1 

Gerhard-Hauptmann-Str.   Weisweiler S 1 
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Gerhard-Meiß-Straße   Kinzweiler S 1 

Glücksburg von Aachener Str. bis Zufahrt BAB Raststätte Röhe S 1 

Glücksburg ab BAB Raststätte Röhe S 1 

Goerdtstraße von Nickelstraße bis Wardener Straße Röhe S 2.2 

Goerdtstraße ab Wardener Straße Röhe S 1 

Goethestraße   Dürwiß S 1 

Goetz-Briefs-Weg   Stadtmitte S 1 

Grabenstraße   Stadtmitte S 3.2 

Grachtstraße   Bergrath S 3.1 

Grachtstraße Stichstraße zu den Häusern Nr. 17a - 29c Bergrath S 1 

Graeserstraße   Bergrath S 1 

Gressenicher Straße innerhalb der OD Hastenrath S 3.1 

Grüner Weg von Lotzfeldchen bis Zufahrt KiTa Stadtmitte S 2.2 

Grüner Weg ab Zufahrt KiTa Stadtmitte S 1 

Grüner Weg Privatstraße zu den Häusern Nr. 21 - 23 Stadtmitte P 

Grünewaldstraße   Stadtmitte S 1 

Grünstraße von Jülicher Straße bis Laurenzberger Straße Dürwiß S 2.2 

Grünstraße ab Laurenzberger Straße  Dürwiß S 1 

Gutenbergstraße von Steinstraße bis Franz-Rüth-Straße Stadtmitte S 2.2 

Gutenbergstraße ab Franz-Rüth-Straße Stadtmitte S 1 

Gutenbergstraße Privatstraße zu den Häusern Nr. 28 - 30 Stadtmitte P 

Hagedornweg   Waldschule S 1 

Hainbuchenweg   Dürwiß S 1 

Haldenstraße   Hücheln S 1 

Hamicher Weg   Hastenrath S 1 

Hans-Böckler-Straße   Dürwiß S 2.2 

Hans-Böckler-Straße Stichstraße zu den Häusern Nr. 90 - 108 Dürwiß S 1 

Hans-Leyers-Weg   Weisweiler S 1 

Harbigstraße   Dürwiß S 1 

Harzstraße   Bergrath S 1 

Hastenrather Schule   Hastenrath S 1 

Hastenrather Weg   Bergrath S 2.2 

Hastenrather Weg Privatstraße zu den Häusern Nr. 52 - 52c Bergrath P 

Hauptstraße   Weisweiler S 3.1 

Hausener Straße   Fronhoven/Neu-Lohn S 1 

Hehlrather Straße von Jülicher Straße bis Reuleauxstraße Stadtmitte S 3.1 

Hehlrather Straße von Reuleauxstraße bis "Lotzfeldchen" Stadtmitte S 3.2 

Hehlrather Straße ab "Lotzfeldchen" Stadtmitte S 1 

Heibachstraße   Bergrath S 2.1 

Heidesiedlung   Weisweiler S 1 

Heidestraße   Waldschule S 1 

Heinrich-Heine-Straße   Dürwiß S 2.1 

Heinrich-Imig-Straße   Ost S 1 

Heinrichsallee   Stich S 1 

Heinrichsweg   Röthgen S 1 

Heinrichsweg  Stichstraße zu den Häusern                                                         
Nr. 129, 133 und 137 

Röthgen S 1 

Heinrichsweg  Privatstraße zu den Häusern Nr. 155 - 163 Röthgen P 

Heinrich-von-Berg-Weg   Röthgen P 

Heisterner Straße   Nothberg S 2.2 

Hermann-Hollerith-Straße einschl. Stichstraße zu den Häusern Nr. 7 - 17 Weisweiler S 3.2 

Hermann-Löns-Anger   Stich S 2.2 

Hermann-Löns-Straße   Weisweiler S 2.2 
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Herrenfeldchen   Bergrath S 1 

Hochbrückerweg   Weisweiler S 1 

Höhenweg   Hücheln S 1 

Hölderlinstraße   Ost S 1 

Hoeschweg   Stich S 1 

Hofstraße   Nothberg S 2.2 

Hohe Straße   Nothberg S 2.2 

Hompeschstraße   Stadtmitte S 1 

Hospitalgasse   Stadtmitte S 1 

Hovener Straße einschl. aller Stichstraßen Weisweiler S 1 

Hovermühle   Ost S 1 

Hubertusstraße   Bergrath S 2.2 

Hüchelner Benden   Hücheln S 1 

Hüchelner Straße Nothberg innerhalb der OD Nothberg S 3.1 

Hüchelner Straße von Wenauer Straße bis "Wilhelmshöhe" Hücheln S 2.1 

Hüchelner Straße von "Wilhelmshöhe" bis Tannenbergstraße Hücheln S 2.2 

Hüchelner Straße von Tannenbergstraße bis Wendeplatz Hücheln S 1 

Hüchelner Straße Weg zu den Häusern Nr. 174 - 180 Hücheln S 1 

Hüttenstraße   Röthgen S 1 

Hugo-Merckens-Straße   Stadtmitte S 1 

Hunsrückstraße   Bergrath S 1 

Huppertzbruch   Hastenrath S 1 

Ichenberg   Röthgen S 1 

Im Busch   St. Jöris S 1 

Im Eichelkamp   Weisweiler S 1 

Im Felde   Bergrath S 1 

Im Hag   Stich S 1 

Im Hasselt   Röhe S 1 

Im Kamp   Röthgen S 1 

Im Klostergarten   Stadtmitte S 1 

Im Korkus   Nothberg S 1 

Im Kuckuck   Hastenrath S 1 

Im Padtkohl   Pumpe S 1 

Im Römerfeld   Hücheln S 1 

Im Römerfeld Privatstraße zu den Häusern Nr. 12 - 40 Hücheln P 

Im Rott   St.Jöris S 1 

Im Steinbruch   Nothberg S 1 

Im Stollen   Hastenrath S 1 

Im Tempel   Scherpenseel S 1 

Im Wiesenhang   Hastenrath S 1 

Im Winkel   Dürwiß S 1 

In den Benden von "Am Fresenberg" bis P & R Platz Nothberg S 2.1 

In den Benden ab P & R Platz Nothberg S 1 

In den Burgwiesen   Weisweiler S 1 

In der Gracht   Hücheln S 1 

In der Krause   Weisweiler S 3.2 

In der Schleh   Nothberg S 1 

Indestraße   Stadtmitte S 3.1 

Indeland-Straße   Weisweiler S 3.2 

Indepromenade   Stadtmitte S 1 

Inselstraße   Stadtmitte S 1 

Invalidenstraße   Röthgen S 2.1 

Jägerspfad   Röthgen S 3.1 
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Jahnstraße   Stadtmitte S 3.2 

Jan-van-Werth-Straße   Fronhoven/Neu-Lohn S 1 

Johanna-Neumann-Straße   Röthgen S 2.2 

Johannes-Rau-Platz   Stadtmitte S 1 

Johannisstraße von Frankenplatz bis Severinstraße Weisweiler S 2.2 

Johannisstraße ab Severinstraße Weisweiler S 1 

Josef-Artz-Straße   Bergrath S 3.1 

Josef-Nacken-Weg   Stadtmitte P 

Josef-Granrath-Straße   Kinzweiler S 1 

Josefstraße   Stadtmitte S 1 

Jülicher Straße von Dürener Straße bis Fronhovener Straße 
innerhalb der OD 

Stadtmitte/Dürwiß S 3.1 

Jülicher Straße von Fronhovener Straße bis Stresemannstraße Stadtmitte/Dürwiß S 3.2 

Jülicher Straße ab Stresemannstraße Stadtmitte/Dürwiß S 1 

Käthe-Kollwitz-Straße   Dürwiß S 1 

Käthe-Kruse-Straße   Hastenrath S 1 

Kaiserstraße   Stadtmitte S 3.2 

Kalvarienbergstraße von Wardener Straße bis Pferdegasse Kinzweiler S 2.2 

Kalvarienbergstraße ab Pferdegasse Kinzweiler S 1 

Kambachstraße von Wardener Straße bis Pannesstraße  Kinzweiler S 2.1 

Kambachstraße von Pannesstraße bis "Auf den Hufen" Kinzweiler S 2.2 

Kantstraße   Weisweiler S 1 

Kapellenstraße   Dürwiß S 1 

Kapellenweg   Scherpenseel S 1 

Karl-Arnold-Straße   Dürwiß S 2.2 

Karlstraße   Röthgen S 2.2 

Kastanienweg   Dürwiß S 1 

Kathy-Beys-Straße   Dürwiß S 1 

Keerbenden   Scherpenseel S 1 

Kettelerstraße   Kinzweiler S 1 

Kiefernweg   Waldschule S 3.2 

Killewittchen   Hastenrath S 1 

Kinzweilerstraße   Hehlrath S 2.2 

Kinzweilerstraße Stichstraße zu den Häusern Nr. 18a - 24c Hehlrath S 1 

Kirchplatz   Fronhoven/Neu-Lohn S 1 

Kirchstraße   Kinzweiler S 2.1 

Kirchstraße Weg zum Mühlenweg (ggü. Kirche) Kinzweiler S 1 

Klapperstraße   Hehlrath S 1 

Klinkgasse   Weisweiler S 1 

Klosterweg   St. Jöris S 1 

Knappenweg   Dürwiß S 1 

Knippmühle von Eifelstr. bis Stichstr. Häuser Nr. 4a - 6c Nothberg S 2.1 

Knippmühle von Stichstr. Hs. Nr. 4a-6c bis "Hohe Straße" Nothberg S 2.2 

Knippmühle Parallelfahrbahn vor den Häusern Nr. 8 - 22 Nothberg S 1 

Knippmühle Stichstraße zu den Häusern Nr. 4a - 6c Nothberg S 1 

Kochsgasse von Englerthstraße bis Indestraße Stadtmitte S 1 

Kochsgasse von Indestraße bis Dürener Straße Stadtmitte S 3.1 

Königsbenden einschließlich aller Stichstraßen Ost S 3.2 

Königsberger Straße   Vöckelsberg S 2.2 

Königsberger Straße Stichstraße zu den Häusern Nr. 33 - 35 Vöckelsberg S 1 

Königsberger Straße Stichstraße zu den Häusern Nr. 96 - 100 u. 51 Vöckelsberg S 1 

Kolpingstraße   Stadtmitte S 1 

Kommendenstraße   Fronhoven/Neu-Lohn S 1 
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Konkordiasiedlung   Stich S 1 

Konkordiastraße   Stich S 1 

Konkordiaweg   Stich S 1 

Konrad-Adenauer-Straße von Römerstraße bis Zehnthofstraße Dürwiß S 1 

Konrad-Adenauer-Straße von Zehnthofstraße bis Gasthausstraße Dürwiß S 2.2 

Konrad-Adenauer-Straße Privatstraße zum Haus Nr. 18 a Dürwiß P 

Konrad-Müller-Straße   Kinzweiler S 1 

Kopernikusstraße   Weisweiler S 1 

Kopfstraße von Feldenendstraße bis Vennstraße Bergrath S 3.2 

Kopfstraße von Vennstraße bis Josef-Artz-Straße Bergrath S 3.1 

Kreuzstraße   Hehlrath S 1 

Kronendriesch   Volkenrath S 1 

Krottshäuser   Röhe S 1 

Kunstschacht   Stich S 1 

Kupfermühlenkamp   Röhe S 1 

Kurt-Nagel-Straße (ehemals Carl-Zeiss-Straße) Weisweiler S 1 

Kurt-Schumacher-Straße   Dürwiß S 1 

Kurt-Tucholsky-Straße   Dürwiß S 1 

Langendorfer Straße   Fronhoven/Neu-Lohn S 1 

Langenerf   Scherpenseel S 1 

Langerweher Straße bis Stadtgrenze Weisweiler S 3.1 

Langgasse   Weisweiler S 1 

Langwahn   Stadtmitte S 3.1 

Langweilerweg   Kinzweiler S 1 

Laurentiusstraße   Dürwiß S 1 

Laurenzberger Straße   Dürwiß S 2.2 

Laurenzberger Weg   Kinzweiler S 1 

Lehmkuhlweg   Stich S 1 

Leo-Meuser-Straße   Fronhoven/Neu-Lohn S 2.2 

Lessingstraße   Ost S 1 

Liebfrauenstraße von Jülicher Straße bis Reuleauxstraße Stadtmitte S 3.1 

Liebfrauenstraße von Reuleauxstraße bis Hehlrather Straße Stadtmitte S 1 

Lilienthalstraße   Stadtmitte S 1 

Lilienthalstraße Privatstraße zu den Häusern Nr. 8 und 8 a Stadtmitte P 

Lindenallee einschl. P&R Platz Weisweiler S 3.1 

Lindenstraße von Jülicher Straße bis Hans-Böckler-Straße Dürwiß S 2.2 

Lindenstraße ab Hans-Böckler-Straße Dürwiß S 1 

Lohner Straße   Dürwiß S 1 

Lotzfeldchen   Stadtmitte S 3.2 

Ludwigstraße   Stadtmitte S 1 

Lürkener Straße   Dürwiß S 1 

Lürkener Weg   Kinzweiler S 1 

Luisenstraße   Waldschule S 3.1 

Maarfeld   Bergrath S 1 

Maarstraße   Fronhoven/Neu-Lohn S 1 

Maasstraße   Ost S 1 

Marie-Juchacz-Straße   Dürwiß S 1 

Marienburger Straße   Vöckelsberg S 1 

Marienstraße   Stadtmitte S 3.2 

Markt von Wollenweberstraße bis Marktstraße Stadtmitte S 3.2 

Markt von Marktstraße bis Dürener Straße           
(Häuser Nr. 1, 3, 7, 9, 11, 13 und 15) 

Stadtmitte S 1 

Marktstraße   Stadtmitte S 3.2 
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Martin-Luther-Platz   Stadtmitte S 3.2 

Martin-Luther-Straße   Stadtmitte S 3.2 

Martinstraße   Dürwiß S 1 

Matthias-Stiel-Straße   Röhe S 1 

Matthiasweg   Stich S 1 

Mauerweg   Stadtmitte S 1 

Max-Planck-Straße   Weisweiler S 3.2 

Merkurstraße   Stadtmitte S 2.2 

Merzbachstraße   Kinzweiler S 2.1 

Merzbrücker Straße   St. Jöris S 2.1 

Michelsweg   Bergrath S 1 

Mittelstraße   Röthgen S 1 

Moltkestraße von Marienstraße bis Kaiserstraße Stadtmitte S 3.2 

Moltkestraße von Kaiserstraße bis Bismarckstraße Stadtmitte S 1 

Moosweg   Waldschule S 1 

Moselstraße   Ost S 1 

Mozartstraße   Stadtmitte S 1 

Mühlenweg   Kinzweiler S 1 

Nagelschmiedstraße von Gasthausstraße bis Feuerwehrgerätehaus Dürwiß S 2.1 

Nagelschmiedstraße von Feuerwehrgerätehaus bis Zehnthofstraße Dürwiß S 1 

Nelkenweg   Ost S 1 

Neusener Straße   St. Jöris S 2.2 

Neustraße   Stadtmitte S 3.2 

Nickelstraße   Röhe S 2.2 

Nickelstraße Weg zu den Häusern Nr. 75 - 125 Röhe S 1 

Nierhausener Straße   Hehlrath S 1 

Nordstraße   Stadtmitte S 2.2 

Nothberger Hof   Nothberg P 

Nothberger Platz   Nothberg S 1 

Nothberger Straße   Stadtmitte S 3.1 

Nothberger Straße Stichstr. zu den Häusern Nr. 58-70 und 81-87  Stadtmitte S 3.2 

Nothberger Straße Parallelfahrbahn vor den Häusern Nr. 46 - 54 Stadtmitte S 1 

Oberdorf   Röthgen S 1 

Obere Mühle   Kinzweiler P 

Obermerzer Straße   Kinzweiler S 1 

Oberstraße   Hehlrath S 2.2 

Oberstraße Stichstraße zu den Häusern Nr.  2 und 6 Hehlrath S 1 

Oberstraße Privatstraße zu den Häusern Nr. 4 und 4a Hehlrath P 

Odilienstraße   Röthgen S 3.1 

Odilienstraße Stichstraße zu den Häusern Nr. 42 - 44 Röthgen S 1 

Olympiastraße   Hücheln S 1 

Ostpreußenweg   Volkenrath S 1 

Oststraße   Ost S 1 

Otto-Wels-Straße   Stadtmitte P 

Pannesstraße   Kinzweiler S 2.2 

Parkstraße von Dürener Straße bis Peter-Paul-Straße Stadtmitte S 3.2 

Parkstraße von Peter-Paul-Straße bis Gartenstraße Stadtmitte S 1 

Patternhof Anschluss an die Bergrather Straße                         
(Häuser Nr. 3 - 6) 

Stadtmitte S 2.2 

Patternhof entlang der Inde vor den Häusern Nr. 7 - 11                                    
und 36 - 42 

Stadtmitte S 2.2 

Patternhof Stichstraße zu den Häusern Nr. 1 und 3 Stadtmitte S 1 

Patternhof Straßen zu den Häusern Nr. 12 - 35 Stadtmitte S 1 

Patternhof Stichstraße zu den Häusern Nr. 44 und 46 Stadtmitte S 1 
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Paul-Ernst-Straße   Ost S 1 

Peilsgasse   Stadtmitte S 3.2 

Peter-Koch-Straße   Kinzweiler S 1 

Peter-Liesen-Straße   Stadtmitte S 1 

Peter-Paul-Straße von Jülicher Straße bis Parkstraße Stadtmitte S 2.1 

Peter-Paul-Straße von Parkstraße bis Preyerstraße Stadtmitte S 3.1 

Pfarrer-Appelrath-Straße   Ost S 1 

Pfarrer-Bringmann-Platz   Dürwiß S 1 

Pfarrer-Einerhand-Str.   Kinzweiler S 1 

Pfarrer-Funk-Straße   Hastenrath S 1 

Pfarrer-Hoffmanns-Str.   Weisweiler S 1 

Pfarrer-Kleinermanns-Str. Weg von der Kirche zur Kopfstraße Bergrath S 1 

Pfarrer-Krings-Straße   Nothberg S 1 

Pferdegasse   Kinzweiler S 2.2 

Phönixstraße   Aue S 3.1 

Phönixstraße Stichstr. zu den Häusern Nr. 2-4d (z. T. Privat) Aue S 1 / P 

Phönixstraße Stichstraßen zu den Häusern Nr. 60 - 136                
(z. T. Privat) 

Aue S 1 / P 

Platanenweg   Dürwiß S 1 

Preyerstraße von Dürener Straße bis Peter-Paul-Straße Stadtmitte S 2.2 

Preyerstraße von Peter-Paul-Straße bis Gartenstraße Stadtmitte S 2.1 

Preyerstraße von Gartenstraße bis Königsberger Straße Stadtmitte S 2.2 

Preyerstraße Privatstraße zu den Häusern Nr. 13 - 23 Stadtmitte P 

Preyerstraße Stichstraße zu den Häusern Nr. 70 - 98 Stadtmitte S 1 

Pümpchen   Stich S 1 

Pützfeldchen   Kinzweiler S 1 

Pützlohner Straße   Fronhoven/Neu-Lohn S 1 

Pumpe   Pumpe S 3.1 

Quellstraße   Hastenrath S 3.1 

Quellstraße Privatstraße zu den Häusern Nr. 18a - 24c Hastenrath P 

Raiffeisen-Platz   Stadtmitte S 3.1 

Raiffeisenweg   Dürwiß S 1 

Reginastraße   Kinzweiler S 1 

Reigate & Banstead-Platz   Röthgen S 3.1 

Reuleauxstraße von Hehlrather Straße bis Liebfrauenstraße Stadtmitte S 3.1 

Reuleauxstraße ab Liebfrauenstraße Stadtmitte S 1 

Rhönstraße   Bohl S 1 

Ringofen   Röthgen S 1 

Ringstraße   Fronhoven/Neu-Lohn S 2.2 

Rinkensplatz   Röhe S 1 

Robert-Koch-Straße   Dürwiß S 1 

Röher Hütte   Röhe S 1 

Röher Straße   Röhe S 3.1 

Röher Straße Privatstraße zu den Häusern Nr. 20a - 20f Röhe P 

Römerstraße von Grünstraße bis Freiherr-vom-Stein-Straße Dürwiß S 1 

Römerstraße von Freiherr-vom-Stein-Straße bis                       
"Am Hochhaus" 

Dürwiß S 2.2 

Römerstraße von "Am Hochhaus" bis Weisweilerstraße Dürwiß S 1 

Römerstraße Stichstraße zu den Häusern Nr. 55 - 61 Dürwiß S 1 

Römerstraße Stichstraße zu den Häusern Nr. 63 - 69 Dürwiß S 1 

Rößlers Mühle   Weisweiler P 

Röthgener Straße   Röthgen S 3.1 

Rolf-Hackenbroich-Str.   Weisweiler S 1 

Rosenallee   Stadtmitte S 3.2 
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Rosenstraße   Fronhoven/Neu-Lohn S 2.2 

Rotdornweg   Waldschule S 1 

Rue de Wattrelos Stichstr. zu den Häusern Nr. 8 - 10 und 11 - 29 Stadtmitte S 3.2 

Ruhrstraße   Ost S 1 

Rundstraße   Weisweiler S 1 

Saarstraße   Ost S 1 

Sandberg   Stich S 1 

Sandkaulberg   Weisweiler S 1 

Scherpenseeler Straße   Scherpenseel S 2.1 

Schillerstraße von Konrad-Adenauer-Straße bis                     
Freiherr-vom-Stein-Straße 

Dürwiß S 1 

Schillerstraße von Freiherr-vom-Stein-Straße bis                           
Weisweilerstraße 

Dürwiß S 2.2 

Schlehdornweg   Waldschule S 1 

Schlesierweg   Volkenrath S 1 

Schnellengasse   Stadtmitte S 1 

Schubbendenweg   Röhe S 1 

Schubertweg   Stadtmitte S 1 

Schützenstraße   Weisweiler S 1 

Schulstraße von Aachener Straße bis Erfstraße Röhe S 2.2 

Schulstraße ab Erfstraße Röhe S 1 

Schwalbenweg   Bergrath P 

Schwarzer Weg bis Scherpenseeler Straße Hastenrath S 1 

Schwarzer Weg von Scherpenseeler Straße bis               Wende-
linusstraße 

Hastenrath S 2.1 

Schwarzer Weg ab Wendelinusstraße Hastenrath S 1 

Schwarzwaldstraße   Hehlrath S 1 

Sebastianusstraße   Dürwiß S 1 

Sebastianusweg   Pumpe S 1 

Severinstraße   Weisweiler S 2.2 

Silvesterstraße   Fronhoven/Neu-Lohn S 2.2 

Sofienstraße   Stich S 1 

Sperlichstraße   Stich P 

Spessartstraße   Hehlrath S 1 

Stadionstraße   Hücheln S 1 

Städtlerstraße   Pumpe S 1 

Starenweg   Bergrath P 

Steinkohlenfeld   Pumpe S 1 

Steinstraße   Stadtmitte S 3.1 

Steinstraße Verbindung zur Franz-Rüth-Straße Stadtmitte S 1 

Sternheimstraße von Dürener Straße bis Eduard-Mörike-Straße Ost S 2.2 

Sternheimstraße ab Eduard-Mörike-Straße Ost S 1 

Stettiner Straße   Vöckelsberg S 1 

Stich   Stich S 3.1 

Stich Stichstraße zu den Häusern 26 - 46  Stich S 2.1 

Stolberger Straße   Pumpe S 3.1 

Stolberger Straße Verbindung zur Waldstraße Pumpe S 1 

Stolberger Straße Privatstraße zu den Häusern Nr. 63 - 85 Pumpe P 

Stoltenhoffmühle   Röhe P 

Stoltenhoffstraße   Röhe S 1 

Stormstraße   Ost S 1 

Stralsunder Straße   Vöckelsberg S 1 

Stresemannstraße   Dürwiß S 2.2 

Stresemannstraße Parallelfahrbahn vor den Häusern Nr. 16 - 22 Dürwiß S 1 
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Stüfgensweg   Bohl S 1 

Südstraße innerhalb der OD Ost S 3.1 

Talstraße   Röthgen S 3.1 

Tannenbergstraße   Hücheln S 2.2 

Taunusstraße   Bergrath S 1 

Theodor-Heuss-Ring   Dürwiß S 1 

Tilsiter Straße   Vöckelsberg S 1 

Tonbrennerweg   Stich S 1 

Trillersgasse   Stadtmitte S 1 

Tulpenweg   Ost S 3.2 

Tulpenweg Stichstraße zu den Häusern Nr. 17 - 25 Ost S 3.2 

Tunnelweg   Röthgen S 1 

Udelinberg   Nothberg S 1 

Uferstraße   Stadtmitte S 3.2 

Uhlandstraße   Ost S 1 

Ulmenstraße   Dürwiß S 1 

Valentinstraße   Kinzweiler S 1 

Velauer Straße   Hehlrath S 1 

Vennstraße   Bergrath S 2.2 

Vennstraße Privatstraße zu den Häusern Nr. 7b - 9a Bergrath P 

Verbindungsstraße   Weisweiler S 1 

Vereinsstraße   Röthgen S 1 

Viktoriastraße   Kinzweiler S 1 

Villeweg   Bergrath S 1 

Vogesenstraße   Bergrath S 1 

Vogesenstraße Privatstraßen zu den Häusern Nr. 4 - 15 Bergrath P 

Volkenrather Straße   Volkenrath S 1 

Von-Bongart-Straße   Nothberg S 1 

Von-der-Horst-Straße   Stadtmitte S 1 

Von-Harff-Straße   Röthgen S 1 

Von-Hatzfeld-Straße   Weisweiler S 1 

Von-Humboldt-Straße bis und einschl. Weg zur Liebfrauenstraße Stadtmitte S 1 

Von-Humboldt-Straße Privatstraße ab Weg zur Liebfrauenstraße Stadtmitte P 

Von-Kleist-Straße   Ost S 1 

Von-Palant-Straße   Nothberg S 1 

Von-Stephan-Straße   Stadtmitte P 

Von-Trips-Platz   Kinzweiler S 1 

Von-Trips-Straße   Kinzweiler S 1 

Vulligstraße   Stadtmitte S 1 

Waldstraße   Waldschule S 2.2 

Wardener Straße von Rue de Wattrelos bis Mariadorfer Straße Stadtmitte, Hehlrath, 
Kinzweiler 

S 3.1 

Wardener Straße von Mariadorfer Straße bis Stadtgrenze Stadtmitte, Hehlrath, 
Kinzweiler 

S 3.2 

Weierstraße   Bergrath S 3.2 

Weißdornweg   Waldschule S 1 

Weißer Weg von Kölner Straße bis "Wilhelmshöhe" Hücheln S 2.1 

Weißer Weg von "Wilhelmshöhe" bis "Auf der Heide" Hücheln S 2.2 

Weisweilerstraße   Dürwiß S 2.1 

Weisweilerstraße Parallelfahrbahn vor den Häusern Nr. 16 - 22 Dürwiß S 1 

Weisweilerstraße Stichstraße zu den Häusern Nr. 33 - 49 Dürwiß S 1 

Wendelinusstraße   Hastenrath S 2.1 

Wendelinusstraße Weg zu den Häusern Nr. 76a - 76g Hastenrath S 1 

Werdenstraße   Röhe S 1 
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Weserstraße   Ost S 1 

Westerwaldstraße   Hehlrath S 1 

Wiesenkoppe   Hastenrath S 1 

Wiesenstraße von Silvesterstraße bis Fronhoven Fronhoven/Neu-Lohn S 2.2 

Wiesenstraße ab Fronhoven Fronhoven/Neu-Lohn S 1 

Wilhelm-Dohmen-Straße   Dürwiß S 1 

Wilhelm-Lexis-Straße von "Zum Hagelkreuz" bis Ernst-Abbe-Straße Weisweiler S 3.2 

Wilhelm-Lexis-Straße "Innere Straßen" zwischen den Kreisverkehren 
Ernst-Abbe-Str. und Hermann-Hollerith-Str. 

Weisweiler S 3.2 

Wilhelminenstraße von "Stich" bis Jägerspfad Stich S 3.1 

Wilhelminenstraße ab Jägerspfad Stich S 2.2 

Wilhelminenstraße Stichstraße zu den Häusern Nr. 4 - 14 Stich S 1 

Wilhelminenstraße Parallelfahrbahn vor den Häusern Nr. 16 - 22 Stich S 1 

Wilhelm-Proemper-Straße   Dürwiß S 1 

Wilhelmshöhe   Hücheln S 2.1 

Wilhelmstraße   Bergrath S 3.2 

Wilhelmstraße Stichstraße zu den Häusern Nr. 68a - 68h Bergrath S 1 

Wollenweberstraße von Indestraße bis Markt Stadtmitte S 3.2 

Wollenweberstraße von Markt bis Dürener Straße Stadtmitte S 1 

Wültgensstraße   Kinzweiler P 

Zechenstraße   Bergrath S 3.1 

Zechenstraße Weg zu den Häusern Nr. 1 und 3 Bergrath S 1 

Zehnthofstraße   Dürwiß S 2.2 

Zentrum   Stich S 1 

Zieglerstraße   Stich S 1 

Zukunft   Dürwiß S 1 

Zum Blaustein-See   Dürwiß S 2.2 

Zum Freibad   Dürwiß S 1 

Zum Hagelkreuz von Frankenplatz bis "Am Kraftwerk" Weisweiler S 3.1 

Zum Hagelkreuz Stichstraße zu den Häusern Nr. 5 und 7 Weisweiler S 3.1 

Zur Alten Kirche Fußweg Nothberg S 1 

Zur Bohler Heide   Bohl S 1 

          

Hinweis :  Bei Straßen des klassifizierten Straßennetzes wird der Winterdienst außerorts durch den Bund, 
das Land NRW oder die StädteRegion Aachen durchgeführt. Sofern diese Straßen keine Orts-
durchfahrt in ihrem Verlauf aufweisen, sind sie in der Liste nicht aufgeführt. 

 

Sonstige nicht in der obigen Liste enthaltene Straßen, Stichstraßen, Zufahrten oder Wegever-
bindungen sind der Reinigungsklasse S1 zuzuordnen. 

 

Straßen, Wege und Plätze, die sich nicht im städtischen bzw. öffentlichen Eigentum befinden, 
sind als Privatstraße mit einem "P" in der Reinigungsklasse gekennzeichnet. 

 

Bekanntmachungsanordnung 
 

Die vorstehende Satzung wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
 

Es wird darauf hingewiesen, dass die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung für 
das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) nach Ablauf eines Jahres seit Verkündung dieser Satzung nicht mehr 
geltend gemacht werden kann, es sei denn, 
 

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht durchgeführt, 
b) die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 
c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt Eschweiler vorher gerügt und dabei die verletzte 

Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 
 

Eschweiler, den 05.12.2019 
 
Bertram 
Bürgermeister 
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82 
1. Nachtragssatzung 

vom 03.12.2019 

 
zur Gebührensatzung vom 18.12.2018 zur Satzung über 
die Abfallentsorgung in der Stadt Eschweiler 
 
Aufgrund des § 7 der Gemeindeordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV.NW.S. 666), in 
der zurzeit geltenden Fassung, §  9 des Abfallgesetzes 
für das Land Nordrhein-Westfalen (Landesabfallgesetz - 
LAbfG -) vom 21.06.1988 (GV.NW.S. 250), in der zur-
zeit geltenden Fassung, und der §§ 1, 2, 4 und 6 des 
Kommunalabgabengesetzes für das Land Nordrhein-
Westfalen (KAG) vom 21.10.1969 (GV.NW.S. 712), in 
der zurzeit geltenden Fassung, hat der Rat der Stadt       
Eschweiler in seiner Sitzung am 03.12.2019 folgende 1. 
Nachtragssatzung zur Gebührensatzung vom 
18.12.2018 zur Satzung über die Abfallentsorgung in 
der Stadt Eschweiler beschlossen. 
 
 

§ 1 
 

§ 3 (2) erhält folgende Fassung: 
 
 Die Benutzungsgebühr beträgt jährlich 
 
 a) ohne Benutzung einer Biotonne 
 
  aa) für einen 60-l Abfallbehälter    
   132,60 Euro, 
 
  bb) für einen 120-l Abfallbehälter 

221,77 Euro, 
 
  cc) für einen 240-l Abfallbehälter 

400,12 Euro, 
 
  dd) für einen 1,1 cbm Container 
   1.678,29 Euro, 
 
 b) mit Benutzung einer Biotonne 
 
  aa) für einen 60-l Abfallbehälter 

168,12 Euro, 
 
  bb) für einen 120-l Abfallbehälter 
   270,01 Euro, 
 
  cc) für einen 240-l Abfallbehälter 

473,81 Euro, 
 
  dd) für einen 1,1 cbm Container
   
   1.751,98 Euro. 

 
 

§ 2 

  
§ 3 (4) erhält folgende Fassung: 
 
Bei Grundstücken, auf denen die Anzahl der Biotonnen 
die Anzahl der Restmülltonnen übersteigt, wird für jede 
zusätzliche Biotonne eine Gebühr in Höhe von 
73,69 Euro jährlich erhoben. 
 

§ 3 

 
§ 3 (5) erhält folgende Fassung: 
 
Für zugelassene Abfallsäcke nach § 10 Abs. 3 der Ab-
fallentsorgungssatzung werden  
Benutzungsgebühren in Höhe von je 4,70 Euro erho-
ben.  
 
Für zugelassene Papiersäcke für Grün- und Bioabfälle 
nach § 10 Abs. 4 der Abfallentsorgungssatzung werden 
Benutzungsgebühren in Höhe von 3,20 Euro erhoben. 
 
 

§ 4 
 

§ 3 (6) erhält folgende Fassung: 
 
Für die Sonderleerung nach § 11 (6) der Satzung über 
die Abfallentsorgung in der Stadt    Eschweiler wird eine 
Gebühr in Höhe von 32,40 Euro erhoben. Die hierfür zu 
entrichtenden Gebühren werden von der Stadt Eschwei-
ler mittels Einzelbescheid festgesetzt und werden einen 
Monat nach Bekanntgabe des Bescheides fällig. 
 
 

§ 5 

 
§ 3 (7) erhält folgende Fassung: 
 
Mit den Gebühren nach Abs. 2 sind die Kosten der 
sonstigen Entsorgungsleistungen (z.B. Sperrgutabfuhr, 
Schadstoffmobil, Ast- und Strauchschnitt) abgegolten. 
 
 

§ 6 
 

Diese 1. Nachtragssatzung tritt am 01.01.2020 in Kraft. 
 
Bekanntmachungsanordnung 
 
Die vorstehende 1. Nachtragssatzung zur Gebührensat-
zung vom 18.12.2018 zur Satzung über die Abfallent-
sorgung in der Stadt Eschweiler wird hiermit öffentlich 
bekannt gemacht.  
Es wird darauf hingewiesen, dass die Verletzung von 
Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeord-
nung für das Land Nordrhein-Westfalen nach Ablauf 
eines Jahres seit Verkündung dieser Satzung nicht 
mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn,  
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder 

ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde 
nicht durchgeführt, 

b) die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich 
bekannt gemacht worden, 

c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vor-
her beanstandet oder 

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegen-
über der Stadt Eschweiler vorher gerügt und 
dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die 
Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel 
ergibt. 

 
Eschweiler, 03.12.2019 
 
Bertram 
Bürgermeister 
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2. Nachtragssatzung 
vom 03.12.2019 

 
zur Gebührensatzung vom 13.12.2017 zur Entwässe-
rungssatzung der Stadt Eschweiler 
 
Aufgrund der §§ 7, 8 und 9 der Gemeindeordnung für 
das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NRW. 
1994, S. 666), der §§ 1, 2, 4, 6 bis 8, 10 und 12 des 
Kommunalabgabengesetzes für das Land Nordrhein-
Westfalen (KAG NRW) vom 21.10.1969 (GV. NRW. 
1969, S. 712), des § 54 des Landeswassergesetzes 
NRW in der Fassung der Bekanntmachung vom 
25.6.1995 (GV. NRW. 1995, S. 926), sowie des Nord-
rhein-Westfälischen Ausführungsgesetzes zum Abwas-
serabgabengesetz vom 08.07.2016 (AbwAG NRW, GV. 
NRW. 2016, S. 559 ff.), in der jeweils geltenden Fas-
sung, hat der Rat der Stadt Eschweiler in seiner Sitzung 
am 03.12.2019 folgende 2. Nachtragssatzung zur Ge-
bührensatzung vom 13.12.2017 zur Entwässerungssat-
zung der Stadt Eschweiler beschlossen. 
 
 

§ 1 

 
§ 4 (9) erhält folgende Fassung: 
 

       Die Benutzungsgebühr beträgt: 
a) für die an die Abwasseranlage angeschlosse-

nen Grundstücke 2,42 €/ m³ bezogenem 
Frischwasser, 

b) für Grundstücke, von denen die Abfuhr von 
Abwasser aus abflusslosen Gruben erfolgt 
2,42 €/ m³ bezogenem Frischwasser. 

 
 

§ 2 

 
§ 5 (4) erhält folgende Fassung: 
 
Die Gebühr beträgt 1,17 €/m² bebauter und/oder befes-

tigter Fläche i. S. d. Abs. 1.  
 
 

§ 3 
 

Diese 2. Nachtragssatzung tritt am 01.01.2020 in Kraft. 
 
Bekanntmachungsanordnung 
 
Die vorstehende 2. Nachtragssatzung zur Gebührensat-
zung vom 13.12.2017 zur Entwässerungssatzung der 
Stadt Eschweiler wird hiermit öffentlich bekannt ge-
macht.  
Es wird darauf hingewiesen, dass die Verletzung von 
Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeord-
nung für das Land Nordrhein-Westfalen nach Ablauf 
eines Jahres seit Verkündung dieser Satzung nicht 
mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn,  
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder 

ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde 
nicht durchgeführt, 

 

b) die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich 
bekannt gemacht worden, 

 
c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vor-

her beanstandet oder 

 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegen-

über der Stadt Eschweiler vorher gerügt und 
dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die 
Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel 
ergibt. 

 
Eschweiler, 03.12.2019 
 
Bertram 
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Satzung 
über die notwendigen Stellplätze für Kraftfahrzeug-

stellplätze und Fahrradabstellplätze  
(Stellplatzsatzung) 

 

Satzung vom 04.12.2019; in Kraft getreten am 
01.01.2020 

 
Der Rat der Stadt Eschweiler hat in seiner Sitzung am 
03.12.2019 aufgrund der §§ 48 Abs. 3, 86 Abs. 1 Nr. 20, 
89 Abs. 1 Nr. 4 der Bauordnung für das Land Nordrhein-
Westfalen vom 21.07.2018 (GV. NRW. 2018, S. 421) 
und des § 7 der Gemeindeordnung für das Land Nord-
rhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 14.07.1994 (GV. NRW. 1994, S. 666), zuletzt ge-
ändert durch Artikel 5 des Gesetzes vom 11.04.2019 
(GV. NRW. S. 202), folgende Satzung beschlossen: 
 
 

§ 1 
Geltungsbereich und Zuständigkeit 

 

(1) 
1
Die Satzung gilt für das gesamte Gebiet der Stadt 

Eschweiler. 
2
Regelungen in Bebauungsplänen o-

der sonstigen Satzungen, die von Regelungen 
dieser Satzung abweichen, bleiben unberührt. 

(2) Für Entscheidungen nach dieser Satzung ist die 
Stadt Eschweiler zuständig. 

 
 

§ 2 
Herstellungspflicht und Begriffe 

 

(1)  Bei der Errichtung, wesentlichen Änderung oder 
wesentlichen Nutzungsänderung baulicher Anla-
gen, bei denen ein Zu- und Abgangsverkehr mit-
tels Kraftfahrzeug oder Fahrrad zu erwarten ist, 
müssen Stellplätze oder Garagen (notwendige 
Stellplätze) und Abstellplätze für Fahrräder (not-
wendige Abstellplätze) hergestellt werden. 

(2) 
1
Stellplätze sind Flächen, die dem Abstellen von 

Kraftfahrzeugen außerhalb der öffentlichen Ver-
kehrsfläche dienen. 

2
Sie sind nach der Verordnung 

über Bau und Betrieb von Sonderbauten (Sonder-
bauverordnung – SBauVO) vom 02.12.2016 in der 
jeweils gültigen Fassung herzustellen.

 3
Stellplätze 

im Sinne dieser Satzung müssen ohne Überque-
rung anderer Stellplätze ungehindert erreichbar 



Amtsblatt der Stadt Eschweiler, 35. Jahrgang, Ausgabe Nr. 19, vom 10.12.2019 Seite 22 

 
 

 

sein. 
4
Garagen sind ganz oder teilweise umschlos-

sene Räume zum Abstellen von Kraftfahrzeugen. 
5
Fahrradabstellplätze sind Flächen, die dem Ab-

stellen von Fahrrädern außerhalb der öffentlichen 
Verkehrsfläche dienen, und die 

1. von der öffentlichen Verkehrsfläche 
aus ebenerdig oder über Ram-
pen/Aufzüge verkehrssicher und leicht 
erreichbar sind, 

2. einen sicheren Stand und die Siche-
rung gegen Diebstahl ermöglichen, 

3. einzeln leicht zugänglich sind und 

4. eine Fläche von mindestens 1,5 m² 
pro Fahrrad zuzüglich der jeweils not-
wendigen Verkehrsfläche haben. 

(3)  Notwendige Stellplätze und Abstellplätze für Fahr-
räder müssen spätestens zum Zeitpunkt der Nut-
zungsaufnahme bzw. Benutzbarkeit der baulichen 
oder sonstigen Anlagen fertiggestellt sein. 

(4)  Die §§ 13 und 88 Sonderbauverordnung NRW 
sowie Rechtsverordnungen auf Grundlage des § 
87 Abs. 1 Nr. 11 BauO NRW bleiben unberührt. 

 
 

§ 3 
Anzahl der notwendigen Stellplätze und Fahrradab-

stellplätze 
 

(1)  Die Anzahl der notwendigen Stellplätze und Fahr-
radabstellplätze ergibt sich aus der Anlage zu die-
ser Satzung und den nachfolgenden Regelungen.  

(2)  
1
Für bauliche und sonstige Anlagen, deren Nut-

zungsart in der Anlage nicht aufgeführt ist, richtet 
sich die Anzahl der notwendigen Stellplätze und 
Fahrradabstellplätze nach dem voraussichtlichen 
tatsächlichen Bedarf. 

2
Dabei sind die in der Anlage 

für vergleichbare Nutzungen festgesetzten Zahlen 
als Orientierungswerte heranzuziehen. 

(3)  
1
Bei Anlagen mit verschiedenartigen Nutzungen 

bemisst sich die Anzahl der notwendigen Stellplät-
ze und notwendigen Fahrradabstellplätze nach 
dem größten gleichzeitigen Bedarf, wenn die 
wechselseitige Benutzung sichergestellt ist. 

2
Eine 

solche wechselseitige Benutzung ist bei öffentlich-
rechtlicher Sicherung auch bei der Bestimmung 
der Anzahl der notwendigen Stellplätze und der 
notwendigen Fahrradabstellplätze verschiedener 
Vorhaben in zumutbarer Entfernung zulässig. 

(4) 
 

Steht die Gesamtanzahl in einem offensichtlichen 
Missverhältnis zum tatsächlichen Bedarf, so kann 
die sich aus der Einzelermittlung ergebende Zahl 
der Stellplätze und Fahrradabstellplätze entspre-
chend erhöht oder ermäßigt werden. 

(5)  Ergeben sich bei der Ermittlung der Zahl der Stell-
plätze oder der Fahrradabstellplätze Nachkom-
mastellen, ist auf ganze Zahlen ab- oder aufzurun-
den. 

(6)  
1
Bis zu 25 von Hundert der notwendigen Stellplät-

ze können durch die Schaffung von zusätzlichen 
Fahrradabstellplätzen ersetzt werden. 

2
Dabei sind 

für einen Stellplatz vier Fahrradabstellplätze her-
zustellen. 

(7)  Werden in einem vor dem Inkrafttreten der Sat-
zung fertiggestellten Gebäude  

1.  in Folge einer Nutzungsänderung oder 

2.  durch Aus- oder Neubau des Dachgeschosses 

erstmalig oder zusätzlich Wohnungen geschaffen, 
so brauchen notwendige Stellplätze und notwendi-
ge Fahrradabstellplätze nicht hergestellt zu wer-
den, soweit die Herstellung von Stellplätzen und 
Fahrradabstellplätzen auf dem Grundstück nicht 
oder nur unter großen Schwierigkeiten möglich ist. 

(8)  
1
Die gemäß Herstellungspflicht erforderliche An-

zahl notwendiger Stellplätze kann im Rahmen ei-
nes Mobilitätskonzeptes für das beantragte Bau-
vorhaben verringert werden. 

2
Der verringerte Stell-

platzbedarf, der sich aus den Maßnahmen des 
Mobilitätskonzeptes ergibt, ist durch die Bauherr-
schaft schriftlich nachzuweisen, die dauerhafte 
Anwendung des Mobilitätskonzeptes ist öffentlich-
rechtlich zu sichern. 

3
Bei Veränderungen des Mo-

bilitätskonzeptes sind die gemäß der Herstel-
lungspflicht erforderlichen Stellplätze nachzuwei-
sen oder abzulösen. 

4
Ein Mobilitätskonzept kann 

ab einem Stellplatzbedarf von mehr als 10 Stell-
plätzen vorgeschlagen werden.  

 
 

§ 4 
Standort, Größe und Beschaffenheit von Stellplät-

zen und Fahrradabstellplätzen 
 

(1) 
1
Stellplätze und Fahrradabstellplätze sind auf dem 

Baugrundstück oder auf einem Grundstück in der 
näheren Umgebung, dessen Benutzung für diesen 
Zweck öffentlich-rechtlich gesichert ist, herzustel-
len und dauerhaft zu unterhalten. 

2
Wenn Gründe 

des Verkehrs dies erfordern, kann im Einzelfall be-
stimmt werden, dass die Stellplätze auf dem Bau-
grundstück oder auf einem anderen Grundstück 
herzustellen sind. 

(2)  Als nähere Umgebung gilt für notwendige Stell-
plätze eine fußläufige Entfernung von maximal 300 
Metern, für Fahrradabstellplätze eine fußläufige 
Entfernung von maximal 150 Metern.   

(3) 
1
Stellplätze müssen so angeordnet und ausgeführt 

werden, dass ihre Benutzung die Gesundheit nicht 
schädigt und Lärm oder Gerüche das Arbeiten und 
Wohnen, die Ruhe und die Erholung in der Umge-
bung nicht über das zumutbare Maß hinaus stö-
ren. 

2
Es kann verlangt werden, dass anstelle von 

Stellplätzen Garagen hergestellt werden. 

(4) 
1
Bei Neubauten ist ab drei Wohneinheiten die 

Möglichkeit zu schaffen, mindestens einen not-
wendigen Stellplatz mit Ladeinfrastruktur für E-
Fahrzeuge herzurichten. 

2
Ab 10 Wohneinheiten ist 

die Möglichkeit für 10 % der notwendigen Stell-
plätze zu schaffen. 

3
Eine Herrichtung ist dann an-

zunehmen, sofern die Voraussetzungen für eine 
Elektrifizierung in Form von Ladeinfrastruktur 
(Leerrohre) geschaffen werden. 

(5) 
1
Ab einer Anzahl von 20 notwendigen Fahrradab-

stellplätzen sind für mindestens 35% der herzu-
stellenden Fahrradabstellplätze die Voraussetzun-
gen für eine Elektrifizierung zu schaffen. 
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2
Vorzusehen ist eine diebstahlgeschützte Lade-

möglichkeit in unmittelbarer Nähe der Fahrradab-
stellplätze. 

3
Absatz 4 Satz 3 gilt entsprechend. 

 
 

§ 5 
Ablösung 

 

(1) Ist die Herstellung notwendiger Stellplätze oder 
notwendiger Fahrradabstellplätze nicht oder nur 
unter großen Schwierigkeiten möglich, so kann auf 
die Herstellung von Stellplätzen verzichtet werden, 
wenn die zur Herstellung Verpflichteten an die 
Stadt Eschweiler einen Geldbetrag nach Maßgabe 
der Satzung der Stadt Eschweiler über die Ablö-
sung notwendiger Stellplätze zahlen. 

(2)  Über die Ablösung entscheidet die Stadt Eschwei-
ler. 

 
 

§ 6 
Ausnahmen und Befreiungen 

 

(1) Von den Vorschriften dieser Satzung kann die 
Stadt Eschweiler im Rahmen des Genehmigungs-
verfahrens Abweichungen im begründeten Einzel-
fall erteilen. 

(2) 
1
Nur im selbstgenutzten Einfamilienhaus ohne 

Einliegerwohnung kann auf Antrag die Stellplatz-
verpflichtung notwendiger Stellplätze durch zwei 
hintereinanderliegende Stellplätze erfüllt werden. 
2
Eine Umnutzung von Teilbereichen zur gewerbli-

chen Nutzung oder Einliegerwohnung kommt ohne 
zusätzlichen Stellplatznachweis nicht in Betracht. 

(3) 
1
Im Bereich überdurchschnittlich guter Erreichbar-

keit durch den Öffentlichen Personennahverkehr 
(ÖPNV) kann im Einzelfall auf Antrag aus städte-
baulichen Gründen sowie zum Ausbau klima-
freundlicheren Mobilitätsverhaltens eine Reduzie-
rung der notwendigen Stellplatzanzahl im begrün-
deten Einzelfall um 10% gestattet werden. 

2
Eine 

überdurchschnittlich gute Anbindung an den 
ÖPNV liegt vor, wenn das Vorhaben weniger als 
300 Meter von einem ÖPNV-Haltepunkt entfernt 
liegt und dieser Haltepunkt werktags zwischen 
07:00 Uhr und 18:00 Uhr von mindestens einer Li-
nie des ÖPNV in zeitlichen Abständen von höchs-
tens 30 Minuten angefahren wird. 

 
 

§ 7 
Ordnungswidrigkeiten 

 

(1)  Ordnungswidrig im Sinne des § 86 Abs. 1 Nr. 20 
BauO NRW 2018 handelt, wer entgegen § 2 Abs. 
1 die Errichtung, Änderung oder Nutzungsände-
rung einer baulichen oder sonstigen Anlage vor-
nimmt, ohne den hierdurch ausgelösten Stellplatz- 
und Fahrradabstellplatzbedarf oder Mehrbedarf an 
notwendigen Stellplätzen und Fahrradabstellplät-
zen in ausreichender Zahl hergestellt zu haben 

oder wer notwendige Stellplätze nach § 3 beseitigt 
oder zweckentfremdet. 

(2)  Die Ordnungswidrigkeit kann im Sinne von § 86 
Abs. 3 BauO NRW 2018 mit einer Geldbuße von 
bis zu 15.000 Euro geahndet werden. 

 
 

§ 8 
Übergangsvorschriften 

 

(1) Diese Satzung findet auf Bauvorhaben, bei denen 
der Bauantrag vor Inkrafttreten dieser Satzung bei 
der Stadt Eschweiler eingegangen ist, nur dann 
Anwendung, wenn diese Satzung eine für den 
Bauherrn günstigere Regelung enthält. 

(2) Ist über die Zulässigkeit eines Vorhabens bereits 
durch Vorbescheid entschieden oder wird ein An-
trag auf Erteilung eines Vorbescheides vor Inkraft-
treten dieser Satzung gestellt, so gilt Abs. 1 ent-
sprechend, soweit sich der Vorbescheid auch auf 
die Lage und Anzahl der Stellplätze erstreckt. 

 
 

§ 9 
Inkrafttreten 

 
Die Satzung tritt am 01.01.2020 in Kraft.  
 
 
Bekanntmachungsanordnung: 

 
Die vorstehende Satzung wird hiermit öffentlich bekannt 
gemacht. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass die Verletzung von 
Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeord-
nung für das Land Nordrhein-Westfalen nach Ablauf 
eines Jahres seit der Verkündung gegen diese Satzung 
nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn,  
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein 

vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht 
durchgeführt, 
 

b) die Satzung nicht ordnungsgemäß öffentlich be-
kannt gemacht worden, 

 
 

c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher 
beanstandet oder 
 

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber 
der Stadt Eschweiler vorher gerügt und dabei die 
verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache be-
zeichnet worden, die den Mangel ergibt. 

 
Eschweiler, den 04.12.2019 
 
 
Bertram 
Bürgermeister 
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Anlage zur Satzung über die notwendigen Stellplätze für Kraftfahrzeugstellplätze und Fahrradabstellplätze 
(Stellplatzsatzung) 
 

Anzahl der notwendigen Stellplätze und Fahrradabstellplätze (Anlage zu § 3 Abs. 1) 
 
Anlage: Anzahl der notwendigen Stellplätze und Fahrradabstellplätze (Anlage zu § 3 Abs. 1) 

 

Nr. Nutzungsart Zahl der Stellplätze für PKW Zahl der Fahrradabstellplätze 

1 Wohngebäude und Wohnheime 

1.1 Ein- und Zweifamilienhäuser 1,5 je WE kein Nachweis erforderlich, bei 
Bedarf 2,0 je WE 

1.2 Mehrfamilienhäuser (ab 3 WE) 1,0 je 100 m² BGF für Wohnungen 3,0 je 100 m² BGF für Wohnungen 

1.3 Kinder- und Jugendwohnheime 1,0 je 3-12 Betten 
 

(davon 10 % Besucheranteil) 

1,0 je 2-3 Betten 
 

(davon 10 % Besucheranteil) 

1.4 Pflegeheime, Seniorenwohnheime, 
Wohnheime für Menschen mit 
Behinderungen 

1,0 je 3-12 Betten 
 

(davon 10 % Besucheranteil) 

1,0 je 5-30 Betten, mind. 3,0 
 

(davon 10 % Besucheranteil) 

1.5 Studierenden- und sonstige Wohn-
heime 

1,0 je 2-5 Betten, mind. 2,0 
 

(davon 10 % Besucheranteil) 

1,0 je 1-2 Betten 
 

(davon 10 % Besucheranteil) 

1.6 Sozialer Wohnungsbau 1,0 je 4 WE 1,0 je 2 WE 

Nr. Nutzungsart Zahl der Stellplätze für PKW Zahl der Fahrradabstellplätze 

2 Gebäude mit Büro-, Verwaltungs- und Praxisräumen 

2.1 Büro- und Verwaltungsgebäude 
allgemein 

1,0 je 30-40 m² Nutzfläche  
 

(davon 10 % Besucheranteil) 

1,0 je 30-40 m² Nutzfläche          
 

(davon 10 % Besucheranteil) 

2.2 Räume mit erheblichem Besu-
cher/innenverkehr (Schalter-, Ab-
fertigungs- oder Beratungsräume, 
Arztpraxen o.ä.) 

1,0 je 20-30 m² Nutzfläche, mind. 
3,0                              

 
(davon 75 % Besucheranteil) 

1,0 je 20-30 m² Nutzfläche          
 
 

(davon 75 % Besucheranteil) 

Nr. Nutzungsart Zahl der Stellplätze für PKW Zahl der Fahrradabstellplätze 

3 Verkaufsstätten 

3.1 Verkaufsstätten bis 800 m² Ver-
kaufsfläche 

1,0 je 30-50 m² Verkaufsfläche, 
mind. 2,0  

 
(davon 75 % Besucheranteil) 

1,0 je 30-50m² Verkaufsfläche  
 
 

(davon 75% Besucheranteil) 

3.2 Verkaufsstätten mit mehr als 800m² 
Verkaufsfläche 

1,0 je 10-30 m²  
Verkaufsfläche  

 
(davon 75% Besucheranteil) 

1,0 je 40-60m² Verkaufsfläche 
 
 

(davon 75% Besucheranteil) 

3.3 Verkaufsstätten mit großen Aus-
stellungsflächen (z.B. Autohäuser, 
Möbelhäuser, etc.) 
 
 

1,0 je 50-100m²  
Verkaufsfläche  

 
(davon 75% Besucheranteil) 

 

1,0 je 100-200m²  
Verkaufsfläche  

 
(davon 75% Besucheranteil) 

Nr. Nutzungsart Zahl der Stellplätze für PKW Zahl der Fahrradabstellplätze 

4 Versammlungsstätten (außer Sportstätten) 

4.1 Versammlungsstätten  1,0 je 5-10 Sitzplätze  
 

(davon 90% Besucheranteil) 

1,0 je 10-40 Sitzplätze       
 

(davon 90% Besucheranteil) 
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4.2 Kirchen und andere Räume, die 
der Religionsausübung dienen 

1,0 je 10-30 Plätze  
 

(davon 90 % Besucheranteil) 

1,0 je 20-30 Plätze          
 

(davon 90% Besucheranteil) 

Nr. Nutzungsart Zahl der Stellplätze für PKW Zahl der Fahrradabstellplätze 

5 Sportstätten 

5.1 Sportplätze 1,0 je 250 m² Sportfläche, zusätz-
lich 1,0 je 5-15  
Besucherplätze 

1,0 je 250 m² Sportfläche, zusätzli-
che 1,0 je 10-20  
Besucherplätze 

5.2 Spiel- & Sporthallen 1,0 je 50m² Hallenfläche, zusätzlich 
1,0 je 5-15 Besucherplätze 

1,0 je 50m² Hallenfläche, zusätzlich 
1,0 je 15-20  

Besucherplätze 

5.3 Freibäder und Freiluftbäder 1,0 je 200-300 m² Grundstücksflä-
che 

1,0 je 50-150m²  
Grundstücksfläche 

5.4 Hallenbäder 1,0 je 5-10 Kleiderablagen, zusätz-
lich 1,0 je 5-15  
Besucherplätze 

1,0 je 5-10 Kleiderablagen, zusätz-
lich 1,0 je 5-15  
Besucherplätze 

5.5 Reitanlagen 1,0 je 2-4  
Pferdeeinstellplätze 

1,0 je 2-4  
Pferdeeinstellplätze 

5.6 Fitnesscenter 1,0 je 10-20m² Sportfläche  
 

(davon 90% Besucheranteil) 

1,0 je 10-20m² Sportfläche  
 

(davon 90% Besucheranteil) 

5.7 Tennisanlagen 1,0-2,0 je Spielfeld, zusätzlich 1,0 
je 5-15 Besucherplätze 

1,0-2,0 je Spielfeld,  
zusätzlich 1,0 je 20  

Besucherplätze  

5.8 Bootshäuser & Bootsliegeplätze 
 

1,0 je 2-5 Boote 1,0 je 2-5 Boote 
 

Nr. Nutzungsart Zahl der Stellplätze für PKW Zahl der Fahrradabstellplätze 

6 Gaststätten, Vergnügungsstätten und Beherbergungsbetriebe 

6.1 Gaststätten 1,0 je 6-12m² Gastraum  
 

(davon 75% Besucheranteil) 

1,0 je 6-12m² Gastraum  
 

(davon 90% Besucheranteil) 
 

6.2 Hotels, Pensionen, Kurheime und 
andere Beherbergungsbetriebe 

1,0 je 2-6 Betten  
(davon 75% Besucheranteil)      

      
für zugehörigen Restaurationsbe-

trieb Zuschlag nach Nr. 6.1 

1,0 je 8-15 Betten, mind. 4,0 (da-
von 25% Besucheranteil)                         

 
für zugehörigen Restaurationsbe-

trieb Zuschlag nach Nr. 6.1 

6.3 Tanzlokale und Diskotheken 1,0 je 4-8m² Gastraum  
 

(davon 90% Besucheranteil) 

1,0 je 4-8m² Gastraum     
 

(davon 90% Besucheranteil) 
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6.4 Jugendherbergen 1,0 je 8-12 Betten  
 

(davon 25% Besucheranteil) 

1,0 je 5-10 Betten           
 

(davon 25% Besucheranteil) 

6.5 sonstige Vergnügungsstätten 1,0 je 20-25 m²  
Nutzfläche, mind. 3,0 

1,0 je 10-25 m² Nutzfläche, mind. 
3,0 

Nr. Nutzungsart Zahl der Stellplätze für PKW Zahl der Fahrradabstellplätze 

7 Krankenhäuser und Kliniken 

7.1 Universitätskliniken und ähnliche 
Lehrkrankenhäuser 

1,0 je 2-3 Betten, zusätzlich Stell-
plätze nach Nr. 2.2  

 
(davon 50% Besucheranteil) 

1,0 je 10-20 Betten, zusätzlich 
Stellplätze nach Nr. 2.2   

 
(davon 20% Besucheranteil) 

7.2 Krankenhäuser, Kliniken und Kur-
einrichtungen 

1,0 je 2-6 Betten, zusätzlich Stell-
plätze nach Nr. 2.2  

 
(davon 60% Besucheranteil) 

1,0 je 20-30 Betten, zusätzlich 
Stellplätze nach Nr. 2.2  

 
(davon 20% Besucheranteil) 

Nr. Nutzungsart Zahl der Stellplätze für PKW Zahl der Fahrradabstellplätze 

8 Bildungseinrichtungen, Einrichtungen der Jugendförderung 

8.1 Kindergärten, Kindertagesstätten 1,0 je 10-25 Kinder, mind. 2,0 1,0 je 5-15 Kinder, mind. 2,0  
 

(davon 50% Besucheranteil) 

8.2 Grundschulen 1,0 je 20-30 Schüler 1,0 je 2-4 Schüler            
 

(davon 10% Besucheranteil) 

8.3 sonstige allgemeinbildenden Schu-
len, Berufsschulen, Berufsfach-
schulen 
 

1,0 je 20-30 Schüler, zusätzlich 1,0 
je 5-10 Schüler über 18 Jahre  

1,0 je 2-3 Schüler               
 

(davon 10% Besucheranteil) 

8.4 Förderschulen 
 
 

1,0 je 10-15 Schüler 1,0 je 10-15 Schüler        
 

(davon 10 % Besucheranteil) 

8.5 Fachhochschulen, Universitäten 1,0 je 2-10 Studierende 1,0 je 2-4 Studierende      
 

(davon 20% Besucheranteil) 

8.6 sonstige Fortbildungseinrichtungen 1,0 je 2-10 Teilnehmerplätze 1,0 je 3-5 Teilnehmerplätze  
 

(davon 20% Besucheranteil) 

8.7 Jugendzentren 1,0 je 100-200m² Nutzfläche 1,0 je 10-20m² Nutzfläche  
 

(davon 90% Besucheranteil) 

Nr. Nutzungsart Zahl der Stellplätze für PKW Zahl der Fahrradabstellplätze 

9 Gewerbliche Anlagen 

9.1 Handwerks- und Industriebetriebe 1,0 je 50-70m² Nutzfläche oder je 3 
Beschäftigte  

 
(davon 10-30% Besucheranteil) 

1,0 je 50-70m² Nutzfläche oder je 3 
Beschäftigte   

 
(davon 10% Besucheranteil) 
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9.2 Lagerräume, Lagerplätze, Ausstel-
lungs- und Verkaufsplätze 

1,0 je 80-100m² Nutzfläche oder je 
3 Beschäftige  

 
(davon 10% Besucheranteil) 

1,0 je 70-100m² Nutzfläche oder je 
3 Beschäftigte   

 
(davon 10% Besucheranteil) 

9.3 Kraftfahrzeugwerkstätten 5,0-7,0 je Wartungs- oder Repara-
turstand 

1,0 je 5-7 Wartungs- oder Repara-
turstände, mind. 3,0 

9.4 Tankstellen 1,0-2,0, mit Verkaufsstätte zusätz-
lich Stellplätze nach Nr. 3.1 

1,0, mit Verkaufsstätte zusätzlich 
Stellplätze nach Nr. 3.1 

Nr. Nutzungsart Zahl der Stellplätze für PKW Zahl der Fahrradabstellplätze 

10 Verschiedenes 

10.1 Kleingartenanlagen 1,0 je 2-4 Kleingärten 1,0 je 5-10 Kleingärten     
 

(davon 80% Besucheranteil) 

10.2 Begräbnisstätten (z.B. Friedhöfe) 1,0 je 500-2000m² Grundstücksflä-
che, mind. 10,0 

1,0 je 750-1500m² Grundstücksflä-
che, mind. 4,0 je Eingang 

10.3 Sonnenstudios 1,0 je 3-5 Sonnenbänke, mind. 2,0  
 

(davon 90% Besucheranteil) 

1,0 je 3-5 Sonnenbänke, mind. 2,0       
                     

(davon 90% Besucheranteil) 

10.4 Waschsalons 1,0 je 5-7 Waschmaschinen, mind. 
2,0           

         
(davon 90% Besucheranteil) 

1,0 je 5-7 Waschmaschinen, mind. 
2,0  

                           
(davon 90% Besucheranteil) 

10.5 Museen und Ausstellungsgebäude 1,0 je 150-250m² Ausstellungsflä-
che  

 
(davon 80% Besucheranteil) 

1,0 je 75-150m² Ausstellungsflä-
che, mindestens 5,0                

 
(davon 80% Besucheranteil) 

 

85 
 
Satzung über die Abfallentsorgung in der Stadt 

Eschweiler vom 03.12 .2019 

Aufgrund der  

- §§ 7 und 8 der Gemeindeordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV.NRW.S. 
666); 

- des Kreislaufwirtschaftsgesetzes (KrWG) vom 
24.02.2012 (BGBl. I 2012, S. 212 ff); 

-  des § 7 der Gewerbeabfall-Verordnung vom 
18.04.2017 (BGBl. I 2017, S. 896 ff); 

- des Elektro- und Elektronikgerätegesetzes 
(ElektroG) vom 20.10.2015 (BGBl. I 2015, S. 
1739 ff.); 

- des Batteriegesetzes (BattG) vom 25.06.2009 
(BGBI. I 2009, S. 1582; 

- des Verpackungsgesetzes (VerpackG - Art. 1 
des Gesetzes zur Fortentwicklung der haus-
haltsnahen Getrennthaltung von wertstoffhalti-
gen Abfällen vom 05.07.2017 – BGBI. I 2017, 
S. 2234 ff.) 

- der §§  5, 8 und 9 des Abfallgesetzes für das 
Land Nordrhein-Westfalen (LAbfG NW) vom 
21.06.1988, GV NRW 2017, S. 442 ff.; 

- des § 17 des Gesetzes über Ordnungswidrig-
keiten vom 19.02.1987 (OWiG-BGBI. I 1987, S. 
602) 

- in der jeweils geltenden Fassung- 
 hat der Rat der Stadt Eschweiler in seiner Sitzung 
am 03.12.2019 folgende Satzung beschlossen: 

 

§ 1 

Aufgaben und Ziele 

(1) Die Stadt betreibt die Abfallentsorgung in ihrem 
Gebiet nach Maßgabe der Gesetze und dieser Sat-
zung als öffentliche Einrichtung. Diese öffentliche 
Einrichtung wird als „kommunale Abfallentsorgungs-
einrichtung“ bezeichnet und bildet eine rechtliche 
und wirtschaftliche Einheit.  

(2) Die Stadt erfüllt insbesondere folgende abfallwirt-
schaftliche Aufgaben, die ihr gesetzlich zugewiesen 
sind:  

 1. Einsammeln und Befördern von Abfällen, die im 
Stadtgebiet anfallen;  

 2. Information und Beratung über die Möglichkei-
ten der Vermeidung, Verwertung und Entsorgung 
von Abfällen (§ 46  KrWG);  
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 3. Aufstellung, Unterhaltung und Entleerung 
von Straßenpapierkörben, soweit dies nach 
den örtlichen Gegebenheiten erforderlich ist;  

 4. Einsammlung von verbotswidrigen Ab-
fallablagerungen von den der Allgemeinheit 
zugänglichen Grundstücken im Stadtgebiet.  

(3) Die Sortierung, Verwertung, Behandlung, Lage-
rung, Verbrennung und Deponierung der Abfälle 
wird vom  Zweckverband Entsorgungsregion 
West (ZEW) nach einer von ihm hierfür erlasse-
nen Abfallsatzung wahrgenommen.  

(4) Die Stadt kann sich zur Durchführung der Aufga-
ben nach den Absätzen 1 und 2 Dritter bedienen 
(§ 22 KrWG).  

(5) Die Stadt wirkt darauf hin, dass bei Veranstal-
tungen, die auf Grundstücken  oder in öffentli-
chen Einrichtungen der Stadt durchgeführt wer-
den, die Maßgaben des § 2 LAbfG NW beachtet 
und insbesondere vorrangig Gebrauchsgüter 
verwendet werden, die sich durch Wiederver-
wendbarkeit oder Verwertbarkeit auszeichnen. 

 

§ 2 

Abfallentsorgungsleistungen der Stadt 

(1) Die Entsorgung von Abfällen durch die Stadt 
umfasst das Einsammeln und Befördern der Ab-
fälle zu den Abfallentsorgungsanlagen oder 
Müllumschlagstationen des Zweckverbandes 
Entsorgungsregion West (ZEW),  wo sie sortiert, 
verwertet oder umweltverträglich beseitigt wer-
den.  Wiederverwertbare Abfälle werden ge-
trennt eingesammelt und befördert, damit sie ei-
ner Verwertung zugeführt werden können.  

(2) Im Einzelnen erbringt die Stadt gegenüber den 
Benutzern der kommunalen Abfallentsorgungs-
einrichtung folgende Abfallentsorgungsleistun-
gen:  

1. Einsammeln und Befördern von Restmüll;  

2. Einsammeln und Befördern von Bioabfällen. 
Unter Bioabfällen sind hierbei alle im Abfall 
enthaltenen biologisch abbaubaren Abfallantei-
le zu verstehen (vgl. § 3  Abs. 7 KrWG)  

3. Einsammeln und Befördern von sperrigen Ab-
fällen/Sperrmüll;  

4. Einsammeln und Befördern von Elektro- und 
Elektronik-Altgeräten nach dem Elektro- und 
Elektronikgerätegesetz (ElektroG) und § 17 
dieser Satzung;  

5. Einsammlung und Beförderung von Altbatte-
rien gemäß § 13 Batteriegesetz (BattG) 

6. Einsammlung und Beförderung von Alttextilien 

7. Information und Beratung über die Vermei-
dung, Verwertung und Entsorgung von Abfäl-
len;  

8. Aufstellen, Unterhalten und Entleeren von 
Straßenpapierkörben.  

Das Einsammeln und Befördern der Abfälle er-
folgt durch eine grundstücksbezogene Abfallent-
sorgung mit Abfallgefäßen (Restmüllgefäß, Bio-

abfallgefäß), durch grundstückbezogene Sammlun-
gen im Holsystem (Strauch- und Grünschnittsamm-
lungen, Entsorgung von Sperrmüll, Elektro- und 
Elektronikgeräten nach dem ElektroG sowie durch 
eine getrennte Einsammlung von Abfällen außerhalb 
der regelmäßigen grundstücksbezogenen Abfallent-
sorgung (Altglas und Altkleider-Container, Erfassung 
von schadstoffhaltigen Abfällen über das Schad-
stoffmobil). Die näheren Einzelheiten sind in den §§ 
4, 10 - 17 dieser Satzung geregelt. 

 

§ 2a 

Abfallentsorgungsleistungen Dritter 

(1) Das Einsammeln und Befördern von gebrauchten 
Einweg-Verkaufspackungen aus Glas, Pa-
pier/Pappe/Karton, Kunststoffen, Verbundstoffen er-
folgt im Rahmen des rein privatwirtschaftlichen Dua-
len Systems zur Einsammlung, Sortierung und Ver-
wertung von gebrauchten Einweg-Verpackungen auf 
der Grundlage der §§ 13 ff. des Verpackungsgeset-
zes (VerpackG). Dieses privatwirtschaftliche Duale 
System ist kein Bestandteil der öffentlichen Ab-
fallentsorgungseinrichtung der Gemeinde. Es wer-
den im Rahmen dieser Satzung und unter Berück-
sichtigung der Abstimmungsvereinbarung mit den 
privaten Systembetreibern gemäß § 22  VerpackG 
lediglich flankierende Regelungen dahin getroffen, 
welche Abfälle (Einwegverpackungen) in die Erfas-
sungsbehältnisse (z.B. gelbe Tonne, gelber Sack, 
Altglascontainer) des privatwirtschaftlichen Systems 
eingeworfen werden können. Die Erfassung von 
Einweg-Verpackungen aus Papier/Pappe/Karton er-
folgt gemeinsam über die öffentlich-rechtliche Altpa-
piererfassung für Druckerzeugnisse, Zeitungen, 
Zeitschriften (z.B. Altpapiertonne, Abgabemöglich-
keit an einem Wertstoffhof). 
 

(2) Das Einsammeln und Befördern von Altpapier erfolgt 
durch den Entsorgungszweckverband RegioEntsor-
gung.  

 

(3) Das Einsammeln und Befördern von schadstoffhalti-
gen Abfällen in stationären Sammelstellen und/oder 
mit Schadstoffmobilen erfolgt durch den Zweckver-
band Entsorgungsregion West (ZEW).  

 

§ 3 

Ausgeschlossene Abfälle 

(1) Vom Einsammeln und Befördern durch die Stadt 
sind gemäß § 20 Abs. 2 KrWG mit Zustimmung der 
zuständigen Behörde ausgeschlossen:  

1. Abfälle, die aufgrund einer Rechtsverordnung 
nach § 25 KrWG einer Rücknahmepflicht unterlie-
gen, bei denen entsprechende Rücknahmevorrich-
tungen tatsächlich zur Verfügung stehen und bei 
denen die Stadt nicht durch Erfassung als ihr über-
tragene Aufgabe bei der Rücknahme mitwirkt (§ 20 
Abs. 2 Satz 1 KrWG).  

2. Abfälle zur Beseitigung aus anderen Herkunftsbe-
reichen als privaten Haushaltungen, insbesondere 
aus Gewerbe- und Industriebetrieben, soweit diese 
nach Art, Menge oder Beschaffenheit nicht mit den 
in Haushaltungen anfallenden Abfällen eingesam-
melt, befördert oder beseitigt werden können oder 
die Sicherheit der umweltverträglichen Beseitigung 
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im Einklang mit den Abfallwirtschaftsplänen 
des Landes durch einen anderen Entsorgungs-
träger oder Dritten gewährleistet ist (§ 20 Abs. 
2 Satz 2 KrWG).  

3. Abfälle, die nicht in dem als Anlage 1 beige-
fügten Positivkatalog aufgeführt sind. Der  Po-
sitivkatalog ist Bestandteil dieser Satzung. 

4. Stoffe, die Gefahren oder erhebliche Belästi-
gungen für das Bedienungspersonal hervorru-
fen können,      insbesondere 

- Stoffe, von denen bei der Beförderung oder 
bei der Abfallbehandlung eine toxische oder 
anderweitige   schädigende Wirkung zu er-
warten ist 

- leicht entzündliche, explosive und radioaktive 
Stoffe im Sinne der Strahlenschutzverord-
nung 

- nicht gebundene Asbestfasern 

- Stoffe, die im besonderen Maße gesund-
heitsgefährdend sind und 

- Gegenstände, die gemäß § 17 Infektions-
schutzgesetz (IfSG) vom 20.07.2000 in der 
zur Zeit geltenden Fassung, behandelt wer-
den müssen. 

5. Stoffe, die den Ablauf der Sammlung und Er-
fassung nachhaltig stören oder mit dem vor-
handenen Gerät          nicht entsorgt werden 
können, insbesondere 

- Flüssigkeiten, Schlämme, Eis, Schnee 

- Erde, Bauschutt, Steine 

- Stoffe, die durch Luftbewegung leicht verweht 
werden können, soweit sie in größeren als 
haushaltsüblichen Mengen anfallen 

- Aschen und Schlacken im glühenden Zustand 

- pflanzliche Abfälle von landwirtschaftlich ge-
nutzten Grundstücken 

- Altreifen. 

 (2) Die Stadt kann den Ausschluss von der Ent-
sorgung mit Zustimmung der zuständigen Be-
hörde widerrufen, wenn die Voraussetzungen 
für den Ausschluss nicht mehr vorliegen (§ 20 
Abs. 2 Satz 3 KrWG).   

 

§ 4 

Sammeln von schadstoffhaltigen Abfällen 

(1) Abfälle aus privaten Haushalten, die wegen ihrer 
besonderen Schadstoffbelastung zur Wahrung des 
Wohls der Allgemeinheit einer getrennten Entsor-
gung bedürfen (gefährliche Abfälle i.S.d. § 3 Abs. 
5 KrWG i.V.m. § 48 KrWG sowie der Abfall-
Verzeichnis-Verordnung) werden an den im Auf-
trag des Zweckverbandes Entsorgungsregion 
West (ZEW) betriebenen stationären Sammelstel-
len und/oder mobilen Sammelfahrzeugen ange-
nommen. Dies gilt auch für Kleinmengen ver-
gleichbarer Abfälle aus Gewerbe- und Dienstleis-
tungsbetrieben, soweit sie mit den in Satz 1 ge-
nannten Abfällen entsorgt werden können.  

 

(2) Gefährliche Abfälle i.S.d. § 3 Abs. 5 KrWG i.V.m. § 
48 KrWG sowie der Abfall-Verzeichnis-Verordnung 
dürfen nur an der stationären Schadstoffsammelstel-
le oder zu den bekannt  gegebenen Terminen an 
den mobilen Schadstoffsammelstellen  abgegeben 
werden. Die Standorte und Termine der mobilen 
Schadstoffsammelstellen werden von der Stadt 
rechtzeitig bekannt gegeben. 

 

§ 5 

Anschluss- und Benutzungsrecht 

(1) Jeder Eigentümer eines im Gebiet der Stadt liegen-
den Grundstücks ist im Rahmen der §§ 2 bis 4 die-
ser Satzung berechtigt, von der Stadt den Anschluss 
seines Grundstückes an die kommunale Abfallent-
sorgungseinrichtung zu verlangen (Anschlussrecht).  

(2) Der Anschlussberechtigte und jeder andere Abfall-
besitzer im Gebiet der Stadt haben im Rahmen der 
§§ 2 bis 4 dieser Satzung das Recht, die auf ihren 
Grundstücken oder sonst bei ihnen anfallenden Ab-
fälle der kommunalen Abfallentsorgungseinrichtung 
zu überlassen (Benutzungsrecht). 

 

§ 6 

Anschluss- und Benutzungszwang 

(1) Jeder Eigentümer eines im Gebiet der Stadt liegen-
den Grundstücks ist verpflichtet, sein Grundstück an 
die kommunale Abfallentsorgungseinrichtung anzu-
schließen, wenn das Grundstück von privaten Haus-
haltungen zu Wohnzwecken genutzt wird (An-
schlusszwang). Der Eigentümer eines Grundstückes 
als Anschlusspflichtiger und jeder andere Abfallbe-
sitzer (z.B. Mieter, Pächter) auf einem an die kom-
munale Abfallentsorgung angeschlossenen Grund-
stück ist verpflichtet, im Rahmen der §§ 2 bis 4 die 
auf seinem Grundstück oder sonst bei ihm anfallen-
den Abfälle zur Beseitigung und Abfälle zur Verwer-
tung aus privaten Haushaltungen der kommunalen 
Abfallentsorgungseinrichtung zu überlassen (Benut-
zungszwang). Abfälle aus privaten Haushaltungen 
sind nach § 17 Abs. 1 Satz 1 KrWG i.V.m. § 2 Nr. 2 
GewAbfV Abfälle, die in privaten Haushalten im 
Rahmen der privaten Lebensführung anfallen, ins-
besondere in Wohnungen und zugehörigen Grund-
stücks - oder Gebäudeteilen sowie in anderen ver-
gleichbaren Anfallstellen wie Wohnheimen oder Ein-
richtungen des betreuten Wohnens.  

(2)  Eigentümer von Grundstücken und Abfallerzeuger/ 
Abfallbesitzer auf Grundstücken, die nicht zu Wohn-
zwecken, sondern anderweitig z.B. gewerb-
lich/industriell genutzt werden, haben gemäß § 17 
Abs. 1 Satz 2 KrWG  gleichermaßen die Verpflichtun-
gen nach Abs. 1, soweit auf diesen Grundstücken Ab-
fälle zur Beseitigung im Sinne des § 3 Abs. 1 Satz 2 2. 
Halbsatz KrWG anfallen. Sie haben nach § 7 Satz 4 
der Gewerbeabfall-Verordnung für gewerbliche Sied-
lungsabfälle im Sinne des § 2 Nr. 1 GewAbfV eine 
Pflicht-Restmülltonne zu benutzen. Abfälle gelten als 
angefallen, wenn erstmalig die Begriffsmerkmale in § 
3 Abs. 1 KrWG erfüllt sind. Das sog. Huckepackver-
fahren ist unzulässig, d.h. angefallener Restmüll darf 
als gemischter Siedlungsabfall (Abfallschlüssel-
Nummer 200301) nicht mit anderen Abfällen, die einer 
anderen Abfallschlüssel-Nummer der Anlage zur Ab-
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fallverzeichnisverordnung  zuzuordnen sind, ent-
sorgt werden. Im Übrigen gilt Abfall zur Beseiti-
gung als angefallen, wenn konkrete Verwertungs-
maßnahmen  durch den gewerblichen Abfallbesit-
zer/-erzeuger  unter Beachtung der Vorgaben zur 
Trennung von Abfällen in §§ 3 und 4 GewAbfG 
nicht schlüssig und nachvollziehbar aufgezeigt 
werden können. Dieses ist z.B. bei benutzten 
Staubsaugerbeuteln, benutzten Papiertaschen- 
bzw. Papierküchentüchern, Küchenschwämmen, 
benutzten Damenbinden und Tampons, Kehricht, 
Zigarettenkippen sowie zerbrochenem Porzellan 
anzunehmen. Die Zuteilung des Gefäßvolumens 
für die Pflicht-Restmülltonne erfolgt auf der Grund-
lage der Maßgaben in § 11 Abs. 3 dieser Satzung. 
Darüber hinaus besteht die Möglichkeit der freiwil-
ligen Benutzung einer Biotonne, damit die Fehl-
wurfquote bezogen auf Glas und Bioabfälle von 
nicht mehr als 5 % in einem Abfallgemisch einge-
halten werden kann, welches gemäß den §§ 3 
Abs. 2, 4 Abs. 1 GewAbfG einer Vorbehandlungs-
anlage zuzuführen ist. 

 

 (3) Der Anschluss- und Benutzungszwang nach 
Abs. 1 und Abs. 2 besteht auch für Grundstücke, 
die anderweitig z.B. gewerblich/industriell und 
gleichzeitig von privaten Haushaltungen zu 
Wohnzwecken genutzt werden (sog. gemischt 
genutzte Grundstücke). Die Nutzung einer ge-
meinsamen Restmülltonne durch die privaten 
Haushaltungen und die Erzeuger und Besitzer 
von gewerblichen Siedlungsabfällen ist möglich.  

(4) Das Verbrennen von pflanzlichen Abfällen wird 
im Einzelfall durch Ausnahmegenehmigung nach 
§ 28 Abs. 2 KrWG durch die örtliche Ordnungs-
behörde zugelassen. Das Abbrennen von sog. 
Brauchtumsfeuern ist in der Ordnungsbehördli-
chen Verordnung über die Aufrechterhaltung der 
öffentlichen Sicherheit und Ordnung auf den 
Straßen und in den Anlagen der Stadt Eschwei-
ler (Eschweiler Straßenverordnung) vom 
05.02.2009 in der jeweils geltenden Fassung ge-
regelt. 

 

§  7 

Ausnahmen vom Benutzungszwang 

Ein Benutzungszwang nach § 6 besteht nicht,  

- soweit Abfälle gemäß § 3 Abs. 1 dieser Sat-
zung von der kommunalen Abfallentsorgungs-
einrichtung ausgeschlossen sind;  

- soweit Abfälle einer Rücknahme- oder Rück-
gabepflicht aufgrund einer Rechtsverordnung 
nach § 25 KrWG unterliegen und die Stadt an 
deren Rücknahme nicht mitwirkt (§ 17 Abs. 2 
Nr. 1 KrWG);  

- soweit Abfälle in Wahrnehmung der Produkt-
verantwortung  nach § 23 KrWG freiwillig zu-
rückgenommen werden, wenn dem zurück-
nehmenden Hersteller oder Vertreiber durch 
die zuständige Behörde ein Freistellungs- oder 
Feststellungsbescheid nach § 26 Abs. 4 oder 
Abs. 6 KrWG erteilt worden ist (§ 17 Abs. 2 
Satz 1 Nr. 2 KrWG);  

- soweit Abfälle zur Verwertung, die nicht gefährlich 
im Sinne des § 3 Abs. 5 KrWG sind, durch eine 
nach § 17 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3, Satz 2, § 18 KrWG 
zulässige, gemeinnützige Sammlung einer ord-
nungsgemäßen und schadlosen Verwertung zuge-
führt werden; 

- soweit Abfälle, die nicht gefährlich im Sinne des § 3 
Abs. 5 KrWG sind, durch eine nach § 17 Abs. 2 
Satz 1 Nr. 4, Abs. 3, § 18KrWG zulässige gewerb-
liche Sammlung einer ordnungsgemäßen und 
schadlosen Verwertung zugeführt werden.    

 

§ 8 

Ausnahmen vom Anschluss- und Benutzungszwang 
an die kommunale Abfallentsorgungseinrichtung 

(1) Kein Anschluss- und Benutzungszwang an die 
kommunale Abfallentsorgungseinrichtung besteht 
bei Grundstücken, die von privaten Haushaltungen 
zu Wohnzwecken genutzt werden, soweit der/die 
Anschluss- und Benutzungspflichtige schlüssig und 
nachvollziehbar nachweist, dass er/sie nicht nur wil-
lens, sondern auch fachlich und technisch in der La-
ge ist, alle auf dem Grundstück anfallenden kompos-
tierbaren Stoffe ordnungsgemäß und schadlos i.S.d. 
§ 7 Abs. 3 KrWG auf diesem Grundstück selbst so 
zu behandeln, dass eine Beeinträchtigung des 
Wohls der Allgemeinheit, insbesondere durch Gerü-
che oder Siedlungsungeziefer (z.B. Ratten), nicht 
entsteht (Eigenverwertung). Die Stadt stellt auf der 
Grundlage der Darlegung der/des Anschluss- 
und/oder Benutzungspflichtigen fest, ob und inwie-
weit eine Ausnahme vom Anschluss- und Benut-
zungszwang gemäß § 17 Abs. 1 Satz 1, 2. Halbsatz 
KrWG besteht.  

(2) Eine Ausnahme vom Anschluss- und Benutzungs-
zwang besteht bei Grundstücken, die nicht zu 
Wohnzwecken, sondern anderweitig z.B. industriell 
oder gewerblich genutzt werden, wenn der Abfaller-
zeuger/Abfallbesitzer nachweist, dass er die bei ihm 
anfallenden Abfälle zur Beseitigung in eigenen Anla-
gen beseitigt (Eigenbeseitigung) und keine überwie-
genden öffentlichen Interessen eine Überlassung der 
Abfälle zur Beseitigung erfordern. Die Stadt stellt auf 
der Grundlage der Darlegungen der/des Anschluss- 
und Benutzungspflichtigen fest, ob eine Ausnahme 
vom Anschluss- und Benutzungszwang gemäß § 17 
Abs. 1 Satz 2 2. Halbsatz KrWG i. V. m. § 7 Gewer-
beabfallverordnung besteht. Die Feststellung kann 
widerrufen werden, soweit die Voraussetzungen für 
eine Ausnahme vom Anschluss- und Benutzungs-
zwang nicht mehr vorliegen. 

 

§ 9 

Selbstbeförderung zu Abfallentsorgungsanlagen 

Erzeuger/Besitzer von Abfällen, deren Einsammeln 
und Befördern durch die Stadt gemäß § 3 dieser 
Satzung ausgeschlossen ist, sind verpflichtet, ihre 
Abfälle zum Zwecke des Verwertens, Behandelns, 
Lagerns oder Ablagerns entsprechend der gültigen 
Satzung über die Abfallentsorgung im ZEW zu der 
vom ZEW angegebenen Sammelstelle, Behand-
lungsanlage oder Abfallentsorgungsanlage zu beför-
dern oder befördern zu lassen. Soweit der ZEW das 
Behandeln, Lagern oder Ablagern diese Abfälle 
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ebenfalls ausgeschlossen hat, sind die Abfälle 
zum Zwecke des Behandelns, Lagerns oder Ab-
lagerns zu einer sonstigen dafür zugelassenen 
Abfallentsorgungsanlage zu befördern oder be-
fördern zu lassen. 

 

§ 10 

Abfallbehälter und Abfallsäcke 

(1) Die Stadt bestimmt nach Maßgabe der folgenden 
Vorschriften Art, Anzahl und Zweck der Abfall-
behälter, deren Standplatz auf dem Grundstück, 
ob und wie die Abfälle voneinander getrennt zu 
halten sind sowie die Häufigkeit und den Zeit-
punkt der Abfuhr.  

(2) Für das Einsammeln von Abfällen sind folgende 
Abfallbehälter zugelassen:   

a) Gelbe Abfallbehälter und/oder gelbe Abfallsä-
cke für Kunststoffe, Metalle, Verbundstoffe in 
den Gefäßgrößen von 240 l und 1,1 cbm.  

b) Depotcontainer für Weiß-, Braun- und Grün-
glas.  

c) Grüne Abfallbehälter für Bioabfälle in den Ge-
fäßgrößen von 120 l und 240 l.  

d) Graue Abfallbehälter für Restmüll in den Ge-
fäßgrößen von 60 l, 120 l, 240 l und 1,1cbm.  

e) blaue Abfallbehälter für Altpapier in den Ge-
fäßgrößen 120 l, 240 l und 1,1 cbm.  

(3) Für vorübergehend mehr anfallende Abfälle, die 
sich zum Sammeln in Abfallsäcken eignen, kön-
nen zusätzlich von der Stadt zugelassene Abfall-
säcke benutzt werden. Sie werden von der Stadt 
eingesammelt, soweit sie neben den grauen Ab-
fallbehältern für Restmüll bereitgestellt sind.  

(4) Ergänzend zur Biotonne können für Grün- und 
Bioabfälle auch von der Stadt zugelassene Pa-
piersäcke genutzt werden. Sie werden von der 
Stadt eingesammelt, soweit sie am Tag der Bio-
tonnenabfuhr bereitgestellt werden.  

(5) Die grauen Abfallbehälter für Restmüll und die 
grünen Abfallbehälter für Bioabfälle werden mit 
einer von der Stadt zur Verfügung gestellten 
Plakette versehen, die vom Anschlussnehmer 
deutlich sichtbar auf dem Behälterdeckel anzu-
bringen ist. Nicht mit Plaketten versehene Ab-
fallbehälter werden nicht geleert. 

 

§ 11 

Anzahl und Größe der Abfallbehälter 

(1) Grundsätzlich wird je Grundstück mindestens ein 
Abfallbehälter für Restmüll gemäß § 10 (2) zur 
Verfügung gestellt.  

(2) Jedem Grundstück für private Haushaltungen 
muss ein über die Abfallbehälter zur Verfügung 
gestelltes Abfallvolumen zugeteilt sein, welches 
ausreicht, den regelmäßig anfallenden Restmüll 
aufzunehmen. Unter den v.g. Voraussetzungen 
kann jeder Grundstückseigentümer das/die be-
nötigte/n Abfallgefäß/e im Rahmen einer Eigen-
einschätzung bei der Stadt beantragen.   

      Wird festgestellt, dass ein oder mehrere vorhandene 
Abfallbehälter für die Aufnahme einer regelmäßig 
anfallenden Abfallart (z.B. Restmüll, Biomüll) nicht 
ausreichen, so haben die Grundstückseigentümer 
die Aufstellung eines Abfallgefäßes mit dem nächst 
größeren Behältervolumen zu dulden.  

      Bei einem beantragten Müllvolumen, welches einem 
oder mehreren zugelassenen Abfallbehälter(n) ent-
spricht, wird/werden jeweils nur das/die dem Müllvo-
lumen entsprechende/n Müllgefäß/e zugeteilt.  

      Die Zuteilung der Abfallbehälter auf einem Grund-
stück, getrennt nach Mietparteien oder Haushaltun-
gen, findet nicht statt. Nur in besonders gelagerten 
Einzelfällen kann die Stadt auf begründeten Antrag 
des Grundstückseigentümers eine Ausnahmerege-
lung treffen.  

(3) Jedem industriell/gewerblich genutzten Grundstück 
muss ein über die grauen Abfallbehälter zur Verfü-
gung gestelltes Abfallvolumen zugeteilt sein, wel-
ches ausreicht, den regelmäßig anfallenden Abfall 
zur Beseitigung aufzunehmen. Dabei orientiert sich 
das notwendig vorzuhaltende Mindestabfallvolumen 
im Hinblick auf die Pflichtrestmülltonne(n) nach § 7 
Satz 4 der Gewebeabfall-Verordnung in erster Linie 
an die Anzahl der Mitarbeiter und an die Art des 
Gewerbes. Unter den v.g. Voraussetzungen kann 
jeder Anschlusspflichtige das/die benötigte/n Abfall-
gefäß/e im Rahmen einer Eigeneinschätzung bei der 
Stadt beantragen. Wird festgestellt, dass ein oder 
mehrere vorhandene Abfallbehälter für die Aufnah-
me der regelmäßig anfallenden Abfälle zur Beseiti-
gung nicht ausreichen, kann die Stadt zur Bestim-
mung des notwendigen Mindest-Restmüllvolumens 
auf eigene Ermittlungen/Erkenntnisse zurückgreifen 
und zur Gewährleistung der ordnungsgemäßen Ent-
sorgung das erforderliche Behältervolumen gem. 
nachfolgender Regelung zuteilen:  

Unternehmen /Institution je Platz/ 
Beschäftig-
ten / Bett 

Liter 
pro 
Woche 

a) Krankenhäuser Klini-
ken und ähnl. Ein-
richtungen  

 je Platz 7,5 l 

b) öffentl. Verwaltungen, 
Geldinstitute, Ver-
bände, Krankenkas-
sen, Versicherungen, 
selbständig Tätige 
der freien Berufe, 
Handels-, Industrie- 
u. Versicherungsver-
treter  

 je 3 Be-
schäftigte 

7,5 l 

c) 
Schulen, Kindergärten  

je 10 Schü-
ler / Kind  

7,5 l 

d) Speisewirtschaften, 
Imbiss-Stuben  

je Beschäf-
tigten 

30 l 

e) Gaststättenbetriebe, 
die nur als Schankwirt-
schaft konzessioniert 
sind, Eisdielen  

je Beschäftig-
ten 

15 l 

f) Beherbergungsbetriebe  je 4 Betten 7,5 l 

g) Lebensmitteleinzel und 
Großhandel  

 je Beschäftig-
ten 

15 l 
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h) sonstige Einzel- und 
Großhandel  

je Beschäftig-
ten 

3,5 l 

i) Industrie, Handwerk 
und übrige Gewer-
be 

je Beschäftig-
ten 

3,5 l 

 

Macht der Anschlusspflichtige glaubhaft, dass 
das nach vorstehender Berechnung ermittelte 
Gefäßvolumen das notwendige Gefäßvolumen 
überschreitet, kann abweichend ein geringeres 
Volumen festgesetzt werden.  

Beschäftigte im Sinne dieser Regelung sind alle 
in einem Betrieb Tätige (z.B. Arbeitnehmer, Un-
ternehmer, mithelfende Familienangehörige, 
Auszubildende) einschließlich Zeitarbeitskräfte. 
Halbtagsbeschäftigte werden zu 1/2 bei der Er-
mittlung des Mindestrestmüllvolumens berück-
sichtigt. Beschäftigte, die weniger als die Hälfte 
der branchenüblichen Arbeitszeit beschäftigt 
sind, werden zu 1/4 berücksichtigt.  

(4) Für Grundstücke, die sowohl zu Wohnzwecken 
als auch gewerblich/industriell genutzt werden 
(sog. gemischt genutzte Grundstücke), gelten 
die jeweils unter (2) und (3) genannten Regelun-
gen, wobei eine gemeinschaftliche Nutzung der 
zugeteilten Restmüllbehälter möglich ist. 

(5) Wird bei drei aufeinander folgenden Entleerungs-
terminen auf der Grundlage einer fototechni-
schen Dokumentation festgestellt, dass das be-
reit gestellte Restabfallvolumen nicht ausreicht, 
so hat der Grundstückseigentümer die Aufstel-
lung eines Abfallgefäßes mit dem nächst größe-
ren Behältervolumen zu dulden. 

 (6) Soweit Behältnisse zur Sammlung verwertbarer 
Abfälle aufgestellt werden, dürfen in diese aus-
schließlich  die jeweils hierfür zugelassenen Ab-
fälle eingefüllt werden. Bei fehlerhafter Befüllung 
eines Bioabfallbehälters  wird der entsprechende 
Behälter auf schriftlichen Antrag des Grund-
stückseigentümers hin gebührenpflichtig als 
Restabfallbehälter sondergeleert. Die Gebühr für 
diese Sonderregelung richtet sich nach der Ab-
fallgebührensatzung der Stadt Eschweiler.  

(7) Wird bei drei aufeinander  folgenden Entlee-
rungsterminen festgestellt,  dass Bioabfallgefäße 
mit Restmüll oder mit anderen Abfällen falsch 
befüllt worden sind, so ist die Stadt berechtigt, 
wegen der damit verbundenen Verhinderung ei-
ner ordnungsgemäßen und schadlosen Verwer-
tung dieser Abfälle die Bioabfallbehälter einzu-
ziehen und durch Restmüllgefäße mit einem ent-
sprechenden Fassungsvolumen der eingezoge-
nen Bioabfallbehälter  zu ersetzen. Die Neube-
antragung eines eingezogenen Abfallbehälters 
ist erstmals nach 3 Monaten nach Einziehung 
möglich, wenn in dem Antrag glaubhaft gemacht 
wird, dass künftige Fehlbefüllungen ausge-
schlossen sind.  

 

§ 12 

Standplatz und Transportweg für Abfallbehälter 

(1) Die zu leerenden Abfallbehältnisse und sperri-
gen Abfälle, Altpapier, Ast- und Strauchschnitt 

sowie die städt. Papiersäcke für Grün- und Bioabfäl-
le sind am Tage der  Abfuhr, frühestens jedoch am 
Vortag ab 18.00 Uhr, von den Anschlusspflichtigen 
bzw. Abfallbesitzern in der Regel am Gehwegrand, 
in jedem Fall aber so bereitzustellen, dass der Ver-
kehr auf den Fahrbahnen nicht gefährdet und auch 
der übrige Gemeingebrauch an öffentlichen Straßen 
und Gehwegen nicht übermäßig beeinträchtigt wird. 
Kann das Sammelfahrzeug (z.B. wegen des Stra-
ßenzuschnitts oder aufgrund von Straßenbauarbei-
ten) nicht an ein angeschlossenes Grundstück her-
anfahren, sind die Abfallbehälter diesem entgegen-
zubringen oder am Eingang der Straße verkehrssi-
cher aufzustellen. Die Stadt kann einen Standplatz 
bestimmen. Nach der Leerung sind die Abfallbehäl-
ter unverzüglich von der Straße zu entfernen.  

(2) Alle Abfallbehälter sind grundsätzlich auf den ange-
schlossenen Grundstücken so aufzustellen, dass 
durch sie keine Verunstaltung des Straßenbildes 
entsteht.  

(3) Die Stadt kann Standplätze und Transportwege der 
Abfallbehälter auf den angeschlossenen Grundstü-
cken bestimmen.  

(4) Verunreinigungen, die bei der Leerung der bereitge-
stellten Abfallbehältnisse oder bei der Bereitstellung 
von sperrigen Abfällen sowie Ast- und Strauchschnitt 
entstehen, sind von den Abschlussnehmern umge-
hend auf eigene Kosten zu beseitigen. 

 

§ 13 

Benutzung der Abfallbehälter 

(1) Die Abfallbehälter für Rest- und Biomüll werden von 
der Stadt gestellt und unterhalten. Sie bleiben ihr Ei-
gentum.  

(2) Die Abfälle müssen in die von der Stadt gestellten 
Abfallbehälter oder die dafür zur Verfügung gestell-
ten Depotcontainer entsprechend deren Zweckbe-
stimmung eingefüllt werden. Abfälle dürfen nicht in 
einer anderen  Weise zum Einsammeln bereitgestellt 
oder neben die Abfallbehälter oder Depotcontainer 
gelegt werden.  

(3) Der Grundstückseigentümer hat dafür zu sorgen, 
dass die Abfallbehälter allen Hausbewohnern zu-
gänglich sind und ordnungsgemäß benutzt werden 
können.  

(4) Die Abfallbesitzer haben die Abfälle getrennt nach 
Bioabfällen (soweit die Biotonne genutzt wird), Glas, 
Altpapier, Metallen, Kunststoffen, Verbundstoffen, 
Grünabfällen, Geräte nach dem ElektroG sowie 
Restmüll zu halten und wie folgt zur Abfallentsor-
gung bereitzustellen:  

1. Glas ist sortiert nach Weiß-, Braun- und Grünglas 
in die bereitgestellten Depotcontainer einzufüllen. 

2. Bioabfälle sind in den grünen Abfallbehälter (Bio-
tonne) einzufüllen, der auf dem Grundstück des 
Abfallbesitzers zur Verfügung steht und in diesem 
grünen Abfallbehälter zur Abholung bereitzustellen. 
Dies gilt nur, sofern die Biotonne genutzt wird. An-
sonsten sind die Bioabfälle in die städt. Papiersä-
cke für Grün- und Bioabfälle einzufüllen. Die Mög-
lichkeit der Eigenkompostierung gem. § 8 Abs. 1 
bleibt hiervon unberührt.  
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3. Einwegverpackungen aus Metall, Kunststoffen 
oder Verbundstoffen sind in den gelben Sack 
oder den gelben Abfallbehälter einzufüllen, der 
auf dem Grundstück des Abfallbesitzers zur 
Verfügung steht und in diesem gelben Sack 
oder gelben Abfallbehälter zur Abholung be-
reitzustellen.  

4. Elektro- und Elektronikgeräte im Sinne des 
ElektroG dürfen nicht über die Restmülltonne 
bzw. andere Abfallbehältnisse entsorgt wer-
den. Die Abfallbesitzer sind verpflichtet, diese 
Geräte separat zu halten und über die Stadt 
nach Anmeldung über die Sperrmüllabfuhr ab-
holen zu lassen. Alternativ können Elektro- und 
Elektronikgeräte auch selbst zur Sammelstelle 
am Entsorgungs- und Logistikcenter Warden 
angeliefert werden.  

5. Alttextilien sind in die bereitgestellten Depot-
container (Sammelcontainer) einzuwerfen. 

6. Altpapier ist in den blauen Abfallbehälter ein-
zufüllen, der auf dem Grundstück des Abfall-
besitzers zur Verfügung steht und in diesem 
blauen Abfallbehälter zur Abholung bereitzu-
stellen. 

7. Der verbleibende Restmüll ist in den grauen 
Abfallbehälter einzufüllen, der auf dem Grund-
stück des Abfallbesitzers zur Verfügung steht 
und in diesem grauen Abfallbehälter zur Abho-
lung bereitzustellen. Das Höchstgesamtge-
wicht der Abfallbehälter darf für 60 l/120 l/240 l 
Abfallbehälter 30/60/120 kg nicht überschrei-
ten. Das Höchstgesamtgewicht der Großraum-
behälter (1,1 cbm) darf 600 kg nicht über-
schreiten.  

(5) Die Abfallbehälter sind schonend zu behandeln, 
sie dürfen nur soweit gefüllt werden, dass sich 
der Deckel schließen lässt. Abfälle dürfen nicht 
in Abfallbehälter eingestampft oder in ihnen in 
einer Art und Weise verdichtet werden, so dass 
eine Entleerung am Abfallfahrzeug nicht mehr 
möglich ist, weil der Inhalt nicht mehr geschüttet 
werden kann und hierdurch der Entleerungsvor-
gang ausgeschlossen wird. Es ist nicht gestattet, 
brennende, glühende oder heiße Abfälle in die 
Abfallbehälter zu füllen.  

(6) Sperrige Gegenstände, Schnee und Eis sowie 
Abfälle, welche die Abfallbehälter oder das 
Sammelfahrzeug beschädigen oder ungewöhn-
lich verschmutzen können, dürfen nicht in die 
Abfallbehälter und Abfallsäcke gefüllt werden.  

(7) Die Haftung für Schäden, die vor allem durch 
unsachgemäße Behandlung der Abfallbehälter 
oder durch Einbringen nicht zugelassener Ge-
genstände an den Sammelfahrzeugen entste-
hen, richtet sich nach den allgemeinen Vorschrif-
ten.  

(8) Die Stadt gibt die Termine für die Einsammlung 
verwertbarer Stoffe und die Standorte der An-
nahmestellen/Depotcontainer (Sammelcontainer) 
rechtzeitig bekannt.  

(9) Zur Vermeidung von Lärmbelästigung dürfen 
Depotcontainer für Altglas und Altkleider nur 

werktags in der Zeit von 8.00 Uhr bis 19.00 Uhr be-
nutzt werden.  

(10) Wiederverwertbare Abfallstoffe bzw. Abfälle dürfen 
nicht neben aufgestellten Depotcontainern abgestellt 
werden.  

(11) Die auf öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen, 
in öffentl. Anlagen oder in der freien Landschaft auf-
gestellten Straßenabfallkörbe sind nur für so ge-
nannte „Unterwegsabfälle“ bestimmt, die bei einzel-
nen Personen beim Verzehr von Lebens- und Ge-
nussmitteln im Freien anfallen. Es ist unzulässig, 
diese Abfallbehälter zum Ablagern von sonstigen 
Abfällen zu benutzen. 

 

§ 14 

Zulassung einer Entsorgungsgemeinschaft 

Auf Antrag der Grundstückseigentümer kann eine Ent-
sorgungsgemeinschaft für zwei unmittelbar benachbar-

te Grundstücke zugelassen werden. Die Entsorgungs-
gemeinschaft kann für ein Abfallgefäß oder mehrere 
Abfallgefäße zugelassen werden. Die als Entsorgungs-
gemeinschaft zugelassenen Grundstückseigentümer 
haften gegenüber der Stadt im Hinblick auf die zu zah-
lende Abfallentsorgungsgebühr als Gesamtschuldner im 
Sinne der §§ 421 ff. BGB. Nur in besonders gelagerten 
Einzelfällen kann die Stadt auf begründeten Antrag der 
Grundstückseigentümer eine Ausnahmeregelung vom 
Grundsatz der benachbarten Grundstücke treffen. 

 

§ 15 

Häufigkeit und Zeit der Leerung 

Die auf dem Grundstück des Abfallbesitzers vorhande-
nen Abfallbehälter werden wie folgt entleert:  

1. Der gelbe Abfallbehälter/gelbe Sack wird im 2 - Wo-
chen - Rhythmus geleert.  

2. Der grüne Abfallbehälter für Bioabfälle wird im 2 - 
Wochen - Rhythmus geleert.  

3. Der graue Abfallbehälter für Restmüll wird im 2 - Wo-
chen - Rhythmus geleert.  

4. Der blaue Abfallbehälter für Altpapier wird im 4 - Wo-
chen - Rhythmus geleert.  

Die Abfallbehälter werden werktags in der Zeit ab 6.00 
Uhr entleert bzw. abgefahren.  

Die Tage der Abfuhr sowie notwendig werdende Ände-
rungen der regelmäßigen Abfuhr durch Feiertage und 
anderes werden von der Stadt bestimmt und bekannt 
gegeben. 

 

§ 16 

Bioabfälle und Grünschnitt 

(1) Die Besitzer eines grünen Abfallbehälters (Biotonne) 
haben Bioabfälle (Küchen- und Gartenabfälle) in die 
bereitgestellte Biotonne einzufüllen.  

(2) Grünabfälle (z.B. Ast- und Strauchschnitt, Rasen-
schnitt, Blattlaub) sind, soweit sie nicht nach § 8 
Abs. 1 verwertet werden, ebenfalls der Biotonne zu-
zuführen.  
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 (3)  Ast- und Strauchschnitt sowie Weihnachtsbäu-
me werden, sofern sie nicht zerkleinert in der Bi-
otonne Platz finden, getrennt zur Verwertung 
eingesammelt. Der Ast- und Strauchschnitt ist in 
max. 1,5 m langen und 20 kg schweren Bündeln 
zur Abfuhr bereitzustellen. Zum Verschnüren der 
Bündel sind Naturschnüre zu verwenden, kein 
Draht oder Kunststoffe.  

(4) Ergänzend hierzu können für Bio- und Grünab-
fälle auch die von der Stadt zugelassenen Pa-
piersäcke genutzt werden. 

(5) Nicht als Bioabfall, sondern über den Restabfall 

zu entsorgen sind sog. „kompostierbares“ und 
sonstiges handelsübliches Kleintier- und Katzen-
streu  (mit oder ohne Exkremente), Hundekot 
und sonstige Fäkalien.  

 

§ 17 

Entsorgung von Sperrmüll, Elektro- und Elektro-
nik-Altgeräten und Altbatterien 

(1) Jeder Abfallbesitzer im Gebiet der Stadt E-
schweiler hat im Rahmen der §§ 2 - 4 das Recht, 
sperrige Abfälle aus Haushaltungen bzw. haus-
haltsähnliche sperrige Abfälle, die wegen ihres 
Umfanges oder ihres Gewichtes nicht in den 
stadteigenen Abfallbehältern eingefüllt werden 
können (Sperrmüll)  sowie Elektro- und Elektro-
nikgeräte im Sinne des Elektro G, von der Stadt 
außerhalb der regelmäßigen Abfallentsorgung 
gesondert abfahren zu lassen. Voraussetzung 
ist, dass das betreffende Grundstück an die 
städt. Abfallentsorgung angeschlossen ist.  

 (2) Die Sperrmüllabfuhr und die Abfuhr von Elektro- 
und Elektronik-Altgeräten erfolgt auf Antrag (tele-
fonisch oder über Internet), wobei vom Abfallbe-
sitzer Art und Anzahl der sperrigen Gegenstän-
de, die abgefahren werden sollen, anzugeben 
sind.  

(3) Die angemeldeten sperrigen Gegenstände dür-
fen haushaltsübliche Mengen ( 3 m³) nicht über-
schreiten. Bei erheblicher Überschreitung des 
Sperrmüllvolumens von  3 m³ sowie bei nicht 
ordnungsgemäßer Bereitstellung des Sperrmülls 
ist die Stadt im Einzelfall berechtigt, die ange-
meldete Sammlung nicht durchzuführen.  

(4) Die sperrigen Abfälle sind getrennt nach Abfall-
arten (z.B. Holz, Metall, Elektro- und Elektronik-
geräte und Restsperrmüll) am vereinbarten Ab-
fuhrtag bis 6.00 Uhr, frühestens am Vortag ab 
18.00 Uhr, zur Abholung auf dem Gehweg oder 
am Straßenrand so bereitzustellen, dass nie-
mand gefährdet, behindert oder belästigt wird. 
Für Schäden, die durch nicht satzungsgemäß 
bereitgestellten Sperrmüll entstehen, haftet der 
Sperrmüllbesitzer.  

(5) In dem als Anlage 2 beigefügten Positivkatalog 
sind diejenigen Abfallarten ersichtlich, die als 
Sperrmüll zur Abholung bereitgestellt werden 
können. Dieser Positivkatalog ist Bestandteil 
dieser Satzung. 

(6) Nachtspeicheröfen sind wegen ihres Gewichts 
und ihres Asbestgehaltes vom Einsammeln und 
Befördern ausgeschlossen. 

(7) Für Gegenstände, die durch das Personal der Ab-
fallabfuhr von Hand nicht verladen werden können 
(schwerer als 50 kg pro Stück), besteht keine Ent-
sorgungspflicht 

(8)  Elektro- und Elektronik-Altgeräte i. S. d. § 3 Nr. 1 
ElektroG sind vom Besitzer der Altgeräte gemäß § 
10 Abs. 1 Satz 1 ElektroG getrennt vom unsortierten 
Siedlungsabfall, insbesondere Sperrmüll, gesondert  
zur Abholung vor dem Grundstück bereitzustellen 
oder zu einer von der Stadt benannten Sammelstelle 
zu bringen. Besitzer von Altgeräten haben Altbatte-
rien  und Akkumulatoren, die nicht von Altgeräten 
umschlossen sind, gemäß § 10 Abs. 1 Satz 2 
ElekroG vor der Abgabe an der Erfassungsstelle von 
diesen zu trennen und der gesonderten Altbatterie-
entsorgung der Stadt zuzuführen.  Dies gilt gemäß § 
10 Abs. 1 Satz 3  ElektroG nicht, soweit nach § 14  
Abs. 5 Satz 2 und Satz 3 ElektroG Altgeräte sepa-
riert werden, um sie für die Wiederverwendung vor-
zubereiten.    

(9) Altbatterien i. S. d. § 2 Abs. 9 Batteriegesetz (BattG) 
sind vom Endnutzer (§ 2 Abs. 13 BattG) als Besitzer 
von Altbatterien gemäß § 11 Abs. 1 Satz 1 BattG 
vom unsortierten Siedlungsabfall einer getrennten 
Erfassung zuzuführen. Dieses gilt gemäß § 11 Abs. 
1 Satz 2 BattG nicht für Altbatterien, die in andere 
Produkte fest eingebaut worden sind. Die Stadt in-
formiert darüber, in welcher Art und Weise sie die 
getrennte Rücknahme von Altbatterien gemäß § 13 
Abs. 1 BattG durchführt. 

 

§ 18 

Anmeldepflicht 

(1) Der Grundstückseigentümer hat der Stadt den erst-
maligen Anfall von Abfällen, die voraussichtliche 
Menge, die Anzahl der auf dem Grundstück woh-
nenden Personen sowie jede wesentliche Verände-
rung der anfallenden Abfälle, ihrer Menge oder der 
auf dem Grundstück wohnenden Personenzahl un-
verzüglich anzumelden.  

(2) Wechselt der Grundstückseigentümer, so sind so-
wohl der bisherige als auch der neue Eigentümer 
verpflichtet, die Stadt unverzüglich zu benachrichti-
gen. 

 

§ 19 

Auskunftspflicht, Betretungsrecht 

(1) Der Grundstückseigentümer, der Nutzungsberech-
tigte oder der Abfallbesitzer / Abfallerzeuger sind 
verpflichtet, über § 18 hinaus alle für die Abfallent-
sorgung erforderlich Auskünfte zu erteilen. Hierzu 
gehört insbesondere die Mitteilung über die Anzahl 
der Beschäftigten, ihre Arbeitszeiten, die Anzahl der 
Betten in Kliniken und Beherbergungsunternehmen.  

(2) Eigentümer und Besitzer von Grundstücken, auf 
denen überlassungspflichtige Abfälle anfallen, sind 
nach § 19 Abs. 1 Satz 1 KrWG verpflichtet, das Auf-
stellen von Abfallgefäßen  auf ihrem Grundstück so-
wie das Betreten des Grundstücks zum Zweck des 
Einsammelns und zur Überwachung des Getrennt-
haltens und der Verwertung von Abfällen zu dulden. 

 (3) Den Bediensteten bzw. den Beauftragten der Stadt 
ist zur Prüfung, ob die Vorschriften dieser Satzung 
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befolgt werden, ungehinderter Zutritt zu den an-
geschlossenen Grundstücken und insbesondere 
zu solchen Betrieben zu gewähren, bei denen 
Abfälle anfallen.  

(4) Die Anordnungen von Bediensteten oder Beauf-
tragten der Stadt sind zu befolgen.  

(5) Die Bediensteten bzw. die Beauftragten haben 
sich durch einen von der Stadt ausgestellten 
Dienstausweis auszuweisen. 

(6) Das Grundrecht auf Unverletzlichkeit der Woh-
nung (Art. 14 Abs. 1 Grundgesetz) wird insoweit 
durch § 19 Abs. 1 Satz 3 KrWG eingeschränkt. 

 

§ 20 

Unterbrechung der Abfallentsorgung 

(1) Unterbleibt die der Stadt obliegende Abfallent-
sorgung bei vorübergehenden Einschränkungen, 
Unterbrechungen oder Verspätungen infolge von 
Betriebsstörungen, Streiks, betriebsnotwendigen 
Arbeiten oder behördlichen Verfügungen, wer-
den die erforderlichen Maßnahmen so bald wie 
möglich nachgeholt.  

(2) In Fällen des Absatzes 1 besteht kein Anspruch 
auf Ermäßigung der Gebühren oder auf Scha-
denersatz. 

 

§ 21 

Benutzung der kommunalen Abfallentsorgungs-
einrichtung / Anfall der Abfälle 

(1) Die gebührenpflichtige Benutzung der kommuna-
len Abfallentsorgungseinrichtung beginnt, wenn 
dem anschluss- und benutzungspflichtigen 
Grundstückseigentümer ein oder mehrere Ab-
fallgefäße zur Verfügung gestellt worden sind 
oder ein oder mehrere Abfallgefäße anderweitig 
vorhanden sind und diese zur Abfallüberlassung 
bereitgestellt werden und das  an die kommuna-
le Abfallentsorgungseinrichtung angeschlossene 
Grundstück mit Abfallfahrzeugen zur Entleerung 
dieser Abfallbehältnisse angefahren wird.  

(2) Abfälle gelten zum Einsammeln und Befördern 
als angefallen, wenn die Voraussetzungen des 
Abfallbegriffs gemäß § 3 Abs. 1 KrWG erstmals 
erfüllt sind.  

(3) Die Abfälle gehen in das Eigentum der Stadt 
bzw. des Dritten über, sobald sie eingesammelt 
worden sind. Die Stadt ist nicht verpflichtet, im 
Abfall nach verlorenen Gegenständen suchen zu 
lassen. Im Abfall vorgefundene Wertgegenstän-
de werden als Fundsachen behandelt.  

(4) Unbefugten ist nicht gestattet, angefallene und 
zur Abholung bereitgestellte Abfälle zu durchsu-
chen oder wegzunehmen. 

 

§ 22 

Abfallentsorgungsgebühren 

Für die Benutzung der kommunalen Abfallentsor-
gungseinrichtung der Stadt Eschweiler und die 
sonstige Erfüllung abfallwirtschaftlicher Aufgaben 
durch die Stadt werden Abfallentsorgungsgebühren 
nach der zu dieser Satzung erlassenen Gebühren-

satzung für die kommunale Abfallentsorgungseinrich-
tung der Stadt Eschweiler erhoben. 

 

§ 23 

Andere Berechtigte und Verpflichtete 

Die sich aus dieser Satzung für die Grundstückeigentü-
mer ergebenden Rechte und Pflichten gelten entspre-
chend für Erbbauberechtigte, Wohnungseigentümer und 
sonstige Nutzungsberechtigte im Sinne des Wohnungs-
eigentumsgesetzes, Nießbraucher sowie alle sonstigen 
zum Besitz eines Grundstücks dinglich Berechtigten. 
Die Grundstückseigentümer werden von ihren Verpflich-
tungen nicht dadurch befreit, dass neben ihnen andere 
Anschluss- und Benutzungspflichtige vorhanden sind. 

 

§ 24 

Begriff des Grundstücks 

Grundstück im Sinne dieser Satzung ist unabhängig von 
der Eintragung im Liegenschaftskataster und im Grund-
buch und ohne Rücksicht auf die Grundstücksbezeich-
nung jeder zusammenhängende Grundbesitz, der eine 
selbständige wirtschaftliche Einheit bildet. 

 

§ 25 

Ordnungswidrigkeiten 

(1) Unbeschadet der im Bundes- oder Landesrecht 
getroffenen Regelungen handelt ordnungswidrig, 
wer vorsätzlich oder fahrlässig dieser Satzung zu-
widerhandelt, indem er:  
 

a) nach § 3 dieser Satzung ausgeschlossene Abfälle 
der Stadt zum Einsammeln oder Befördern über-
lässt; 

b) entgegen § 4 Abs. 2 schadstoffhaltige Abfälle un-
beaufsichtigt an der Sammelstelle abstellt oder 
diese einem Abfallbehälter bzw. den hierfür nicht 
bezeichneten Sammelsystem zuführt; 

c) überlassungspflichtige Abfälle der Stadt nicht 
überlässt oder von der Stadt bestimmte Abfall-
behälter und Abfallsäcke zum Einfüllen von Ab-
fällen nicht benutzt und damit den Anschluss- 
und Benutzungszwang in § 6 Abs. 1 bis 3 zuwi-
der handelt;  

d) entgegen § 12 Abs. 1 die zu leerenden Abfallbe-
hältnisse; Altpapier, Ast- und Strauchschnitt so-
wie die städtischen Papiersäcke für Grün- und 
Bioabfälle bereits vor 18.00 Uhr des Vortages 
bereitstellt oder nicht unverzüglich nach der Lee-
rung wieder auf das Grundstück zurückstellt; 

e) Abfallbehälter entgegen den Befüllungsvorgaben 
in § 13 Abs. 2 dieser Satzung befüllt;  

f) entgegen § 13 Abs. 3 dieser Satzung die Abfall-
behälter nicht allen Bewohnern des Grundstücks 
zugänglich macht; 

g) für bestimmte Abfälle vorgesehene Behälter oder 
Abfallsäcke entgegen § 13 Abs. 4 dieser Sat-
zung mit anderen Abfällen füllt;  

h) entgegen § 13 Abs. 5 Abfallbehälter überfüllt, Ab-
fälle darin verdichtet oder einstampft oder bren-
nende, glühende oder heiße Aschen in diese ein-
füllt;  

i) Depotcontainer entgegen § 13 Abs. 9 und 10 
dieser Satzung außerhalb der erlaubten Zeiten 
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benutzt und/oder wieder verwertbare oder 
sonstige Abfälle neben den Containern ab-
stellt; 

 j) Straßenabfallkörbe entgegen § 13 Abs. 11 
zum Ablagern von Abfällen benutzt, die nicht 
bei einzelnen Personen im Freien oder der 
Teilnahme  am Verkehr anfallen; 

k)   entgegen § 17 Abs. 4 Sperrmüll und/oder 
Elektro- und Elektronik-Altgeräte ohne vorhe-
rige Terminabsprache oder bereits vor 18.00 
Uhr des Vortags  der vereinbarten bzw. fest-
gelegten Abholung  bereitstellt; 

l)   den erstmaligen Anfall von Abfällen oder we-
sentliche Veränderungen des Abfalls gemäß 
§ 18 dieser Satzung nicht unverzüglich mel-
det; 

m)  anfallende Abfälle entgegen § 21 Abs. 1 
i.V.m. § 21 Abs. 4 dieser Satzung unbefugt 
durchsucht oder wegnimmt; 

 

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße 
bis zu 50.000,00 € geahndet werden, soweit 
nicht andere gesetzliche Bestimmungen hierfür 
eine höhere Geldbuße vorsehen. 

 

§ 26 

In-Kraft-Treten 

Diese Satzung tritt am Tag nach der Veröffentli-
chung im Amtsblatt in Kraft. Gleichzeitig tritt die 
Satzung über die Abfallentsorgung in der Stadt 
Eschweiler vom 04.10.2012 außer Kraft. 

 

Bekanntmachungsanordnung 

Die vorstehende Satzung wird hiermit öffentlich bekannt 
gemacht. 

Es wird darauf hingewiesen, dass die Verletzung von 
Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung 
für das Land Nordrhein-Westfalen nach Ablauf eines 
Jahres seit Verkündung dieser Satzung nicht mehr gel-
tend gemacht werden kann, es sei denn,  

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein 
vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht  
durchgeführt, 

b) die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich be-
kannt gemacht worden, 

c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher be-
anstandet oder 

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der 
Stadt Eschweiler vorher gerügt worden und dabei die 
verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeich-
net worden, die den Mangel ergibt. 

 
Eschweiler, den 03.12.2019 

 
Bertram 
Bürgermeister 
 

  

Anlage 1 
 

  Positivkatalog zu § 3 Abs. 1 der Satzung über die Abfallentsorgung in der Stadt Eschweiler 

Code Bezeichnung Bemerkung 

02 ABFÄLLE AUS LANDWIRTSCHAFT, GARTENBAU, TEICHWIRTSCHAFT, FORSTWIRTSCHAFT, 
JAGD UND FISCHEREI SOWIE DER HERSTELLUNG UND VERARBEITUNG VON NAHRUNGSMIT-
TELN 

0201 Abfälle aus Landwirtschaft, Gartenbau, Teichwirtschaft, Forstwirtschaft, Jagd und Fischerei 

020103 Abfälle aus pflanzlichem Gewebe 
  

020104 Kunststoffabfälle (ohne Verpackungen)   

020106 tierische Ausscheidungen, Gülle/Jauche und Stallmist (einschließlich 
verdorbenes Stroh), Abwässer, getrennt gesammelt und extern behandelt 

KA WA: nur Mist und Stroh 

020107 Abfälle aus der Forstwirtschaft   

020199 Abfälle a.n.g. KA WÜ: Schlamm aus der 
Gewässerreinigung, Ab-
fisch-, Mäh- und Rechengut 

0202 Abfälle aus der Zubereitung und Verarbeitung von Fleisch, Fisch und anderen Nahrungsmitteln 
tierischen Ursprungs 

020204 Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung   

020299 Abfälle a.n.g.   

0203 Abfälle aus der Zubereitung und Verarbeitung von Obst, Gemüse, Getreide, Speiseölen, Kakao, 
Kaffee, Tee und Tabak, aus der Konservenherstellung, der Herstellung von Hefe- und Hefeextrakt 
sowie der Zubereitung und Fermentierung von Melasse  

020301 Schlämme aus Wasch-, Reinigungs-, Schäl-, Zentrifugier- und Abtrenn-
prozessen 
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020302 Abfälle von Konservierungsstoffen   

020303 Abfälle aus der Extraktion mit Lösemitteln   

020304 für Verzehr oder Verarbeitung ungeeignete Stoffe   

020305 Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung   

020399 Abfälle a.n.g.   

0204 Abfälle aus der Zuckerherstellung 

020403 Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung   

020499 Abfälle a.n.g.   

0205 Abfälle aus der Milchverarbeitung 

020501 für Verzehr oder Verarbeitung ungeeignete Stoffe 

  

020502 Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung   

020599 Abfälle a.n.g.   

0206 Abfälle aus der Herstellung von Back- und Süßwaren 

020601 für Verzehr oder Verarbeitung ungeeignete Stoffe   

020602 Abfälle von Konservierungsstoffen   

020603 Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung   

020699 Abfälle a.n.g.   

0207 Abfälle aus der Herstellung von alkoholischen und alkoholfreien Getränken (ohne Kaffee, Tee 
und Kakao) 

020701 Abfälle aus der Wäsche, Reinigung und mechanischen Zerkleinerung des 
Rohmaterials   

020702 Abfälle aus der Alkoholdestillation   

020703 Abfälle aus der chemischen Behandlung   

020704 für Verzehr oder Verarbeitung ungeeignete Stoffe   

020705 Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung   

020799 Abfälle a.n.g.   

03 ABFÄLLE AUS DER HOLZBEARBEITUNG UND DER HERSTELLUNG VON PLATTEN, MÖBELN, 
ZELLSTOFFEN, PAPIER UND PAPPE 

0301 Abfälle aus der Holzbearbeitung und der Herstellung von Platten und Möbeln 

030101 Rinden und Korkabfälle   

030105 Sägemehl, Späne, Abschnitte, Holz, Spanplatten und Furniere mit Aus-
nahme derjenigen, die unter 03 01 04 fallen 

  

030199 Abfälle a.n.g.   

0303 Abfälle aus der Herstellung und Verarbeitung von Zellstoff, Papier, Karton und Pappe 

030301 Rinden- und Holzabfälle 
  

030302 Sulfitschlämme (aus der Rückgewinnung von Kochlaugen)   

030305 De-inking-Schlämme aus dem Papierrecycling   

030307 mechanisch getrennte Abfälle aus der Auflösung von Papier- und Pappab-
fällen 

  

030308 Abfälle aus dem Sortieren von Papier und Pappe für das Recycling 
  

030310 Faserabfälle, Faser-, Füller- und Überzugsschlämme aus der mechani-
schen Abtrennung    

030311 Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung mit Ausnahme 
derjenigen, die unter 03 03 10 fallen  

  

030399 Abfälle a.n.g.   

04 ABFÄLLE AUS DER LEDER-, PELZ- UND TEXTILINDUSTRIE 

0401 Abfälle aus der Leder- und Pelzindustrie 
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040107 chromfreie Schlämme, insbesondere aus der betriebseigenen Abwasser-
behandlung 

  

040108 chromhaltige Abfälle aus gegerbtem Leder (Abschnitte, Schleifstaub, 
Falzspäne) 

  

040109 Abfälle aus der Zurichtung und dem Finish   

040199 Abfälle a.n.g.   

0402 Abfälle aus der Textilindustrie 

040209 Abfälle aus Verbundmaterialien (imprägnierte Textilien, Elastomer, 
Plastomer) 

  

040210 organische Stoffe aus Naturstoffen (z.B. Fette, Wachse)   

040215 Abfälle aus dem Finish mit Ausnahme derjenigen, die unter 04 02 14 fal-
len  

  

040217 Farbstoffe und Pigmente mit Ausnahme derjenigen, die unter 04 02 16 
fallen  

  

040220 Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung mit Ausnahme 
derjenigen, die unter 04 02 19 fallen  

  

040221 Abfälle aus unbehandelten Textilfasern   

040222 Abfälle aus verarbeiteten Textilfasern   

040299 Abfälle a.n.g.   

06 ABFÄLLE AUS ANORGANISCH-CHEMISCHEN PROZESSEN 

0603 Abfälle aus HZVA von Salzen, Salzlösungen und Metalloxiden 

060314 feste Salze und Lösungen mit Ausnahme derjenigen, die unter 06 03 11 
und 06 03 13 fallen  

  

0613 Abfälle aus anorganisch-chemischen Prozessen a.n.g.   

061302 verbrauchte Aktivkohle (außer 06 07 02)   

061303 Industrieruß   

07 ABFÄLLE AUS ORGANISCH-CHEMISCHEN PROZESSEN 

0701 Abfälle aus Herstellung, Zubereitung, Vertrieb und Anwendung (HZVA) organischer Grundchemi-
kalien 

070108 andere Reaktions- und Destillationsrückstände   

070110 andere Filterkuchen, gebrauchte Aufsaugmaterialien   

070111 Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung, die gefährliche 
Stoffe enthalten 

  

070112 Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung mit Ausnahme 
derjenigen, die unter 070111 fallen 

  

0702 Abfälle aus HZVA von Kunststoffen, synthetischem Gummi und Kunstfasern 

070208 andere Reaktions- und Destillationsrückstände   

070213 Kunststoffabfälle   

070299 Abfälle a.n.g.   

0703 Abfälle aus HZVA von organischen Farbstoffen und Pigmenten                 (außer 06 11) 

070308 andere Reaktions- und Destillationsrückstände   

070310 andere Filterkuchen, gebrauchte Aufsaugmaterialien   

0705 Abfälle aus HZVA von Pharmazeutika 

070599 Abfälle a.n.g.   

0706 Abfälle aus HZVA von Fetten, Schmierstoffen, Seifen, Waschmitteln, Desinfektionsmitteln und 
Körperpflegemitteln 

070608 andere Reaktions- und Destillationsrückstände   

070699 Abfälle a.n.g.   
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08 ABFÄLLE AUS HZVA VON BESCHICHTUNGEN (FARBEN, LACKEN, EMAIL), KLEBSTOFFEN, 
DICHTMASSEN UND DRUCKFARBEN 

0801 Abfälle aus HZVA und Entfernung von Farben und Lacken 

080111 Farb- und Lackabfälle, die organische Lösemittel oder andere gefährliche 
Stoffe enthalten 

  

080112 Farb- und Lackabfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 08 01 11 fallen    

080113 Farb- und Lackschlämme, die organische Lösemittel oder andere gefährli-
che Stoffe enthalten 

  

080114 Farb- und Lackschlämme mit Ausnahme derjenigen, die unter 08 01 13 
fallen  

  

080116 wässrige Schlämme, die Farben oder Lacke enthalten, mit Ausnahme 
derjenigen, die unter 08 01 15 fallen  

  

080117 Abfälle aus der Farb- oder Lackentfernung, die organische Lösemittel oder 
andere gefährliche Stoffe enthalten 

  

080118 Abfälle aus der Farb- oder Lackentfernung mit Ausnahme derjenigen, die 
unter 08 01 17 fallen  

  

080120 wässrige Suspensionen, die Farben oder Lacke enthalten, mit Ausnahme 
derjenigen, die unter 080119 fallen 

  

080199 Abfälle a.n.g.   

0802 Abfälle aus HZVA anderer Beschichtungen (einschließlich keramischer Werkstoffe) 

080201 Abfälle von Beschichtungspulver 
  

0803 Abfälle aus HZVA von Druckfarben 

080312 Druckfarbenabfälle, die gefährliche Stoffe enthalten    

080313 Druckfarbenabfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 08 03 12 fallen    

080314 Druckfarbenschlämme, die gefährliche Stoffe enthalten    

080315 Druckfarbenschlämme mit Ausnahme derjenigen, die unter 080314 fallen   

080318 Tonerabfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 08 03 17 fallen    

080399 Abfälle a.n.g.   

0804 Abfälle aus HZVA von Klebstoffen und Dichtmassen (einschließlich wasserabweisender Materia-
lien) 

080409 Klebstoff- und Dichtmassenabfälle, die organische Lösemittel oder andere 
gefährliche Stoffe enthalten 

  

080410 Klebstoff- und Dichtmassenabfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 08 
04 09 fallen  

  

080411 klebstoff- und dichtmassenhaltige Schlämme, die organische Lösemittel 
oder andere gefährliche Stoffe enthalten 

  

080414 wässrige Schlämme, die Klebstoffe oder Dichtmassen enthalten, mit Aus-
nahme derjenigen, die unter 08 01 13 fallen  

  

080499 Abfälle a.n.g.   

09 ABFÄLLE AUS DER FOTOGRAFISCHEN INDUSTRIE 

0901 Abfälle aus der fotografischen Industrie 

090106 silberhaltige Abfälle aus der betriebseigenen Behandlung fotografischer 
Abfälle 

  

090107 Filme und fotografische Papiere, die Silber oder Silberverbindungen ent-
halten   

090108 Filme und fotografische Papiere, die kein Silber und keine Silberverbin-
dungen enthalten 

  

090110 Einwegkameras ohne Batterien   

090199 Abfälle a.n.g.   

10 ABFÄLLE AUS THERMISCHEN PROZESSEN 
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1011 Abfälle aus der Herstellung von Glas und Glaserzeugnissen 

101114 Glaspolier- und Glasschleifschlämme mit Ausnahme derjenigen, die unter 
10 11 13 fallen  

  

12 ABFÄLLE AUS PROZESSEN DER MECHANISCHEN FORMGEBUNG SOWIE DER PHYSIKALI-
SCHEN UND MECHANISCHEN OBERFLÄCHENBEARBEITUNG VON METALLEN UND KUNST-
STOFFEN 

1201 Abfälle aus Prozessen der mechanischen Formgebung sowie der physikalischen und mechani-
schen Oberflächenbearbeitung von Metallen und Kunststoffen 

120105 Kunststoffspäne und -drehspäne   

120112 gebrauchte Wachse und Fette   

120114 Bearbeitungsschlämme, die gefährliche Stoffe enthalten    

120115 Bearbeitungsschlämme mit Ausnahme derjenigen, die unter 12 01 14 
fallen  

  

120121 gebrauchte Hon- und Schleifmittel mit Ausnahme derjenigen, die unter 12 
01 20 fallen  

  

13 ÖLABFÄLLE UND ABFÄLLE AUS FLÜSSIGEN BRENNSTOFFEN (AUßER SPEISEÖLE UND ÖL-
ABFÖLLE, DIE UNTER DIE KAPITEL 05, 12 UND 19 FALLEN) 

1305 Inhalte von Öl-/Wasserabscheidern 

130501 feste Abfälle aus Sandfanganlagen und Öl-/Wasserabscheidern    

130502 Schlämme aus Öl-/Wasserabscheidern   

130503 Schlämme aus Einlaufschächten   

130508 Abfallgemische aus Sandfanganlagen und Öl-/Wasserabscheidern    

14 ABFÄLLE AUS ORGANISCHEN LÖSEMITTELN, KÜHLMITTELN UND TREIBGASEN (AUSSER 07 
UND 08) 

1406 Abfälle aus organischen Lösemitteln, Kühlmitteln sowie Schaum- und Aerosoltreibgasen  

140605 Schlämme oder feste Abfälle, die andere Lösemittel enthalten   

15 VERPACKUNGSABFALL, AUFSAUGMASSEN, WISCHTÜCHER, FILTERMATERIALIEN UND 
SCHUTZKLEIDUNG (A.N.G.) 

1501 Verpackungen (einschließlich getrennt gesammelter kommunaler Verpackungsabfälle) 

150101 Verpackungen aus Papier und Pappe   

150102 Verpackungen aus Kunststoff   

150103 Verpackungen aus Holz   

150104 Verpackungen aus Metall   

150105 Verbundverpackungen   

150106 gemischte Verpackungen   

150109 Verpackungen aus Textilien   

150110 Verpackungen, die Rückstände gefährlicher Stoffe enthalten oder durch 
gefährliche Stoffe verunreinigt sind 

  

1502 Aufsaug- und Filtermaterialien, Wischtücher und Schutzkleidung 

150202 Aufsaug- und Filtermaterialien (einschließlich Ölfilter a.n.g.), Wischtücher 
und Schutzkleidung, die durch gefährliche Stoffe verunreinigt sind   

150203 Aufsaug- und Filtermaterialien, Wischtücher und Schutzkleidung mit Aus-
nahme derjenigen, die unter 15 02 02 fallen  

  

16 ABFÄLLE, DIE NICHT ANDERSWO IM VERZEICHNIS AUFGEFÜHRT SIND 

1601 Altfahrzeuge verschiedener Verkehrsträger (einschließlich mobiler Maschinen) und Abfälle aus 
der Demontage von Altfahrzeugen sowie der Fahrzeugwartung (außer 13, 14, 16 06 und 16 08) 

160103 Altreifen   
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160107 Ölfilter   

160119 Kunststoffe   

1610 Wässrige flüssige Abfälle zur externen Behandlung  

161002 wässrige flüssige Abfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 16 10 01 
fallen  

  

161004 wässrige Konzentrate mit Ausnahme derjenigen, die unter 16 10 03 fallen    

17 BAU- UND ABBRUCHABFÄLLE (EINSCHLIEßLICH AUSHUB VON VERUNREINIGTEN STANDOR-
TEN) 

1702 Holz, Glas und Kunststoff 

170201 Holz   

170203 Kunststoff   

170204 Glas, Kunststoff und Holz, die gefährliche Stoffe enthalten oder durch 
gefährliche Stoffe verunreinigt sind 

  

1703 Bitumengemische, Kohlenteer und teerhaltige Produkte 

170301 kohlenteerhaltige Bitumengemische   

170302 Bitumengemische mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 03 01 fallen  
  

170303 Kohlenteer und teerhaltige Produkte   

1706 Dämmmaterial und asbesthaltige Baustoffe 

170603 anderes Dämmmaterial, das aus gefährlichen Stoffen besteht oder solche 
Stoffe enthält    

170604 Dämmmaterial mit Ausnahme desjenigen, das unter 17 06 01 und 17 06 
03 fällt 

  

170605 asbesthaltige Baustoffe   

1709 Sonstige Bau- und Abbruchabfälle 

170903 sonstige Bau- und Abbruchabfälle (einschließlich gemischte Abfälle), die 
gefährliche Stoffe enthalten  

  

170904 gemischte Bau- und Abbruchabfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 
17 09 01, 17 09 02 und 17 09 03 fallen  

  

18 ABFÄLLE AUS DER HUMANMEDIZINISCHEN ODER TIERÄRZTLICHEN VERSORGUNG UND 
FORSCHUNG (OHNE KÜCHEN- UND RESTAURANTABFÄLLE, DIE NICHT AUS DER UNMITTEL-
BAREN KRANKENPFLEGE STAMMEN) 

1801 Abfälle aus der Geburtshilfe, Diagnose, Behandlung oder Vorbeugung von Krankheiten beim 
Menschen 

180101 spitze oder scharfe Gegenstände (außer 18 01 03)    

180104 Abfälle, an deren Sammlung und Entsorgung aus infektionspräventiver 
Sicht keine besonderen Anforderungen gestellt werden (z. B. Wund- und 
Gipsverbände, Wäsche, Einwegkleidung, Windeln)   

180107 Chemikalien mit Ausnahme derjenigen, die unter 18 01 06 fallen    

180109 Arzneimittel mit Ausnahme derjenigen, die unter 18 01 08 fallen    

1802 Abfälle aus Forschung, Diagnose, Krankenbehandlung und Vorsorge bei Tieren 

180201 spitze oder scharfe Gegenstände mit Ausnahme derjenigen, die unter 18 
02 02 fallen  

  

180203 Abfälle, an deren Sammlung und Entsorgung aus infektionspräventiver 
Sicht keine besonderen Anforderungen werden   

180205 Chemikalien, die aus gefährlichen Stoffen bestehen oder solche enthalten 
  

180206 Chemikalien mit Ausnahme derjenigen, die unter 18 02 05 fallen    

19 ABFÄLLE AUS ABFALLBEHANDLUNGSANLAGEN, ÖFFENTLICHEN ABWASSERBEHAND-
LUNGSANLAGEN SOWIE DER AUFBEREITUNG VON WASSER FÜR DEN MENSCHLICHEN GE-
BRAUCH UND WASSER FÜR INDUSTRIELLE ZWECKE 
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1903 Stabilisierte und verfestigte Abfälle 

190305 stabilisierte Abfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 19 03 04 fallen    

190307 stabilisierte Abfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 19 03 06 fallen    

1905 Abfälle aus der aeroben Behandlung von festen Abfällen 

190501 nicht kompostierte Fraktion von Siedlungs- und ähnlichen Abfällen   

190502 nicht kompostierte Fraktion von tierischen und pflanzlichen Abfällen   

190503 nicht spezifikationsgerechter Kompost   

1908 Abfälle aus Abwasserbehandlungsanlagen a. n. g. 

190801 Sieb- und Rechenrückstände   

190802 Sandfangrückstände   

190806 gesättigte oder verbrauchte Ionenaustauscherharze   

190809 Fett- und Ölmischungen aus Ölabscheidern, die Speiseöle und -fette ent-
halten 

  

190810 Fett- und Ölmischungen aus Ölabscheidern mit Ausnahme derjenigen, die 
unter 19 08 09 fallen  

  

190812 Schlämme aus der biologischen Behandlung von industriellem Abwasser 
mit Ausnahme derjenigen, die unter 19 08 11 fallen  

  

190814 Schlämme aus einer anderen Behandlung von industriellem Abwasser mit 
Ausnahme derjenigen, die unter 19 08 13 fallen  

  

1909 Abfälle aus der Zubereitung von Wasser für den menschlichen Gebrauch oder industriellem 
Brauchwasser 

190901 feste Abfälle aus der Erstfiltration und Siebrückstände   

190902 Schlämme aus der Wasserklärung   

190903 Schlämme aus der Dekarbonatisierung   

190904 gebrauchte Aktivkohle   

190905 gesättigte oder verbrauchte Ionenaustauscherharze   

1910 Abfälle aus dem Shreddern von metallhaltigen Abfällen 

191004 Schredderleichtfraktionen und Staub mit Ausnahme derjenigen, die unter 
19 10 03 fallen  

  

191006 andere Fraktionen mit Ausnahme derjenigen, die unter 19 10 05 fallen  
  

1911 Abfälle aus der Altölaufbereitung 

191101 gebrauchte Filtertone   

1912 Abfälle aus der mechanischen Behandlung von Abfällen (z. B. Sortieren, Zerkleinern, Verdichten, 
Pelletieren) a. n. g. 

191201 Papier und Pappe   

191204 Kunststoff und Gummi   

191206 Holz, das gefährliche Stoffe enthält   

191207 Holz mit Ausnahme desjenigen, das unter 19 12 06 fällt   

191208 Textilien   

191210 brennbare Abfälle (Brennstoffe aus Abfällen)    

191212 sonstige Abfälle (einschließlich Materialmischungen) aus der mechani-
schen Behandlung von Abfällen mit Ausnahme derjenigen, die unter 
191211 fallen 

  

1913 Abfälle aus der Sanierung von Böden und Grundwasser  

191301 feste Abfälle aus der Sanierung von Böden, die gefährliche Stoffe enthal-
ten 

  

191302 feste Abfälle aus der Sanierung von Böden mit Ausnahme derjenigen, die 
unter 19 13 01 fallen 

  

191303 Schlämme aus der Sanierung von Böden, die gefährliche Stoffe enthalten 
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20 SIEDLUNGSABFÄLLE (HAUSHALTSABFÄLLE UND ÄHNLICHE GEWERBLICHE UND INDUSTRI-
ELLE ABFÄLLE SOWIE ABFÄLLE AUS EINRICHTUNGEN), EINSCHLIEßLICH GETRENNT GE-
SAMMELTE FRAKTIONEN 

2001 Getrennt gesammelte Fraktionen (außer 15 01) 

200101 Papier und Pappe/Karton   

200108 biologisch abbaubare Küchen- und Kantinenabfälle    

200110 Bekleidung   

200111 Textilien   

200125 Speiseöle und -fette   

200127 Farben, Druckfarben, Klebstoffe und Kunstharze, die gefährliche Stoffe 
enthalten  

  

200128 Farben, Druckfarben, Klebstoffe und Kunstharze mit Ausnahme derjeni-
gen, die unter 20 01 27 fallen  

  

200130 Reinigungsmittel mit Ausnahme derjenigen, die unter 20 01 29 fallen  
  

200132 Arzneimittel mit Ausnahme derjenigen, die unter 20 01 31 fallen    

200138 Holz mit Ausnahme desjenigen, das unter 20 01 37 fällt   

200139 Kunststoffe   

2002 Garten- und Parkabfälle (einschließlich Friedhofsabfälle) 

200201 kompostierbare Abfälle  
  

200203 andere nicht biologisch abbaubare Abfälle   

2003 Andere Siedlungsabfälle 

200301 gemischte Siedlungsabfälle ELC und KA WÜ:  nur ge-
trennt gesammelte organi-
sche Fraktion 

200302 Marktabfälle   

200303 Straßenkehricht   

200306 Abfälle aus der Kanalreinigung   

200307 Sperrmüll   

 

Anlage 2 
Positivkatalog 

 
Anlage zu § 17 Abs. 5 der Satzung über die Abfallentsorgung in der Stadt Eschweiler 

 

Abfallart Material Bemerkungen 

Alibert     

Arbeitsplatte Holz / Kunststoff kein Stein 

Astschere     

Autokindersitz     

Babybadewanne      

Babywippe     

Balkonkasten Holz / Kunststoff kein Asbest, Ton 

Besen     

Bett     

Biergartenbank/-Tisch     

Bild (groß)   ohne Glasrahmen 

Bilderrahmen (groß)   ohne Glas 

Billardtisch (haushaltsübl.)     

Bobbycar     

Blumenkübel Holz / Kunststoff kein Asbest, Ton 
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Briefkasten     

Brotkasten     

Campingstuhl     

CD-Ständer (groß)     

Couch     

Dartplatte     

Deckenvertäfelung     

Dreirad     

Duschstange     

Duschabtrennung Kunststoff  / Metall kein Glas 

Duschtasse Kunststoff  / Metall   

Eimer (haushaltsübl.,groß) Kunststoff  / Metall keine Verpackungen  

Einkaufstrolly     

Einkochkessel     

Fahrrad     

Fernsehschrank     

Fertigparkett     

Gardinenstange     

Gartenbank Holz/Metall/Kunststoff   

Gartengeräte mechanisch     

Gartengrill     

Gartenpavillon     

Gartenstuhl / Liege Holz/Metall/Kunststoff   

Gartentisch Holz/Metall/Kunststoff   

Go-Kart     

Hängematte mit Gestell     

Haushaltsleiter   ggfls. Längenbegrenzung 

Heckenschere     

Hocker     

Jalousien (innen)   keine Rollladen (außen) 

Kacheltisch     

Katzenkorb     

Kinderhochstuhl     

Kinderspielzeug (groß)     

Kinderwagen      

Kleiderständer     

Kleintierkäfig /-stall   max. Vol.1/2 m³ 

Kochtopf (groß)   ohne Glasdeckel 

Koffer     

Kohleofen   
ohne Schammotauskleidung, max. 75 
kg 

Kommode   mit leeren Schubladen  

Komposter Holz/Metall/Kunststoff   

Korb (groß)     

Kratzbaum   falls nötig zerlegt 

Küche     
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Küchenbank     

Küchenoberschränke   ohne Glas 

Küchenunterschränke     

Kunstoffböden (Auslegeware)   gerollt 

Kunststofffliesen   gebündelt 

Kunststoffkiste (groß)   keine Verpackung 

Lattenrost Metall / Holz   

Läufer    gerollt 

Laminatfußboden     

Lampen (Decken-, Wand-, Schreibtisch-)   
kein Glas, Keramik und ohne Glüh-
birne 

Linoleumboden (Auslegeware)   gerollt 

Matratze     

Mörtelwanne   ohne Inhalt 

Mülltonne (alt)     

Paravent     

Pinnwand (groß)     

Projektionsleinwand     

Planschbecken (aufblasbar)   kein Swimmingpool! 

Plastiktraktor     

Polsterauflagen (groß)   gerollt 

Rechen     

Regal     

Regenschirmständer   kein Glas 

Regentonne Metall / Kunststoff 
bis 200l halbiert, bis 1000l geviertelt; 
Metallgestelle extra 

Roller (Tret-)     

Rutsche   zerlegt 

Sackkarre     

Sandkasten Holz/Metall/Kunststoff   

Sat-Schüssel     

Schaukel Metall / Holz   

Schaukelpferd / - tier     

Schaukelstuhl     

Schlitten     

Schlauchboot     

Schlauchwagen     

Schrank   zerlegt und ohne Spiegel 

Schreibmaschine (mech.)     

Schreibtisch   kein Glas 

Schreibtischstuhl     

Schrubber     

Schubkarre     

Schuhschrank     

Sessel     
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Sideboard   ohne Glas, Spiegel 

Sitzsack     

Skateboard     

Skier     

Snowboard     

Sofa     

Sonnensegel   gerollt, gefaltet; Stangen extra 

Sonnenschirm     

Sonnenschirmständer     

Stehlampe   kein Glas und ohne Glühbirne 

Stehtisch     

Stoffkleiderschrank     

Stuhl     

Surfbrett   halbiert 

Tafel (haushaltsüblich)     

Teppich   gerollt 

Terrassenbelag Holz / Kunststoff max. 2m Länge, 10 cm Durchm. 

Tisch     

Tischtennisplatte   kein Stein 

Trennwände   kein Regips 

Trimmgerät (groß, haushaltsüblich)     

Trimmrad     

Truhe (Wäsche etc.)     

Türen (keine Begrenzung in der Anzahl mehr)   
keine Brandschutztüren (oft asbest-
haltig) 

Türzargen     

Wäschekorb     

Wäschespinne     

Wäscheständer     

Wäschetonne   zusammengeklappt 

WC- Sitz     

Wohnzimmertisch   kein Glastisch 

Zaun / Zaunpfähle Holz/Kunststoff/Metall 

max. 2m Länge, 10 cm Durchm. 

keine Betonanhaftung, keine Bahn-
schwellen 

Zeitungsrolle     

Zelt   Zelt gefaltet; Stangen extra 

Zinkwanne   keine Badewanne 

 
86 

 
Ordnungsbehördliche Verordnung 

über die Freigabe eines verkaufsoffenen Sonntags 
im Dezember 2019 

 
Aufgrund des § 6 Abs. 4 des Gesetzes zur Regelung 
der Ladenöffnungszeiten (Ladenöffnungsgesetz – LÖG 
NRW) vom 16.11.2006, GV.NRW  S. 516, SGV NRW 
113) in der jeweils geltenden Fassung i.V. mit § 27 
Ordnungsbehördengesetz (OBG) vom 13.05.1980 (GV 
NW S. 528, SGV NRW 2060) in der jeweils geltenden 

Fassung wird für die Stadt Eschweiler gemäß Beschluss 
des Rates vom 03.12.2019 verordnet: 
 

§ 1  Anlass 

  
Aus Anlass des Stadtfestes mit Weihnachtsmarkt vom 
06.12.2019 bis 22.12.2019 dürfen am Sonntag, dem 
22.12.2019, Verkaufsstellen in einem Bereich, der wie 
nachfolgend eingegrenzt ist, von 13.00 Uhr bis 18.00 
Uhr geöffnet sein: 

- im Westen durch die Rue de Wattrelos 
zwischen dem Abzweig Odilienstraße 
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bis zur Bundesautobahn-Auffahrt E-
schweiler-West, 

- im Norden durch die Bundesautobahn A 
4 zwischen der Auffahrt Eschweiler-
West und der gedachten Verlängerung 
der Wollenweberstraße in nördliche 
Richtung, 

- im Osten durch Bergrather Straße / 
Wollenweberstraße sowie deren ge-
dachte Verlängerung bis zur BAB 4  

- im Süden beginnend an der Kreuzung 
Rue de Wattrelos/Abzweig Odilienstra-
ße über die Odilenstraße – Röthgener 
Straße - Talstraße bis zur Bergrather 
Straße. 
 

Der insofern umgrenzte Geltungsbereich ist auf der als 
Anlage beigefügten Karte abgebildet; diese ist Bestand-
teil der ordnungsbehördlichen Verordnung. 

 

§ 2  Arbeitnehmerschutz 

 
Der besondere Schutz der Arbeitnehmer nach § 11 
Arbeitszeitgesetz in Verbindung mit § 10 Abs. 1 und § 
11 des Ladenöffnungsgesetzes ist zu beachten. 
 

§ 3 Ordnungswidrigkeiten 
 

Zuwiderhandlungen gegen diese Verordnung können 
als Ordnungswidrigkeit nach § 12 Ladenöffnungsgesetz 
geahndet werden. 
 

§ 4  In-Kraft-Treten 
 

Diese Verordnung tritt eine Woche nach ihrer Verkün-
dung in Kraft. 
 

 
Anlage zur ordnungsbehördlichen Verordnung 

Lageplan verkaufsoffene Zone für Sonntag, den 22.12.2019 

 

 
 
Bekanntmachungsanordnung 
 

Die vorstehende ordnungsbehördliche Verordnung 
wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Es wird da-
rauf hingewiesen, dass die Verletzung von Verfah-
rens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung für 
das Land Nordrhein-Westfalen nach Ablauf eines 
Jahres seit Verkündung dieser Änderungssatzung 
nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei 
denn, 
 

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt 
oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren 
wurde nicht durchgeführt, 

b) die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich 
bekannt gemacht worden, 

c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher 
beanstandet oder 

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber 
der Stadt vorher gerügt und dabei die verletzte 
Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet 
worden, die den Mangel ergibt. 

 

Eschweiler, den 03.12.2019 
 

Bertram 
Bürgermeister 
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Bekanntmachung 
 

Der Rat der Stadt Eschweiler hat in der Sitzung am 
03.12.2019 die Umbenennung der Straße 
 

Hans-Leyers-Weg 
in 

Burggraben 
 

beschlossen. 
 

 
Auszug aus der ABK. Dieser Kartenauszug ist urheberrechtlich geschützt 

 
Rechtsbehelfsbelehrung 

 

Gegen diesen Beschluss kann innerhalb eines Mo-
nats nach Bekanntgabe bei dem Verwaltungsgericht 
Aachen, Adalbertsteinweg 92, 52070 Aachen, schrift-
lich oder zur Niederschrift des Urkundsbeamten der 
Geschäftsstelle Klage erhoben werden. 
 

Die Klage kann auch in elektronischer Form einge-
reicht werden. Das elektronische Dokument muss mit 
einer qualifizierten elektronischen Signatur versehen 
sein und an die elektronische Poststelle des Gerichts 
übermittelt werden. 
 

Gemäß § 41 des Verwaltungsverfahrensgesetzes für 
das Land Nordrhein-Westfalen vom 21.12.1976 (SGV 
NW 2010) gilt der Beschluss zwei Wochen nach der 
ortsüblichen Bekanntmachung als bekannt gegeben. 
 

Eschweiler, den 05 .12.2019 
 
Bertram 
Bürgermeister 
 
 
88 

 
Der Bürgermeister  
 

Bekanntmachung 
vom 09.12.2019 

 

Der Planungs-, Umwelt- und Bauausschuss des Ra-
tes der Stadt Eschweiler hat in seiner Sitzung am 
28.11.2019 die  

 
Änderung des Geltungsbereiches sowie die 

öffentliche Auslegung des Vorhabenbezogenen Be-
bauungsplans 9 
– An Velau –  

 

gem. § 3 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 03.11.2017 (BGBl. I S. 3634) 
in der zurzeit geltenden Fassung, in Verbindung mit § 4 
der Satzung über die Bürgerbeteiligung der Stadt E-
schweiler mit dem im nachstehend abgedruckten Karten-
ausschnitt dargestellten Geltungsbereich beschlossen. 
 

 
Auszug aus der DGK 5, dieser Plan ist urheberrechtlich geschützt. 

 
Das ca. 1,7 ha große Plangebiet liegt am östlichen Orts-
rand von Hehlrath.  

Wesentliches Planungsziel ist die Schaffung der pla-
nungsrechtlichen Voraussetzung für eine Betriebsflä-
chenerweiterung des bereits vorhandenen Autohauses, 
für eine zusätzliche Wohnnutzung, für den Ausbau des 
angrenzenden Wirtschaftsweges als Straße sowie für den  
Bau eines Dorfgemeinschaftshauses. 

 
Der Entwurf des Vorhabenbezogenen Bebauungsplanes 
9 – An Velau – einschließlich Begründung und Umweltbe-
richt liegt in der Zeit vom 
 

18.12.2019 bis einschließlich 28.01.2020 

 
in der Abteilung für Planung und Entwicklung der Stadt 
Eschweiler, 52249 Eschweiler, Johannes-Rau-Platz 1, 4. 
Obergeschoss, Bekanntmachungsbereich vor Zimmer 
448-451, während der Dienststunden: 
 
Montag – Mittwoch 

08.30 - 12.00 Uhr und 14.00 - 15.30 Uhr 
Donnerstag 

08.30 - 12.00 Uhr und 14.00 - 17.45 Uhr  
Freitag 

08.30 - 12.00 Uhr  
zu jedermanns Einsicht öffentlich aus.  
 
Während dieser Zeit hat die Öffentlichkeit die Möglichkeit, 
sich über die anstehende Planung, insbesondere ihre 
Ziele, Zwecke und Auswirkungen, zu informieren, sich 
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dazu mündlich oder schriftlich zu äußern und die 
Planung mit den zuständigen Dienstkräften zu erör-
tern. Stellungnahmen, die schriftlich oder per E-Mail 
erfolgen, können nur berücksichtigt werden, wenn sie 
Vor- und Nachnamen sowie die vollständige Anschrift 
in lesbarer Form enthalten.  
 
Es wird gem. § 3 Abs. 2 Satz 2 und § 4a Abs. 6 
BauGB darauf hingewiesen, dass nicht fristgerecht 
abgegebene Stellungnahmen bei der Beschlussfas-
sung über die Bebauungsplanaufstellung unberück-
sichtigt bleiben können.  
 
Hinweis: Eine Umweltprüfung nach § 2 Absatz 4 
BauGB wurde durchgeführt.  
 
Es sind folgende Arten umweltbezogener Informa-
tionen verfügbar: 

 

 Umweltbericht zu den Belangen des Umweltschut-

zes und Ergebnissen der Umweltprüfung über die 
möglichen Auswirkungen der Planung auf die 
Schutzgüter  

- Landschaft, Tiere und Pflanzen, biologische Viel-
falt, 

- Fläche, Boden, Wasser, Grundwasser, Luft und 
Klima, 

- Menschen, deren Gesundheit und die Bevölke-
rung, 

- Kultur und sonstige Sachgüter 
sowie zu den Wechselwirkungen zwischen den ge-
nannten Schutzgütern, zu erneuerbaren Energien, zu 
potentiellen schädlichen Umwelteinwirkungen und von 
schweren Unfällen in Betriebsbereichen mit gefährli-
chen Stoffen hervorgerufene Auswirkungen auf das 
Plangebiet. 

 Umweltbezogene Stellungnahmen aus der früh-

zeitigen Beteiligung gem. § 4 Abs. 1 BauGB bzw. § 
3 Abs. 1 BauGB 

Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange 
sowie Umweltverbände 

- Stellungnahme der Bezirksregierung Arnsberg zu 
Bergwerksfeldern, Bodenverhältnissen bei Kip-
penmischboden und zu den Grundwasserverhält-
nissen 

- Stellungnahme der Bezirksregierung Düsseldorf 
zu Kampfmitteln 

- Stellungnahme des Erftverbandes zu den Grund-
wasserverhältnissen 

- Stellungnahme des Landesbetriebes Straßenbau 
NRW zu Anbaubeschränkungszonen und zu Ver-
kehrsunfällen/ möglichen Beeinträchtigungen am 
Kreuzungsbereich 240/ L238/ Auf dem Felde  

- Stellungnahme des LVR Amt für Bodendenkmal-
pflege im Rheinland zum Bodendenkmalschutz  

- Stellungnahme der StädteRegion Aachen zum 
Gewässerschutz (Niederschlagswasserentsor-
gung, Gewässerrandstreifen), zur Schmutzwas-
serentsorgung, zum Immissionsschutz (Geruch- 
und Lärmimmissionen), zum Bodenschutz und zu 
Altlasten (ehemalige Tagebauflächen, Unter-
grundverhältnisse) zu Natur und Landschaft 
(Landschaftsbestandteil und Ufergehölze) 

- Stellungnahme des NABU zur Entwässerung des 
Oberflächenwassers 

- Stellungnahme der ASEAG zum Anschluss an den 
öffentlichen Personennahverkehr 

- Stellungnahme der EBV GmbH zu einem Bergwerks-
feld 

- Stellungnahme eines Versorgungsträgers zur Trink-
wasserversorgung 

- Stellungnahme der RWE Power AG zu Bodenverhält-
nissen bei Kippenmischboden, Überbauung des Kip-
penrandes und zu den Grundwasserverhältnissen 

- Stellungnahme des Wasserbandes Eifel-Rur zum Ge-
wässerschutz und zum Hochwasserschutz 

Öffentlichkeit 

- Eine Stellungnahme der Öffentlichkeit ist zur Entwäs-
serungssituation und zum Hochwasserschutz einge-
gangen. 

 

 Landschaftspflegerischer Fachbeitrag zur Bewertung 

des Zustands von Natur- und Landschaft im Plangebiet 
(Eingriff-Ausgleichsbilanz), Stand 31.10.2019 

 

 Artenschutzprüfung Stufe II zur naturschutzfachlichen 

Überprüfung des Areals zu den Artengruppen Vögel, 
Säugetieren und Amphibien, Stand 22.3.2019 

 

 Entwässerungskonzept, Stand August 2019 

 

 Prognose zu Geruchsimmissionen, Stand 15.11.2019 

 

 Schalltechnische Untersuchung zu Gewerbe- und 

Verkehrslärm, Stand 17.02.2017 
 

 Schalltechnische Immissionsprognose zu Freizeit- 

und Verkehrslärm, Stand 08.03.2019 
 

 Verkehrsuntersuchung, Stand Mai 2019 

 
Die Unterlagen können während der öffentlichen Ausle-
gung eingesehen werden. 
 
Diese Bekanntmachung und die Unterlagen zum Vorha-
benbezogenen Bebauungsplan 9 stehen ab dem 
18.12.2019 auch auf der Homepage der Stadt Eschweiler 
unter 
 
http://www.eschweiler.de/Buergerbeteiligung 
 
zur Verfügung. 
 
Bekanntmachungsanordnung 

Der vorstehende Beschluss für den in Aufstellung befind-
lichen Vorhabenbezogenen Bebauungsplan 9 - An Velau - 
wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
 
Eschweiler, 09.12.2019 
 
 
Bertram 
Bürgermeister 

 
 
 

http://www.eschweiler.de/Buergerbeteiligung
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Der Bürgermeister  

Bekanntmachung 
vom 09.12.2019 

 
 
Der Planungs-, Umwelt- und Bauausschuss des Ra-
tes der Stadt Eschweiler hat in seiner Sitzung am 
28.11.2019 die  
 

öffentliche Auslegung der 
20. Änderung des Flächennutzungsplans 

 – Dürener Straße / Königsbenden – 
 

gem. § 3 Abs. 2 Baugesetzbuch (BauGB) in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 03.11.2017 (BGBl. I 
S. 3634) in der zurzeit geltenden Fassung, in Verbin-
dung mit § 4 der Satzung über die Bürgerbeteiligung 
der Stadt Eschweiler mit dem im nachstehend abge-
druckten Kartenausschnitt dargestellten Geltungsbe-
reich beschlossen. 
 

 

Auszug aus der DGK 5, dieser Plan ist urheberrechtlich geschützt. 

 
Das ca. 3,2 ha große Plangebiet liegt im Gewerbege-
biet Königsbenden, östlich der Eschweiler Innenstadt 
und unmittelbar südlich der Dürener Straße. 
 
Wesentliches Ziel der Flächennutzungsplanänderung 
es, eine geeignete Nachnutzung des dort aufgegebe-
nen Einzelhandelsstandortes vorzubereiten, die Ver-
festigung einer Einzelhandelsbrache zu verhindern 
und die künftige städtebauliche Entwicklung zu steu-
ern.  
 
Der Entwurf der 20. Änderung des Flächennutzungs-
plans – Dürener Straße/Königsbenden - einschließlich 
Begründung und Umweltbericht liegt in der Zeit vom 
 

18.12.2019 bis einschließlich 28.01.2020 

 
in der Abteilung für Planung und Entwicklung der 
Stadt Eschweiler, 52249 Eschweiler, Johannes-Rau-
Platz 1, 4. Obergeschoss, Bekanntmachungsbereich 
vor Zimmer 448-451, während der Dienststunden: 
 
Montag – Mittwoch 

08.30 - 12.00 Uhr und 14.00 - 15.30 Uhr 
Donnerstag 

08.30 - 12.00 Uhr und 14.00 - 17.45 Uhr  
Freitag 

08.30 - 12.00 Uhr  
zu jedermanns Einsicht öffentlich aus.  
 
Während dieser Zeit hat die Öffentlichkeit die Möglichkeit, 
sich über die anstehende Planung, insbesondere ihre 
Ziele, Zwecke und Auswirkungen, zu informieren, sich 
dazu mündlich oder schriftlich zu äußern und die Planung 
mit den zuständigen Dienstkräften zu erörtern. Stellung-
nahmen, die schriftlich oder per E-Mail erfolgen, können 
nur berücksichtigt werden, wenn sie Vor- und Nachnamen 
sowie die vollständige Anschrift in lesbarer Form enthal-
ten.  
 
Es wird gem. § 3 Abs. 2 Satz 2 und § 4a Abs. 6 BauGB 
darauf hingewiesen, dass nicht fristgerecht abgegebene 
Stellungnahmen bei der Beschlussfassung über die Be-
bauungsplanaufstellung unberücksichtigt bleiben können.  
 
Hinweis: Eine Umweltprüfung nach § 2 Absatz 4 BauGB 
wurde durchgeführt.  
 
Es sind folgende Arten umweltbezogener Informatio-
nen verfügbar: 

 

 Umweltbericht zu den Belangen des Umweltschutzes 

und Ergebnissen der Umweltprüfung über die mögli-
chen Auswirkungen der Planung auf die Schutzgüter 

- Landschaft, Tiere und Pflanzen, biologische Vielfalt,  
- Fläche, Boden, Wasser, Grundwasser, Luft, Klima,  
- Mensch, seine Gesundheit und die Bevölkerung ins-

gesamt,  
- Kulur- und sonstige Sachgüter, 

sowie zu den Wechselwirkungen zwischen den genann-
ten Schutzgütern, zu erneuerbaren Energien, zu potentiel-
len schädlichen Umwelteinwirkungen und von schweren 
Unfällen in Betriebsbereichen mit gefährlichen Stoffen 
hervorgerufene Auswirkungen auf das Plangebiet. 

 Umweltbezogene Stellungnahmen aus der frühzeiti-

gen Beteiligung gem. § 4 Abs. 1 BauGB bzw. § 3 Abs. 
1 BauGB 

Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange 
sowie Umweltverbände 

- Stellungnahme der Bezirksregierung Arnsberg und 
der EBV GmbH zu Bergwerksfeldern und einer geo-
logischen Störung 

- Stellungnahme der Bezirksregierung Düsseldorf zu 
Kampfmitteln 

- Stellungnahme des Erftverbandes zu den Grund-
wasserverhältnissen 

- Stellungnahme des Landesbetriebes Straßenbau 
NRW zu Verkehrsemissionen und möglichen Ver-
kehrsauswirkungen, insbesondere auf benachbarte 
Knotenpunkte  

- Stellungnahme der StädteRegion Aachen zur 
Schmutzwasserentsorgung, zum Betreiben von 
Hausdrainagen, zur Ausführung von Kellern und 
Gründungen, zum Bau von Kellergeschossen und zu 
thermischer Nutzung 

- Stellungnahme des BUND zum Artenschutz 
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- Stellungnahmen der Deutschen Telekom Tech-
nik GmbH und der Regionetz zu vorhandenen 
Leitungen 

- Stellungnahme der RWE Power AG zu Boden-
verhältnissen aufgrund humoser Böden. 

Öffentlichkeit 

Stellungnahmen der Öffentlichkeit sind nicht ein-
gegangen. 

 

Die Unterlagen können während der öffentlichen Aus-
legung eingesehen werden. 
 
Diese Bekanntmachung und die Unterlagen zur 20. 
Änderung des Flächennutzungsplans – Dürener Stra-
ße / Königsbenden - stehen gemäß § 4a Abs. 4 
BauGB ab dem 18.12.2019 auch auf der Homepage 
der Stadt Eschweiler unter 
 

http://www.eschweiler.de/Buergerbeteiligung 
 

zur Verfügung. 
 
Bekanntmachungsanordnung 

Der vorstehende Beschluss für die in Aufstellung 
befindliche 20. Änderung des Flächennutzungsplans – 
Dürener Straße/Königsbenden - wird hiermit öffentlich 
bekannt gemacht. 
 
Eschweiler, 09.12.2019 
 
Bertram 
Bürgermeister 
 
 
90 
 

Bekanntmachung 
 
Öffentliche Zustellung gemäß § 10 Landeszustel-
lungsgesetz (LZG NRW) 
 

Die an Frau Alexandra Dahic, derzeitiger Aufenthalt 
unbekannt, gerichtete rechtswahrende Mitteilung 
gemäß § 7 des Gesetzes zur Sicherung des Unter-
halts von Kindern alleinstehender Mütter und Väter 
durch Unterhaltsvorschüsse oder -ausfallleistungen 
(Unterhaltsvorschussgesetz) vom 17. Juli 2007 (BGBI. 
I S. 1446), in der derzeit gültigen Fassung, zu Akten-
zeichen 512.2/UVK/30656, kann durch die Unter-

haltspflichtige beim Bürgermeister der Stadt Eschwei-
ler, Jugendamt -Unterhaltsvorschusskasse-, Zimmer 
236, Johannes-Rau-Platz 1, 52249 Eschweiler 
 

montags bis mittwochs und freitags   
von 08.30 Uhr bis 12.00 Uhr  
und donnerstags   
von 14.00 Uhr bis 17.45 Uhr  
 

eingesehen werden. 
 

Gemäß § 10 LZG NRW gilt die Mitteilung an dem 
Tage als zugestellt, an dem seit dem Tage des Aus-
hängens bzw. der Bekanntmachung zwei Wochen 
verstrichen sind.  
 

Eschweiler, 30.11.2019 
 

Bertram 
Bürgermeister 

91 

 
Bekanntmachung 
 
Öffentliche Zustellung gemäß § 10 Landeszustellungsge-
setz (LZG NRW) 
 
Die an Herrn Andreas Anklam, derzeitiger Aufenthalt 
unbekannt, gerichtete rechtswahrende Mitteilung gemäß § 
7 des Gesetzes zur Sicherung des Unterhalts von Kindern 
alleinstehender Mütter und Väter durch Unterhaltsvor-
schüsse oder -ausfallleistungen (Unterhaltsvorschussge-
setz) vom 22. November 2007 (BGBI. I S. 1446), in der 
derzeit gültigen Fassung, zu Aktenzeichen 
512.2/UVK/I/13225A, kann durch den Unterhaltspflichti-

gen beim Bürgermeister der Stadt Eschweiler, Jugendamt 
-Unterhaltsvorschusskasse-, Zimmer 235, Johannes-Rau-
Platz 1, 52249 Eschweiler 
 
montags bis mittwochs und freitags   
von 08.30 Uhr bis 12.00 Uhr  
und donnerstags   
von 14.00 Uhr bis 17.45 Uhr  
 
eingesehen werden. 
 
Gemäß § 10 LZG NRW gilt die Mitteilung an dem Tage 
als zugestellt, an dem seit dem Tage des Aushängens 
bzw. der Bekanntmachung zwei Wochen verstrichen sind.  
 
Eschweiler, 27.11.2019 
 
Bertram 
Bürgermeister 
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Hinweisbekanntmachungen 

 
 

Sitzungen des Rates der Stadt Eschweiler  
und seiner Ausschüsse in den  
Monaten Januar bis März 2020 

 
Dienstag, 
21.01.2020 

Wahlausschuss 
17.30 Uhr 
Rathaus, Raum 2 
 

Mittwoch, 
29.01.2020 

Haupt- und Finanzausschuss 
17.30 Uhr 
Rathaus, Ratssaal 
 

Donnerstag, 
06.02.2020 

Sozial- und Seniorenausschuss 
17.30 Uhr 
Rathaus, Raum 7 
 

Dienstag, 
11.02.2020 

Rechnungsprüfungsausschuss 
17.30 Uhr 
Rathaus, Raum 7 
- nicht öffentlich - 
 

Donnerstag, 
05.03.2020 

Planungs-, Umwelt- und Bauausschuss  
17.30 Uhr 
Rathaus, Ratssaal 
 

Dienstag, 
10.03.2020 

Jugendhilfeausschuss 
17.30 Uhr 
Rathaus, Ratssaal 
 

Donnerstag 
12.03.2020 

Integrationsrat 
17.30 Uhr 
Rathaus, Raum 7 
 

Mittwoch, 
18.03.2020 

Stadtrat 
17.30 Uhr 
Rathaus, Ratssaal 
 

Mittwoch 
25.03.2020 

Haupt- und Finanzausschuss 
17.30 Uhr 
Rathaus, Ratssaal 
 

Dienstag, 
31.03.2020 

Behindertenbeirat 
17.30 Uhr 
Rathaus, Raum 8 
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